
DONNERSTAG, 22. MAI 2008

VORSITZ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vizepräsidentin

1. Eröffnung der Sitzung

(Die Sitzung wird um 10.05 Uhr eröffnet.)

2. Vorlage von Dokumenten: siehe Protokoll

3. Libanon (eingereichte Entschließungsanträge): siehe Protokoll

4. Preisanstieg bei Lebensmitteln in der Europäischen Union und in den
Entwicklungsländern (eingereichte Entschließungsanträge): siehe Protokoll

5. Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten
im Bereich der Visumfreiheit (eingereichte Entschließungsanträge): siehe Protokoll

6. Europäische Stiftung für Berufsbildung (Neufassung) (Aussprache)

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt der Bericht von Bernard Lehideux im Namen des Ausschusses
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Errichtung einer Europäischen Stiftung für Berufsbildung (Neufassung)
(KOM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD)) (Α6-0131/2008).

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin, Herr Berichterstatter, werte Abgeordnete!
Ich möchte das Parlament zu seiner Arbeit an dem Vorschlag für die Neufassung der Verordnung zur
Errichtung einer Europäischen Stiftung für Berufsbildung beglückwünschen und insbesondere dem Ausschuss
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und seinem Berichterstatter, Herrn Lehideux, danken.

Wie Sie wissen, wurde die Europäische Stiftung für Berufsbildung im Jahr 1990 gegründet, um die Umsetzung
des Programms PHARE, des Außenhilfeprogramms auf dem Gebiet der Berufsbildung, zu unterstützen.
Bislang deckt es die Länder der ehemaligen Programme TACIS, CARDS und MEDA ab. Die Politiken der
Europäischen Union im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie im Bereich der
Außenbeziehungen entwickeln sich weiter, und um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, muss die
ETF-Verordnung aktualisiert werden. Daraus ergibt sich der Vorschlag der Kommission, mit dem Sie sich
beschäftigt haben.

Unser Vorschlag sieht nicht die Einführung neuer Tätigkeiten für die ETF vor. Sein Ziel besteht vielmehr
darin, ihre Funktionen auf der Grundlage eines erweiterten thematischen Mandats unter Einbeziehung des
Begriffs der Entwicklung der Humanressourcen, vor allem im Bereich der lebenslangen allgemeinen und
beruflichen Bildung klarer festzulegen.

Der Vorschlag verändert auch den geografischen Anwendungsbereich der Stiftung im Einklang mit den
neuen außenpolitischen Instrumenten der Union. In diesem neuen Kontext müssen die Funktionen der ETF
entsprechend angepasst werden, wobei sie gleichzeitig weiterhin auf die klar benannten Prioritäten ausgerichtet
bleiben.

Ich bin dem Europäischen Parlament dankbar dafür, dass es den Vorschlag der Kommission positiv
aufgenommen hat. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den drei Organen ist es uns gelungen, zufrieden
stellende Lösungen für alle zu finden, auch in sehr sensiblen Fragen wie der Zusammensetzung des Vorstands
und der Art und Weise, wie das Europäische Parlament seine spezifische Sachkenntnis einbringen kann. Die
Kommission akzeptiert somit uneingeschränkt den konsolidierten Text, wie er in dem konstruktiven Trilog
letzte Woche erstellt wurde.
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Lassen Sie mich im Namen meines Kollegen Jan Figel abschließend unterstreichen, wie wichtig es ist, dass
unsere Zusammenarbeit erfolgreich war, denn dies wird es der Europäischen Stiftung für Berufsbildung
ermöglichen, ihre neue Rechtsgrundlage baldmöglichst zu nutzen und somit den begünstigten Ländern
effizienter zu helfen, was ja letztlich das Ziel dieser Bemühungen ist.

Bernard Lehideux, Berichterstatter. − (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!
Ich hatte in Turin Gelegenheit, mich von der ausgezeichneten Arbeit der Stiftung zu überzeugen, die ein
unerlässliches und äußerst effizientes Instrument ist, das zur Entwicklung der Berufsbildungssysteme in den
Partnerländern der Union beiträgt. Der Entwurf der Kommission aktualisiert die Aufgaben der ETF und ihre
Leitungstätigkeit, um ihr Wirken auf eine solide Rechtsgrundlage zu stellen. Der mit dem Rat erzielte
Kompromiss bringt aus meiner Sicht zwei wesentliche Fortschritte.

Erstens wird es die neue Verordnung der Stiftung ermöglichen, in allen Partnerländern der Union auch über
den Rahmen der Nachbarschaftspolitik oder der Heranführungsprogramme hinaus tätig zu werden. Dieser
Punkt ist wesentlich. Die Union fasst beispielsweise Beschlüsse, die eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaft
ihrer AKP-Partner haben. Ich muss Herrn Kommissar Michel wohl nicht erklären, dass das unlängst bei der
Reform der GMO Zucker der Fall war, die diese Länder zwang, eine grundlegende Diversifizierung ihrer
Wirtschaftstätigkeiten vorzunehmen. Die Stiftung für Berufsbildung hätte einen nützlichen Beitrag zu dieser
Entwicklung leisten können und wird diese Möglichkeit künftig in gleich gelagerten Fällen haben.

Der zweite in dem Kompromiss enthaltene Fortschritt, der mir besonders am Herzen liegt, ist eine echte
Einbindung der Europaabgeordneten in die Überprüfung der Tätigkeit der Stiftung. Diese Frage geht übrigens
über den Rahmen dieser Agentur hinaus. Das Parlament hat nur eine, vielfach vertane, Gelegenheit, sich mit
der Arbeitsweise der Agenturen zu beschäftigen, und zwar bei der Abstimmung über den Haushaltsplan
und die Entlastung. Allerdings ist es meiner Meinung nach, vor allem angesichts des bevorstehenden
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon, nicht länger möglich, auf eine stärkere Einbindung des Parlaments
in die Angelegenheiten, mit denen sich die Agenturen befassen, zu verzichten. Deshalb wird das Parlament
im konkreten Fall dieser Stiftung künftig drei Vertreter benennen, die zwar kein Stimmrecht haben, die aber
im Vorstand vertreten sind und die besonders kompetent im Hinblick auf den Tätigkeitsbereich der Stiftung
sind. Das Parlament kann frei darüber entscheiden, ob es externe Persönlichkeiten oder Abgeordnete benennt.
Es wird Aufgabe des Parlaments sein, künftig über sein Vertretungsniveau innerhalb des Vorstands zu
entscheiden. Wesentlich ist in diesem Stadium, dass diese Möglichkeit gegeben ist und die Debatte über die
Einbindung des Parlaments im Gange ist.

Die zunehmende Zahl von Agenturen muss zwangsläufig alle europäischen Institutionen veranlassen, die
Möglichkeiten zur Kontrolle ihrer Tätigkeit eine Prüfung zu unterziehen. In diesem Zusammenhang bin ich
von der Notwendigkeit überzeugt, eine echte Verbindung zwischen dem Parlament und den Agenturen
herzustellen. In diesem Sinne ist die neue Verordnung darauf gerichtet, den Anhörungen des Direktors der
Stiftung vor den Parlamentsausschüssen eine förmliche Grundlage zu geben. Seit mehreren Jahren tritt dieser
Direktor einmal im Jahr im Parlament auf, und zwar auf Einladung des Beschäftigungsausschusses, jedoch
fehlte dieser Einladung bislang die förmliche Grundlage. Des Weiteren wird dieser Direktor vom Vorstand
auf Grundlage einer von der Kommission vorgeschlagenen Kandidatenliste von mindestens drei Kandidaten
für eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt. Vor der Ernennung muss der vom Vorstand ausgewählte Kandidat
vor den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments eine Erklärung abgeben und den
Ausschussmitgliedern Rede und Antwort stehen.

Sprechen wir ganz offen! Was die Einbindung des Parlaments betrifft, bleibt der erreichte Kompromiss hinter
dem zurück, was ich mir gewünscht hätte. Aber man muss die Dinge realistisch sehen. Beim gegenwärtigen
Stand der Debatte sind noch nicht alle bereit, weiter zu gehen. Es ist also vernünftig, das ausgehandelte Paket
zu unterstützen, um der Stiftung zu ermöglichen, baldmöglichst auf soliden Grundlagen zu arbeiten.

Deshalb bitte ich Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, den Kompromissänderungsantrag Nr. 11 anzunehmen,
der das Ergebnis des vorhin von Kommissar Michel erwähnten Trilogs ist, und zwar ihn insgesamt
anzunehmen und nicht der Versuchung zu erliegen, durch einen Änderungsantrag das erreichte Gleichgewicht
in Frage zu stellen.

Ich möchte dem slowenischen Vorsitz und der Kommission für die Qualität des Dialogs danken, den wir zu
diesen Fragen geführt haben. Und natürlich gilt mein Dank auch allen Schattenberichterstattern für ihre
Unterstützung.
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Gabriele Stauner, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich möchte mich zu Beginn bedanken für die konstruktiven Verhandlungen mit Rat und
Kommission, wobei natürlich dem Berichterstatter Lehideux der meiste Dank gebührt.

Im Ausschuss und im Trilog haben wir einen Kompromiss gefunden für die Einrichtung in Turin, die mit
der neuen Verordnung komplett auf neue Füße gestellt werden soll. Unser Hauptanliegen bei der Ausrichtung
der Turiner Agentur ist es, die Beziehungen zwischen der Stiftung und dem Europäischen Parlament und
die Effizienz der Arbeit der Einrichtung insgesamt zu stärken. Als Parlament legen wir einen Schwerpunkt
auf die Förderung der beruflichen Bildung in Europa und wollen in Zukunft nicht nur als Kontrollgremium,
sozusagen ex post, die Arbeit der Stiftung beurteilen dürfen, sondern bereits im Vorfeld bei den Inhalten und
der Programmgestaltung konkret beteiligt sein und unsere Meinung einbringen können.

Deshalb sind für uns zwei Punkte ganz wichtig: einmal die Zusammensetzung des Vorstands der Stiftung
und zweitens das Prozedere für die Besetzung des Direktorenpostens. Für den letzten Punkt haben wir auf
Vorschlag der EVP-Fraktion im Ausschuss einen guten Weg gefunden. Der Berichterstatter hat es gesagt:
Nach Artikel 10 des neuen Textes wird der Direktor auf der Grundlage einer von der Kommission
vorzulegenden short list mit mindestens drei Kandidaten ernannt. Vor der Ernennung soll der Kandidat dem
zuständigen Ausschuss bzw. den zuständigen Ausschüssen im Parlament Rede und Antwort stehen.

Schwieriger und für meine Fraktion nicht befriedigend gelöst ist im vorliegenden Kompromiss die Frage der
Besetzung des Vorstands. Die Lösung im vorliegenden Artikel 7, wonach das Parlament drei Sachverständige,
die nicht stimmberechtigt sind, benennen kann, ist nicht zielführend. Wir wollen im Vorstand effizient
mitgestalten können und nicht nur als Garnierung dienen. Deshalb halten wir es für notwendig, dass das
Parlament drei von ihm benannte Sachverständige in den Vorstand entsenden kann, die natürlich
stimmberechtigt sein müssen, so wie alle anderen Mitglieder auch.

Um die Effizienz der Arbeit im Vorstand zu gewährleisten, halten wir auch eine Begrenzung der Gesamtzahl
der Mitglieder des Vorstandes für notwendig. Es ist unseres Erachtens nicht zwingend, dass jedes Mitgliedsland
der EU einen Vertreter entsendet. Wir sollten vielmehr entsprechend der Rotationsbestimmungen des
Lissabon-Vertrags eine Vertretung von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten ausreichend sein lassen. Zusammen
mit je drei Vertretern von Kommission, Parlament und Partnerländern ist ein Übergewicht der Mitgliedsländer
in jedem Fall gegeben. Ein Vorstand ist eben keine Gesellschafterversammlung, sondern soll diese in der
täglichen Entscheidungsfindung vertreten und schnelle Entscheidungen treffen.

Ich möchte daher an den Rat – der leider nicht anwesend ist – nochmals appellieren, diese seine Position zu
überdenken. Im Sinne der Effizienz der Arbeit bitte ich Sie deshalb, unseren Änderungsantrag 10 zu
unterstützen.

Ole Christensen, im Namen der PSE-Fraktion. – (DA) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Lehideux, für seine Kooperationsbereitschaft und die Arbeit
an dem Bericht über die Europäische Stiftung für Berufsbildung in Turin danken. Ich war der
Schattenberichterstatter für die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament. Wir haben
mehrmals hart mit dem Rat verhandelt, letztlich aber meines Erachtens einen guten Kompromissvorschlag
erreicht. Auch wenn die Tätigkeit dieser Stiftung auf Länder ausgerichtet ist, die nicht Mitglied der EU sind
und daher nicht die Lissabon-Ziele angenommen haben, ist es doch sinnvoll, in diesem Zusammenhang
über die Ziele zu sprechen. Schließlich sind die Lissabon-Ziele nämlich nur ein Weg zu Fortschritt und
Wachstum, und man muss nicht Mitglied der EU sein, um sich dies zu wünschen.

Bildung gehört zu den Faktoren, die Wachstum und Entwicklung in der EU stärken. Investitionen in bessere
Bildung können dabei helfen die Lissabon-Ziele in der EU zu erreichen und Europa gemeinsam zu einem
lebenswerteren Ort zu machen. Ein weiteres wichtiges Instrument zur Erfüllung der Lissabon-Ziele ist
Flexicurity auf dem Arbeitsmarkt, und Bildung und Flexicurity sind sehr eng miteinander verknüpft. Durch
Bildung wird ein besseres und wettbewerbsfähigeres Arbeitskräftepotenzial geschaffen, das wiederum ein
stärkeres Wachstum ermöglicht.

Gefragt ist eine langfristige Sicht auf die Zukunft der EU. Daher kommt der Europäischen Stiftung für
Berufsbildung eine außerordentlich große Bedeutung zu. Die EU darf kein geschlossener Verein sein. Es ist
wichtig, dass wir potenzielle neue Mitgliedstaaten nach Kräften unterstützen. Natürlich müssen wir von
neuen Mitgliedstaaten verlangen, dass sie gewisse Anforderungen und Normen erfüllen, aber wir müssen
ihnen dabei auch behilflich sein. Aus meiner Sicht stellt die neue Struktur, die wir für die Stiftung in Turin
eingeführt haben, einen großen Vorteil für künftige Herausforderungen dar, und nach meiner Überzeugung
kann die Stiftung potenziellen neuen Mitgliedstaaten den Weg zum Beitritt ebnen.
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Mit großer Freude nehme ich zudem zur Kenntnis, dass die neue Struktur der Stiftung die Verbindung
zwischen dem Europäischen Parlament und der Stiftung stärkt. Wir erhalten die Gelegenheit, drei
Sachverständige in den Vorstand zu entsenden. Dies zeigt, dass der Rat allmählich akzeptiert, dass das
Europäische Parlament auch in diesem Bereich mehr Einfluss haben muss.

Renate Weber, im Namen der ALDE-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Lehideux für seinen
Bericht danken. Seine Meinung zur Ausweitung des geografischen Zuständigkeitsbereichs der Europäischen
Stiftung für Berufsausbildung (ETF) teile ich uneingeschränkt.

Diese Agentur, ein Instrument der Außenbeziehungen der EU, besitzt das Potenzial, den Herausforderungen,
vor denen Afrika, die Karibik und der Pazifik stehen, voll gerecht zu werden. Der reiche Erfahrungsschatz,
den die ETF mit den Jahren erworben hat, könnte jetzt in Gegenden gelenkt werden, die dringend einer
Berufsausbildung bedürfen, um den Zugang zum Lernen und die soziale Integration zu verbessern.

In den meisten AKP-Ländern finden zurzeit bemerkenswerte Wirtschaftsreformen statt, und um Erfolg zu
haben, brauchen sie Humanressourcen. Die ETF sollte das Mandat und die Mittel haben, auf solche
Erfordernisse zu reagieren. Ich würde noch weiter gehen und sagen, dass wir, wenn wir den Wirkungsbereich
der ETF ausweiten, zeitweilige Verbindungsbüros in Gebieten vorsehen sollten, wo sich die Aktivitäten der
Agenturen häufen. Solche Büros würden es der ETF ermöglichen, ihre Aktivitäten besser zu organisieren
und ihren Aktionen in Drittländern eine größere Sichtbarkeit verleihen. Uneingeschränkt befürworte ich
den Vorschlag des Berichterstatters für mehr Transparenz, und ich schließe mich voll seiner Anregung an,
dass im Vorstand der Agentur auch Mitglieder des Europäischen Parlaments vertreten sein sollten.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Europäische Union in der Frage der Humanressourcen einen weiter
gehenden Ansatz wählen sollte. Wir wollen das „Blue-Card“-Verfahren einführen, das es Facharbeitern aus
dem Ausland gestattet, legal in Europa zu arbeiten, wobei die EU wahrscheinlich zur Ausbildung dieser
Facharbeiter beitragen wird. Doch werden Facharbeiter, wie ich bereits sagte, auch dringend in ihren eigenen
Ländern gebraucht, wenn es in diesen Regionen eine echte Entwicklung geben soll. Die Europäische Stiftung
für Berufsausbildung wird daher eine entscheidende Rolle spielen.

Sepp Kusstatscher, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Zunächst will ich der Europäischen Stiftung für Berufsbildung in Turin ein Lob für ihre wertvolle
Arbeit seit 1994 aussprechen.

Die Arbeit der Agenturen und Stiftungen wird oft nur als Kostenfaktor gesehen. Ich bin der Überzeugung,
dass das, was unsere Stiftung in Turin macht, eine sehr nützliche Nachbarschaftshilfe ist, sei es auf dem
Balkan, sei es im Osten Europas oder auch im Norden Afrikas. Diese praktische Unterstützung unserer
Partnerländer durch die ETF bei der Entwicklung und Schaffung hochwertiger beruflicher Bildungssysteme
kann wohl kaum hoch genug geschätzt werden. Daher Dank und Anerkennung an die Hauptverantwortlichen
dort.

Eine Kritik muss ich offen aussprechen an den Rat, der sich in den Verhandlungen, mit dem Konsens in der
ersten Runde, wie folgt verhalten hat: Aufstockung des Rates auf 27 und dann zunächst kein Verständnis
dafür, dass auch wir als Parlament im Vorstand vertreten sein möchten, und schließlich Bewilligung von 3
Fachleuten, jedoch ohne Stimmrecht. Das ist einfach eine unverständliche Haltung seitens des Rates!

Ich kann nur wiederholen, dass die verkrampfte und abwehrende Haltung der Ratspräsidentschaft für mich
unverständlich ist. Es ist wieder einmal ein Beweis dafür, wie schwer sich die Regierungen unserer
Mitgliedstaaten mit der Wertung des Parlaments tun – des einzigen demokratisch gewählten Organs der
Union.

Ein Dank dem Berichterstatter!

Derek Roland Clark, im Namen der IND/DEM-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Wieder einmal ist die
Kommission der Gesetzgebung voraus. Die EU besitzt keine Zuständigkeit auf dem Gebiet der Bildung,
zumindest nicht, solange der Vertrag von Lissabon nicht ratifiziert ist, und das ist vom irischen Referendum
abhängig. Steht das Ergebnis schon fest, oder wird man ein „Nein“-Votum genauso beiseite schieben wie die
Volksentscheide in Frankreich und den Niederlanden?

Wie auch immer, wie soll die Struktur dieser Stiftung für Berufsausbildung aussehen? Unserem Vorschlag
entnehme ich, dass sie von sechs Vertretern aus den Mitgliedstaaten, plus sechs Vertretern der Kommission
und nur drei Mitgliedern des Parlaments geleitet werden soll, oder diese plus Vertreter aus den Partnerländern,
die von der Kommission ernannt werden. Im letzteren Fall läge die Verantwortung in den Händen von

22-05-2008Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE4



Ländern, die keine Mitgliedstaaten sind, womit die nicht gewählte Kommission die Stimmenmehrheit hätte.
Kaum demokratisch.

In Änderungsantrag 7 wird vorgeschlagen, dass die Kommission Kandidaten für das Amt des Direktors
vorgibt; dazu bestehen in weiten Kreisen Bedenken. Das hat zu weiteren Vorschlägen zur Zusammensetzung
des ETF-Vorstands geführt, bis hin zu dem undurchführbaren Vorschlag: ein Vertreter aus jedem Mitgliedstaat.

Wenn man so viele Gegenvorschläge für die Zusammensetzung des ETF-Vorstands hat, dann ist das nicht
unbedingt der beste aller Anfänge, aber das wirft die Frage auf: Warum denken alle, dass wir solch eine
Stiftung brauchen? Meiner Meinung nach ist eine Stiftung für Berufsausbildung nicht nur unnötig, sondern
sie wird kontraproduktiv sein. Man sehe sich nur die Länder in Europa um die EU herum an, und man wird
feststellen, dass es überall Berufsausbildungsprogramme aller Art gibt. Sie sind zwar von unterschiedlichem
Niveau, aber auf ihrer Grundlage werden viele Fähigkeiten und Fertigkeiten herausgebildet, weshalb Europa
ein so reiches Erbe hat. Sehen Sie, jedes Land hat stets seine Künstler, Komponisten, Autoren und so weiter
hervorgebracht. Selbst aus den kleinen Ländern kommen beispielsweise Komponisten von Weltruf. Jedes
Land bringt seine führenden Persönlichkeiten und Experten, seine Techniker, Banker, Sportler und Frauen
hervor und all die übrigen Fähigkeiten, die durch Ausbildung ausgeprägt werden.

So gibt es eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten, und jedes Land leistet für sich seinen Beitrag. Wenn
wir das alles in die Europäische Stiftung für Berufsausbildung zu pressen versuchen, nimmt das den
Berufsausbildungsprogrammen in vielen Ländern den Lebensnerv. Eine einzige ETF hätte nicht die
wesenseigenen Qualitäten nationaler Prägung. Wir brauchen Vielfalt, keine harmonisierte Einbahnstraße.

Kurz gesagt, wir werden mit solch einem Programm mehr verlieren als gewinnen. Bitte vergessen Sie es, und
lassen Sie die Länder Europas ihren Beitrag zum Ganzen leisten. Daraus könnte sogar Begeisterung für das
EU-Projekt entstehen, denn an der fehlt es leider, wenn man die Nein-Stimmen zweier Gründerstaaten und
die stetigen Bemühungen, den Völkern die EU zu verkaufen, bedenkt.

Jan Andersson (PSE). – (SV) Vielen Dank, Frau Präsidentin! Lassen Sie mich zunächst dem Kollegen Lehideux
für seine hervorragende Arbeit, für die ausgezeichneten Kontakte zum Präsidenten und zu den Koordinatoren
während des Verfahrens sowie dafür danken, dass wir in erster Lesung eine Einigung erzielen konnten.
Außerdem möchte ich mich bei den Vertretern der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für ihren Anteil,
ihren wichtigen Beitrag bedanken, der viele weitere Anknüpfungspunkte bietet. Bildung, berufliche Bildung
und lebenslanges Lernen werden zunehmend wichtiger, sowohl in der EU als auch in den Partnerländern.
CEDEFOP und die Europäische Stiftung für Berufsbildung müssen zusammenarbeiten.

Dieser Vorschlag für eine neue Verordnung enthält einige Elemente, die Verbesserungen bedeuten. Zunächst
einmal wird das Arbeitsgebiet dahingehend erweitert, dass es neben der Berufsbildung auch das lebenslange
Lernen umfasst. Das ist ein Begriff, den wir immer öfter verwenden und der eine wichtige Rolle in unserer
Politik spielt. Zweitens steigt die Anzahl der Länder, wie Herr Lehideux erklärt hat. Sie umfasst sämtliche
Partnerländer, nicht nur diejenigen, die in das Programm der Nachbarschaftspolitik und die
Heranführungsprogrammen eingebunden sind, sondern alle Partnerschaftsländer. Drittens werden die
Beziehungen zum Parlament gestärkt. Unsere Zusammenarbeit funktioniert schon jetzt gut und kann durch
die neue Verordnung weiter ausgebaut werden. Meiner Ansicht nach haben wir einen guten Kompromiss
erzielt, sowohl was die Ernennung des Direktors der Stiftung als auch die der drei Experten ohne Stimmrecht
im Vorstand betrifft. Wir haben nicht alles bekommen, was wir wollten, aber es ist dennoch ein guter
Kompromiss, der Gutes für die Zukunft verheißt. Das ist eine positive Ausgangsposition. Wir können das
lebenslange Lernen als kooperativen Prozess zwischen dem Parlament und den mit diesen Fragen beschäftigten
Stiftungen entwickeln. Das ist wichtig.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich für die verschiedenen
Redebeiträge danken, die alle den Bericht von Herrn Lehideux unterstützen. Selbstverständlich befürworte
auch ich ihn, denn ich sehe darin wirklich einen wichtigen Schritt nach vorn. Ich kann mir die neuen
Perspektiven, die sich – wie auch immer – hier eröffnen, schon vorstellen und sehe sie vor mir. Daher bin
hoch erfreut darüber, dass es zweifellos einen breiten Konsens zu diesem Vorschlag geben wird. Lassen Sie
mich auf zwei Einwände antworten, die hier geäußert wurden.

Zunächst zu Änderungsantrag Nr. 10 betreffend Artikel 7: Ich möchte Frau Stauner nur daran erinnern, dass
es einen Interessenkonflikt gibt, denn das Parlament ist die Instanz, die die Entlastung für den Haushalt erteilt.
Zumindest rechtlich gesehen würde es einen klaren Interessenkonflikt geben.
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Zweitens halte ich es für richtig, die Befugnisse zu trennen. Ich war lange Zeit Abgeordneter, und ich habe
niemals Zuständigkeiten gefordert, die über die den Abgeordneten zustehenden hinausgehen. Die
grundlegende Rolle eines Abgeordneten besteht nicht darin zu regieren, so Leid mir das tut. Die grundlegende
Rolle des Abgeordneten besteht darin, Gesetze zu kontrollieren und zu erarbeiten und dann natürlich die
Regierung bzw. die Exekutive zu kontrollieren. Daher verstehe ich diese Schieflage nicht, die viele normal
zu finden scheinen. Ich spreche in meinem persönlichen Namen, aber wir befinden uns in einer
parlamentarischen Debatte, und ich glaube, dass das Parlament, wenn es seine Kontrollfunktion mit einer
dieser Rolle zuwiderlaufenden Regierungsfunktion vermischen würde, auf längere Sicht letztlich seine
grundlegende Mission beeinträchtigen würde. Auf diese Weise kann man ein Parlament beschädigen. Wenn
ein Parlament eine Art regierende Versammlung werden will, so ist das nicht mit dem bedeutenden Grundsatz
der Demokratie vereinbar. Ich sage dies, weil diese Trennung der Zuständigkeiten auf jeden Fall ein wichtiges
Element ist.

Nach meinem Dafürhalten ist der erreichte Kompromiss am effizientesten, weil er in erster Linie die
Unabhängigkeit des Parlaments bei der Ausübung seiner Kontrollfunktion gewährleistet.

Ich muss zugeben, dass ich oft ein wenig überrascht bin, wenn ich bestimmte Bemerkungen höre, aber
schließlich sind wir ja hier, um die Dinge auszusprechen. Ich glaube, es war Herr Clark, der äußerte, die
Kommission überschreite ihre Kompetenzen und die Europäische Stiftung für Berufsbildung könne sogar
kontraproduktiv sein. Ich muss sagen, dass das den Tatsachen, der Erfahrung sowie den völlig unabhängigen
Bewertungen der bemerkenswerten Arbeit dieses Gremiums völlig widerspricht.

Ich muss Ihnen sagen, dass ich als Kommissar für Entwicklung dank des wichtigsten Änderungsantrags, der
sicher angenommen wird, die sich ergebenden Perspektiven der Effizienz, die positiven Perspektiven, bereits
vorhersehen kann, vor allem – wie dies von mehreren Rednern angesprochen wurde –, in den Ländern, für
die ich zuständig bin und in denen die Berufsbildung ein grundlegendes Element darstellt. Ich denke da
beispielsweise an das Zentrum für Migrationsmanagement und -information in Mali, ein Pilotprojekt, das
wir in Kürze einweihen werden. Ich kann mir vorstellen, welch nützliche Rolle die Stiftung dabei spielen
kann.

Ich kann mich also nur über das Ergebnis freuen und weise die kontraproduktive Kritik nachdrücklich zurück.
Natürlich kann man nicht aus seiner Haut: Wer Europa nicht liebt, sagt überzogene Dinge, und das ist
eindeutig überzogen – gestatten Sie mir diese Bemerkung bei allem Respekt vor dem Abgeordneten, der dies
gesagt hat –, und es ist völlig unbegründet.

Bernard Lehideux, Berichterstatter. − (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich glaube, wir liegen alle, oder
zumindest fast alle, auf einer Linie, was die grundlegenden Fragen betrifft, und ich danke dem Herrn Kommissar
für das, was er über die Zukunftsperspektiven der Stiftung gesagt hat.

Einen Punkt gibt es, der offensichtlich noch offen ist, und dazu möchte ich eine Bemerkung machen. Es
handelt sich um den Änderungsantrag Nr. 10 der EVP. Der Dialog zwischen den europäischen Institutionen
ist ganz wesentlich. Ein solcher Dialog hat stattgefunden. Mein Kollege Kusstatscher sagt, dass die Haltung
des Rates während dieses Dialogs nicht genau die war, die wir hätten erwarten können. Er hat Recht, aber es
gab ja einen Trilog, wir hatten mehrere Sitzungen, und am Ende dieser Sitzungen haben wir eine Einigung
erzielt. Und meiner Meinung nach ist kein Dialog zwischen unseren Institutionen möglich, wenn wir, nachdem
wir eine Einigung erzielt haben, diese dann einige Tage später durch die Einbringung eines Änderungsantrags
wieder zurücknehmen. Also, wir haben debattiert, wir waren nicht in allem völlig einig, jeder hat einen
Schritt auf den Anderen zugetan, und wir haben schließlich einen Kompromisstext erreicht.

Ich bitte die Fraktionen, alle Fraktionen, die Idee zu akzeptieren, dass wir solidarisch einstehen für die
getroffene Entscheidung und die Zustimmung, die wir dem Rat und der Kommission im Ergebnis des Trilogs
gegeben haben, und ich bitte darum, diese Solidarität bei der Abstimmung zum Ausdruck zu bringen. Wenn
man Veränderungen erreichen will, muss man auch wissen, wie weit man gehen kann. Ich habe vorhin
gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, wir wären etwas weiter gekommen, aber nach meiner Meinung waren
eben nicht alle dazu bereit. Als Berichterstatter für diesen Text, der viel erreicht hat und der in seiner Arbeit
von den Kollegen unterstützt wurde, bitte ich diese nun, bis zum Zeitpunkt der Abstimmung weiterhin
solidarisch zu unserer Kompromisseinigung zu stehen.

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute um 12.00 Uhr statt.
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7. Folgemaßnahmen zur Pariser Erklärung von 2005 über die Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe (Aussprache)

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt der Bericht von Johan van Hecke im Namen des
Entwicklungsausschusses über die Folgemaßnahmen zur Pariser Erklärung von 2005 über die Wirksamkeit
der Entwicklungshilfe (2008/2048(ΙΝΙ)) (Α6-0171/2008).

Johan Van Hecke, Berichterstatter. − (NL) Vor drei Jahren gingen mehr als hundert Geber und Partnerländer
in Paris die Verpflichtung ein, die Wirksamkeit der Hilfe für Entwicklungsländer zu steigern und unter
anderem mehr Harmonisierung, demokratische Kontrolle, gegenseitige Rechenschaftspflicht und mehr
Transparenz anzustreben.

Anders als in den früheren Erklärungen von Monterrey wurden in der Pariser Erklärung klare Ziele festgelegt
und in zwölf messbare Maßnahmen und Indikatoren umgesetzt, was in der Tat einen wesentlichen Schritt
nach vorn bedeutet. Im Dezember dieses Jahres soll in Accra eine erste Bilanz gezogen werden, was aus all
diesen wunderbaren Versprechen geworden ist.

Die Europäische Kommission hat, und das soll nicht unerwähnt bleiben, in den vergangenen drei Jahren
große Anstrengungen zur Umsetzung der neuen Hilfeagenda unternommen. Sie kann, was die Arbeitsteilung,
die bessere Koordinierung und die Rücksicht auf die Mitwirkung vor Ort betrifft, stolz auf das Erreichte sein.
2006 ist sie auf Kommissar Michels Betreiben mit der Verabschiedung eines ambitionierten Aktionsplans
und dem Konzept von der Arbeitsteilung und vom ergebnisorientierten Management sogar noch ein wenig
über die Zusagen von Paris hinausgegangen. Gleichwohl bleibt noch einiges zu tun. Zahlreiche Vorhaben
müssen noch verwirklicht werden.

Beispielsweise ist die Hilfe nach wie vor unzureichend auf die Systeme der Empfängerländer ausgerichtet
und arbeitet man noch immer mit zu vielen unterschiedlichen Zahlungssystemen. Bei der Aufhebung der
Lieferbindung kommen wir kaum vom Fleck. Die technische Zusammenarbeit wird noch immer zu stark
von den Gebern gesteuert. Der Geberatlas bedarf dringend einer Überarbeitung und Ausweitung und sollte
vornehmlich auf die am stärksten vernachlässigten Länder und Sektoren abgestimmt sein.

Ferner ist auch die Verabschiedung des Verhaltenskodexes für Arbeitsteilung problematisch. Erstens, weil
die Mitgliedstaaten ihre Zusagen nicht einhalten. Die Mitgliedstaaten hinken hinterher, sowohl beim Umfang
als auch bei der Wirksamkeit. Zum ersten Mal seit 2000 ist der Anteil, der für die offizielle Entwicklungshilfe
aufgebracht wird, von 0,41 % im Jahr 2006 auf 0,38 % im Jahr 2007 zurückgegangen. Zur Verwirklichung
der Millenniums-Entwicklungsziele muss das Ruder drastisch herumgerissen werden. Will der Rat seine
Glaubwürdigkeit behalten, dann muss er seine Zusagen unbedingt bekräftigen. Die Mitgliedstaaten müssen
sich zu einem Zeitplan sowohl für die Quantität als auch für die Qualität der Hilfe verpflichten. Quantität
und Qualität sind übrigens untrennbar miteinander verbunden.

Die Stärkung der eigenen Mitwirkung und der gegenseitigen Rechenschaftspflicht ist und bleibt die große
Herausforderung der qualitativen Reform. Das erfordert jedoch den ständigen Dialog mit der
Bürgergesellschaft, mit den lokalen Behörden und vor allem mit den Parlamenten. Mehr Transparenz ist eine
unerlässliche Voraussetzung. Die Aufstockung der Budgethilfe erfordert eine wirksame parlamentarische
Kontrolle aller Hilfezusagen und -ausgaben. Deshalb das Plädoyer in diesem Bericht zur Ergänzung der Pariser
Agenda um einen dreizehnten Indikator. Wenn die Rolle der europäischen und afrikanischen Parlamente
für die Sicherstellung einer besseren Wirksamkeit derart wesentlich ist, weshalb dies dann nicht in einen
zusätzlichen Indikator umsetzen?

Als größter Geber muss die Union in Accra ihrer Verantwortung gerecht werden. Zu allererst muss sie ihr
eigenes Haus in Ordnung bringen. Nur dann kann sie in Accra glaubwürdig die Vorreiterrolle übernehmen
und einen ehrgeizigen Plan vorlegen. Die Union verfügt nicht nur über die Kompetenz als vielmehr auch
über die Kapazität, um zum effizientesten Geber zu werden. Nunmehr gilt es, die Zusagen vor Ort in die Tat
umzusetzen. Darin liegt der Kern des vorliegenden Berichts, für den ich um Ihre Unterstützung zu bitten
wage.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte dem
Berichterstatter, Herrn Van Hecke, und dem Entwicklungsausschuss für diesen ausgezeichneten Bericht
danken. Ich freue mich, feststellen zu können, dass wir den gleichen Ansatz verfolgen und uns für die gleichen
Ergebnisse einsetzen.
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Ich denke, die kommenden sechs Monate werden von größter Bedeutung sein, denn in diesem Zeitraum
wird sich zeigen, ob die Europäische Union tatsächlich den Willen hat, konkrete Fortschritte im Hinblick
auf die drei Pfeiler der Entwicklungspolitik zu erzielen: erstens bei der Realisierung der Millenniums-Ziele;
zweitens bei der Erhöhung des Hilfevolumens; drittens bei der Verbesserung der Effizienz der Hilfe. Die
Tagung in Accra im September wird zu einem Glaubwürdigkeitstest für den gesamten Prozess und für
sämtliche Akteure werden. Der Prozess kommt entweder wirklich in Gang, oder er kommt endgültig zum
Erliegen.

Die heutige Debatte ist daher insofern sehr bedeutend, als sie eine starke Botschaft an die Tagung des Rates
Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen in der nächsten Woche übermitteln kann. Der Rat
wird über die Vorschläge der Kommission zu den Zielen beraten. Ich hoffe, dass der Rat seinerseits eine
Botschaft aussendet, die ebenso ehrgeizig ist wie die in dem Bericht von Herrn Van Hecke enthaltene.
Gemeinsam haben wir Europäer in Paris im Jahr 2005 den Unterschied deutlich gemacht. Heute müssen
wir uns von denselben Ambitionen leiten lassen und dafür sorgen, dass wir in Accra bei allen unseren
Verpflichtungen von den Worten zu Taten übergehen.

Ich habe aus unseren Mitgliedstaaten allzu viele Stimmen gehört, die aus Accra und dieser Debatte eine
technische Debatte über die Machbarkeit, die Effizienz usw. machen wollen. Doch das ist keine technische
Debatte. Accra ist keine technische Veranstaltung. Es ist eine politische Veranstaltung, auf der sich zeigen
wird, ob die Mitgliedstaaten den politischen Willen zur Einhaltung ihrer Zusagen haben.

Die Schlacht ist noch längst nicht gewonnen. Die Kommission kann nicht allein handeln. Deshalb appelliere
ich an Sie, alle Mittel und all Ihre Kontakte zu mobilisieren, damit dieser Gipfel ein wirklicher Erfolg wird.
Die Beweislast liegt jetzt im Lager der Mitgliedstaaten und der nichteuropäischen Geldgeber. Ein Bündnis
zwischen dem Parlament und der Kommission ist also unerlässlich.

Ich will nicht wiederholen, was im Bericht steht. Damit bin ich nahezu 100 %ig einverstanden. Fortschritte
sind in wichtigen Bereichen vonnöten, von denen ich nur einige nennen möchte. Erstens die Vorhersehbarkeit
der Hilfe. Ich bin besonders dankbar für die Unterstützung, die das Parlament für die MDG-Vereinbarungen
aufbringt. Das ist einer der Vorschläge, die ich in Accra vorlegen werde. Natürlich müssen die Partnerländer
ihre Rolle bei diesen Vereinbarungen spielen, und natürlich müssen entsprechende Kontrollmechanismen
geschaffen werden.

Zweitens die zunehmende Nutzung der Verfahren des jeweiligen Partnerlandes. Aus diesem Grunde habe
ich angeregt, dass für die Länder, wo dies möglich ist, die Haushaltshilfe das bevorzugte Instrument für die
Bereitstellung der Hilfe sein soll. Es ist festzustellen – und ich glaube, Sie sollten sich die Zahlen, die ich
nennen werde, gut merken –, dass Tansania etwa 2 400 Berichte für die verschiedenen Geldgeber und sage
und schreibe mehr als 8 000 Prüfberichte für die multilateralen Entwicklungsbanken erstellen muss. Das ist
doch höchst erschreckend und stellt ein echtes Problem dar.

Der Bericht unterstreicht zu Recht die Notwendigkeit von mehr Transparenz und Verantwortlichkeit bei
der Entwicklungshilfe, doch das ist offensichtlich unmöglich angesichts dieses Dschungels von Berichten.
Dies kann nur durch die Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle über die Entwicklungsfinanzierung
und deren Aufnahme in die nationalen Haushaltspläne erreicht werden, wie der Berichterstatter ausführte.
Wir müssen die „demokratische Eigenverantwortung“ fördern, und wir werden die Partnerländer bei ihrem
Bemühen um die Stärkung dieser Eigenverantwortung und dieser Kontrolle unterstützen. Die Rolle der
Parlamente und der Zivilgesellschaft ist hier natürlich von großer Bedeutung.

Das dritte Element betrifft die Arbeitsteilung. Der Verhaltenskodex muss Realität werden. Ein weiteres
Beispiel: In Mali sind 26 Geber in der ländlichen Entwicklung aktiv, während in Burkina Faso fünf Geber in
der Hälfte aller Sektoren des Landes und die Hälfte der Geber in einem Drittel aller Sektoren tätig sind. Hier
liegen also Spielräume für die Verbesserung der Effizienz in den einzelnen Ländern, und ich wünsche mir
wirklich die Unterstützung des Parlaments bei dem Versuch, die Mitgliedstaaten zu überzeugen, dass wir
eine bessere Arbeitsteilung brauchen. Das würde die Effizienz der Hilfe beträchtlich steigern.

Viertens möchte ich die Fragilitätssituationen ansprechen. Beispielsweise stammten im Jahr 2006 65 % der
Hilfe für Côte d'Ivoire, Liberia und die Zentralafrikanische Republik von nur drei bilateralen Gebern. Auch
hier haben wir bereits Pilotländer unter Einbeziehung möglichst vieler Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Vom
Verfahren her habe ich gefordert, die Kommission soll sich so flexibel zeigen, wie die derzeitigen Vorschriften
es zulassen, um unsere Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. Dabei darf man nicht vergessen, dass für die Effizienz
der Hilfe nicht ausschließlich die Geber zuständig sind, sondern sie muss auch Kernstück des Wirkens der
Partnerländer sein und im Mittelpunkt unseres Dialogs mit ihnen stehen. Nur die Partnerländer sind in der
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Lage, uns zu mehr Effizienz bei der Bereitstellung der Hilfe zu zwingen, indem sie aktiv nicht nur ihre
Entwicklungsziele definieren, sondern auch die Art und Weise ihrer Realisierung. Nur auf diese Weise wird
unser Dialog sich in einer Partnerschaftsbeziehung auf der Grundlage gleicher Rechte und Pflichten entwickeln.

Zum Schluss noch ein letzter Punkt: Sie verlangen von der Kommission, den Delegationen ausreichend
Handlungsspielraum einzuräumen. Damit haben Sie vollkommen Recht! Wir versuchen, dies durch unseren
Dezentralisierungsprozess zu tun. Wir verlangen sehr viel von unseren Delegationen. Die Ressourcen sind
begrenzt, wie Sie wissen, und letztlich hängt die Fähigkeit, unsere Delegationen in Anspruch zu nehmen,
auch von der Haushaltsbehörde ab.

Schließlich möchte ich Sie nochmals bitten, uns dabei behilflich zu sein – wie Herr Van Hecke erwähnt hat –,
unsere Mitgliedstaaten zu überzeugen, dass es eine moralische Aufgabe, ein unumgehbares Gebot ist, die im
Jahr 2005 gemachten Zusagen hinsichtlich der Höhe der Hilfe einzuhalten. Sie wissen, dass 2007 ein Jahr
ist, das man möglichst rasch vergessen sollte, weil einige Länder ihre Verpflichtungen nicht eingehalten
haben, was das gute Verhalten anderer Länder vergessen gemacht hat, die ihrerseits bewiesen haben, das dies
durchaus möglich ist.

Deshalb werden wir erstens vorschlagen, dass sie ihre Zusagen von 2005 erneuern, und zweitens, dass sie
eine Agenda erarbeiten, einen Fahrplan, einen Stufenplan, der aufzeigt, wie sie die Ziele, auf die sie sich
verpflichtet haben, erreichen wollen. Wie ich eingangs sagte, ist die Partie noch nicht gewonnen, denn wie
ich weiß, geht aus Vorbereitungstreffen hervor, dass einige Mitgliedstaaten sogar geneigt zu sein scheinen,
die Bestätigung ihrer Zusagen von 2005 abzulehnen, was natürlich inakzeptabel ist, während andere nicht
bereit sein sollen, eine Planung in Etappen vorzunehmen. Ich brauche also Ihre Überzeugungskraft und auch,
wenn ich so sagen dar, Ihre Forschheit, um jedem seine Verantwortung vor Augen zu führen.

Anna Záborská, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (SK) Der Bericht über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe
ist aus drei Gründen von Bedeutung. Erstens befasst er sich mit der Verantwortung der Europäischen
Kommission für die ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel der Unionsbürger. Zweitens lenkt er unsere
Aufmerksamkeit auf das Erfordernis einer besseren Strukturierung von Entwicklungsprogrammen. Schließlich
wird darin zu dem politischen Mut aufgefordert, den Haushalt zu überwachen und gegen seine missbräuchliche
Verwendung anzukämpfen.

Ich gratuliere meinem Kollegen Van Hecke zu dem Bericht, der die zweifache Verantwortung der Union
hervorhebt: nach außen und nach innen. Wenn wir in unseren Außenbeziehungen ein glaubhafter Akteur
sein wollen, müssen wir den Entwicklungsländern auch so viel Geld zur Verfügung stellen, wie wir ihnen
zugesagt haben, und es auch wie angekündigt verteilen. Wir alle wissen um die Schwierigkeit zu beurteilen,
ob die Finanzhilfe wirksam verwendet wurde oder nicht. Oft zwingen die politischen und kulturellen
Umstände in den Entwicklungsländern die Geber zu einem kreativen und flexiblen Herangehen. Dennoch
dürfen Kreativität und Flexibilität nicht mit dem Erfordernis der Transparenz und Ehrlichkeit in Konflikt
geraten.

Wir sind ehrlich, wenn wir zugeben, dass die europäischen öffentlichen Mittel oft nicht die erwarteten Früchte
tragen, und wenn wir ihren potenziellen Missbrauch unterbinden. Um den Nachweis erbringen zu können,
dass die Entwicklungshilfe wirksam war, sollten wir die unterschriftliche Bestätigung des Empfängers einholen,
dass das Projekt langfristig auch wirklich läuft. Die wichtigste Verantwortung der Europäischen Kommission
und des Europäischen Parlaments besteht meines Erachtens darin, nach innen den Bürgerinnen und Bürgern
Europas gegenüber ehrlich zu sein. Die Europäische Union finanziert die Entwicklungshilfe aus unseren
Steuern, und wir wissen ganz wenig über ihre Wirksamkeit. Ich gratuliere meinem Kollegen Bösch, der
kürzlich die Art und Weise kritisierte, wie die Europäische Union die mit dem Geld der Steuerzahler
bereitgestellte Entwicklungshilfe verteilt. Die Wirksamkeit der Hilfe ist nicht allein eine notwendige
Haushaltsübung, sondern auch ein Prüfstein für unseren politischen Mut, darauf hinzuweisen, dass das Geld
der Steuerzahler wirksam eingesetzt werden muss.

Pierre Schapira, im Namen der PSE-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen
und Kollegen! Unsere Debatten über die Effizienz der Hilfe waren in den letzten Wochen von den dramatischen
Nachrichten über die globale Nahrungsmittelkrise überschattet. Diese Krise führt uns in drastischer Weise
vor Augen: Wenn wir nicht in der Lage sind, das elementarste Recht auf Leben und auf angemessene Ernährung
zu sichern, werden unsere Anstrengungen im Bereich der Entwicklungshilfe vergeblich sein.

In seinem Bericht erinnert Herr Van Hecke, dessen Arbeit ich würdigen möchte, daran, dass nur eine
langfristige Strategie es ermöglichen wird, die Entwicklung unserer Partnerländer effektiv zu unterstützen.
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Im Nahrungsmittelbereich wie in den Bereichen Gesundheit und Bildung können nur nachhaltige Lösungen
den tieferen Ursachen für die derzeitige Krise abhelfen.

Die zahlreichen Änderungsanträge der PSE unterstützen die Position des Berichterstatters und verstärken
sie in einigen Punkten. So haben wir darauf verwiesen, dass unser vorrangiges Ziel darin bestehen muss, die
Millenniumsziele zu verwirklichen, bei denen die Bekämpfung von Armut und Hunger an erster Stelle steht.
Um dies zu erreichen und um die Hilfe effizienter zu gestalten, muss sie den lokalen Bedingungen vor Ort
und dem Bedarf der einheimischen Bevölkerung besser angepasst werden. Deshalb habe ich auf die
Notwendigkeit verwiesen, die nationalen Parlamente, die Zivilgesellschaft und die lokalen Körperschaften
bei der Erarbeitung, der Umsetzung und der Bewertung der Entwicklungspolitik stärker zu konsultieren.

Unerlässlich sind auch die wirksame Bekämpfung der Korruption und die transparentere Gestaltung der
Hilfe. Konkret fordern wir die Kommission auf, eine Matrix aller Mittel zu erstellen, die für die lokale
Governance aufgewendet werden, um die Kohärenz der Politiken und die korrekte Verwaltung dieser Mittel
zu überprüfen.

Schließlich möchte ich, da die Debatte über eine größere Effizienz der Hilfe nicht von der Höhe der Mittel
zu trennen ist, nochmals hervorheben, dass – wie vorhin bereits gesagt – die öffentliche Entwicklungshilfe
in Europa im Zeitraum von 2006 bis 2007 von 0,41% auf 0,38% zurückgegangen ist, und diese nicht zu
rechtfertigende Kürzung verurteilen.

Der Gipfel von Accra wird natürlich politisch sein, wie der Kommissar feststellte. Er wird eine einzigartige
Gelegenheit für die Geberländer bieten, ihre Zusagen zu erneuern. Es ist an uns, uns unserer Verantwortung
zu stellen und unsere Partner nicht zu enttäuschen.

Toomas Savi, im Namen der ALDE-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Ich möchte meinem Kollegen Johan
Van Hecke für einen ausgezeichneten Bericht danken und befürworte uneingeschränkt Ziffer 1 des Berichts.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission können ihre Aktionen allerdings nur dann harmonisierter,
transparenter, vorhersehbarer und kollektiv wirksamer machen, wenn sie ihre Ressourcen in einer einzigen
Institution zusammenfassen, die für die Entwicklungshilfe zuständig ist. Das ist mein erster Punkt.

Die Wirksamkeit der Hilfe liegt in unseren Händen, denn ziemlich oft geben wir viel zu viel für die Verwaltung
aus, der die verantwortungsvolle Verwendung der Entwicklungshilfe in Zielländern obliegt. Wir sollten
beispielsweise an der Ausbildung von Personal, an der Verwaltung und den Kosten sparen, sodass mehr
Entwicklungshilfe auch die eigentlichen Empfänger erreicht.

Zurzeit findet, was die Zuweisung ihrer Mittel angeht, keine ordentliche Koordinierung zwischen den
Mitgliedstaaten statt. Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollte die exekutive Gewalt bei der denkbar untersten
Ebene liegen, sofern mit der Zuweisung der Zuständigkeit an eine höhere Ebene nicht erhebliche Vorteile
verbunden sind.

Für das Problem der geringen Effektivität der Hilfe gibt es keine Universallösung, aber eine Maßnahme
bestünde in ernsthaften und raschen Veränderungen des Verwaltungsrahmens durch weitere Zentralisierung,
denn wir verlieren ständig Zeit und Menschenleben.

Margrete Auken, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (DA) Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Kommissar
Michel meinen Dank aussprechen und auch Herrn van Hecke für seinen guten Bericht danken. Ich finde es
hervorragend, dass eine Einigung über den Inhalt erzielt wurde und dass die Entwicklungshilfe der EU sowohl
verbessert als auch aufgestockt wird. Hilfe muss der Hilfe dienen. Wir dürfen sie nicht verwässern, indem sie
für andere Zwecke eingesetzt wird, beispielsweise für den Schuldenerlass, wobei Geld in den Geberländern
einfach von einem Posten auf einen anderen verschoben wird. Dieses Geld muss den Bedürftigen zugute
kommen, und für uns muss erkennbar sein, dass es für diesen Zweck verwendet wird. Dies ist natürlich der
einzige Weg, die Europäer dazu zu bewegen, die Entwicklungshilfe zu erhöhen – sie müssen sehen können,
dass sie Wirkung entfaltet, wie Jeffrey Sachs vor kurzem ganz deutlich sagte. Es ist daher wichtig, dass
Änderungsantrag 1 angenommen wird.

Die Entwicklungshilfe muss auch bis 2015 weiter gesteigert werden – darüber haben wir bei unglaublich
vielen Gelegenheiten gesprochen. Es ist kleinlich und beschämend, dass die Entwicklungshilfe der EU zwischen
2006 und 2007 zurückgegangen ist. Ohne mehr Geld wird die Hilfe möglicherweise nicht wirksam genug
sein. Wir werden die Ziele nur erreichen, wenn wir unsere zahlreichen Versprechen erfüllen.

Es wäre auch schön, wenn das Europäische Parlament die EU-Agrarpolitik begreifen könnte. Viele Analysen
der Weltbank, des IWF, der Vereinten Nationen und anderer Organisationen belegen, dass die Gemeinsame
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Agrarpolitik die Chancen der Entwicklungsländer auf Wachstum untergräbt, und ich spreche hier nicht von
Ausfuhrbeihilfen, die für sich allein schon absurd genug, aber dennoch nur für einen kleinen Teil der Schäden
verantwortlich sind, die durch diese Politik angerichtet werden. Beim jetzigen Stand der Dinge geben wir
mit einer Hand und nehmen mit der anderen – wobei wir manchmal etwas mehr nehmen, als wir gegeben
haben. Wir können daher nicht darauf warten, dass die USA ihre Praxis der Agrarbeihilfen aufgeben. Die
US-amerikanische Agrarförderung ist schlimmer als unsere, und die EU sollte mit gutem Beispiel vorangehen.

Eoin Ryan, im Namen der UEN-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Zunächst möchte auch ich Herrn Van Hecke
und dem Herrn Kommissar für diesen Bericht danken.

Das subsaharische Afrika erhält mehr internationale Hilfe als jede andere Region in der Welt, doch das hohe
Armutsniveau hält sich hartnäckig. Untersuchungen haben gezeigt, dass Hilfe in Ländern mit einer gesunden
Verwaltung der Wirtschaft und intakten Regierungsinstitutionen erfolgreich sein kann und erfolgreich war.
Wenn die Hilfe richtig verteilt wird, kann Millionen von Menschen geholfen werden, einer Existenz zu
entkommen, in der sie von der Hand in den Mund leben.

Tatsache ist jedoch, dass in vielen Entwicklungsländern Korruption herrscht, und während wir einerseits
weiterhin gutes Regieren in diesen Ländern fördern müssen, stehen wir andererseits vor der noch dringlicheren
Verantwortung, vielen Millionen in der Welt zu helfen, die vor Hunger und an Krankheit sterben.

Wir müssen die Verpflichtungen erfüllen, die wir mit den Millenniums-Entwicklungszielen eingegangen
sind. Wie können wir die Augen vor drei Milliarden Menschen verschließen, die von umgerechnet drei Dollar
pro Tag leben, oder vor den fünf Millionen Kindern in Afrika, die vergangenes Jahr starben, noch ehe sie das
fünfte Lebensjahr erreicht hatten?

Und ja, wir tragen eine Verantwortung gegenüber den europäischen Steuerzahlern dafür, zu sichern, dass
ihr Geld die Bedürftigsten erreicht und effektiv eingesetzt wird. In dieser Hinsicht sollte Europa, so meine
ich, eher an gezielte Programme denken wie den Global Fund, aus dem AIDS, TB und Malaria bekämpft
werden, die verheerendsten Krankheiten in der Welt, denen Jahr für Jahr mehr als sechs Millionen Menschen
zum Opfer fallen. Der Global Fund ist bislang eine hoch wirkungsvolle Organisation mit minimaler Bürokratie
und maximaler Wirkung. Sie steht für ein innovatives Herangehen an die internationale
Gesundheitsfinanzierung.

Die globale Armut ist ein vorwiegend ländliches Problem. Drei Viertel der in den Entwicklungsländern in
äußerster Armut lebenden Menschen sind in ländlichen Gegenden zu Hause. Wenn wir den Sturm des
Klimawandels und der steigenden Nahrungsmittelpreise überstehen wollen, müssen wir die landwirtschaftliche
Produktion verbessern, indem wir gezielt spezielle Programme für die Landwirtschaft auflegen, denn sie
können eine starke Wirkung auf die Verringerung der Armut ausüben. In seinem kürzlich gehaltenen Vortrag
vor dem Ausschuss machte Prof. Jeffrey Sachs auf anschauliche Weise deutlich, wie das Geld gezielt eingesetzt
werden kann.

Dem Weltentwicklungsbericht vom vergangenen Jahr zufolge ist das in der Landwirtschaft erzeugt BIP für
die Verringerung der Armut vier Mal wirksamer als das Wachstum in anderen Sektoren. Anstatt
Lebensmittelhilfe in die Länder der Dritten Welt zu verschiffen, muss Europa an führender Stelle den
afrikanischen Bauern helfen, mehr Nahrungsmittel anzubauen, indem den Kleinbauern geeignetes Saatgut,
Düngemittel und Wasserwirtschaftstechnologien bereitgestellt werden. Aber natürlich gibt es viele andere
Wege, und viele dieser Wege müssen, wie der Herr Kommissar sagte, länderspezifisch sein.

Die Zeit läuft davon für Afrika. Wir müssen die Lehre der Vergangenheit beherzigen, sodass wir künftige
Generationen vor Krankheit und Hunger bewahren können. Ich meine, dass Accra eine politische Chance
darstellt und unterstütze, was andere Redner dazu gesagt haben. Es ist keine bloße Fachtagung, die sich mit
technischen Dingen befasst, sondern eine politische Chance. Wir müssen sehen, ob wir den richtigen Absprung
zur Bekämpfung der Armut erwischen.

Wir sind viele, viele Verpflichtungen eingegangen; einige dieser Verpflichtungen sind nicht erfüllt. Wir haben
den Zeitrahmen für die Millenniums-Entwicklungsziele zur Hälfte hinter uns gebracht, und es ist an der Zeit,
echte Anstrengungen zu unternehmen, damit wir alle Zielsetzungen erreichen. Wir müssen mit der
Entwicklungshilfe wieder auf den richtigen Pfad zurückfinden. Wir müssen mit den afrikanischen Regierungen
zusammenarbeiten; wir müssen die Korruption bekämpfen; wir müssen die Regierungstätigkeit verbessern,
und wir müssen uns um die Armen in der Welt kümmern.
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Luisa Morgantini, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (IT) Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Wir alle wissen, dass noch viel zu tun bleibt, um die europäische Entwicklungshilfepolitik wirksamer
zu gestalten. Die Empfehlungen in dem exzellenten Bericht von Herrn Van Hecke finden meine volle
Unterstützung und gehen zweifellos in die richtige Richtung.

Während wir diesen Bericht erörtern, wird in Brüssel der neue Bericht von CONCORD, dem europäischen
Dachverband entwicklungspolitischer NRO, über die Entwicklungshilfezusagen der EU-Regierungen vorgelegt.
Darin werden die Fortschritte jedes einzelnen Mitgliedstaates analysiert, wobei das Bild, das sich daraus ergibt,
Lücken und Widersprüche in unserer Politik zur Armutsbekämpfung und zur Erhöhung der Wirksamkeit
der Hilfe erkennen lässt. Beispielsweise wird, wir mir Kommissar Michel sagte, in dem Bericht festgestellt,
dass die EU-Hilfe 2007 nicht wie vorgesehen gestiegen, sondern sogar zurückgegangen ist. Zugleich macht
der Bericht deutlich, dass viele Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklungspolitik fortbestehen,
darunter die mangelnde Transparenz der gebundenen Hilfe.

Wir müssen die Verpflichtungen einhalten, die wir auf internationaler Ebene übernommen haben. Wir dürfen
die Erwartungen der Bevölkerung in den südlichen Ländern der Welt, aber ebenso wenig derjenigen, die sich
in den so genannten nördlichen Ländern energisch dafür einsetzen, die Ungerechtigkeit und die
Nahrungsmittelkrise, über die Herr Schapira soeben berichtete, entschlossen zu bekämpfen, nicht enttäuschen.

Ich stimme mit dem Herrn Kommissar überein: Wir müssen den Worten Taten folgen lassen. Im Übrigen
möchte ich Herrn Michel für seine Leidenschaft, seinen Einsatz und seine Beharrlichkeit danken. Mit den
beiden Konferenzen in Accra und Doha kann und muss das Jahr 2008 wirklich eine Wende bringen und der
Europäischen Union die einzigartige Gelegenheit bieten, zu beweisen, dass sie ihrer Verantwortung als
weltweit größter Geber gerecht zu werden vermag. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass die Hilfe sowohl
hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität verbessert werden muss. Zwischen diesen beiden Zielen
besteht kein Widerspruch. Wir dürfen die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der Hilfe zu erhöhen, nicht als
Vorwand dafür benutzen, dass weniger Mittel bereitgestellt werden.

Zugleich ist sich inzwischen jeder darüber im Klaren, dass die Aufstockung der Hilfe allein nicht ausreicht.
Wie wir alle festgestellt haben, kommt es darauf an, die Armutsbekämpfung als Ziel anzustreben, und keine
geopolitischen und strategischen Ziele. Handels-, Migrations- und Sicherheitspolitik müssen, wie wir immer
gesagt haben, mit den Entwicklungszielen im Einklang stehen.

Die europäische Entwicklungszusammenarbeit darf nicht nur von unseren Interessen, sondern muss auch
von den realen Prioritäten der südlichen Länder getragen sein, die von den örtlichen Regierungen, aber auch
den Parlamenten und der Zivilgesellschaft festgesetzt wurden; ebenso unerlässlich ist es, die Transparenz
und Rechenschaftspflicht in Bezug auf die EU-Programme zu verbessern. In diesem Zusammenhang sollte
unser Parlament in die Lage versetzt werden, eine echte demokratische Kontrolle auszuüben, und ich begrüße
die Aufforderung von Kommissar Michel, alles daran zu setzen, dass die EU-Länder ihre Verpflichtungen
einhalten.

Ich habe einige Fragen zu den Ausschreibungsverfahren. Die NRO, die an den Ausschreibungen der
Kommission teilnehmen wollen, sehen die Verfahren als zu langwierig und zu kompliziert an, so dass sie
ihre Tätigkeit wirklich erschweren und faktisch viele kleine lokale Organisationen ausschließen. Warum also
nicht diese Organisationen auf direktem Wege fragen, wie die Verfahren gestrafft werden können? Ich habe
einen Änderungsantrag eingereicht, den wir heute mit diesem Gedanken im Hinterkopf annehmen sollten.

Dann wäre da noch das in dem Bericht Van Hecke angesprochene Problem der Entkoppelung der Hilfe. Es
gibt Fortschritte, doch müssen schnellstens alle Hilfen vollständig entkoppelt werden, um zu verhindern,
dass die Gelder in die Geberländer zurückfließen anstatt die Armut in den Empfängerländern zu verringern.

Als Letztes möchte ich auf jene Staaten hinweisen, die ihre Zahlen bezüglich der öffentlichen Entwicklungshilfe
immer noch aufblähen. 2007 gaben die EU-Länder fast 8 Milliarden Euro, das entspricht 17 % aller EU-Hilfen,
aus, die in wichtige Bereiche, aber nicht in den der Entwicklung flossen. Schuldenerlass, Ausgaben für
Flüchtlinge, Stipendien für ausländische Studierende sind Ausgaben, die aus den Berechnungen der öffentlichen
Entwicklungshilfe herausgenommen werden sollten, weshalb ich Sie auffordere, den entsprechenden
Änderungsantrag anzunehmen.

Auch ich setze große Hoffnungen in das Jahr 2008 und in die Verpflichtung, einen Richtungswechsel
herbeizuführen; ich stimme voll und ganz mit dem Herrn Kommissar überein, wenn er von der gemeinsamen
Verantwortung der Geber und der Empfängerländer spricht, wo jeder seinen Part zu übernehmen hat: Rechte
und Pflichten. Darin liegt unsere Stärke!
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Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Entwicklungshilfegelder können und müssen wirksamer verwendet werden.
Diesen Schluss, Frau Präsidentin, können wir aus dem überaus ausgewogenen Bericht des Berichterstatters
ziehen. Mein Kompliment. Der Bericht kommt zur rechten Zeit. Europa scheint der Entwicklungshilfe müde
zu sein. Diese Tendenz ist sehr besorgniserregend, und wir sollten sie nicht unterschätzen. Selbst in Ländern
wie den Niederlanden, die stets für ihre internationale Solidarität bekannt waren, wird nach einer Senkung
der Entwicklungshilfe gerufen. Die einzige Antwort hierauf lautet transparente, effiziente und
ergebnisorientierte Arbeit.

Die Europäische Union kann in diesem Punkt viel erreichen, speziell über die drei K: Kohärenz,
Komplementarität und Koordinierung. Der Kommissar hat dies oft hervorgehoben und wirkt darauf hin.
Auch gegen den Wildwuchs von Projekten und Programmen können wir mehr unternehmen. Wenn etwas
nicht gut läuft, ist ein weiteres Programm nicht immer die beste Lösung. Eher sollten wir einige Dinge ganz,
als alles nur halb machen.

Die Europäische Union ist die größte Geberin. Wir haben also eine riesige Verantwortung. Außerdem eröffnet
uns der neue Vertrag mehr Möglichkeiten für stärkere Kohärenz, flankierende Politik und bessere
Koordinierung. Die Wirksamkeit unserer Hilfe ist nicht nur von entscheidender Bedeutung, um die
Entwicklungshilfe zu Hause zu rechtfertigen, sondern insbesondere um die Armut in den Entwicklungsländern
tatsächlich beseitigen zu können. Letztendlich zählt eher das Ergebnis als die Absicht. Im Entwicklungshaushalt
des Jahres 2009 werde ich auch Vorschläge für eine vermehrt ergebnisorientierte Evaluierung unterbreiten.
Wir müssen unser Augenmerk stärker auf Ergebnisse als auf vage Indikatoren richten.

Zum Schluss möchte ich an Kommissar Michel noch die folgende Frage richten. Kommissarin Fischer Boel
zufolge beabsichtigt die Kommission, die nicht ausgegebenen Gelder aus dem EU-Haushalt 2008 teilweise
zur Unterstützung von Ländern zu verwenden, die von dem starken Preisanstieg für Nahrungsmittel, also
von der Nahrungsmittelkrise, betroffen sind. Ich möchte wissen, wie der Kommissar darüber denkt. Kann
er zudem erläutern, wie diese zusätzlichen Mittel verwendet werden?

VORSITZ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vizepräsident

Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Erstmals
in der Geschichte, in unserer Geschichte ist – wie der Kommissar sagte – der Gesamtumfang der europäischen
öffentlichen Entwicklungshilfe zurückgegangen. Wenn wir diesen Weg fortsetzen, wird die Europäische
Union im Zeitraum 2005 bis 2010 Milliarden weniger für die Entwicklungshilfe aufwenden als zugesagt.
Das ist ein signifikanter Rückschritt bei der Verfolgung des Ziels von 0,7 % für die Entwicklungshilfe, aber
auch – und das ist sehr wichtig – bei der Realisierung der Millenniumsziele und im umfassenderen Sinne bei
der von uns beabsichtigten Bekämpfung der Armut in der Welt.

Der Prozess, den wir 2006 zur Verbesserung der Effizienz unserer Entwicklungshilfe eingeleitet haben und
den wir mit dem Bericht von Herrn Van Hecke fortsetzen, dem ich für seine Arbeit danken möchte, darf den
Mitgliedstaaten nicht als Vorwand dienen, ihre Zusagen zur Aufstockung der Hilfe nicht einzuhalten. Im
Gegenteil, denn alle sind sich heute darüber einig, dass zusätzlich zu den versprochenen Beträgen weitere
Mittel erforderlich sein werden, um die zahlreichen Verpflichtungen zu erfüllen, die wir eingegangen sind
und zweifellos noch eingehen müssen. Die Effizienz der Hilfe ist also wesentlich, denn eine erhöhte
Wirksamkeit der Hilfe bedeutet auch mehr Hilfe. Das muss für jedermann klar sein.

In diesem Zusammenhang möchte ich wie immer daran erinnern, dass es an der Zeit ist, konkrete Fortschritte
bei der Anwendung von innovativen Finanzierungsinstrumenten bei der Entwicklungshilfe zu machen,
wobei diese Frage auch ausdrücklich in der Pariser Erklärung angesprochen wurde.

Wir wollten, dass in unserem Bericht auch auf die Rolle der gesamten Diaspora in der
Entwicklungszusammenarbeit hingewiesen wird. Die Europäische Union ist in diesem Punkt noch zu
zögerlich, obgleich sie doch viel zu gewinnen hätte, wenn sie besser und enger mit unseren auf ihrem
Hoheitsgebiet lebenden Mitbürgern aus den Partnerländern zusammenarbeiten würde. Auch wäre dies eine
Möglichkeit, um viele Menschen zu integrieren anstatt sie auszuschließen, und diese Feststellung liegt mir
zu einem Zeitpunkt, da einige Europäer Positionen einnehmen, die verwundern, und Maßnahmen ergreifen,
die schockieren, besonders am Herzen.

Lassen Sie mich weiter daran erinnern, dass eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Hilfe, wie Sie, Herr
Kommissar, mehrfach in Erinnerung gerufen haben, darin besteht, eine echte Kohärenz zwischen den
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verschiedenen Politiken der Europäischen Union herzustellen und den Vorrang nicht länger Politiken
einzuräumen, die nichts mit Entwicklung zu tun haben. Die Aktualität zeigt uns, dass es an dieser Kohärenz
vielerorts noch mangelt. Diese Situation wird übrigens solange andauern, wie der Entwicklungshilfeausschuss
der OECD, der in dieser Hinsicht maßgebend ist, eine extrem weit gefasste Definition der
Entwicklungszusammenarbeit propagiert. Auch dies ist eine Voraussetzung für die Verbesserung unserer
Wirksamkeit.

Vor zwei Jahren habe ich hier an dieser Stelle einen ersten Bericht über die Wirksamkeit der Hilfe vorgelegt.
Wo stehen wir heute nach all den endlos wiederholten Reden? Jedenfalls können Sie, Herr Kommissar, auf
die Sozialdemokraten zählen, um unseren gemeinsamen Kampf für die Erhöhung der Entwicklungshilfe im
Interesse der Ärmsten der Welt fortzusetzen.

Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Herr Präsident! Ich möchte dem Kollegen van Hecke für einen guten und
wichtigen Bericht danken. Ich bin irgendwann in die Politik gegangen, um dafür zu sorgen, dass mein
Heimatland Schweden die Zielvorgabe von 1 Prozent erreicht. Die Liberale Partei Schwedens – meine Partei
zuhause – ist und war stets die treibende Kraft in dieser Frage, und Schweden erfüllt heute tatsächlich diese
Vorgabe.

Fast 40 Jahre später muss ich nun jedoch auch bekennen, dass es zahlreiche Enttäuschungen gab.
Misswirtschaft, Korruption und gescheiterte Projekte waren leider nicht gerade selten. Dennoch ist die
Entwicklung oft in die richtige Richtung gegangen. Millionen Menschen in aller Welt wurde ein besseres
Leben ermöglicht, und es wurden viele Demokratien errichtet. Wir haben wahrlich Anlass zur Zuversicht!
Aber wenn wir auch weiterhin ein hohes Maß an Legitimierung und Unterstützung durch die EU-Bürger
erhalten wollen, müssen wir unsere Möglichkeiten zum schnellen und effizienten Handeln verbessern.
Entwicklungshilfe muss so eingesetzt werden, dass Qualität und ein langfristiger Nutzen gewährleistet sind,
damit wir die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen können.

Außerdem muss die Entwicklungshilfepolitik stärker von unten her formuliert werden. Den Ländern, die
Hilfe erhalten, muss eine größere Verantwortung für das übertragen werden, was man als Vorrecht auf
Problemformulierung bei Hilfsprojekten bezeichnen könnte. Nach Angaben der Kommission spricht vieles
dafür, dass arme Länder gezwungen werden, mehr teure Bürokratie zu schaffen, um die Verwaltung zu
ermöglichen, die eine Bedingung für die Auszahlung der Entwicklungshilfe ist. Das war so nicht beabsichtigt!
Es ist ferner sehr wichtig, mehr über die Koordinierung der Entwicklungshilfebemühungen zu sprechen. Ein
weiterer Aspekt, der nicht vergessen werden kann und darf, ist die wichtige Rolle der Frauen bei der
Armutsbekämpfung.

Kritik an der gegenwärtigen Praxis der Festlegung der Anforderungen heißt nicht, dass wir gegen Bedingungen
für die Gewährung von Entwicklungshilfe sind. Den Menschen vor Ort zuzuhören, bedeutet auch, dass wir
es wagen, bestimmte Aufwendungen für militärische Zwecke als Entwicklungshilfe einzustufen, da
friedenserhaltende Maßnahmen lebenswichtig sein können. Nehmen wir beispielsweise die Situation im
Tschad, wo Flüchtlinge Schutz ebenso benötigen wie Hilfssendungen.

Abschließend möchte ich das heikle Thema „Agrarpolitik“ ansprechen, das Frau Auken angeschnitten hat.
Im Bericht werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, jede erdenkliche Maßnahme zur
Stabilisierung der Rohstoffpreise für Entwicklungsländer zu fördern. Ich habe hier einen Vorschlag, der zu
dem von Margrete Auken passt: eine wirksame, aber möglicherweise auch bittere Pille – verschrotten Sie die
EU-Agrarpolitik! Die Kommission hat ja erfreulicherweise bereits damit begonnen.

Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Herr Präsident! Jetzt, da wir die Erklärung von Paris überprüfen,
können wir sehen, dass das Wort „Absichten“ genau das geblieben ist, was es ist: nur ein Wort.

Obwohl die Kommission hart arbeitet und Maßnahmen ergreift, um zu gewährleisten, dass die Hilfe ihren
Bestimmungsort erreicht, können wir nicht weiter vorankommen, wenn die Mitgliedstaaten nicht einbringen,
was sie zugesagt haben.

Wir wissen, dass die Geber und auch die Partnerländer dafür verantwortlich sind, dass die Hilfe wirksamer
wird, doch unsere Hauptaufgabe besteht darin sicherzustellen, dass die Hilfe wirklich dazu beiträgt, die
Entwicklungsländer bei der Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen sie stehen, zu unterstützen.

Wir müssen dafür sorgen, dass unser Teil der Abmachung erfüllt wird, um uns nicht schämen zu müssen,
weil wir unsere Zusagen nicht einhalten.
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Idealerweise hat die Hilfe eine positive Wirkung auf die Entwicklung und die verantwortungsvolle
Staatsführung, aber sie kann auch großen Schaden anrichten, wenn sie nicht zweckmäßig verteilt wird. Die
Entwicklungsländer müssen deshalb die Verantwortung für die Umsetzung ihrer eigenen Maßnahmen
übernehmen, und wir Geber müssen dies respektieren, ihnen unsere Unterstützung und den notwendigen
Raum dafür geben, anstatt unsere eigenen Prioritäten zu finanzieren, wie es einige Geber tun.

Abschließend möchte ich hervorheben, dass es notwendig ist, die Kohärenz unserer eigenen Maßnahmen
zu sichern.

Alle Entwicklungsbemühungen sind Zeitverschwendung, wenn die Ziele der Handels- und Währungspolitik
und anderer Politikbereiche sie untergraben oder im Widerspruch zu ihnen stehen.

Im Moment führen wir nicht aus, was wir predigen.

Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Ich möchte dem Berichterstatter gratulieren. Er hat einen umfassenden, breit
gefächerten und erschöpfenden Bericht vorgelegt. Ich muss zugeben, dass ich beim Lesen sogar das wichtigste
Ziel aus den Augen verloren habe. Der Berichterstatter hat dieses Ziel und das Hauptanliegen in seinem
Beitrag zu Beginn unserer Aussprache jedoch klar dargelegt.

Ich möchte das Wort ergreifen, weil in den letzten Jahren einige neue Themen aufgekommen sind. Der
Klimawandel hatte in etlichen Entwicklungsländern verheerende Auswirkungen. Wenn wir Hilfe leisten,
dann kommt es darauf an zu unterstreichen, dass wir das auch deshalb tun, weil die Europäische Union
anerkennt, dass die Bedrohung durch den Klimawandel unsere Zivilisation mit Problemen konfrontiert, für
die sie aber auch selbst verantwortlich ist. Angesichts der mit der globalen Erwärmung verbundenen Risiken
sollten wir daher die Finanzierung deutlich aufstocken und die Gebertätigkeit verstärken. Eine solche Haltung
und solche Maßnahmen werden das Wesen unserer Strategie innerhalb der EU-Priorität „Kampf gegen den
Klimawandel“ verdeutlichen. Wir sollten unsere Hilfe in den Entwicklungsländern auch auf erneuerbare
Energienquellen lenken – der Kampf gegen den Hunger steht selbstverständlich an erster Stelle, ich denke
hier an zusätzliche Mittel. Ebenso sollten wir die Bewältigung der unmittelbaren Auswirkungen der
Erderwärmung und Anpassungsmaßnahmen angehen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Überflutung
von Küstengebieten, der Bodenversalzung und Hochwasser- und Dürrekatastrophen von bislang unbekannten
Ausmaßen.

Vergessen wir nicht, unser Ziel und die politisch Priorität der Europäischen Union ist eine weltweite
Übereinkunft zum Kampf gegen die Erderwärmung. Die Verhandlungen finden 2008 in Poznań und 2009
in Kopenhagen statt. Wenn wir andere Staaten davon überzeugen wollen, müssen wir die Emissionen
verringern und neue Technologien innerhalb der EU entwickeln und den Entwicklungsländern Sonderhilfen
zukommen lassen.

Josep Borrell Fontelles (PSE). – (ES) Herr Präsident! Wenn wir so viel über Effektivität reden, haben wir
ohne Zweifel ein schwer wiegendes Effektivitätsproblem.

Wahrscheinlich ist die erste Voraussetzung bei der Sicherstellung einer gesteigerten Effektivität, einen festen
und bindenden Kalender für Hilfsströme zu planen. Es ist sehr schwierig, etwas effektiv zu tun, wenn man
nicht ein Minimum an Sicherheit hat, welche Ressourcen verfügbar sein werden.

Die Qualität hängt auch von der Quantität ab, und ebenso wie meine Kollegen bedauere ich den Rückgang
der von den europäischen Ländern bereitgestellten Ressourcen für die Entwicklungshilfe. Ich hoffe, Sie
gestatten mir zu sagen, dass es dabei eine bemerkenswerte Ausnahme gibt, nämlich mein Land, Spanien,
das nunmehr nach einer Erhöhung der Entwicklungshilfe um 33 % im vergangenen Jahr an der Spitze liegt.

Herr Kommissar, mit Accra bietet sich uns eine Gelegenheit, und wir müssen alles in unseren Kräften Stehende
tun, um zu gewährleisten, dass diese 20 % der Hilfe für Bildung, Gesundheit, Trinkwasserzugang und sanitäre
Einrichtungen verwendet werden.

Ich möchte Ihnen auch die Unterstützung des Entwicklungsausschusses für Ihre Koordinierungsbemühungen
zwischen den verschiedenen Akteuren zusichern. Es sind nur wenige Ressourcen vorhanden, und wie Sie
selbst häufig sagten, müssen diese unter vielen Akteuren aufgeteilt werden, und dieser Verwässerungsprozess
mindert die Effektivität.

Ebenso wie der Bericht möchte auch ich auf die Notwendigkeit hinweisen, die Hilfeleistungsverfahren zu
vereinfachen. Wo immer wir hinkommen, treffen wir auf das gleiche Problem: Der Zeitraum zwischen
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unserer Ankündigung einer Aktion und ihrer Ausführung unterminiert fraglos jeden Versuch, die effektive
Nutzung der Ressourcen zu fördern.

Renate Weber (ALDE). – (EN) Herr Präsident! Zunächst möchte ich meinen Kollegen Johan Van Hecke zu
seiner bemerkenswerten Arbeit beglückwünschen und ihm danken. In seinem Bericht heißt es, dass das
Konzept der Entwicklungshilfe reformiert werden müsse. Ich kann dem nur beipflichten und unterstreichen,
dass diese Reform mit einem Umdenken von Grund auf an – ausgehend von der Entwicklungspolitik –
beginnen muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass Entwicklungshilfe nicht länger auf einfache Hilfe und
Unterstützung, auf Beistand begrenzt werden kann. Wir sollten unser Denken ändern und unseren Beitrag
für die Entwicklungsländer als Investition im weitesten Sinne des Wortes sehen. Sie sollte eine Investition
sein, die wir auf lange Sicht vornehmen, nicht nur um das Überleben dieser Länder zu sichern, sondern auch
zu ihrer realen Entwicklung als funktionierende Wirtschaften und Demokratien.

Bei der Investition müssen wir uns auch solchen Kernfragen widmen, wie mit der Armut ernsthaft Schluss
gemacht werden kann. Vor wenigen Wochen hob Prof. Geoffrey Sachs während seines Besuchs im Parlament
hervor, welch großen positiven Einfluss die Nutzung nicht erschlossener Landflächen in Afrika auf die
Nahrungsmittelpreise haben würde. Anstatt Lebensmittel nach Afrika zu liefern, sollten wir
landwirtschaftliches Know-how übertragen, sodass der Kontinent seine eigene Bevölkerung ernähren und
in einem positiven Szenario sogar Nahrungsmittel auf globaler Ebene bereitstellen kann.

Ein anderes in diesem Bericht hervorgehobene Problem beunruhigt mich zutiefst: die Planung des Geldflusses
in die Empfängerländer. Nach meinen Erfahrungen können Projekte ihre Ziele nicht erreichen, wenn die
Mittel nicht rechtzeitig eintreffen und wenn die Beträge geringer sind als anfänglich geplant. Hier kann die
Europäische Union ganz schlimm versagen. Im Jahr 2007 hat sich die EU-Hilfe verringert. Viele Projekte
waren davon betroffen, und ihre Ziele konnten nicht erreicht werden.

Schließlich sollten die Entwicklungserziehung und die Aufklärung unserer eigenen Bürgerinnen und Bürger
in dieser Frage als Priorität betrachtet werden. Wir als Mitglieder dieses Parlaments müssen dabei eine
entscheidende Rolle spielen.

Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Herr Präsident! Herr Kommissar! Einige Fachleute, Ökonomen, Politiker
und Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen, die in die Entwicklungsarbeit eingebunden sind, behaupten
immer wieder, man müsse für die Entwicklungszusammenarbeit nur mehr Geld bereitstellen, dann könne
sie auch ihre ehrgeizigen Ziele erreichen. So einfach ist es aber nicht im Leben. Viele soziale und wirtschaftliche
Probleme lassen sich nicht aus dem Stand lösen, indem man mehr Geld gibt. Geld ist dabei natürlich hilfreich,
aber dennoch nicht der einzige Weg zum Erfolg in der Entwicklungspolitik.

Es kommt ebenso sehr auf die Wirksamkeit der Hilfe an. Schlecht organisierte Hilfe kann zu Abhängigkeit
oder, wie manche es nennen, zur Modernisierung der Abhängigkeit führen. Die Effektivität der Hilfe ist für
die Empfänger wie für die Geber gleichermaßen wichtig. Für die Hilfeempfänger deshalb, weil Geld schließlich
nicht das Ziel an sich ist; vielmehr soll es die Wirklichkeit verändern und das Erreichen der Millenniums-Ziele
beschleunigen. Geld auszugeben ist einfach, die Kunst liegt darin, es sinnvoll einzusetzen.

Für die Geber wiederum spielt die Wirksamkeit eine große Rolle, weil sie gegenüber den Steuerzahlern
belegen müssen, dass die Entwicklungsausgaben vernünftig verwendet werden. Diese beiden Prozesse, d. h.
mehr Entwicklungsausgaben und mehr Qualität bei diesen Ausgaben, stehen nicht im Widerspruch zueinander
und können gleichzeitig erreicht werden.

Herr van Hecke hat einen hervorragenden Bericht verfasst, für den ihm unser Dank gebührt. Ich hoffe, dass
die Vertreter der Europäischen Union mit diesem Bericht beim Hochrangigen Forum in Accra einen klaren
und eindeutigen Standpunkt beziehen werden.

Offenbar gehört auf diesem Gebiet die fortwährende Harmonisierung der Hilfe zwischen den Mitgliedstaaten
und der Union zu den besonders wichtigen Aufgaben der Europäischen Union. Ihr kommt deshalb Bedeutung
zu, weil hier alles in unserer Hand liegt. Gerade die Koordinierung innerhalb der EU hängt weder von
internationalen Partnern noch von den Hilfeempfängern ab, und unkoordinierte Hilfe verursacht sehr hohe
Kosten.

Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Ich möchte Herrn Van Hecke zu diesem wichtigen Bericht gratulieren.

Zur Verbesserung der Wirksamkeit der europäischen Hilfe ist es ganz entscheidend, in humane und finanzielle
Kapazitäten zu investieren und politische Strategien mit dem institutionellen Gefüge in Einklang zu bringen.
Mit dem Vertrag von Lissabon eröffnet sich hier eine Möglichkeit, denn er sieht die Einrichtung eines
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europäischen Auswärtigen Dienstes vor. Dieser Dienst muss neben der Unterstützung des künftigen Hohen
Vertreters zur Aufgabe haben, die EU-Entwicklungspolitik parallel zur GASP und zur ESVP weiterzuentwickeln.

Man muss nicht das Rad neu erfinden, um die Wirksamkeit der Hilfe gewährleisten zu können. Eine
Voraussetzung besteht darin, sich an bereits erteilte Zusagen zu halten. Wie Kommissar Michel betont hat,
müssen die Mitgliedstaaten ihre öffentliche Entwicklungshilfe auf den im Jahre 2005 zugesicherten Stand
bringen, ohne sie durch Schuldenerlasse künstlich aufzublähen, und sie, insbesondere angesichts der Tatsache,
dass der Kampf gegen die weltweite Armut durch steigende Kraftstoff- und Lebensmittelpreise an Dringlichkeit
gewonnen hat, tatsächlich für die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele einsetzen.

Herr Präsident, hier geht es viel mehr um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und ihre
Handlungsfähigkeit als globaler Akteur als um die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe.

Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Van Hecke zu diesem Bericht
beglückwünschen. Vor wenigen Wochen stattete ich im Namen des Entwicklungsausschusses dem IWF und
der Weltbank einen Besuch ab, und ich fragte bei diesem Treffen, wie die Welt zwischen 2030 und 2050
aussehen würde. Ich bekam als Antwort, China würde das mächtigste Land der Welt sein; viele
Entwicklungsländer würden sich gewandelt haben; Amerika wäre immer noch mächtig, aber nicht so mächtig
wie heute; Indien und Brasilien würden sehr stark sein.

Nie zuvor stimmten unser Eigeninteresse und unser altruistisches Interesse so sehr überein wie jetzt, da es
darum geht, den Entwicklungsländern zu helfen. Früher sagte man mir immer, ich würde zu viel Zeit mit
meinen einzelnen Wählern verbringen, die schlechte Wohnverhältnisse hatten. Ich habe geantwortet, dass
man jemandem, der brennt, nicht erzählen kann, dass man gerade ein Spritzenhaus baut. Man muss die
Feuerwehr planen und gleichzeitig der Person helfen. So haben wir es mit den Entwicklungsländern gehalten.
Wenn wir es nicht tun, tun das China und andere. Es liegt in unserem Eigeninteresse und auch in unserem
altruistischen Interesse, das zu tun.

Ich komme aus einem Land, das in der jüngsten Geschichte an Hunger litt und das heute eine Bevölkerungszahl
von über 20 Millionen haben müsste. Zum ersten Mal seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die sechs
Millionen überschritten. Wir haben eine postkoloniale Vergangenheit. Wenn man sich Irlands Geschichte
anschaut, dann ist das, was wir mit den im Wesentlichen aus der Europäischen Union kommenden
Investitionen in die Infrastruktur – Gott sei Dank, werden wir bald ein Nettozahler sein – erreichen konnten,
ein Hinweis darauf, was möglich ist, wenn man den Leuten die Werkzeuge in die Hand gibt, mit denen sie
die Arbeit verrichten können.

Ich ersuche den Herrn Kommissar nachdrücklich, wenn er zu dieser Tagung nach Accra fährt, dafür zu
sorgen, dass die Europäische Union vom gleichen Notenblatt singt. Lissabon wird uns die Instrumente liefern,
mit denen wir in der Welt eine wirksamere Rolle spielen können. Stellen wir sicher, dass wir das im Bereich
der Entwicklungshilfe tun. Es liegt sowohl in unserem Interesse als auch im Interesse der Menschen in den
Entwicklungsländern.

(Beifall)

Anne Van Lancker (PSE). – (NL) Meine Glückwünsche an den Berichterstatter, Herrn Van Hecke, zu einem
soliden Bericht. Mein Dank gilt auch dem Kommissar für ein ganz tadelloses Arbeitspapier für Accra.

Drei Bemerkungen. Erstens, wirksamere Hilfe setzt tatsächlich eine bessere Koordinierung der Hilfe durch
die Geberländer auf der Grundlage einer Länderstrategie voraus, deren Führung die Partnerländer aus dem
Süden übernehmen. Das bedeutet jedoch, die Prioritäten müssen in diesen Ländern demokratisch festgelegt
werden, also in Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und den NRO, was bislang nicht
der Fall ist. Mir scheint es unverzichtbar zu sein, die Frauen in den Dialog einzubeziehen.

Zweitens, die Geberländer müssen unbedingt damit aufhören, zahllose Bedingungen an die Hilfe zu knüpfen,
und voll auf messbare Ergebnisse setzen. Speziell die vom IWF und von der Weltbank auferlegten
wirtschaftspolitischen Bedingungen müssen verschwinden, stehen sie doch nicht selten im Widerspruch zu
den Millenniums-Entwicklungszielen. Deshalb möchte ich dem Berichterstatter sagen, dass Ziffer 28 im
Bericht gestrichen werden muss.

Drittens, wirksamere Hilfe ist keine Entschuldigung für weniger Hilfe. Derzeit geht nicht nur die
Entwicklungshilfe zurück, die Zahlen werden noch dazu durch so genannte Hilfe getrübt, die die Partnerländer
eigentlich nicht voranbringt, wie zum Beispiel durch Gelder, die an Studenten oder Flüchtlinge in Europa
oder für den Schuldenerlass gezahlt werden. Deshalb müssen die Geberländer an ihren zugesagten 0,7 %
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festhalten und konkrete Zeitpläne festlegen. Ich hoffe, Herr Kommissar, der Rat wird am Montag dieser
Botschaft Gehör schenken.

Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Manchmal ist der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert. Eine solche
Absicht war die der Regierungen in den Empfängerländern für Entwicklungshilfe, sich mit dem Argument,
dass sie ihre eigenen Bedürfnisse am besten kennen, enger in den Entscheidungsprozess einzubringen. Dies
ist zwar an sich richtig, doch hat dieser Entschluss einen Teufelskreis mit negativen Folgen für Frauen nach
sich gezogen. Da Frauen kaum in den entscheidungsrelevanten Dokumenten Erwähnung finden, werden
ihre Bedürfnisse als zweitrangig erachtet, zumal das Bewusstsein für die Geschlechterproblematik bei den
Entscheidungsträgern sogar noch weitaus weniger ausgeprägt ist als bei uns. Das Interesse an speziell auf
diese Bedürfnisse wie sexuelle und reproduktive Rechte zugeschnittenen Programmen hat abgenommen.
Die Lage hat sich also zugespitzt.

So ist das einzige Entwicklungsziel, bei dem keine Fortschritte zu verbuchen sind, die Müttersterblichkeit,
hervorgerufen durch das Fehlen von Grundvoraussetzungen wie die Möglichkeit zur Durchführung von
Kaiserschnitten, einfache Antibiotika, empfängnisverhütende Mittel oder Fachpersonal. In einigen Fällen
hat sich die Lage verschlimmert. Die Müttersterblichkeit gehört in vielen benachteiligten Ländern zu den
Hauptursachen der Frauensterblichkeit.

Wir fordern Kontrollmechanismen, damit sichergestellt werden kann, dass Infrastrukturinvestitionen auch
der Gesundheitsinfrastruktur zugute kommen und die Regierungen ihrer Verantwortung zur Durchführung
von Maßnahmen in diesem Bereich nachkommen.

Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses Thema heute ist
von besonderer Wichtigkeit, weil die Europäische Union eine besondere Verantwortung trägt.

Wir in Europa sind uns darüber im Klaren, dass wir mit unseren Strukturen der kleinen und mittleren Betriebe
ein sehr erfolgreiches Konzept haben, und wir müssen darauf achten, dass sich in den Least Developed Countries
das Nettoeinkommen, das GDP per capita, dementsprechend entwickeln kann. Hier ist Hilfe zur Selbsthilfe
ein ganz wichtiger Bereich.

Wir müssen schauen, dass wir auch unsere Konzepte der Energieeffizienz und der Sicherheit der
Nahrungsmittelversorgung in den Mittelpunkt stellen. Wir brauchen für die Arbeit Einkommen in diesen
Ländern, und da können vor allem die kleinen Betriebe und die Familienbetriebe helfen, und wir brauchen
für die Konsumenten Kaufkraft. Ich glaube, dieses Henne-Ei-Prinzip muss ganz einfach zu einer erfolgreichen
Lösung geführt werden.

Marianne Mikko (PSE). – (ET) Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beglückwünsche den Berichterstatter
zu seiner guten Arbeit. Unzureichende Koordinierung der Hilfe und eine Fülle von Programmen haben die
Wirksamkeit der Entwicklungshilfe geschmälert. Gleichzeitig konzentriert sich die Hilfe auf so genannte
attraktive Länder, und viele Regionen werden dabei völlig vergessen. Die Fragmentierung hat zu einer Vielzahl
von Maßnahmen geführt, die in manchen Fällen vollkommen unvereinbar sind.

Die Politik der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
müssen sich unbedingt ergänzen und gegenseitig stärken. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Aktivitäten
koordinieren. Es sollte bedacht werden, dass mehrere Mitgliedstaaten als Geberländer erst am Anfang stehen,
und dennoch sind sogar sie sich der Wirksamkeit der Hilfe bewusst. Estland beispielsweise, das bisher noch
nicht der Erklärung von Paris beigetreten ist, nimmt bei dreiseitigen Kooperationsprojekten eine führende
Position ein. Um eine Zersplitterung der Entwicklungshilfe und eine zu starke Konzentration aufseiten der
Geber zu verhindern, wird die Option des stillen Teilhabers genutzt.

Mehr als die Hälfte der weltweit gewährten offiziellen Entwicklungshilfe stellt die Europäische Union bereit.
Die Präsenz der Europäischen Union in schwachen Ländern und insbesondere in „vergessenen“ Ländern
muss sichergestellt werden. Bei der Gewährung von Entwicklungshilfe sollten wir, die Europäische Union,
großzügig sein, so dass die Hilfe mit Würde angenommen werden kann.

Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Herr Präsident! Herr Kommissar! Hilfe für die Armen und
Bedürftigen hat einen hohen Wert. Die Europäische Union ist die führende Hilfegeberin für Länder, die von
Naturkatastrophen wie Dürre, Hochwasser, Hunger und immer wieder neuen Katastrophen anderer Art, die
der Klimawandel mit sich bringt, betroffen sind.

Das Transferieren dieser für die Förderung der Entwicklung gedachten Mittel und Ressourcen in die
Entwicklungsländer und armen Länder erweist sich stets aufs Neue als Dilemma. Welcher Anteil soll zur
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Linderung der bestehenden Armut verwendet werden, und wie viel Geld sollte in die Entwicklung fließen,
z. B. in die Bildung, den Aufbau verschiedener Institutionen, die Einführung eines Rechtssystems oder die
Schaffung von Infrastrukturen wie Straßen und Internetzugang, die zur Förderung des Unternehmertums
in diesen Regionen, insbesondere zur Entstehung kleiner und mittlerer Unternehmen und auch
landwirtschaftlicher Betriebe beitragen würden?

Die gewährte Hilfe sollte darauf abzielen, dass sich ein soziales Bewusstsein herausbildet, demokratische
Institutionen und Bildungssysteme aufgebaut werden, so dass die Gesellschaft vor Ort darauf vorbereitet
werden kann, die dauerhafte Entwicklung dieser Regionen und Länder selbst in die Hand zu nehmen.

Christopher Beazley (PPE-DE). – (FR) Herr Kommissar! Meine erste Frage wurde schon von Marianne
Mikko gestellt: Gibt es ein Problem der Konkurrenz oder der fehlenden Koordinierung zwischen den
verschiedenen NRO, und tut die Kommission das Erforderliche, um zu versuchen, die ausgezeichnete Arbeit,
die jeder leistet, zu koordinieren?

Eine zweite Frage: Als ich noch zur Schule ging, gab es in England die Organisation Voluntary Service
Overseas. Hat die Kommission ein Programm, um hilfsbereite Jugendlichen zu ermutigen, vielleicht eine
Ausbildung machen, aber auch an diesen Entwicklungshilfeprogrammen mitzuarbeiten? Hat der Kommissar
ein Programm, um den jungen Menschen zu helfen, die dies gern tun würden?

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident! Ich danke Ihnen für die Unterstützung der
Thesen und der Hauptorientierungen unserer Politik. Lassen Sie mich auf einige Punkte näher eingehen und
kurz darauf antworten.

Erstens, was die Nahrungsmittelhilfe und das Problem des Anstiegs vor allem der Getreidepreise sowie die
Frage der Agrarprogramme betrifft, kann ich Ihnen sagen, dass wir gerade eine Mitteilung über eine
europäische Entwicklungsstrategie als Reaktion auf die Nahrungsmittelkrise fertig gestellt haben. Sie werden
also in Kürze von diesem Dokument hören.

Zweitens würde ich gern einige Dinge richtig stellen, die hier gesagt wurden, wobei ich nicht verstehe, warum
sie ständig wiederholt werden. Wenn man einseitig und mit wenig wirklich nachprüfbaren Argumenten die
Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union attackiert, so tut man der Europäischen Union Unrecht,
verbreitet falsche Informationen und suggeriert unseren Partnern, dass die Gemeinsame Agrarpolitik die
Ursache all ihrer Übel sei. Ich sage, und ich wiederhole: Das ist falsch! Wir haben seit 1996 begonnen, das
System der Agrarsubventionen abzubauen, und die Auswirkungen unserer Gemeinsamen Agrarpolitik
können jetzt nicht als die Ursache für die Probleme der Entwicklungsländer hingestellt werden. Ich bin bereit,
in einer anderen Sitzung im Detail auf diese Frage einzugehen, denn diese Anschuldigungen werden wie eine
Litanei, wie ein Refrain wiederholt, als ob sie wahr wären. Es werden Dinge verbreitet, die nicht richtig sind.
Europa hat in dieser Frage bereits viel in Ordnung gebracht, obwohl noch einiges zu regeln bleibt. Es gibt
zugegebenermaßen Zweifel an der Kohärenz unserer Entwicklungspolitiken. Was aber die Landwirtschaft
betrifft, so kann ich sagen, wenn es einen Sektor gibt, in dem wir wichtige Fortschritte gemacht haben, so
ist es dieser. Ich finde es ziemlich ungerecht, unser eigenes Image ohne Grund zu schädigen.

Ich habe den Vorschlag vernommen, der sich, glaube ich, auf die Gründung eines internationalen Fonds
bezieht. Ich weiß, dass Professor Geoffrey Sachs, der übrigens eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist, sich
entschieden für einen Welternährungsfonds einsetzt. Ich bin nicht dafür. Ich bin äußerst zurückhaltend in
dieser Frage, denn es hat sehr lange gedauert, bis der andere Weltfonds, den Herr Ryan erwähnte und den er
für ein Allheilmittel zu halten scheint, transparent und effizient funktionierte. Warum soll man einen Fonds
gründen, wo es doch Instrumente gibt wie das WFP, die FAO oder andere? Die Erfindung neuer Werkzeuge
und Instrumente, um auf globale politische Defizite zu reagieren, ist zweifellos nicht die richtige Antwort.
Die Instrumente gibt es bereits. Sie müssen nur finanziell entsprechend ausgestattet werden.

Das WFP muss reformiert werden. Wie soll die Reform aussehen? Das WFP muss ein jährlich voraussehbares
Budget erhalten, und seine Finanzverwaltung muss verändert werden. Ich habe unlängst ein Gespräch darüber
geführt. Das ist ein großes Problem. Man darf also keine schlechten Antworten auf gute Fragen erfinden. Ich
bin nicht für die Schaffung eines neuen Fonds, weil all das viel Bürokratie und viele Verfahren mit sich bringen
würde. Zu den Verfahren werde ich dann gleich noch einige Worte sagen.

Was die Landwirtschaft betrifft, so sei gesagt, dass die Mittel dafür von 650 Millionen Euro im 9. EEF auf
1 250 000 Milliarden Euro im 10. EEF aufgestockt werden. Aber ich gebe zu, dass das zwar vom Prozentsatz
her, quantitativ gesehen also, ein hoher Betrag ist, jedoch prozentual im Rahmen des EEF keine wirkliche
Steigerung bedeutet. Positiv ist, dass die Zahl der Länder, die die Landwirtschaft zum Schwerpunktsektor
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gemacht haben, von vier auf 24 gestiegen ist, was etwa einem Drittel entspricht. Die Dinge haben sich
entwickelt, es gibt ein größeres Problembewusstsein. Es sei daran erinnert – denn das ist wichtig –, dass die
Auswahl der Schwerpunktsektoren nach dem Grundsatz der Eigenverantwortung erfolgt: Es sind unsere
Partner, die entscheiden, in welchem Sektor unsere Mittel eingesetzt werden sollen. Das darf nicht vergessen
werden.

Dann wurde mir die interessante Frage gestellt, was wir mit dem für die Landwirtschaft bestimmten, aber
nicht genutzten Geld machen. Natürlich werden wir einen Großteil dieser Mittel für die Lösung des Problems
der Preissteigerungen und der Nahrungsmittelkrise einsetzen. Ich spreche lieber von einer Nahrungsmittelkrise
als von Preissteigerungen. Auf der letzten Kommissionssitzung vorige Woche habe ich vorgeschlagen – und
das fand große Zustimmung –, dass wir uns bemühen sollten, diese Mittel dafür zu verwenden, kleinen
Bauern in den armen Ländern Zugang zu Saatgut und Düngemitteln zu verschaffen, denn das ist für sie ein
großes Problem, ja es ist gegenwärtig eines der größten Probleme. Wenn sich selbst mit Lebensmitteln
versorgen sollen, müssen sie notwendigerweise einen besseren Zugang zu Saatgut und Düngemitteln erhalten,
was es ihnen ermöglichen würde, schrittweise unabhängig in der Lebensmittelversorgung zu werden. Ich
spreche mich insbesondere für eine größtmögliche Reduzierung des Zeitraums der Lebensmittelverteilung
aus. Ich glaube, es ist viel wichtiger, den Bauern die Mittel in die Hand zu geben, um selbst zu produzieren.
Wir sind uns alle einig, das habe ich in meinen einführenden Worten gesagt und will es nicht wiederholen:
Accra ist eine politische Veranstaltung, und ich fordere Sie auf – wobei ich weiß, dass Sie sich dieser
Notwendigkeit alle bewusst sind –, unsere Mitgliedstaaten zu mobilisieren, damit sie ihre Zusagen einhalten
und es akzeptieren, einen Zeitplan aufzustellen, der zeigt, dass ihr politischer Wille – ich glaube, Herr Borrell
hat das erwähnt – wirklich vorhanden ist und dass sie ihre Zusagen einhalten werden.

Man verweist immer wieder auf die schwerfälligen Verfahren und fordert mich auf, sie zu vereinfachen. Ich
muss zugeben, dass ich auf diesem Gebiet wirklich keine Befugnis besitze. Die Verfahren sind da, und ich
muss sie einhalten, anders geht es nicht. Ich kann Vorschläge machen, um sie flexibler zu gestalten. Aber Sie
wissen genau, dass es Jahre dauert, ehe da etwas geschieht. Im Übrigen beabsichtige ich – das ist noch nicht
bekannt –, am Ende meines Mandats einige Erkenntnisse vorzulegen, die ich im Bereich der Verfahren
erworben habe, denn ich höre hier Frau Martens sagen: „Wir brauchen mehr Transparenz,“ – ich bin für so
viel Transparenz, wie Sie wollen – „aber wir brauchen auch mehr Effizienz.“ Dazu muss ich Ihnen sagen,
auch wenn das unverschämt oder schockierend klingt: Wenn Sie noch mehr Transparenz wollen, was mehr
Kontrollen, mehr Wirtschaftsprüfungen, mehr Anhörungen und so weiter bedeutet, dann haben Sie weniger
Effizienz. Das muss ich Ihnen sagen. Sie können das zurückweisen, aber ich bin davon überzeugt. Es ist soviel
Transparenz gefordert worden, dass die Kommission heute ein gefesselter Riese ist, ein zweiter Gulliver. Ich
persönlich bin zu Diskussionen bereit, es gibt Möglichkeiten, einen effektiven Grad an Transparenz
herzustellen, aber ich bitte Sie, sprechen Sie nicht laufend von „Transparenz“, von „Kontrolle“, darüber, wie
die Dinge sein sollten… Das ist alles gut und schön, aber man muss den Realitäten ins Angesicht sehen. Ich
würde gern die Gelegenheit haben, ihnen den Weg eines Dossiers vorzustellen. Ich kann Ihnen sagen, dass
das kein Scherz ist. Es kommt vor, dass ich selbst seinen Weg überhaupt nicht mehr zurückverfolgen kann,
und dann kommen noch die diensteübergreifenden Gremien und alle möglichen Anderen hinzu. Es ist eine
äußerst komplizierte Angelegenheit. Ich will hier nichts karikieren, aber ich muss Ihnen sagen, es ist ein
echtes Problem.

Herr Hutchinson, glaube ich, hat von Koordinierung, von Kohärenz und Komplementarität gesprochen. Er
hat vollkommen Recht. Ich glaube, wir könnten die Wirksamkeit unserer Hilfe außerordentlich steigern,
wenn wir eine bessere Arbeitsteilung hätten, wenn wir kohärenter und besser koordiniert vorgehen würden
und einige zwischengeschaltete und meist vollkommen unnütze Kontrollen weglassen könnten. Ich habe
Ihnen vorhin Zahlen genannt: Tansania muss 8 000 Prüfberichte anfertigen! Ich weiß nicht, was für eine
Belastung das für ein Land wie Tansania bedeutet, das immerhin ein Land ist, das über Governance-Kapazität
verfügt. Irgendwann wird der Surrealismus zum Wahnsinn. Es gibt Grenzen. Ich habe nichts gegen Verfahren,
aber genug ist genug. Ich kann das nicht mehr hören. Im Zusammenhang mit der Arbeitsteilung haben Sie,
Herr Hutchinson, zu Recht die Bedeutung der Diaspora angesprochen. Wir versuchen, mit ihr
zusammenzuarbeiten, aber genau die Verfahren hindern uns daran, dies zu tun. Das ist noch ein Beispiel!
Sie haben gefragt, ob es Projekte gibt, um die jungen Menschen dazu zu veranlassen, sich in den
Entwicklungsländern zu engagieren. Nein, Herr Abgeordneter, da kann ich nichts tun, die Verfahren gestatten
es mir nicht. Man sagt mir beispielsweise: Es gibt einige NRO, mit denen Sie nicht zusammenarbeiten können.
Ich kann also effektiv mit bestimmten NRO nicht zusammenarbeiten, weil die Verfahren mir dies nicht
gestatten. Unsere neuen Mitgliedstaaten mögen zu Recht frustriert sein, denn in den meisten Fällen können
ihre NRO, die immerhin genauso gut sind wie die anderen, nicht mitarbeiten, weil sie nicht den Normen
entsprechen, die im Rahmen der Verfahren der Kommission erfunden wurden. Sie sind also gewissermaßen
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weitgehend von unserer Zusammenarbeit und unserem Beitrag ausgeschlossen, und das ist nicht richtig.
Daran arbeiten wir, aber es braucht lange Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen.

Ich bin auch einverstanden, dass noch mehr erforderlich ist. Herr Buzek hat von der Bekämpfung des
Klimawandels gesprochen. Wenn wir Gelder im Entwicklungsbereich umwidmen, um auf dem Gebiet des
Klimawandels tätig zu werden, so geht das eindeutig zu Lasten all dessen, was wir bisher im Bereich der
traditionellen Entwicklungspolitik getan oder geplant haben. Wir brauchen also neue, zusätzliche Mittel,
um uns mit dem Klimawandel zu befassen. Ich verweise auf die Idee, die wir zusammen mit Herrn Borrell
geäußert haben, eine globale Anleihe ins Leben zu rufen, die an CO2-Emissionsquoten gebunden ist. Dieses
Projekt kommt gut voran. Technisch gesehen ist es bereits fertig gestellt. Wir haben es zusammen mit der
Weltbank erarbeitet, und ich werde später nochmals auf dieses Thema zurückzukommen, denn das könnte
möglicherweise teilweise auch die Frage nach mehr Finanzierung lösen, denn es würde den Mitgliedstaaten
dabei helfen, ihren Zielen und ihren Verpflichtungen auf eine haushaltspolitisch langfristig weniger
schmerzhafte Weise gerecht zu werden.

Natürlich bin ich einverstanden mit Herrn Borrell, dass man zunächst Spanien beglückwünschen muss, denn
es stimmt, dass hier in gewisser Weise Ungerechtigkeiten bestehen. Einige Länder haben wirkliche
Anstrengungen unternommen und die Haushaltsmittel deutlich erhöht: Gemessen am spanischen BIP handelt
es sich um eine gewaltige Anstrengung, während andere Länder sich im freien Fall befanden und in gewisser
Weise das Engagement einiger anderer zunichte machten. Ich muss sagen, dass es eine wichtige Frage ist,
die sich immer wieder stellt: 20 % für Bildung, für Gesundheit, für Wasser usw. Die Antwort kennen Sie.

Erstens habe ich bereits geantwortet. Selbst wenn ich mit dem Ziel einverstanden bin, habe ich doch gebeten,
man solle versuchen zu prüfen, wohin die Haushaltshilfe fließt, denn – das Wort Haushalt wurde gebraucht
– es sind häufig jene Sektoren, die finanziert werden. Allerdings ist es schwierig, endgültige Zahlen anzugeben.

Zweitens möchte ich daran erinnern, dass es unsere Partnerländer sind, die den Schwerpunktsektor auswählen,
nicht wir. Ich kann ihnen also nichts aufzwingen und sagen: Sie müssen im Bildungssektor tätig werden. Ich
kann Empfehlungen geben, aber ihnen nichts aufzwingen. Ich teile sehr wohl das Anliegen von Herrn Mitchell,
wenn er sagt – was natürlich eine sehr krasse Formulierung ist –, unser Egoismus müsse uns veranlassen, die
Hilfe zu erhöhen. Das stimmt in gewisser Weise. Ich erwähne das oft bei Konferenzen. Diejenigen, die es
nicht aus selbstlosen Gründen tun wollen, sollten es wenigstens aus Eigeninteresse tun. In diesem
Zusammenhang ist speziell in Afrika festzustellen, dass gewisse Schwellenländer dort sehr stark präsent
sind. Ich will weder die Legitimität noch die Gründe ihrer Präsenz in Frage stellen, ich sage lediglich, dass es
im Interesse Europas läge, stärker auf einem Kontinent präsent zu sein, der uns benachbart ist und auf dem
es einen großen Zusatznutzen erbringen kann und auch selbst einen Zusatznutzen erzielen kann.

Ich denke, damit bin ich auf alles eingegangen. Auch auf die zwei Fragen des letzten Redners, die sehr
sachdienlich waren, wenn ich so sagen darf, habe ich geantwortet. Ich freue mich wirklich sehr, im
Europäischen Parlament sein zu können, das gewiss der Ort ist, an dem die größte Dynamik und die größte
Bereitschaft herrscht, all diese Politiken voranzubringen, von denen wir zutiefst überzeugt sind.

Johan Van Hecke, Berichterstatter. − (NL) Die heutige auf hohem Niveau geführte, konstruktive Aussprache
hat verdeutlicht, welch breiter Konsens sowohl im Parlament als auch zwischen dem Parlament und der
Kommission über den Weg, den wir zur Verbesserung der Qualität unserer Hilfe beschreiten müssen, besteht.
Den Prioritäten der Länder selbst muss besser Rechnung getragen werden. Die Hilfe muss vorhersehbarer
werden. Die technische Hilfe muss weiter abgebaut werden. Mehr Budgethilfe ist vonnöten, aber auch mehr
Transparenz und Mitwirkung der Parlamente, der Zivilgesellschaft und der lokalen Behörden. Der
Verhaltenskodex muss effizienter und der Geberatlas ausgeweitet werden usw.

Der springende Punkt scheint mir jedoch zu sein, dass wir gemeinsam, Parlament und Kommission – und
weshalb sollten wir nicht auch die nationalen Parlamente einbeziehen –, Druck auf die Mitgliedstaaten
ausüben, damit sie zunächst einmal ihre Zusagen einhalten und zweitens einen Plan verabschieden, in dem
sie klar und deutlich angeben, was in welchem Zeitraum getan werden kann und soll. Drittens müssen sie
sich ohne Frage auch an der von der Kommission vorgeschlagenen Arbeitsteilung beteiligen. Meiner
Auffassung nach, meine Damen und Herren, sollten wir über Parteigrenzen hinweg gemeinsam mit unseren
Freunden und Kollegen in den nationalen Parlamenten die Initiative ergreifen und den Druck auf die
Regierungen erhöhen, wobei es tatsächlich nicht nur um die kollektive, sondern auch die individuelle
Verantwortung einiger Mitgliedstaaten geht.

Dieser Bericht enthält eine Reihe konkreter Empfehlungen. Ich hoffe zutiefst, die Kommission und der Rat
reisen mit den Empfehlungen im Gepäck nach Accra. Das Parlament spricht hier heute mit einer Stimme –
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was nicht immer passiert – und bringt den Wunsch zum Ausdruck, die Europäische Union möge in Accra
ebenfalls mit einer Stimme, einer deutlichen Stimme, einer lauten Stimme und vor allem einer glaubwürdigen
Stimme sprechen.

Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. – (PT) Obgleich es nicht möglich ist, auf die Vielzahl von wichtigen
– positiven wie negativen – Aspekten dieses Berichts einzugehen, sei angemerkt, dass darin, wenn auch
abgemilderter Form, auf die rückläufige Entwicklung der „Entwicklungshilfe“ der EU verwiesen wird.

Im Bericht wird zwar nicht beanstandet, wie häufig Entwicklungshilfe lediglich als Palliativmittel, als (falsches)
Gegenstück zur und Voraussetzung für die Deregulierung oder als Instrument der Einmischung dient – mit
den bekannten negativen Zielsetzungen und Folgen, wie dem „Europäischen Konsens“ für die Entwicklung,
den von der EU angestrebten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder den Entwicklungsziele untergrabenden
Finanzspekulationen mit Nahrungsmitteln, die die erklärten Entwicklungsziele untergraben. Gleichwohl
überrascht es nicht, dass der Bericht die unzureichenden Ergebnisse der „Entwicklungshilfe“ und ihre deutliche
Senkung in der EU hervorhebt: 2007 lagen die Hilfszahlungen in Höhe von 0,38 % des BIP gegenüber 0,41%
im Vorjahr weit unter dem UN-Ziel von 0,7 %.

Überdies wird im Bericht warnend darauf hingewiesen, dass „Entwicklungshilfe“ zunehmend für Zwecke
eingesetzt wird, die nichts mit Entwicklung zu tun haben (wie Militärausgaben), und dass Hilfe „häufig nach
Maßgabe der Prioritäten und Zeitpläne der Geber geleistet wird“.

Tokia Saïfi (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Im Jahr 2005 wurden in der Pariser Erklärung spezielle Verpflichtungen
festgelegt, um eine größere Wirksamkeit der Entwicklungshilfe auf der Grundlage des Dialogs und der
gegenseitigen Verantwortung zu fördern. Dieser internationale Rahmen ist wesentlich für die EU, die mehr
als 55 % des Gesamtbetrags der weltweiten Entwicklungshilfe bereitstellt.

Um die Qualität und die Wirksamkeit dieser Hilfe weiter zu verbessern, setzt sich das EP auch dafür ein, die
Verfahren zu vereinfachen, die Korruption zu bekämpfen und die Hilfe nach den eigenen Prioritäten der
Partner einzusetzen. Diese Maßnahmen sind umso notwendiger, da die Entwicklungshilfe der Mitgliedstaaten
leicht zurückgegangen ist und im Zeitraum von 2006 bis 2007 von 0,41 % auf 0,38 % des BIP der EU
gesunken ist.

Zu einem Zeitpunkt, da die Nahrungsmittelkrise die anfälligsten Entwicklungsländer trifft und der Zugang
zu Wasser und zu Bildung nach wie vor begrenzt ist, versteht es sich von selbst, dass die EU vermehrte
Anstrengungen unternehmen muss, um das in den Millenniums-Entwicklungszielen genannte Ziel, bis zum
Jahr 2015 0,7 % ihres BIP für Entwicklungshilfe aufzuwenden, zu erreichen. Damit die Hilfe die Form einer
langfristigen und vorhersehbaren Finanzierung annehmen kann, ist es außerdem wichtig, zusätzliche Mittel
durch innovative Finanzierungen zu gewinnen und Staatsfondsmittel in produktive Investitionen zu lenken.

(Die Sitzung wird um 11.50 Uhr unterbrochen und um 12.00 Uhr wieder aufgenommen.)

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

8. Erklärung der Präsidentschaft

Der Präsident. − Die Konferenz der Präsidenten hat mich auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Naher Osten
gebeten, Ihnen eine Erklärung zum Libanon vorzutragen.

Mit großer Anteilnahme hat das Europäische Parlament die jüngsten politischen Entwicklungen im Libanon
verfolgt, die sich in einer Sackgasse zu befinden schienen und zunehmend von Gewalt und Blutvergießen
begleitet wurden.

Mit großer Erleichterung und Zuversicht begrüßen wir daher das umfassende und grundlegende Abkommen,
das von den politischen Führern des Libanon in Doha geschlossen wurde, und dies zu einem Zeitpunkt, an
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dem das Europäische Parlament dabei ist, eine Entschließung zu diesem Thema anzunehmen. Es gibt einen
Kompromisstext, der gleich zur Abstimmung kommt, und der Kollege Onesta wird die Sitzung dazu leiten.

Dieser bedeutsame politische Durchbruch, der dank der geschickten und wirksamen Vermittlung der
Arabischen Liga und vor allem Katars erreicht wurde, ebnet den Weg für die Wahl von General Suleiman
zum Präsidenten der Republik Libanon in den kommenden Tagen, die Bildung einer neuen Regierung der
nationalen Einheit und die Annahme eines verbesserten Wahlgesetzes.

Angesichts der positiven Reaktion der Nachbarstaaten und anderer betroffener Länder fordert das Europäische
Parlament alle Beteiligten auf, das Abkommen in vollem Umfang umzusetzen. Wir unterstreichen erneut
unsere nicht nachlassende Unterstützung für die legitimen verfassungsmäßigen politischen Institutionen
des Libanon und die libanesische Armee sowie für deren Anstrengungen, die Stabilität, Souveränität und
territoriale Integrität des Libanon zu gewährleisten.

Wir freuen uns darauf, die normalen parlamentarischen Beziehungen mit unseren libanesischen Kolleginnen
und Kollegen wieder aufzunehmen, mit einem libanesischen Parlament, das regelmäßig tagt und seine
demokratischen Rechte und Pflichten wahrnimmt.

(Beifall)

VORSITZ: GÉRARD ONESTA
Vizepräsident

9. Abstimmungsstunde

Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

9.1. Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2/2008 (A6-0188/2008, Kyösti Virrankoski)
(Abstimmung)

9.2. Halbzeitbewertung der Industriepolitik: Ein Beitrag zur EU-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung (A6-0167/2008, Romana Jordan Cizelj) (Abstimmung)

9.3. Europäische Stiftung für Berufsbildung (Neufassung) (A6-0131/2008, Bernard
Lehideux) (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung über den Vorschlag der Kommission:

Bernard Lehideux, Berichterstatter. − (FR) Herr Präsident! Wir haben zahlreiche Gespräche mit der Kommission
und dem Rat geführt, um zu einer Einigung in erster Lesung zu gelangen. Die Abstimmung über diesen
Änderungsantrag stellt diese Einigung in Frage. Wir werden gezwungen sein, eine zweite Lesung anzusetzen,
denn es ist klar – das hat der Rat uns wissen lassen –, dass er diese Position nicht akzeptieren wird.

Ich bedauere diese Situation, und angesichts dieses Problems, das darin besteht, nicht einen Großteil des
Textes missbilligen zu wollen, den wir mit dem ersten Änderungsantrag angenommen haben, sondern das
dem Rat gegebene Wort einzuhalten, empfehle ich die Enthaltung.

Der Präsident. – Wir nehmen Ihre Äußerungen zur Kenntnis, setzen aber die Abstimmung fort.

9.4. Libanon (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung:

Jana Hybášková (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Ich bitte um eine sprachliche Berichtigung, denn die
Entschließung war auf Französisch ausgehandelt worden. Wo es im ersten Satz von Ziffer 5 auf Französisch
heißt „notamment du Hezbollah“, sollte es auf Englisch heißen „especially Hizbollah“ und auf Tschechisch
„a zejména Hizballáhu“. Für die anderen Sprachfassungen fühle ich mich nicht zuständig.
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- Nach der Abstimmung über Ziffer 1:

Pasqualina Napoletano, im Namen der PSE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die Änderung tritt anstelle von Ziffer 1 des ursprünglichen Textes, und lautet folgendermaßen:

(EN) „begrüßt das in Doha erreichte Abkommen betreffend die Wahl von General Suleiman zum Präsidenten
der Republik in den kommenden Tagen, die Schaffung einer neuen Regierung der nationalen Einheit und
die Annahme des Wahlgesetzes; ruft die Abkommenspartner auf, dieses in vollem Umfang umzusetzen;
unterstreicht, wie wichtig die positive Reaktion der internationalen Gemeinschaft ist; beglückwünscht die
libanesischen Parteien zu dem Abkommen sowie den Staat Katar und die Arabische Liga zur erfolgreichen
Vermittlung.“

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

9.5. Preisanstieg bei Lebensmitteln in der Europäischen Union und in den
Entwicklungsländern (Abstimmung)

- Nach der Abstimmung über Ziffer 6:

Rosa Miguélez Ramos, im Namen der PSE-Fraktion. – (ES) Herr Präsident! Ich werde den von meiner Fraktion,
der PSE-Fraktion, vorgeschlagenen mündlichen Änderungsantrag wörtlich verlesen:

„verweist darauf, dass es das vorrangige Ziel der GAP ist, Marktstabilisierung, Versorgungssicherheit und
angemessene Preise zu gewährleisten, und unterstreicht die Notwendigkeit für eine GAP nach 2013, um
eine nachhaltige Nahrungsmittelpolitik der Europäischen Union zu gewährleisten bei Achtung der
Nachhaltigkeit, der Sicherheit und der Qualität der landwirtschaftlichen Produkte;“

Ich möchte sagen, dass wir den letzten Teil des Änderungsantrags, wie von der PPE-DE-Fraktion gefordert,
im Gegenzug für ihre Unterstützung dieses Änderungsantrags zurückziehen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

- Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 31:

Mairead McGuinness, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (EN) Herr Präsident! Ich möchte die Wörter „frei
und“ aus diesem Änderungsantrag streichen. Der Rest bleibt so.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

9.6. Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten
im Bereich der Visumfreiheit (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung über Ziffer 1:

Stavros Lambrinidis, im Namen der PSE-Fraktion. – (EN) Herr Präsident! Ich möchte eine Änderung zu
Ziffer 1 vorschlagen, indem das Wort „einschließlich“ eingefügt wird, sodass der Text wie folgt lautet: „vertritt
die Auffassung, dass jegliche Form einer direkten oder indirekten Diskriminierung europäischer Bürger,
einschließlich aus Gründen der Staatsangehörigkeit, … verboten werden sollte“.

- Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 8:

Urszula Gacek, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (EN) Herr Präsident! Der vollständige mündliche
Änderungsantrag ist in der Abstimmungsliste wiedergegeben. Im Prinzip wird damit ein sachlicher Fehler
berichtigt, auf den griechische Kollegen hingewiesen haben. Er bezieht sich auf die Zahl der Ablehnungen
von Visumanträgen, was die Grundlage dafür darstellt, dass Länder weiterhin nicht unter die Visumfreiheit
fallen. Im Falle Griechenlands beträgt die Ablehnungsrate faktisch nur 1 %; wir berichtigen also einen
sachlichen Fehler, und ich möchte Sie bitten, diesen Änderungsantrag zu unterstützen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)
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9.7. Tragödie in Birma (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung:

Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (EN) Herr Präsident! Ich bin nicht zuständig für diesen Bericht, aber
ich möchte die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dieser Frage befasst haben, darauf aufmerksam machen,
dass wir heute über zwei Berichte abstimmen, über einen zu China und über einen zu Birma, in denen es um
eine Katastrophe und die verschiedenen Reaktionen darauf geht. Der Bericht über China beginnt mit einem
Satz, in dem es heißt, das Parlament „bekundet sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität gegenüber
dem chinesischen Volk und den zahlreichen Opfern; äußert sein Bedauern gegenüber all denjenigen, die
unter den Auswirkungen des Erdbebens leiden“, aber in dem Bericht zu Birma geht es nur um politische
Überlegungen.

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

Der Präsident. – Herr Guardans Cambó, Sie wissen, wie sehr ich Sie achte und schätze, aber ich habe hier
das Verfahren einzuhalten. Es tut mir Leid, aber ich kann nicht die Aussprache über eine vergleichende
Analyse von zwei Entschließungen wieder eröffnen, das werden Sie verstehen.

Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Ich bringe einen mündlichen Änderungsantrag ein, der durch das
Plenum angenommen werden kann oder nicht und der darin besteht, die Sympathie für das Volk in den
gleichen Worten zum Ausdruck zu bringen, indem genau der gleiche Wortlaut angewandt wird wie für
China. Das ist der mündliche Änderungsantrag: Sympathie für das Volk.

(Beifall)

Der Präsident. – Ich schlage Ihnen Folgendes vor, da Sie das Wort ergriffen haben, bevor wir bei der
entsprechenden Ziffer waren: Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie diese Bemerkung vor Ziffer 4 einfügen.
Können Sie die genaue Stelle angeben?

Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (FR) Der mündliche Änderungsantrag wäre ein erster Punkt, der
folgenden Wortlaut hat:

(EN) „bekundet sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität gegenüber dem birmanischen Volk und
den zahlreichen Opfern; äußert sein Bedauern gegenüber all denjenigen, die unter den Auswirkungen der
Katastrophe leiden;“

(Beifall)

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen.)

- Vor der Abstimmung über Ziffer 10:

Hartmut Nassauer (PPE-DE). – Herr Präsident! In unseren Abstimmungslisten ist zur Entschließung zu
Burma keinerlei Änderungsantrag enthalten. Wir stimmen nur über die Entschließung insgesamt ab.

Der Präsident. – Es handelt sich nicht um einen Änderungsantrag, sondern um eine gesonderte Abstimmung
auf Antrag der ALDE-Fraktion.

9.8. Naturkatastrophe in China (Abstimmung)

9.9. Weltweites Abkommen über ein Verbot von Uranwaffen (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung:

Stefano Zappalà, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Im Namen meiner Fraktion der Europäischen Volkspartei bekunde ich meine persönliche Unterstützung für
den Entschließungsantrag, der heute von den anderen Fraktionen vorgelegt wurde; die PPE stimmt daher
seinem Wortlaut in vollem Umfang zu.
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Der Präsident. – Das ist eine gute Nachricht. Dies bedeutet also, dass der gemeinsame Entschließungsentwurf
von sechs Fraktionen, einschließlich der EVP, alle Entschließungsentwürfe zu diesem Thema, mit Ausnahme
von B6-0223/2008, ersetzen soll.

9.10. REACH (Entwurf einer Verordnung zur Festlegung von Prüfverfahren
(Abstimmung)

9.11. Eine neue Tiergesundheitsstrategie für die Europäische Union (2007-2013)
(A6-0147/2008, Janusz Wojciechowski) (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 12:

Lutz Goepel, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich darf das vorlesen: „verweist auf das
potentiell erhöhte Risiko im Zusammenhang mit Lebendtiertransporten über größere Entfernungen, vertritt
in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass hier verstärkt sorgfältige Kontrollen durchgeführt werden
sollten, damit sichergestellt wird, dass nur vollständig gesunde Tiere transportiert werden, sowie geprüft
werden sollte, ob Transporte von Schlachttieren und Masttieren – das ist der Unterschied – auf eine maximale
Dauer von 9 Stunden begrenzt werden können.“

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht angenommen.)

Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (FR) Herr Präsident, Sie müssen neutral sein; Sie dürfen die Leute nicht
ermutigen, sich zu erheben, diese wissen selbst, ob sie dies tun sollen oder nicht.

(Beifall seitens der PPE-DE-Fraktion)

Der Präsident. – Ich habe lediglich darauf hingewiesen – und Sie kennen den Standpunkt meiner Fraktion,
ich habe also in keiner Weise Partei ergriffen –, dass die Kolleginnen und Kollegen sich erheben und stehen
bleiben sollen, denn wenn sie nur für den Bruchteil einer Sekunde aufstehen und sich dann wieder setzen,
ist es für uns unmöglich, sie zu zählen. Ich habe ihnen also nicht vorgeschlagen, sich zu erheben, sondern
stehen zu bleiben, wenn sie aufgestanden sind.

Und genau dasselbe habe ich auch bei der anderen Zählung vorhin für die andere Hälfte des Saales getan.

9.12. Strategie für das dritte Treffen der Vertragsparteien des Übereinkommens
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten
(Abstimmung)

- Vor der Abstimmung:

Der Präsident. – Ich glaube, Herr Ouzký wollte etwas sagen, denn die Aussprache gestern war sehr kurz.
Vielleicht können Sie uns erklären, warum.

Miroslav Ouzký (PPE-DE). – (CS) Ich möchte nur kurz die Gelegenheit, dass mir das Wort erteilt wurde,
nutzen, um auf die Wichtigkeit dieser Entschließung hinzuweisen. Gestern gab es dazu bzw. vielmehr zu
der mündlichen Anfrage keine Aussprache. Mein Ausschuss hat bereits die Antwort der Kommissarin
erhalten, und ich begrüße es daher, dass dieses Thema weiterhin auf der Tagesordnung steht und zur
Abstimmung gebracht wird.

Der Präsident. – Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass gestern diese Debatte auf der Tagesordnung
stand, dass sich aber kein Redner zu Wort gemeldet hat, sodass die Aussprache nicht stattfand. Deshalb ist
es wichtig, das Wort dem Vorsitzenden des betroffenen Ausschusses zu erteilen.

Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Herr Präsident! Ich wollte sagen, dass es sehr wohl Redner gab und dass
wir im Plenarsaal anwesend waren. Es war Herr Ouzký, der nicht hier war, und so beschlossen das Präsidium
und der Präsident, die Aussprache abzusagen. Die Redner standen bereit und ein Vertreter der Kommission
war ebenfalls anwesend.
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Der Präsident. – Ja, Sie haben Recht, dies zu präzisieren. Die Redner waren anwesend, aber der betroffene
Ausschuss hatte diesen Punkt zurückgezogen.

9.13. Folgemaßnahmen zur Pariser Erklärung von 2005 über die Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe (A6-0171/2008, Johan Van Hecke) (Abstimmung)

10. Tagungskalender

Der Präsident. – Bevor wir zu den Stimmerklärungen kommen, möchte ich Sie informieren, dass die
Konferenz der Präsidenten gemäß Artikel 127 Absatz 3 der Geschäftsordnung beschlossen hat, den
Sitzungskalender für dieses Jahr zu verändern und eine außerordentliche Plenartagung für Dienstag, den 24.
Juni 2008, von 9.00 bis 11.00 Uhr einzuberufen. Es wird um eine gemeinsame Aussprache über die Ergebnisse
der Tagung des Europäischen Rates vom 19. und 20. Juni 2008 und über die Bilanz der sechsmonatigen
Tätigkeit der slowenischen Präsidentschaft gehen.

11. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

- Entschließungsantrag B6-0217/2008

Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Herr Präsident! Die Preise für Nahrungsmittel steigen und
werden weiter steigen, ebenso wird sich das Problem der Versorgung mit Nahrungsmitteln verschärfen.
Etliche Gründe sind dafür verantwortlich, dass Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung auftreten werden
und immer mehr Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sein oder sogar hungern werden. Die erste
und wichtigste Ursache ist in der Zunahme des Bevölkerungswachstums in Drittländern zu sehen. Zweitens
werden nicht genügend Nahrungsmittel produziert und ihre Verteilung ist schlecht organisiert. Drittens
beherrschen verschiedene Interessengruppen die Märkte. Und viertens hat die Gemeinsame Agrarpolitik zu
einem erheblichen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion in den neuen Mitgliedstaaten geführt. Solange
sich daran nichts ändert, solange wir die Produktion von Nahrungsmitteln und unsere Reserven nicht
freigeben, trägt auch das zu Engpässen und höheren Preisen bei. Der fünfte Grund sind die verschiedenen
Naturkatastrophen, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber leider immense Schäden und Probleme
verursachen.

Daraus kann man nur einen Schluss ziehen: Die Ernährungskrise ist das wichtigste Problem, denn davon
hängt schließlich das biologische Überleben ab. Dazu bedarf es der uneingeschränkten Solidarität nicht nur
der Europäischen Union, sondern der ganzen Welt. Deswegen unterstütze ich den Entschließungsantrag.

Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Ich habe für den neuen Absatz gestimmt, der nach Ziffer 12
eingefügt werden sollte und in dem die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgerufen werden, „die
Abhängigkeit der EU von Einfuhren pflanzlichen Proteins aus Drittländern einzugestehen“, mit dem ganz
wichtigen Ergebnis, erstens „praktikable Einfuhrregelungen auf der Grundlage der GM-Grenzen“ aufzustellen
und zweitens „unnötige Verzögerungen im GM-Genehmigungssystem der EU“ einzudämmen.

Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Gerade erst haben wir einen beunruhigenden Anstieg der
Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten erlebt. Wenn Lebensmittel teurer werden und zusätzlich noch die
Energiepreise steigen, heizt das die Inflation an. Politiker und Wirtschaftsexperten versuchen diese Situation
zu analysieren und die Gründe auszumachen. Folgende Faktoren scheinen die größte Rolle zu spielen: die
Veränderungen in der Weltwirtschaft einschließlich der höheren Energiepreise, geringere Ernteerträge und
die Produktion von Biokraftstoffen.

Einfluss auf die Verteuerung der Lebensmittel haben auch die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln und
der gestiegene Wohlstand in sich rasch entwickelnden Ländern wie Indien oder China. Von der Verteuerung
der Lebensmittel sind sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher betroffen.

Die Veränderungen auf den weltweiten Nahrungsmittelmärkten zwingen uns, unsere
Ernährungssicherheitsstrategie zu hinterfragen oder vielleicht sogar völlig neu zu überdenken. Vor allem
müssen jedoch Maßnahmen zur Verbesserung der Lage auf den Nahrungsmittelmärkten ergriffen werden,
die nicht nur Ad-hoc-Charakter haben, sondern auf langfristige Stabilität ausgerichtet sind.
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Es wurde zu wenig darauf geachtet, die Produktionsmengen stabil zu halten und entsprechende Reserven
anzulegen. Damit ließen sich die Auswirkungen der durch den Klimawandel und andere Faktoren bedingten
Schwankungen im Produktionsniveau zumindest teilweise auffangen.

Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Herr Präsident! Was den Bericht über den Preisanstieg bei Lebensmitteln
in der Europäischen Union anbelangt, so habe ich für den Änderungsantrag 21 und gegen den
Änderungsantrag 28 gestimmt. Leider hat das Abstimmungsgerät zu diesem Zeitpunkt nicht richtig
funktioniert.

Ich möchte aber auf die Tatsache hinweisen, dass in Europa, wo Kinder hungern, Produktionsbeschränkungen
und Quoten für Erzeugung von Nahrungsmitteln nicht hinnehmbar sind, und ich ersuche die Europäische
Kommission, sich erneut mit diesem Thema zu befassen. Während der parlamentarischen Arbeit verfasst
Frau Zimmer einen Bericht über Armut in Europa. Darin geht es vor allem um Kinderarmut, einschließlich
Unterernährung von Kindern, in Europa. So etwas dürfen wir nicht zulassen.

- Entschließungsantrag B6-0233/2008

Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Im Jahr 2001 hob der Rat die Visumpflicht für US-Bürger auf. Leider trifft
eine vergleichsweise Aufhebung dieser Pflicht nicht für alle EU-Bürger zu. Die USA halten die Visumpflicht
für die Bürger einiger Mitgliedstaaten noch immer aufrecht (gegenwärtig sind das Bulgarien, Zypern, die
Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien und die
Slowakei). Mehr als 10 % der Visumanträge werden abgelehnt. Wie die Antragsteller sagen, beruht das
Verfahren oft auf Kriterien, die nicht transparent sind.

Einerseits ist es die Regel, dass der Rat seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 für
die Regelungen im Bereich der Visumpolitik der EU zuständig ist. Andererseits besteht die Regelung, dass
die USA nur bilaterale Verhandlungen über die Einbeziehung von Ländern in das Programm der Ausnahme
von der Visumpflicht führen, da das im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften steht und nur einzelne
Länder – keine internationalen Gemeinschaften – in dieses Programm aufgenommen werden können.

Ich begrüße die Entschließung des Europäischen Parlaments über Verhandlungen zwischen der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten, die das Ergebnis intensiver Debatten im Europäischen Parlament ist. Ich
vertraue darauf, dass die Entschließung alle Zweifel über die legitimen Bemühungen der neuen Mitgliedstaaten
zur Beseitigung der Unterschiede zwischen den alten und neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
zerstreut.

Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Herr Präsident! Solidarität, Zusammenarbeit und
Nichtdiskriminierung im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit sind grundlegende Prinzipien der Europäischen
Union. Die Visumpolitik der USA und die damit verbundenen Anforderungen haben diese Grundsätze
allerdings etwas ins Wanken gebracht, werden doch die Mitgliedstaaten zu Einzelverhandlungen in Fragen
gezwungen, die größtenteils in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen.

Vom Problem der Visumbeschränkungen sind vor allem die neuen Mitgliedstaaten betroffen. Obwohl diese
Länder den Vereinigten Staaten selbst keine Beschränkungen oder sonstigen Bedingungen auferlegen, können
sie, wie man sieht, nicht damit rechnen, dass die USA mit ihnen im Gegenzug ebenso verfahren.

Dieses Problem können die Länder nicht jeweils aus eigener Kraft lösen. Hier bedarf es umfassender Regelungen
für alle EU-Länder. Ich möchte betonen, dass es mit Sicherheit Auswirkungen auf die transatlantischen
Beziehungen haben wird, wenn die Vereinigten Staaten ihre Visumpolitik nicht ändern.

- Bericht Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Herr Präsident! Das Problem der Tierkrankheiten nimmt zu,
und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens liegt das daran, dass die Viehzuchtbetriebe immer größer werden,
wodurch auch die Tierdichte steigt. Zweitens fehlen Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung von Tierseuchen.

Das erste Problem können wir lösen, indem wir die Zucht in großen Betrieben und Herden mithilfe gesetzlicher
und administrativer Maßnahmen beschränken und eine Förderregelung für kleinere Betriebe, insbesondere
für Familienbetriebe, einführen.

Die Lösung des zweiten Problems hängt zweifelsohne davon ab, dass im Haushalt der Europäischen Union
die notwendigen Mittel zur Bekämpfung von Tierkrankheiten bereitgestellt werden. Es gibt selbstverständlich
auch noch andere wichtige Gründe, die nicht unterschätzt werden sollten. Dazu gehören der Tiertransport,
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die unzureichenden Frühwarnsysteme und die ungenügenden Vorsorgemaßnahmen, was auch für die
Impfungen gilt.

Herr Wojciechowski weist in seinem Bericht auf diese Punkte hin, und deshalb habe ich dafür gestimmt.

Bogdan Golik (PSE). – (PL) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Wojciechowski sowohl zu seinem Bericht als
auch zum heutigen Abstimmungsergebnis gratulieren. Die Initiative der Kommission zu einer Änderung
des Ansatzes im Bereich der Tiergesundheit und die vorherige Strategie belegen eindeutig, dass bei den
diesbezüglichen Rechtsvorschriften Verbesserungsbedarf besteht, dass die Kohärenz mit anderen
Politikbereichen gestärkt und die Wirksamkeit der Gesetzgebung erhöht werden muss.

Mit dem in der Strategie vorgeschlagenen neuen Ansatz lassen sich die Risiken eines Ausbruchs ansteckender
Krankheiten bei Tieren verringern. Mir ist dieses Problem nicht zuletzt aus meiner Tätigkeit als Tierarzt sehr
gut bekannt. Das fördert auch das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte und
Unternehmen in Europa und schafft einen neuen Zugang zu den Exportmärkten.

Darüber hinaus gewährleisten angemessene Standards in Bezug auf Tiergesundheit und -sicherheit eine gut
funktionierende Handelspolitik innerhalb der Gemeinschaft. An dieser Politik, die sich aufgrund mehrerer
schwerer Krisen und Seuchenausbrüche in den letzten Jahren geändert hat, wird deutlich, dass die bislang
getroffenen Maßnahmen gründlich überprüft werden müssen. Mit diesem Vorschlag wird die Europäische
Union meiner Ansicht nach Innovationen, die Wissenschaft und die Forschung fördern, um zu gewährleisten,
dass bessere Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierkrankheiten zur Verfügung stehen.

Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Herr Präsident! Was den Bericht des Kollegen Wojciechowski angeht,
muss ich mit Bedauern feststellen, dass die Annahme des Änderungsantrags zu den Bedingungen bei
Tiertransporten an gerade einmal zehn fehlenden Stimmen gescheitert ist. Das zeigt, dass es uns am nötigen
Verständnis mangelt. Ich hoffe, dass in Zukunft solche Dokumente korrigiert werden.

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

- Bericht Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der
neuen Strukturprogramme und somit auch der von den Mitgliedstaaten vorgelegten operationellen Programme
wurden Mittelbindungen in Höhe von 3,525 Milliarden Euro aus dem EU-Haushaltsplan 2007 für den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen Fischereifonds (EFF) nicht genutzt.

Ein Teil dieses Betrags wurde bereits auf das Haushaltsjahr 2008 übertragen, doch 2,034 Millionen Euro
stehen nach wie vor zur Verfügung.

Im vorliegenden Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans wird unter anderem vorgeschlagen, einen Teil
der nicht verwendeten Beträge (772 Millionen Euro) auf das laufende Haushaltsjahr und den übrigen Betrag
auf die folgenden Haushaltsjahre zu übertragen.

Für die Programmdurchführung haben derartige Verzögerungen schwer wiegende Konsequenzen, deren
Leidtragende, neben vielen anderen, natürlich besonders kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sowie
die landwirtschaftlichen Klein- und Familienbetriebe sind. Auch die durch neoliberale Strategien ausgelöste
Zuspitzung der finanziellen und sozioökonomischen Krise ist dabei mit zu berücksichtigen.

Angesichts steigender Lebensmittel- und Kraftstoffpreise und der Tatsache, dass in zahlreichen
EU-Mitgliedstaaten das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert wurde, sollten diese Beträge vielmehr
zur Förderung öffentlicher Investitionen eingesetzt werden, um die Wirtschaft zu beleben und die dringend
benötigte Steigerung der Arbeitnehmereinkommen herbeizuführen.

Janusz Lewandowski (PPE-DE), schriftlich. − (PL) Die zweite Änderung, die in den Haushaltsplan 2008
aufgenommen wurde, enthält wie üblich mehrere Komponenten, die in keinem logischen Zusammenhang
zueinander stehen. Das ist vielfach kennzeichnend für Berichtigungshaushaltspläne und erschwert die
Beurteilung des Vorschlags. Grundsätzlich geht es aber um die Qualität der Begründung und die formale
Übereinstimmung des Vorschlags mit der Haushaltsordnung. Es ist vollauf begründet, die nicht verwendeten
Mittelzuweisungen für dien Strukturfonds EFRE, ELER und EFF (insgesamt 771,6 Millionen Euro) in den
Haushalt 2008 einzustellen, was sowohl dem Inhalt als auch dem Geist der Interinstitutionellen Vereinbarung
von 2006 entspricht, als wir mit Verzögerungen bei der Umsetzung der neuen Finanziellen Vorausschau
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rechneten. Wenn wir über diese Haushaltsänderung abstimmen, können wir mit einer gewissen Genugtuung
feststellen, dass mehr als 500 von 580 operativen Programmen für die Jahre 2007-2013 bereits genehmigt
wurden, so dass wir nun in die Umsetzungsphase des laufenden Siebenjahreszeitraums eintreten. Der
Berichterstatter des Parlaments stimmt auch den Änderungen in den Stellenplänen zweier Agenturen zu,
und zwar der Europäischen Arzneimittelagentur und der Europäischen Agentur für die Sicherheit des
Seeverkehrs, und folgt damit der Vorlage der Europäischen Kommission, die eine Ergänzung des Vorentwurfs
des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2/2008 darstellt. Solche Ergänzungen werden eher akzeptiert als die
Tendenz, immer mehr Exekutiv- und Regulierungsagenturen der EU zu schaffen.

- Bericht Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

Alessandro Battilocchio (PSE), schriftlich. − (IT) Der strategische Versuch einer Wiederbelebung der
europäischen Wettbewerbsfähigkeit, der durch die Lissabon-Strategie angeregt und zuletzt durch den Rat
(Wettbewerb) im November 2007 bekräftigt wurde, hat die EU dazu veranlasst, ihre Bemühungen um die
Stärkung des europäischen Innovations- und Wachstumspotenzials im Vergleich zu ihren internationalen
Konkurrenten zu intensivieren.

Der Schlüssel für eine wirkliche Neubelebung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten liegt in den
KMU, die von Natur aus durch den Kampf ums Überleben auf dem Markt in Richtung Innovation getrieben
werden. Gleichwohl kann der Zugang zu FuE-Tätigkeiten bisweilen einen erheblichen wirtschaftlichen und
bürokratischen Auffand erfordern.

Deshalb unterstütze ich diesen Bericht, in dem die Notwendigkeit unterstrichen wird, dass die EU den
Grundsatz „Think Small First“ (zuerst an die kleinen Betriebe denken) anwenden und insbesondere das
schöpferische und originäre Potenzial der KMU fördern muss, die einer der Hauptmotoren der europäischen
Wirtschaft sind.

Eine Politik zur Förderung der kleinen Unternehmen muss meines Erachtens Zuschüsse und substanzielle
Forschungsbeihilfen umfassen: Beispiele hierfür sind das „Best“-Programm, das den Austausch bewährter
Verfahren unter den KMU ermöglicht hat, das GIP und das Siebte Rahmenprogramm. Ebenso erforderlich
ist jedoch meiner Meinung nach die Annahme einer Reihe von Maßnahmen, die das Unternehmertum
erleichtern, wie der Abbau der Schranken für den Binnenmarkt, die Beseitigung bürokratischer Hemmnisse
sowie ein Verhalten der Banken, das der Kreditvergabe an KMU förderlich ist.

Avril Doyle (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Die Fine-Gael-Delegation in der PPE-DE begrüßt Frau Jordan-Cizeljs
Bericht über die Halbzeitbewertung der Industriepolitik. Im Zusammenhang mit Ziffer 7 des Berichts erkennen
wir das Recht jener Mitgliedstaaten an, den europäischen Markt für Verteidigungsgüter zu konsolidieren
und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Verteidigungsindustrie der EU zu verbessern, strikt davon ausgehend,
dass die militärische Neutralität Irlands (wie in einer Erklärung zu den Verträgen explizit ausgeführt)
uneingeschränkt geachtet wird.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Der im Anschluss an die Mitteilung der Europäischen
Kommission erstellte Bericht des Europäischen Parlaments übersieht die umfangreichen sozialen
Auswirkungen der bestehenden Industriezweige und propagiert einen neoliberalen Ansatz, der zwar
umfangreiche Profite für Großunternehmen, nicht jedoch Rechte für Arbeitnehmer und Verbesserungen
der Lebensqualität der Bürger gewährleisten wird.

Während auf die Industrie in der EU mehr als 80 % der Ausgaben des privaten Sektors für Forschung und
Entwicklung entfallen und die innovativen Produkte, die sie erzeugt, 73 % der EU-Ausfuhren ausmachen,
wird in dem Bericht die Schaffung eines offenen und wettbewerbsorientierten Binnenmarkts im Bereich der
Dienstleistungen und der Industrie befürwortet. Dieser dient ausschließlich den Interessen der großen
Wirtschaftskonzerne, weil er kleinste, kleine und mittlere Unternehmen und eine Vielzahl von Arbeitsplätzen
gefährden dürfte. Das wiederum würde die Einkünfte der Arbeitnehmer und zahlreicher Kleinunternehmer
und damit auch ihr Konsumverhalten beeinträchtigen.

Des Weiteren sprechen wir uns ebenfalls gegen die Stärkung der Rolle des EU-Verteidigungssektors aus,
auch wenn sich dies auf die Expansion der Waffenindustrie auswirken könnte. Unser Vorschlag für Fortschritt
und soziale Entwicklung geht von friedlichen und nicht von kriegerischen Zielsetzungen aus.

José Albino Silva Peneda (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil er Themen,
die ich als grundlegend erachte, einen hohen Stellenwert einräumt, wie beispielsweise der Förderung von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Europäischen Union.
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Angesichts der Tatsache, dass die KMU mehr als 90 % der europäischen Unternehmen ausmachen, kommt
ihnen nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Rolle in der Union zu, weil sie einen
wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Arbeitplätzen und zum Wachstum leisten.

Aus diesem Grund sind Initiativen der Kommission wie die zur Senkung von unnötigen bürokratischen
Belastungen dieser Unternehmen um 25 % oder zur Förderung der Investitionen in die Qualität der
Humanressourcen und in Forschungsvorhaben nur zu begrüßen.

Im EU-Industriesektor besteht weiterhin ein großes Verbesserungspotenzial sowohl bei Forschung- und
Innovationstätigkeiten im Bereich Geschäftsmöglichkeiten als auch bei der Prognose derartiger Möglichkeiten,
um eine raschere Anpassung an Entwicklungen des Marktes zu gewährleisten.

Eine Verbesserung des Rechtsrahmens, insbesondere im patentrechtlichen Bereich, zur Erleichterung des
Binnenmarktzugangs und zur Unterstützung des europäischen Unternehmertums ist der Schlüssel zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. In diesem Zusammenhang halte ich auch die Förderung
regionaler Cluster für ausgesprochen nützlich.

Eine erfolgreiche europäische Industrie ist ohne Frage von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung
der Zielvorgaben von Lissabon.

Małgorzata Handzlik (PPE-DE), schriftlich. − (PL) Der Industriepolitik kommt erhebliche Bedeutung für
die Verwirklichung der Lissabon-Strategie zu. Sie sollte die Rahmenbedingungen für die
Unternehmensentwicklung, Investitionen der Industrie, Innovationen und Beschäftigung bilden.

Ich begrüße, dass in diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk auf die Belange kleiner und mittlerer
Unternehmen gelegt wurde, die schließlich 99,8 % der Unternehmen in Europa ausmachen. Gerade diese
Unternehmen bekommen die Folgen der ausufernden Bürokratie am stärksten zu spüren. Ordnungspolitisch
auferlegte Pflichten verursachen in kleinen Betrieben je Mitarbeiter durchschnittlich zehnmal so hohe Kosten
wie in großen Unternehmen.

Zudem haben KMU oft größere Schwierigkeiten beim Marktzugang als große Unternehmen. Es darf nicht
vergessen werden, dass die KMU aufgrund ihres Innovationspotenzials und ihrer Flexibilität einer der
Hauptmotoren des Wirtschaftswachstums und der Wettbewerbsfähigkeit in Europa sind. Deshalb müssen
unbedingt Lösungen entwickelt werden, die dazu beitragen, die Verwaltungslasten zu verringern, den Zugang
für die KMU zum Binnenmarkt und zu Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe zu erleichtern und ihnen
zu helfen, neue Herausforderungen zu bewältigen. Die von der Kommission angekündigte Europäische
Charta der Kleinunternehmen soll entsprechende Vorschläge enthalten.

Ich bin ebenso wie der Berichterstatter der Meinung, dass die Mitgliedstaaten durch eigenes Engagement zur
Verbesserung des Regelungsumfelds auf europäischer Ebene beitragen müssen. Ohne einzelstaatliche
Maßnahmen zur Verringerung der Verwaltungslasten lässt sich kein messbarer wirtschaftlicher Nutzen
erzielen.

- Bericht Bernard Léhideux (A6-0131/2008)

Sylwester Chruszcz (NI), schriftlich. − (PL) Ich habe beschlossen, gegen den Bericht A6-131/2008 zu
stimmen. Ein weiteres Mal haben wir es mit einem Dokument zu tun, das sich der Tendenz verschrieben
hat, sinnlose Institutionen zu bilden, die nur den Haushalt der Gemeinschaft belasten. Obwohl es vier
Strukturfonds, einen Kohärenzfonds, das 7.  Rahmenprogramm und Dutzende EU-Agenturen gibt, die nichts
anderes tun, als die EU-Fonds zu melken, soll hier eine weitere Struktur entstehen, für die der europäische
Steuerzahler mit Sicherheit aufkommen müsste. Aber reale Maßnahmen, mit denen sich die Arbeitslosigkeit
bekämpfen lässt oder die den Arbeitgebern das Leben erleichtern (oder zumindest nicht erschweren), werden
in dem Bericht überhaupt nicht erwähnt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Was heute bei der Abstimmung im Plenum passiert ist, ist
bedauerlich. Die PPE-DE-Fraktion hat einen Änderungsantrag vorgelegt, mit dem die Realisierung der bereits
mit dem Rat erreichten Einigung in Frage gestellt wurde, um sie zu verbessern und die Kenntnis und die
Analyse der nationalen und lokalen Arbeitsmärkte zu fördern. Mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen
dem Rat und dem Europäischen Parlament sollte mit dem Änderungsantrag sichergestellt werden, dass das
Parlament stärker in die Umsetzung und Kontrolle eingebunden wird.

Mit der, wenn auch sehr knappen, Annahme des Vorschlags der EVP-DE-Fraktion wurde dem erlangten
Konsens seine gesamte Grundlage entzogen. Entgegen den Erwartungen ist daher eine zweite Lesung
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notwendig, was bedeutet, dass der Bericht erneut im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
erörtert wird, weil dieser Legislativbereich dem Mitentscheidungsverfahren unterliegt.

Daher haben wir uns bei der Schlussabstimmung der Stimme enthalten.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Die Europäische Stiftung für Berufsausbildung spielt eine
wertvolle Rolle bei der Entwicklung der Berufsausbildungssysteme in Drittländern. Meiner Ansicht nach
sollte dieses Parlament einen wesentlichen Anteil an der Funktionsweise der ETF haben, und daher war ich
in der Lage, die Haltung des Berichterstatters zu unterstützen.

- Entschließungsantrag – Libanon (B6-0271/2008)

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Die Juniliste ist mit vielen Teilen des
Berichts einverstanden. Wir begrüßen die Entwicklung eines friedlichen und demokratischen Libanon und
sind sehr daran interessiert, dass die EU-Mitgliedstaaten aktiv am Friedensprozess mitwirken. Wir meinen
jedoch, diese Arbeit sollte im Rahmen der eigenständigen Außenpolitik jedes Mitgliedstaates erfolgen, zumal
die politische Lage im Libanon sensible Fragen berührt, zu denen die Regierungen der Mitgliedstaaten recht
unterschiedliche Ansichten vertreten. Die EU sollte Angelegenheiten dieser Art den Vereinten Nationen
überlassen, anstatt zu versuchen, mit ihnen zu konkurrieren und eine eigene Außenpolitik zu entwickeln.
Die UN sind die internationale Organisation mit den besten Voraussetzungen für eine dauerhafte Lösung
im Nahostkonflikt und den Umgang mit dieser politischen Situation.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Eine Analyse der jüngsten Entwicklungen der Lage im
Libanon kann nicht isoliert von der Verschlechterung der Lage im Nahen Osten insgesamt erfolgen, wo
Einmischung, Intervention und militärische Besetzung durch die USA und ihre Verbündeten mit dem Ziel
zunehmen, die Kontrolle über diese strategische Region zu erlangen.

Mit diesem Entschließungsantrag – dessen ursprüngliche Version von den Ereignissen überholt wurde – soll
nicht nur die Rolle der libanesischen Regierung bei der Verschlechterung der Lage im Libanon heruntergespielt
werden, sondern auch die Tatsache, dass sich Israel und die USA in die inneren Angelegenheiten des Landes
einmischen, eine Blockadepolitik betreiben und Druck ausüben. Als Beispiele hierfür sind israelische
Militärmanöver, die Stationierung der Sechsten US-Flotte in der Region und der vorgeschlagene Boykott des
Gipfels in Damaskus zu nennen. Darüber hinaus sei angemerkt, dass die Mehrheit des EP erneut mit dem
Finger auf Syrien und den Iran zeigt, während die Rolle der USA und ihrer Verbündeten in der Region mit
Schweigen übergangen wird.

Dem Entschließungsantrag liegen zudem politische Positionen zugrunde, die auf die Einmischung in die
inneren Angelegenheiten des Libanon abzielen, wobei ignoriert wird, dass die Verschlechterung der Lage im
Nahen Osten vorrangig auf die israelische Besetzung von palästinensischem, syrischem und sogar
libanesischem Territorium zurückzuführen ist.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Die Lage im Libanon ist Besorgnis erregend. Das Abkommen von
Doha zwischen der Regierung und den Führern der Opposition hat dem Land die Chance für einen hoffentlich
relativen Frieden und eine relative Stabilität eröffnet.

Während über die Ernennung von General Michel Sleiman zum Präsidenten noch abgestimmt werden muss,
gibt es ermutigende Zeichen dafür, dass alle Seiten verhandlungsbereit sind. Nach meiner Überzeugung sollte
die EU weiterhin Maßnahmen unterstützen, die gewährleisten, dass wir nicht länger Zeugen der Gewalt und
des politischen Aufruhrs sind, unter denen das libanesische Volk leidet. Ich habe für den Entschließungsantrag
gestimmt.

- Entschließungsantrag – Preisanstieg bei Lebensmitteln in der Europäischen Union und in den
Entwicklungsländern (B6-0217/2008)

Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström und Åsa Westlund (PSE), schriftlich. − (SV)
Wir haben für die Entschließung gestimmt, weil der Preisanstieg bei Lebensmitteln ein Problem für die
Versorgung mit Nahrungsmitteln in der ganzen Welt darstellt.

Allerdings bedauern wir die fehlende Einsicht des Parlaments, dass die protektionistische Agrarpolitik der
EU dazu beiträgt, dass es in weiten Teilen der Welt keine funktionierende Lebensmittelproduktion gibt.

Bernadette Bourzai (PSE), schriftlich. – (FR) Die globale Nahrungsmittelkrise (83 % Preisanstieg), die sich
gegenwärtig in Hungeraufständen in den Entwicklungsländern und einem Rückgang der Kaufkraft der
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ärmsten europäischen Verbraucher niederschlägt, ist meiner Meinung nach auf folgende Ursachen
zurückzuführen:

- die nie da gewesene Börsenspekulation auf die Preise für Grundnahrungsmittel, die auf inakzeptable Weise
die Spannungen und die starke Volatilität der Agrarmärkte ausnutzt;

- die Ausweitung des Anbaus von Kulturen zu Energiezwecken auf Kosten der Nahrungsmittelkulturen;

- die Schwächen der europäischen Entwicklungspolitik;

- die Tatsache, dass die Förderung der Exportkulturen in den Entwicklungsländern auf Kosten der
Nahrungsmittelkulturen und der Selbstversorgung mit Lebensmitteln erfolgte, und

- die derzeitigen Regeln des Welthandels, die besonders unfaire Bedingungen für die kleinen und mittleren
Landwirte, vor allem in den Entwicklungsländern, mit sich bringen.

Über die Dringlichkeitsaktionen hinaus müssen wir anlässlich des Gesundheitschecks der GAP unsere
Interventionsmöglichkeiten auf den globalen Märkten (Infrastrukturen, Interventionsbestände,
Risikomanagement, Prognose und wirtschaftliche Modellierung der Preisentwicklung usw.) neu festlegen,
die Entkoppelung der Hilfen rückgängig machen und generell unsere landwirtschaftlichen Produktionsmodelle
überdenken, um sie produktiv und nachhaltig zu gestalten.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Ich möchte auf einen Widerspruch zwischen dem vorliegenden
Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments und der vorgeschlagenen Änderung der Gemeinsamen
Agrarpolitik hinweisen, die von der Landwirtschaftskommissarin in der vergangenen Woche hier vorgestellt
wurde.

Besonders schockiert hat mich, dass die Kommissarin mit keinem Wort auf die spürbaren Auswirkungen
steigender Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten und die damit verbundene soziale Tragödie
eingegangen ist – die noch durch die Aufgabe von Anbauflächen und das Verschwinden vieler tausender
landwirtschaftlicher Betriebe verschärft wird – und mit dem Vorschlag einer Mindestgrenze auf eine Senkung
der mageren Unterstützung für etwa 70 000 portugiesische Kleinlandwirte drängte, während die Angabe
einer Höchstgrenze schlichtweg vergessen wurde.

Die negativen Auswirkungen der letzten GAP-Reform, insbesondere die Entkopplung von Beihilfen und
Produktion, sind allseits bekannt. Aus diesem Grund ist es besonders Besorgnis erregend, angesichts der
gegebenen Umstände die völlige Abschaffung der noch bestehenden, an die Produktion gebundenen Beihilfen
anzukündigen (wovon lediglich Mutterkühe, Ziegen und Schafe ausgenommen sind). Diese Zahlungen
wurden in die Betriebsprämienregelung einbezogen, während gleichzeitig der stufenweise Abbau
grundlegender Gemeinsamer Marktorganisationen sowie der Milchquotenregelung und die Abschaffung
von Interventionen in Bereichen wie Hartweizen, Reis und Schweinefleisch weiter fortschreitet, was die
Aufgabe von Anbauflächen und landwirtschaftlichen Aktivitäten weiter vorantreibt.

Neena Gill (PSE), schriftlich. − (EN) Ich habe für diese Entschließung gestimmt, um insbesondere die Ziffern 16
und 35 zu unterstützen, in denen die Industriestaaten aufgerufen werden, scharf gegen Subventionen für
die Landwirtschaft vorzugehen.

Die Forderung des französischen Landwirtschaftsministers Michel Barnier, Europa solle einen
Lebensmittelsicherheitsplan entwerfen und sich weiteren Kürzungen des Landwirtschaftshaushalts in Europa
widersetzen, ist nicht durchdacht. Nachdem ich acht Jahre im Haushaltsausschuss des Parlaments tätig
gewesen bin und mich nunmehr in den Anomalien der GAP gut auskenne, bin ich überzeugt davon, dass
ein solcher Schritt kontraproduktiv wäre. Damit würden die Nahrungsmittelpreise in der Welt in einer Zeit
der Krise steigen, und der langfristigen Gesundung der europäischen Landwirtschaft wäre nicht gedient.

Frankreich wird bald den Ratsvorsitz übernehmen, und eine Überprüfung des EU-Haushalts ist überfällig.
Präsident Sarkozy muss die Chance nutzen, um eine echte Reform der landwirtschaftlichen Subventionen
in der GAP einzuleiten und der EU die Möglichkeit zu geben, ihrer Verantwortung gegenüber den
Entwicklungsländern gerecht zu werden.

Die britische Regierung dagegen hat zu Recht einen Handelsdeal gefordert, um ärmeren Ländern
umfassenderen Zugang zu den Märkten der Industrieländer zu ermöglichen. Das könnte den 100 Millionen
in den armen Ländern der Welt helfen, die sonst in noch größere Armut getrieben würden. Allerdings muss
noch mehr auf EU-Ebene getan werden.
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Vasco Graça Moura (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Weltwirtschaftswachstum und Biokraftstoffpolitik haben
zu einem Paradoxon geführt. Angesichts des weltweit erreichten Wohlstandes ist es völlig inakzeptabel, dass
viele Familien zu kämpfen haben, um sich ausreichend zu ernähren. Der Markt wird von einer beispiellosen
Bevölkerungskonzentration in städtischen Gebieten bestimmt, die Landwirtschaft zugunsten des
Dienstleistungssektors aufgegeben und Grundnahrungsmittel kommen zahlreichen anderen Gliedern der
Nahrungsmittelkette, wie dem Vieh, zugute.

Durch den Anbau von Biokraftstoffen werden die Bewohner ländlicher Regionen ihrer Lebensgrundlage
beraubt, an ihrem Tisch sitzt nun ein ungebetener Gast. Der Wettbewerb zwischen Energiequellen und
Nahrungsmitteln regelt die Preise.

Wir stehen vor Versorgungs-, Nachhaltigkeits-, Sicherheits- und Umweltproblemen. Weil strategische
Reserven fehlen und Angst vor Kriegen um sich greift, werden Selbstversorgungsstrategien umgesetzt.
Aufgrund der angekündigten Einschränkungen der Getreideverkäufe werden die Erntemengen in diesem
Jahr von entscheidender Bedeutung sein. Angesichts der Spekulationen warnen die Zentralbanken vor der
Gefahr einer Inflation. Gleichzeitig wurde in Indien ein Verbot für Termingeschäfte mit Lebensmitteln
verhängt.

Es bedarf dringend einer Umkehr der Situation zugunsten der Landwirte, die nach wie vor nicht wissen, was
sie erwartet, insbesondere der Kleinstlandwirte, die unter widersinnigen und widersprüchlichen politischen
Agrarstrategien leiden. So bieten sich den bisher divergierenden Bereichen von Technologie und Wissenschaft
neue Möglichkeiten, die uns allen Vorteile bringen werden.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Unter dem Druck der wachsenden weltweiten Krise des
Kapitalismus werden im vorliegenden Entschließungsantrag, wenn auch mit Einschränkungen, die Folgen
der EU-Landwirtschaftspolitik angeprangert und die tatsächlichen, inakzeptablen Zielsetzungen der GAP
sowie der WTO-Übereinkommen aufgedeckt.

Die Verantwortlichen für die höchst dramatische gegenwärtige Situation werden im Entschließungsantrag
allerdings nicht genannt, und ebenso wenig werden geeignete Schlussfolgerungen aus ihrer Diagnose gezogen,
da die dieser Situation zugrunde liegenden Politiken nicht hinterfragt werden. Hierzu einige Beispiele:

Die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln wird nicht als Grundvoraussetzung für das Recht auf Nahrung
genannt.

Einkommenssteigerungen in landwirtschaftlichen Klein- und Familienbetrieben werden nicht als wesentliche
Bedingung für den Erhalt der Landwirtschaft, des ländlichen Raumes und der Lebensmittelsicherheit angeführt.

Es wird nicht dazu aufgerufen, der WTO die Kontrolle über die Landwirtschaft zu entziehen und zur Ernährung
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht weiter als reine Handelsware zu betrachten. Darüber hinaus
wird keine Änderung des Blair-House-Abkommens gefordert.

Es wird nicht verlangt, die GAP zu beenden, die Entkopplung von Beihilfen und Produktion zu stoppen, eine
tatsächliche Höchstgrenze und eine Differenzierung zugunsten von landwirtschaftlichen Klein- und
Familienbetrieben einzuführen und eine gerechte Umverteilung zwischen Ländern und Erzeugnissen zu
gewährleisten, um die volle Entwicklung der Pflanzen- und Tierproduktion in allen Ländern zu fördern.

James Nicholson (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Wir sind in einen Zeitabschnitt eingetreten, der von Unsicherheit
auf dem Gebiet der Nahrungsmittel geprägt ist. Die Preise sind dramatisch in die Höhe geschnellt, und die
Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt rascher als das Angebot. Eine Kombination von Klimafaktoren (wie
lange Dürreperioden) und die Verwendung von Getreide für die Produktion von Biokraftstoffen hat die Lage
noch verschlimmert.

Der gegenwärtige Stand der Dinge ist im Kontext der Entwicklungsländer besonders beunruhigend. In
ärmeren Ländern wie Haiti haben Lebensmittelverknappungen bereits zu Krawallen und Unruhen unter der
Bevölkerung geführt. Wie es in dieser Entschließung heißt, sollte es sich die internationale Gemeinschaft zur
Priorität machen, die Autonomie im Nahrungsmittelsektor und die Selbstversorgung der Entwicklungsländer
zu sichern.

Die steigenden Lebensmittelpreise haben jedoch nicht nur Folgen für die ärmeren Nationen. Die EU muss
jetzt handeln, um diese Lage zu stabilisieren. Zu allererst sollten wir unsere Landwirte ermutigen, mehr zu
produzieren. Darüber hinaus muss ein vernünftigeres Gleichgewicht in Bezug auf die Verwendung von
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Getreide als Nahrungsmittel und für die Erzeugung von Energie erreicht werden. Eine Überprüfung des
Gesundheitschecks der GAP wäre ein ideales Forum zur Behandlung dieser Fragen.

Mieczysław Edmund Janowski (UEN), schriftlich. − (PL) Ich habe für den Entschließungsantrag zum
Preisanstieg bei Lebensmitteln in der Europäischen Union und in den Entwicklungsländern gestimmt. Dieses
Problem betrifft die ganze Welt. Viele Ursachen sind für die jetzt entstandene Lage verantwortlich. Dazu
gehören die wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die steigenden Kraftstoffpreise, Naturkatastrophen
(vor allem Dürren), der Rückgang der Anbauflächen für Nahrungs- und Futterpflanzen (der Preis dafür, dass
immer mehr Flächen für die so genannte Energielandwirtschaft genutzt werden) usw. Deshalb unterstütze
ich das von den Vereinten Nationen vorgeschlagene Moratorium für Biokraftstoffe.

Unübersehbar sind auch die Finanzspekulationen auf den Lebensmittelmärkten. Die falschen und überflüssigen
Quoten zur Beschränkung der landwirtschaftlichen Erzeugung wie z. B. die Milchquoten in Polen, mit denen
die Produktion von Milch und Milcherzeugnissen begrenzt wird, wirken sich ebenfalls aus. Für die ärmsten
Länder hat es fatale Folgen, dass wir dort Nahrungsmittel aus unserer Überproduktion verschenken oder zu
symbolischen Preisen verkaufen. Eine solche Hilfe ist nur in Katastrophen- und Notsituationen angebracht.
Andernfalls treibt sie die Landwirte in den Ruin, da sich für sie weder der Ackerbau noch die Viehzucht lohnt.
Die Kombination aus rasch steigenden Lebensmittelpreisen und Arbeitslosigkeit kann in diesen Ländern
auch zu sozialer Instabilität führen.

Kürzlich war von einem tragischen Zwischenfall in Afghanistan zu hören. Jemand hatte seine Tochter
verkauft, um mit dem Geld die übrige Familie über die Runden bringen zu können. Vergessen wir nicht die
Inflationseffekte steigender Lebensmittelpreise. Hoffen wir, dass sie keine Spirale in Gang setzen und plötzlich
alle Preise mit nach oben reißen.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) 850 Millionen Menschen leiden täglich überall in der Welt an Hunger.
Diese Krise verlangt nach einem raschen und wirksamen Handeln seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten.
Ich schließe mich den Forderungen nach einer Folgenabschätzung der Rolle der Einzelhändler in der
Nahrungsmittelkette und den Forderungen an die Kommission und die Mitgliedstaaten an, Unterschiede in
den von Landwirten für ihre Produkte und von großen Einzelhändlern erhobenen Preise zu untersuchen.

Diese Krise ist in der Tat von globalem Ausmaß, und in den Entwicklungsländern muss noch viel getan
werden. Wir sollten uns daher in unserer Hilfe für die Entwicklungsländer auf solche Bereiche wie
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Agrarhandel konzentrieren. Ich habe für die Entschließung
gestimmt.

Véronique Mathieu (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Zu einer Zeit, da die Lebensmittelpreise in äußerst
beunruhigender Weise ansteigen, erweist sich eine Entschließung des Europäischen Parlaments als notwendiger
denn je.

Erstens ist die Lebensmittelknappheit, die in zahlreichen Ländern der Welt herrscht, wirklich inakzeptabel.
Es müssen Dringlichkeitsmaßnahmen vorgeschlagen werden, um der Hungersnot ein Ende zu bereiten, die
gerade jetzt die anfälligsten Bevölkerungsschichten in den Entwicklungsländern heimsucht. Neben diesen
Dringlichkeitsmaßnahmen, die keine langfristige Lösung des Problems ermöglichen, muss die EU im
Einvernehmen mit den internationalen Organisationen wie der Weltbank, dem IWF, der FAO und der WTO
eine Strategie entwickeln. Es muss eine grundlegende Strategie sein, die alle Ursachen der Krise einbezieht:
die Veränderung der Ernährungsgewohnheiten in Asien, die rasche Ausweitung des Anbaus von Biokraftstoffen
usw.

Zweitens sollte der beunruhigende Anstieg des Preises für den Warenkorb der Verbraucher Anlass sein,
gründlich über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nachzudenken. Zum Zeitpunkt des
Gesundheitschecks der GAP müssen konkrete Vorschläge gemacht werden, um dieser Inflation innerhalb
des Binnenmarktes ein Ende zu setzen, aber auch um die Selbstversorgung der EU mit Nahrungsmitteln
sicherzustellen.

Toomas Savi (ALDE), schriftlich. − (EN) Als ich vergangenen April an der Wahlbeobachtermission in Nigeria
teilnahm, wurde ich der erschreckenden Tatsache gewahr, dass Nigeria, einst ein Exporteur landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, zu einem Importeur von Lebensmitteln geworden war. Die demografische Situation in den
Entwicklungsländern hat die Nachfrage nach Nahrungsmitteln drastisch ansteigen lassen, doch fortwährende
militärische Konflikte, der Kampf gegen tödliche Krankheiten wie HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose sowie
die ineffektive Verwaltung haben die Regierungen der Entwicklungsländer davon abgehalten, auf diesen
Bedarf zu reagieren.
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Ich habe die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Preisanstieg bei Lebensmitteln in der
Europäischen Union und in den Entwicklungsländern unterstützt und hoffe, dass die Europäische
Union ihre Entwicklungspolitik weiter verbessert und sich noch stärker für einen fairen
internationalen Handel einsetzt.

Olle Schmidt (ALDE), schriftlich. − (SV) Die Entschließung zum Preisanstieg bei Lebensmitteln hätte ein
wertvoller Beitrag zur aktuellen Debatte über die EU-Agrarpolitik und deren Konsequenzen werden können.

Das Ergebnis ist jedoch eine Enttäuschung. Im ersten Teil wird festgestellt, dass der Trend hin zu einer
stärkeren Regulierung und neuen Warenlagern geht – obwohl die hohen Lebensmittelpreise zum ersten Mal
seit Jahren die Landwirtschaft zu einem wirklich lukrativen Sektor gemacht haben.

Im zweiten Teil ist vom „Recht auf Nahrung“ in der Dritten Welt die Rede sowie davon, dass Nahrungsmittel
Priorität vor Kraftstoffen erhalten müssen. Gleichzeitig ist das Endergebnis der Abstimmung weit gefächert,
was die Vor- und Nachteile von Biokraftstoffen betrifft!

Zur Politik gehören Meinungsverschiedenheiten über Zielsetzungen, und die wichtigste Aufgabe eines
Politikers besteht darin, einen Ausgleich zwischen ihnen herbeizuführen und eine Rangfolge festzulegen.
Das wurde mit dieser Entschließung nicht erreicht. Aus diesen Gründen habe ich mich der Stimme enthalten.

Richard Seeber (PPE-DE), schriftlich. − Der Anstieg der Lebensmittelpreise muss unbedingt aufgehalten
werden, sonst steuern wir auf große Schwierigkeiten zu. Wir brauchen vielschichtige Strategien, die auf der
einen Seite die Produktion von Lebensmitteln wieder ankurbeln – wie beispielsweise durch die vorübergehende
Aussetzung der Stilllegungsprämie –, aber auch eine bessere Koordination und Verteilung der Lebensmittel
erlauben. Den armen Ländern, die von den steigenden Preisen am stärksten betroffen sind, muss möglichst
schnell, wohl organisiert und vor allem nachhaltig aus der Krise geholfen werden. Große Agrarexportländer
wie Argentinien oder die USA müssen hier global handeln und dürfen nicht nur an ihr eigenes Wohl denken.

Bei der Debatte um Biokraftstoffe darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ihre Produktion auf 2 % der
EU-Anbaufläche nur eine sehr geringe Auswirkung auf die Lebensmittelpreise hat. Biotreibstoff soll nicht
zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion gehen, daher müssen wir uns intensiv um die Biotreibstoffproduktion
der „zweiten Generation“ bemühen. Dann wäre Biomasse Grundlage des Kraftstoffes, also im Prinzip
biologischer Abfall, der sonst kaum Verwendung findet.

- Entschließungsantrag – Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten im Bereich der Visumfreiheit (B6-0233/2008)

Carlos Coelho (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Nach der Durchführung ihrer Gesetzesreform zur Verschärfung
der Sicherheitsanforderungen im Rahmen des Programms für visumfreies Reisen haben die USA beschlossen,
nach dem Grundsatz „Teile und herrsche“ jedem Mitgliedstaat ein eigenes Memorandum of Understanding
vorzulegen.

Diese Vereinbarungen sind inakzeptabel, weil sie einerseits die Zuständigkeit der Gemeinschaft in diesem
Bereich ignorieren, andererseits aber auch den Grundsatz des fairen Wettbewerbs untergraben und zu einer
Ungleichbehandlung der Staatsbürger der einzelnen Mitgliedstaaten in Visaangelegenheiten führen.

Ich begrüße die Vergabe eines Mandats an die Kommission (unter Gemeinschaftszuständigkeit) für
Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der EU und den USA zur Gewährleistung einer einheitlichen
Behandlung und zur Sicherstellung der Visumfreiheit für alle EU-Bürger, die in die USA einreisen wollen
(wie sie in der Union bereits für die Einreise von US-Bürgern gilt).

Diese Verhandlungen müssen schnellstmöglich und im Geiste der europäischen Einheit geführt werden,
damit 2009 alle Mitgliedstaaten am reformierten US-Programm für visumfreies Reisen teilnehmen können.

Meines Erachtens sind die Voraussetzungen nur dann gegeben, wenn die bisher geschlossenen bilateralen
Vereinbarungen annulliert werden. Ich erwarte daher die Stellungnahme des Juristischen Dienstes des
Parlaments, der diesen Standpunkt hoffentlich bestätigt.

Urszula Gacek (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Die Annahme des Entschließungsantrags zu den Verhandlungen
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im Bereich der Visumfreiheit wird von der
PPE-DE begrüßt.
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Sie markiert einen bedeutenden Schritt in der Koordinierung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten und der
Europäischen Kommission bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Damit wird festgestellt, dass
die Diskriminierung einer großen Gruppe von EU-Bürgern nicht hinzunehmen ist, und es wird seitens jener
Mitgliedstaaten, die bereits im Programm sind, Solidarität mit jenen bekundet, die noch immer umständliche
und zuweilen erniedrigende Verfahren bei der Beantragung von Visa über sich ergehen lassen müssen. Die
Aufmerksamkeit wird auf die Tatsache gelenkt, dass die Gründe für die Verweigerung eines Visums nicht
transparent sind. Eine rasche Verringerung der Zahl der Ablehnungen in einigen Ländern im Unterschied
zu anderen legt den Verdacht nahe, dass Länder, die nicht unter die Visumsfreiheit fallen, von den Vereinigten
Staaten nicht gleichbehandelt werden

Als Vertreterin Polens, eines Landes, das keine Visumfreiheit genießt, vertraue ich darauf, dass die
Entschließung zu einem raschen und zufrieden stellenden Abschluss einer Vereinbarung führt, sodass alle
EU-Bürger zu den gleichen Bedingungen in die USA reisen dürfen. Die EU und die Mitgliedstaaten haben
eine konzertierte Anstrengung unternommen, um das Problem zu lösen. Wir hoffen, dass die Vereinigten
Staaten auf diese Initiative offen und positiv reagieren.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir verstehen den Entschließungsantrag wie folgt:

Obgleich die EU mit mehreren Drittstaaten Abkommen auf Gegenseitigkeit abschließen konnte, jedoch
nicht mit den USA – weshalb die Kommission 2006 die befristete Wiedereinführung der Visumpflicht für
Inhaber von Diplomatenpässen oder Dienst-/Amtspässen vorgeschlagen hat, um schneller Erfolg bei der
Gegenseitigkeit mit diesem Land zu erlangen – hat der Rat diesen im Entschließungsantrag als symbolisch
bezeichneten Vorschlag nicht umgesetzt.

Die Lage wurde rechtlich kompliziert, als die USA im Zuge ihres so genannten Kriegs gegen den Terror ihre
Regelung bezüglich der Visumfreiheit reformierten, indem sie Anforderungen zur Verbesserung der Sicherheit
hinzufügten (darunter den Zugang zu Daten und Informationen von Bürgern aus Drittstaaten), weshalb alle
Mitgliedstaaten, die am Programm für visumfreies Reisen teilnehmen wollen, aufgefordert wurden, ein
bilaterales Memorandum of Understanding und dessen verbindliche „Durchführungsbestimmungen“ zu
unterzeichnen.

Zudem führten die Forderungen der USA dazu, dass sich die einzelnen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr einig
waren und damit im Grunde ihre Prioritäten deutlich wurden.

Der Entschließungsantrag fügt sich zwar in die Bemühungen um Schadensbegrenzung ein, doch unserer
Auffassung nach trägt er nicht zum Schutz von Grundsätzen bei, die wir als fundamental erachten, darunter
die staatliche Souveränität sowie die Rechte, Freiheiten und Garantien der Bürger.

Mieczysław Edmund Janowski (UEN), schriftlich. − (PL) Ich unterstütze den Entschließungsantrag des
Europäischen Parlaments zu den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten im Bereich der Visumfreiheit, die im Namen aller EU-Mitglieder geführt werden sollten. Die
Regierungen der USA und der Länder, die bereits bilaterale Verhandlungen aufgenommen haben, sollten
die Position der EU und ihre Zuständigkeit für die Unterzeichnung von Verträgen berücksichtigen.

Wir brauchen klare Leitlinien für bilaterale Gespräche über visafreies Reisen in die Vereinigten Staaten, aber
bestimmte Angelegenheiten fallen in den Kompetenzbereich der EU. Hier ist Gegenseitigkeit gefragt. Was
Polen anbelangt, das bereits am 15. April 1991 die Visumpflicht für US-Bürger einseitig aufgehoben hatte,
besteht leider ein eklatantes Missverhältnis. Das Argument, wonach das an der recht hohen Zahl abgelehnter
Visumanträge liegt, vermag mich nicht zu überzeugen.

Die Ablehnungen kommen meiner Ansicht nach oft durch willkürliche Entscheidungen der Beamten im
amerikanischen Konsulardienst zustande, die – häufig aus nicht nachvollziehbaren Gründen – davon ausgehen,
dass jemand illegal seinen Aufenthalt in den USA verlängern würde. Solche Mutmaßungen sind unsachlich
und manchmal regelrecht beleidigend. Auch der Wechselkurs des Dollar zum Zloty ist kein überzeugendes
Argument mehr für Schwarzarbeit. Heute verreisen die Menschen vor allem aus touristischen und
geschäftlichen Gründen und um Freunde und Verwandte zu besuchen. Ich glaube, es schadet auch den
Vereinigten Staaten selbst, wenn sie einerseits ihre Grenzen für ihre Verbündeten schließen und andererseits
potenzielle Terroristen hereinlassen. Wie soll man die transatlantische Zusammenarbeit aufbauen, wenn
man seinen Verbündeten nicht traut? Das ist nicht nur eine rhetorische Frage. Dieses Problem bewegt viele
meiner Wähler.
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Peter Skinner (PSE), schriftlich. − (EN) Die Bürgerinnen und Bürger Europas haben sich zusammengetan,
um die Vorzüge einer Europäischen Union zu genießen, die sich nicht nur in Europa, sondern auch draußen
Gehör verschaffen kann. Nirgends wird das offenkundiger als in der Behandlung ihrer Bürgerinnen und
Bürger, wenn diese ins Ausland reisen. Von vielen EU-Ländern fordern die USA schon keine Visa mehr. Zwar
habe ich Verständnis für das legitime Recht der USA, in dieser Frage eine eigene Meinung zu haben, doch
bin ich der Ansicht, dass es ein einleuchtendes Argument dafür gibt, dieses Recht auf alle Unionsbürger
auszuweiten. Nach meiner Überzeugung sollte ein ordentlich ausgehandeltes Abkommen mit den USA die
vom Parlament geforderte Nichtdiskriminierung widerspiegeln.

Silvia-Adriana Ţicău (PSE), schriftlich. − (RO) Ich habe für die Entschließung des Europäischen Parlaments
zu den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im Bereich der
Visumfreiheit gestimmt.

Der mündliche Änderungsantrag des sozialdemokratischen Abgeordneten Stavros Lambrinidis erhielt
ebenfalls meine Zustimmung, weil darin die Ablehnung jeder Form von unmittelbarer oder mittelbarer
Diskriminierung zwischen EU-Bürgern, auch aufgrund der Staatsangehörigkeit, gefordert wird. In diesem
Zusammenhang wird vor den Folgen einer mangelnden Abstimmung zwischen den
Gemeinschaftsinstitutionen und den Mitgliedstaaten in internationalen Verhandlungen gewarnt.

Darüber hinaus habe ich für Änderungsantrag 8 gestimmt, zu dem unsere Kollegin Urszula Gacek einen
mündlichen Änderungsantrag vorgelegt hat. Mit dem neuen Wortlaut wird das Missfallen des Europäischen
Parlaments über die gegenwärtige Situation zum Ausdruck gebracht, dass nur die Bürger von
12 Mitgliedstaaten wie Rumänien nicht von der Visumpflicht für die USA befreit sind.

Ich habe für Änderungsantrag 1 der Sozialdemokratischen Fraktion gestimmt, mit dem die Kommission
aufgefordert wird, gemäß dem Solidaritätsgrundsatz eine Gleichbehandlung der Bürger aller Mitgliedstaaten
bei der Befreiung von der Visumpflicht zu gewährleisten. Dem von der Sozialdemokratischen Fraktion
vorgelegten Änderungsantrag 2 habe ich ebenfalls meine Stimme erteilt, weil er darauf verweist, dass die
USA auf dem Treffen der Ministertroika am 13. März 2008 die Zuständigkeit der Gemeinschaft für die
Aushandlung eines internationalen Abkommens zur Visapolitik anerkannt hat.

- Entschließungsantrag – Tragödie in Birma (B6-0244/2008)

Edite Estrela (PSE), schriftlich. − (PT) Ich habe für den gemeinsamen Entschließungsantrag zu Birma gestimmt,
da es angesichts der dramatischen Lage in diesem Land dringend geboten ist, die Demokratie
wiederherzustellen und die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten.

Ich bedauere die Reaktion der birmanischen Behörden auf diesen Wirbelsturm, der das Land verwüstet,
tausende Todesopfer gefordert und tausende Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, und ich verurteile
nachdrücklich das Verhalten der birmanischen Regierung angesichts dieser Tragödie, die humanitäres
Hilfspersonal an der Einreise gehindert und damit den Opfern die Unterstützung verweigert hat.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Die humanitäre Katastrophe in Birma
ist eine riesige Tragödie, und die Juniliste ist ebenfalls der Ansicht, dass der Umgang der birmanischen
Regierung mit der Situation unter aller Kritik war. Die Hilfe muss die Hunderttausenden betroffenen Menschen
erreichen; das hat höchste Priorität. Daher stimmen wir der Entschließung in ihrer Kritik an der Regierung
Birmas zu, die ihren Machterhalt über das Überleben des Volkes stellt. Andererseits ist es nicht Aufgabe der
EU, andere Lände zu verurteilen bzw. andere Staaten aufzufordern, Druck auf Birma auszuüben, damit es
seine Grenzen öffnet. Ebenso wenig ist es Sache der EU, an den Internationalen Strafgerichtshof zu appellieren,
die birmanische Regierung anzuklagen. Die internationale Staatengemeinschaft sollte diese entscheidenden
völkerrechtlichen Fragen über die Vereinten Nationen regeln. Leider neigt die EU dazu, Katastrophen zu
nutzen, um ihre eigene Position in der Außenpolitik voranzubringen.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir möchten den Opfern des Wirbelsturms vom 2. und 3.
Mai, der in zahlreichen Regionen Myanmars (Birma) gewütet hat, unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.

Es ist unsere feste Überzeugung, dass insbesondere im Rahmen der UN-Agenturen grundlegende diplomatische
Bemühungen erforderlich sind, um – wie im Entschließungsantrag betont – in Zusammenarbeit mit den
Regierungsstellen Birmas den Opfern schnellstmöglich Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, die
Zahl der Todesopfer so gering wie möglich zu halten, Abhilfe für die Probleme der Menschen zu schaffen
und mit dem Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Infrastruktur zu beginnen.
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Wir sprechen uns allerdings gegen Initiativen aus, die auf der Grundlage so genannter humanitärer
Interventionen weiterhin die gegenwärtigen Bemühungen behindern und untergraben, die von UN-Agenturen,
der ASEAN und zahlreichen Ländern der Region unternommen werden, um eine Lösung der derzeitigen
Probleme und die Minderung des Leids der Betroffenen herbeizuführen.

Vorrangiges Ziel dieser Initiativen, mit denen die Notlage Tausender Menschen schamlos ausgenutzt wird,
ist es, die humanitäre Katastrophe zu politischen Zwecken und als Gelegenheit zur Umsetzung geopolitischer
Ziele zu missbrauchen, wodurch letztlich die erforderliche, auch von den Trägern dieser Initiativen als
notwendig und dringend erklärte humanitäre Hilfe gefährdet wird. Dies würde dann im Grunde dazu beitragen,
dass die Folgen der Naturkatastrophe noch durch kriegerische Auseinandersetzungen verschärft werden.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Ich unterstütze uneingeschränkt die Entschließung zur
tragischen Lage in Birma. Der anfänglichen Naturkatastrophe, dem Zyklon, folgt jetzt eine vom Menschen,
durch die Reaktion der birmanischen Regierung verursachte Katastrophe. Die birmanische Regierung trägt
eine moralische und gesetzliche Verantwortung gegenüber ihren Bürgern und muss internationale Hilfe ins
Land lassen, um zu verhindern, dass sich die Lage noch weiter verschlimmert.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Die tragische Lage in Birma verlangt dringend Aufmerksamkeit.
Indem es internationale Hilfe zurückwies, bekundete das birmanische Regime, dass es den Ernst der
bestehenden Lage missachtete. Für die Opfer des Zyklons Nargis ist das keine Frage der Politik, sondern des
Überlebens. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen fordere ich das Militärregime auf, Hilfsangebote
der internationalen Gemeinschaft anzunehmen.

Natürlich haben auch unsere Partner in Asien die Aufgabe, Druck auf das Regime in Rangun auszuüben. Ich
bekräftige meine Auffassung, dass Rangun, wenn man die anderen ASEAN-Staaten dazu veranlasst, Birmas
Mitgliedschaft zu überdenken, auf energischen Druck stoßen und letztendlich die Rechte und Freiheiten
anerkennen würde, die die birmanische Bevölkerung herbeigesehnt hat und herbeisehnt. Wie meine
Kolleginnen und Kollegen stimme auch ich für diesen Antrag.

- Entschließungsantrag – Naturkatastrophe in China (B6-0242/2008)

Alessandro Battilocchio (PSE), schriftlich. − (IT) Herr Präsident! Ich möchte der Kommission Anerkennung
für die rasche Reaktion auf die durch das Erdbeben vom 12. Mai entstandene Notsituation zollen. Laut
Zeitungsberichten stürzten Fabriken, Schulen und Wohnhäuser ein, zerstörte das Erdbeben in einigen
Gebieten 80 % der Gebäude, begruben in manchen Städten einstürzende Schulgebäude die Schüler unter
sich und setzten Chemiefabriken unglücklicherweise viele Tonnen von Schadstoffen frei, die den Boden
verseuchten.

Diesmal können wir die Katastrophe in ihrer ganzen Grausamkeit in der Presse und anhand der Erklärungen
der chinesischen Behörden – die offenbar nichts zurückhalten – direkt verfolgen. Es sei bemerkt, dass sich
China bei dieser Gelegenheit, ganz im Gegenteil zu dem wahnsinnigen benachbarten Regime in Burma, der
internationalen Hilfe und Unterstützung geöffnet hat. Wie der Herr Kommissar mehrfach bekräftigt hat,
muss Europa seine humanitären Maßnahmen in der zerstörten Provinz Sichuan fortführen.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Hilfe und Geld für die von dieser
Naturkatastrophe betroffenen Menschen in China sind in dieser tragischen Situation unerlässlich. Eine solche
Hilfe können die Mitgliedstaaten der betroffenen Region aber auch direkt anbieten; das muss nicht über die
EU laufen. Es gibt andere internationale Organisationen, die besser für die Koordinierung der humanitären
Hilfe geeignet sind. Die Vereinten Nationen mit ihrer langjährigen Erfahrung und globalen Reichweite bieten
sich zum Beispiel dafür an. Unserer Ansicht nach ist diese Entschließung ein weiterer Versuch der EU,
außenpolitisch tätig zu werden und eine Katastrophe auszunutzen, um weitere Schritte in Richtung auf einen
föderalen Staat zu gehen, der Außenpolitik betreibt.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Wir möchten den Opfern des Erdbebens, das am 12. Mai
zahlreiche Provinzen und autonome Regionen der Volksrepublik China erschütterte, unser aufrichtiges
Beileid zum Ausdruck bringen und dem chinesischen Volk unsere Solidarität bezeugen, das in dieser Zeit
des Leids großen Mut und gegenseitige Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt hat.

Wie bereits erwähnt, haben die chinesischen Behörden den Opfern schnelle und effektive Hilfe und
Unterstützung zukommen lassen, waren bemüht, die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten, die
Probleme der Betroffenen zu lösen und mit dem Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Infrastruktur zu
beginnen.
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Angesichts dessen müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten unverzüglich Mittel und Soforthilfe zur Verfügen
stellen, um den chinesischen Behörden bei ihren umfangreichen Bemühungen um die Unterstützung der
Erdbebenopfer unter die Arme zu greifen.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Ich schließe mich meinen Kolleginnen und Kollegen an und begrüße
die Anstrengungen Chinas, den Menschen in der Provinz Sichuan nach dem Erdbeben zu helfen. Mit China
haben wir hier ein Beispiel für andere Staaten in der Region vor uns, die ebenfalls von umfangreichen
Zerstörungen infolge solcher Naturkatastrophen betroffen sind.

Ich stimme dem auch zu, dass die EU China bei seinen Wiederaufbaubemühungen aktive Hilfe leisten sollte.
Ich habe für die Entschließung gestimmt.

Zita Pleštinská (PPE-DE), schriftlich. − (SK) Ich habe für die Entschließung des Europäischen Parlaments zu
der Naturkatastrophe in China gestimmt. Erdbeben gehören zu den Naturkatastrophen, die viele
Menschenleben fordern und enorme Vermögensschäden verursachen.

Das Erdbeben in China mit einer Stärke von 7,8 hat die Menschen in aller Welt in einen Schockzustand
versetzt. Eine hohe Zahl von Opfern und schwierige Bedingungen für diejenigen, die unter den Auswirkungen
des Bebens leiden, sind die schrecklichen Folgen des verheerenden Erdbebens vor allem in der Provinz
Sichuan. Ich möchte meinem tief empfundenen Beileid und meiner Solidarität gegenüber dem chinesischen
Volk und den zahlreichen Opfern Ausdruck verleihen.

Es ist zu begrüßen, dass die chinesischen Behörden mit der Einleitung von Soforthilfemaßnahmen rasch auf
die Katastrophe reagiert haben. Hervorzuheben ist die Bereitschaft Chinas, ausländische Hilfe anzunehmen.
Erfreulich ist auch, dass chinesische und ausländische Medien detaillierte und zutreffende Informationen
über die Katastrophe übermitteln dürfen.

Nach meiner Einschätzung hat die EU bisher über 10 Millionen Euro bereitgestellt. Mehr noch als finanzielle
Hilfe benötigt China jedoch die praktischen Erfahrungen der Europäer. Deshalb müssen bei den
Hilfsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung und zur Minderung der Erdbebenfolgen bewährte Praktiken zur
Anwendung gelangen. Die EU muss ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Seismologie zur Verfügung stellen
und helfen, die Ursachen für die unzureichende Stabilität der Objekte zu ermitteln. Das Erdbebengebiet
Sichuan sollte in ein Freilichtlabor verwandelt werden, um die Möglichkeiten zu prüfen und die Erkenntnisse
für den Wiederaufbau der Provinz zu nutzen.

-Entschließungsantrag – Weltweites Abkommen über ein Verbot von Uranwaffen (B6-0219/2008)

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Ein Verbot dieser Art von Waffen muss
auf globaler Ebene, über die Vereinten Nationen und auf Initiative der Nationalstaaten, nicht aber auf Betreiben
des Europäischen Parlaments erfolgen. Wir sind gegen eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik, die
zu den Vereinigten Staaten von Europa führen wird. Aus diesem Grund haben wir gegen die Entschließung
gestimmt.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Obwohl wir uns des retrospektiven Charakters des
Entschließungsantrags bewusst sind, haben wir dafür gestimmt, insbesondere wegen des Inhalts von Ziffer 7
und 8, die besagen:

Wiederholt mit Nachdruck seinen Aufruf an alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der NATO,
ein Moratorium für die Verwendung von Waffen mit abgereichertem Uran zu verhängen und mit erheblich
verstärkten Bemühungen auf ein weltweites Verbot hinzuwirken sowie die Produktion und die Beschaffung
solcher Waffen systematisch einzustellen;

Fordert die Mitgliedstaaten und den Rat auf, eine Führungsrolle im Hinblick auf die Aushandlung eines
internationalen Vertrags zu übernehmen, um ein Verbot der Entwicklung, Produktion, Lagerung, Überstellung,
Erprobung und Verwendung von Uranwaffen sowie die Vernichtung oder die Rezyklierung existierender
Bestände zu erreichen (obgleich es inakzeptabel ist, dass das EP Bedingungen an diese Forderung geknüpft
hat).

Wir müssen jedoch betonen, dass eine Mehrheit im EP nicht bereit war, die Verantwortlichen für die
Verwendung von abgereichertem Uran zu militärischen Zwecken beim Namen zu nennen. Mit anderen
Worten wird versucht, die Verbrechen der NATO und der USA sowie ihrer Verbündeten im Kosovo, in
Afghanistan und im Irak zu verschweigen (wo neben Waffen mit abgereichertem Uran auch Splitterbomben
und Granaten mit weißem Phosphor zum Einsatz kamen).
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Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Ich unterstütze uneingeschränkt Forderungen nach Erreichung
eines internationalen Vertrags für das Verbot von abgereicherten Uranwaffen. Der Einsatz dieser Waffen
verursacht tödliche Krankheiten sowohl unter dem Militärpersonal als auch unter der Zivilbevölkerung. Die
EU hat eine moralische Pflicht, in dieser Frage führend zu sein und auf eine völlige Beseitigung dieser Waffen
hinzuwirken.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Die Mitgliedstaaten und der Rat müssen bei den Verhandlungen über
einen internationalen Vertrag zur Erreichung eines Verbots der Entwicklung, Produktion, Lagerung,
Überstellung, Erprobung und Verwendung von Uranwaffen die Führung übernehmen.

Ja, ich bin der Auffassung, dass der Vertrag dabei nicht stehen bleiben darf. Den Staaten darf nicht die
Möglichkeit gegeben werden, Altbestände dieser Waffen, deren Folgen für die Gesundheit und die Umwelt
nach meiner Ansicht ungewiss sind, weiter zu nutzen. Die gegenwärtigen Bestände müssen vernichtet oder
recycelt werden. Ich habe für diese Entschließung gestimmt.

-Entschließungsantrag REACH (B6-0237/2008)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Mit diesem Entschließungsantrag soll der REACH-Prozess
fortgeführt werden, doch wir haben uns der Stimme enthalten, weil wir der Auffassung waren, dass er den
legitimen Rechten und Erwartungen von Verbrauchern sowie Klein- und Mittelbetrieben nicht gerecht wird
und den Arbeitnehmern sowie der Umwelt keinen Schutz bietet. Unserer Meinung nach ist es nicht gelungen,
das erforderliche Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, Umweltschutz und
industrieller Entwicklung herzustellen, weil es angesichts der Einschränkung des Rechts der Verbraucher auf
Information und Gesundheitsschutz keine verlässlichen verbraucherrechtlichen Garantien gibt. Zudem
wurde den Bedürfnissen der Kleinstunternehmen und KMU nicht ausreichend Rechnung, da künftig die
Kosten für die Registrierung von Stoffen steigen werden, ohne dass ein geeigneter Ausgleich vorgesehen
wurde. Dies trifft ebenfalls auf die großen Unternehmen zu, die bereits den Wunsch geäußert haben, gefährliche
Chemikalien zu ersetzen.

Es wird ferner auf Maßnahmen zur Straffung und Beschleunigung der internen Verfahren der Kommission
verwiesen, die die Validierung und die rechtliche Anerkennung neuer alternativer Prüfmethoden betreffen
und in deren Verlauf die Kommission einen transparenteren Prozess vorsehen wird, der die Konsultation
aller interessierten Kreise vor der Behandlung von Vorschlägen zur Anpassung der Verordnung über
Versuchsmethoden an den technischen Fortschritt vorsieht. Auch hier haben wir den gleichen Standpunkt
vertreten, weil wir auf mehr Transparenz gehofft hatten.

- Bericht Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

Bernadette Bourzai (PSE), schriftlich. – (FR) Ich habe den Bericht Wojciechowski über eine neue
Tiergesundheitsstrategie unterstützt. Als Abgeordnete des Wahlkreises Massif central-Centre bin ich besonders
besorgt angesichts des gegenwärtigen Auftretens der Blauzungenkrankheit, die gegenwärtig Europa heimsucht
und die hinsichtlich der Dauer, der Ausbreitung, der Verbreitung der verschiedenen Serotypen in Gebieten,
die bislang verschont waren, und der ernsten sozioökonomischen Konsequenzen aufgrund der
Einschränkungen der Tiertransporte und des Handels besonders schwerwiegend ist. Meiner Meinung nach
sollte die Kommission im Rahmen eines Aktionsplans für Tiergesundheit ihre Reaktionsfähigkeit auf so
ernste Tierseuchen erhöhen, indem sie Forschung, Entschädigung für Verluste, Zahlungsvorschüsse usw.
finanziert.

Ich habe gegen Änderungsantrag Nr. 12 gestimmt, der besagt, dass der Transport lebender Tiere über große
Entfernungen die Risiken erhöhen könnte und dass die Transportzeit für Schlachttiere auf neun Stunden
begrenzt werden sollte. Hingegen habe ich für Änderungsantrag Nr. 3 gestimmt, der besagt, dass für das
Wohlbefinden der Tiere die Qualität des Transports wichtiger ist als seine Dauer. Es gibt zu dieser Frage eine
strikte spezielle Verordnung, deren Umsetzung wir besser kontrollieren sollten.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Unseres Erachtens werden im Bericht zahlreiche positive
Maßnahmen aufgezeigt, die es auszubauen gilt und die die Kommission weiterentwickeln sollte, darunter
insbesondere:

- die Notwendigkeit, erhebliche Gemeinschaftsmittel zur Bekämpfung gefährlicher Krankheiten bereitzustellen,
um Gleichbehandlung und Chancengleichheit zu gewährleisten, wenn die betroffenen Staaten und Erzeuger
damit finanziell überfordert sind;
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- die Anerkennung der Tatsache, dass wegen der strengeren EU-Standards für die Erzeuger aus der EU höhere
Kosten anfallen und dass die Erzeuger aus der EU vor eingeführten Tierprodukten geschützt werden müssen,
bei deren Erzeugung weniger strenge Standards gelten;

- die Forderung an die Kommission, die Landwirte dabei zu unterstützen, die hohen Kosten zu tragen, die
ihnen durch die Beschaffung der erforderlichen Anlagen zur Registrierung der Tiere entstehen.

Doch es bleibt auch Kritisches anzumerken, insbesondere was die staatliche Finanzierung betrifft, die erhöht
werden muss, um zu vermeiden, dass Verluste im Zuge der Bekämpfung von Krankheiten durch private
Versicherungen ausgeglichen werden. Wir sprechen uns gegen die Möglichkeit aus, dass sich Landwirte
privat versichern und damit die volle Verantwortung für die Bekämpfung von Krankheiten tragen.

Duarte Freitas (PPE-DE), schriftlich. − (PT) Ich unterstütze die von der Kommission vorgeschlagene Strategie
zur Tiergesundheit für den Zeitraum 2007-13, weil meines Erachtens dringend eine Debatte zwischen den
europäischen Institutionen zur Erarbeitung künftiger Legislativvorschläge eingeleitet werden muss.

Maßnahmen auf europäischer Ebene müssen Vorrang erhalten, es bedarf eines modernen Rahmens für die
Tiergesundheit und der Förderung von Prävention, Kontrolle und wissenschaftlicher Forschung.

Ich spreche mich daher für den Bericht von Janusz Wojciechowski aus, muss jedoch betonen, dass ich mich
im Zusammenhang mit dem Transport von Schlachtvieh gegen jede Form von zusätzlichen Vorschriften
ausspreche, da die geltenden Rechtsvorschriften bereits ausreichende Auflagen enthalten, um das Leiden der
Tiere so gering wie möglich zu halten.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Dieser Bericht behandelt eine äußerst
wichtige Frage, aber wie üblich schlägt der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in
verschiedenen Zusammenhängen eine Aufstockung der EU-Mittel für die Landwirtschaft vor. Darum sind
wir gezwungen, gegen den Bericht in seiner Gesamtheit zu stimmen, auch wenn wir grundsätzlich für
Maßnahmen zur Förderung einer besseren Tiergesundheit in der Union sind.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftlich. − (EN) Ich habe gegen Ziffer 52 des Berichts Wojciechowski gestimmt,
in der das Prinzip der elektronischen Kennzeichnung befürwortet wird. Vorschläge auf diesem Gebiet waren
bislang nicht angemessen, und die Kommission muss ihre Strategie überdenken. Die Schafwirtschaft spielt
in vielen Gegenden des ländlichen Schottland eine lebenswichtige Rolle, und die EU muss ihr Tun darauf
ausrichten, dass diese ländlichen Wirtschaften geschützt werden, und den Schafzüchtern nicht noch mehr
Lasten auferlegen.

Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht über eine neue Tiergesundheitsstrategie
für die EU gestimmt, da ich mich eindeutig für eine nachhaltige Landwirtschaft ausspreche und politische
Initiativen und Praktiken zu deren Förderung nur unterstützen kann.

Gesundheit und Wohlergehen von Nutzvieh sind von wesentlicher Bedeutung, um die öffentliche Gesundheit
mit Hilfe einer gesunden Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten. Die Tiergesundheit steht aufgrund
des Risikos der direkten oder indirekten Übertragung bestimmter Tierkrankheiten auf den Menschen in
engem Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit.

Die sehr starke Konzentration von Tieren in Intensivhaltungsanlagen stellt ein erhöhtes Risiko für die
Ausbreitung von Krankheiten dar und erschwert deren Bekämpfung. Obwohl ich die Notwendigkeit zur
Förderung von Maßnahmen anerkenne, mit denen die biologische Sicherheit in den Betrieben gewährleistet
werden soll, müssen wir darauf achten, dass wir es mit den Kriterien der Ökokonditionalität nicht übertreiben.

Ich bedaure zudem, dass die Mitteilung der Kommission den Veterinärexperten nicht mehr Bedeutung
beimisst, die meiner Auffassung nach am besten in der Lage sind, eine effiziente Strategie zum Schutz der
Tiergesundheit umzusetzen.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Ich begrüße Janusz Wojciechowskis Bericht. Er umfasst Maßnahmen
zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und der Tiergesundheit. Einige Kollegen der SNP und der
Konservativen haben dazu aufgerufen, gegen die obligatorische Einführung der elektronischen und – anhand
der DNA – genetischen Kennzeichnung und Registrierung von Tieren auf EU-Ebene zu stimmen

In einer Zeit, da die akute Gefahr des Ausbruchs neuer und herkömmlicher Tierkrankheiten besteht und da
sich diese Gefahr aufgrund des Klimawandels noch verstärkt, scheint es vernünftig zu sein, ein sicheres,
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robustes System der Tierbewegungen mit solchen Methoden der Kennzeichnung und Registrierung zu haben.
Diese Auffassungen habe ich mit meiner Stimmabgabe zum Ausdruck gebracht.

Véronique Mathieu (PPE-DE), schriftlich. – (FR) Nach hitzigen Debatten und zahlreichen Änderungsanträgen,
die im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung eingebracht wurden, schlägt der Bericht
Wojciechowski in seiner angenommenen Form substanzielle Änderungen an den Vorschlägen der Kommission
vor. Diese Änderungen verleihen dem Bericht eine deutliche Ausgewogenheit und ermöglichen eine wirksame
Veränderung und Verbesserung des Rechtsrahmens für die Tiergesundheit in der Europäischen Union.

In der Frage der starken Tierkonzentrationen in Intensivhaltungsanlagen ist durch das Votum des
Agrarausschusses die ursprüngliche Position des Berichterstatters abgemildert worden, indem anerkannt
wurde, dass diese sich als problematisch erweisen können, wenn unangemessene Seuchenkontroll-Maßnahmen
angewandt werden.

Darüber hinaus sollte es der im Namen der PPE-DE-Fraktion im Plenum eingebrachte Änderungsantrag zu
Ferntransporten von Tieren der EU ermöglichen, das vielfach unnütze Leiden von Schlachttieren zu begrenzen
und gleichzeitig ausgezeichnete tiergesundheitliche Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Die übrigen im Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen, insbesondere zur Förderung von Notimpfungen, zur
Stärkung des Verantwortungsgefühls der Tierhalter sowie zur Klärung der Rolle jedes Beteiligten bei der
Finanzierung der künftigen Strategie, gehen in die richtige Richtung und sind geeignet, die Rechtsvorschriften
der Europäischen Union im Bereich der Tiergesundheit zu stärken.

Mairead McGuinness (PPE-DE), schriftlich. − (EN) Ich begrüße diesen Bericht, der die Notwendigkeit eines
hohen Niveaus der Tiergesundheit in der EU unterstreicht, das nur durch einen Aktionsplan der EU erreicht
werden kann. Was Tiertransporte betrifft, so dürfen wir in diesem Bereich nur auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse gesetzgeberisch tätig werden. Versuche, Fahrzeiten festzulegen, greifen zu
kurz und verfehlen das Ziel. Die Aufmerksamkeit muss der Einhaltung der bestehenden Transportvorschriften
gelten. Entscheidend ist die Qualität des Transports, nicht die Dauer. Deshalb begrüße ich es, dass eine
konkrete Fahrzeit aus diesem Bericht herausgenommen worden ist. Abschließend möchte ich sagen, dass
die EU darauf drängen muss, dass unsere Standards auf dem Gebiet der Tiergesundheit international akzeptiert
werden und dass diese Belange in der WTO Beachtung finden

Peter Skinner (PSE), schriftlich. − (EN) Dieses Problem ist vielen Millionen europäischen Bürgerinnen und
Bürgern, vor allem im Südosten Englands, ein wichtiges Anliegen. Die strittigste Frage ist die der Tiertransporte,
die ein Gegenstand dieses Berichts ist.

Ich begrüße jeden möglichen Impuls zur Verbesserung der Tiergesundheit während der Beförderung der
Tiere. Natürlich gehört dazu, dass die Tierärzte ordentlich ausgestattet sind, um Kontrollen durchführen zu
können, und dass sie sich auf einen aufgestockten Veterinärfonds für diese Tätigkeit verlassen können.

Auch sollten Tierhalter, die mit Tiertransporten zu tun haben, auf Versicherungsinstrumente zurückgreifen
können, die sie vor indirekten Verlusten schützen.

- Entschließungsantrag – Strategie für das dritte Treffen der Vertragsparteien des Übereinkommens
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und
den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (B6-0238/2008)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Seit seinem Inkrafttreten am 30. Oktober 2001 hat die
Umsetzung des Aarhus-Übereinkommens Anlass zu Diskussionen geboten. Da es sich bei der Mehrzahl der
35 Unterzeichner des Übereinkommens um Mitgliedstaaten der Europäischen Union handelt, tragen diese
auch besondere Verantwortung bei der Schaffung der erforderlichen Vorraussetzungen zu seiner Umsetzung.

Genauso wichtig ist es, Garantien für bestimmte Bestimmungen bereitzustellen – so für Rechte, die bereits
in dem Übereinkommen vorgesehen sind –, um die regionale und weltweite Öffentlichkeitsbeteiligung an
weiteren Übereinkommen und Verträgen zu umweltbezogenen Themen zu fördern.

Obgleich Parlament und Rat mittlerweile drei Rechtsinstrumente zur Umsetzung des Aarhus-Übereinkommens
angenommen haben, gibt es immer noch Schwierigkeiten. Trotzdem der Entschließungsantrag des EP in
einigen Punkten nicht ganz eindeutig ist, unterstützen wir ihn im Großen und Ganzen, weil wir es für wichtig
halten, einen Beitrag zur Schaffung allgemein gültiger Bedingungen für den Zugang zu Gerichten und
Prozessen in Umweltangelegenheiten zu leisten.
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Wir hoffen daher, dass auf dem dritten Treffen der Vertragsparteien vom 11. bis 13. Juni 2008 in Riga,
Lettland, einige positive Schritte in diese Richtung unternommen werden.

Hélène Goudin und Nils Lundgren (IND/DEM), schriftlich. − (SV) Die Juniliste unterstützt das
Aarhus-Übereinkommen, aber wir sind der Ansicht, dass die nationalen Parlamente selbst ihre jeweiligen
Standpunkte zum Treffen der Vertragsparteien des Übereinkommens in Riga festlegen sollten.

Die Mitgliedstaaten, die das Aarhus-Übereinkommen nicht ratifiziert haben, müssen natürlich selbst
entscheiden, ob sie eine Ratifizierung wollen oder nicht. Unseres Erachtens ist es nicht Sache des Europäischen
Parlaments, Empfehlungen in dieser Sache auszusprechen.

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), schriftlich. – (FI) Ich bin bereits seit dem Jahr 2000 aktiv mit dem
Aarhus-Übereinkommen befasst. Seinerzeit diskutierten wir über dessen erste Säule, das Recht der Bürger
auf Informationen über Umweltangelegenheiten, und kurz darauf über die zweite Säule, d. h. Möglichkeiten
für die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren. Bei meinem Treffen mit lokalen
Umweltaktivisten in Kasachstan hat das, was für den Westen selbstverständlich ist, in meinen Augen eine
neue Dimension angenommen.

Das Aarhus-Übereinkommen ist ein großer Erfolg, was Verbesserungen im Hinblick auf die
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und das Recht auf Zugang zu Informationen anbelangt,
und es ist Teil einer jeden funktionierenden Demokratie. Genau aus diesem Grund kann ich den Standpunkt
des Parlaments gut verstehen, dass das noch fehlende Element, das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu
den Gerichten, wieder eingefügt werden sollte. Ich kann jedoch auch die Befürchtungen des Rates
nachvollziehen, der erklärt, die Rechte der Bürger könnten missbraucht werden, wenn Rechtsmittel nur
eingelegt werden, um Projekte zu verzögern oder eine Spielwiese für Fundraising-Kampagnen von gewissen
Organisationen zu schaffen. Der Rat ist zu Recht besorgt über diesen Missbrauch der Demokratie. Es ist
jedoch wichtig, dass das Thema erneut aufgegriffen wird: Die Welt und unsere Gesellschaft verändern sich
ständig, und politische Entscheidungen müssen heutigen Überprüfungen standhalten.

Aus diesem speziellen Grund gefällt mir der Absatz in unserem Entschließungsantrag zur Vorbereitung auf
das Treffen, in dem es heißt, dass es unser Bestreben ist, dem Übereinkommen von Aarhus für alle Aspekte
der nachhaltigen Entwicklung Geltung zu verschaffen. Auf diese Weise werden dank der in dem
Übereinkommen verankerten Grundsätze in Bezug auf Transparenz, Beteiligung und Rechenschaftspflicht
die Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung erfüllt. Dies ist die eigentliche Idee, die hinter dem
Aarhus-Übereinkommen steht: Sie wird zu einem ganzheitlichen und proaktiven Denken in Umweltfragen,
insbesondere bei den Bürgerinnen und Bürgern, führen und so neue Möglichkeiten zur Verbesserung
bestehender Praktiken eröffnen. Das Treffen von Riga bietet eine hervorragende Gelegenheit für eine
Zwischenbewertung des Übereinkommens, und ich bin davon überzeugt, dass dies der Weg ist, den wir
weiter beschreiten müssen.

Cristiana Muscardini (UEN), schriftlich. − (IT) Herr Präsident! Im Aarhus-Übereinkommen wird anerkannt,
dass jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt
zu leben, dass er die Pflicht hat, die Umwelt zu schützen, und dass er zur Wahrnehmung dieses Rechts und
zur Erfüllung dieser Pflicht Zugang zu Informationen, ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren
und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten haben muss.

In Artikel 1 des Übereinkommens heißt es, dass jede Vertragspartei das Recht auf Zugang zu Informationen
und auf Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren gewährleistet. Eine stärkere Einbeziehung in
diesen Prozess seitens der nationalen und europäischen Institutionen, die die Bürger vertreten, ist von
wesentlicher Bedeutung, sowohl um den vollen Erfolg der Umweltinformation sicherzustellen, als auch um
insbesondere darüber zu wachen, dass die bereitgestellten Informationen vor allem korrekt sind.
Widersprüchliche Theorien mit mehr oder weniger fundierter Grundlage sind im Überfluss vorhanden. Es
müssen Regeln aufgestellt werden, um Panikmache und bisweilen übertriebene Erklärungen zu vermeiden
und den Umweltschutz zu einer Pflicht für alle, für die Bürger wie auch für die Institutionen, zu erheben.

Im Namen der UEN-Fraktion, die für den Entschließungsantrag stimmen wird, möchte ich die Notwendigkeit
hervorheben, dass dieses Hohe Haus in der Delegation der Europäischen Union, die vom 11. bis 13. Juni
2008 am Treffen der Vertragsparteien des Übereinkommens teilnehmen wird, möglichst stark vertreten sein
muss.
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-Bericht Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), schriftlich. − (PT) Diese Entschließung enthält wichtige und weniger wichtige
Punkte.

Aufgrund ihrer strukturellen Bedeutung bestimmen einige politische Maßnahmen alle übrigen. Hierfür
möchte ich ein Beispiel nennen.

Da die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) nicht hinterfragt werden und lediglich auf die
Notwendigkeit verwiesen wird, diese Hilfe nicht nur jenen zugute kommen zu lassen, die einer stärkeren
Öffnung ihrer Märkte zustimmen, wird die Entwicklungshilfe aller ihrer positiven Aspekte beraubt.

Mit den WPA wird die Souveränität der Länder eingeschränkt und ein Modell vorgegeben, das multinationale
Konzerne der EU bevorzugt und die nationale Produktion nicht von den zahlreichen besonderen Bedürfnissen
der Bürger, sondern von den Anforderungen eines zunehmend liberalisierten Marktes abhängig macht.

Es ist zwar zu begrüßen, dass Militärausgaben als entwicklungshilfefremde Posten definiert, umfangreiche
Mittel für die Entwicklung und den Ausbau von öffentlichen Dienstleistungen veranschlagt und der Umleitung
von Hilfegeldern für Zwecke, die nichts mit Entwicklung zu tun haben, endgültig ein Ende gesetzt werden
soll, doch all diese Maßnahmen können nur Wirkung zeigen, wenn wir uns gleichzeitig gegen die
Handelsliberalisierung und die in den WPA festgeschriebenen Instrumente der Dominanz und der Einmischung
aussprechen.

Nur wenn wir diesen Widerspruch überwinden, können wir Hilfe leisten, die auf wahrer Solidarität beruht
und die die nationale Eigenständigkeit achtet.

Jens Holm und Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), schriftlich. − (EN) Meiner Ansicht nach kann noch viel
getan werden, um die Wirksamkeit der Hilfe seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu verbessern, und der
Bericht von Johan van Hecke gibt wichtige Hinweise. Ich möchte jedoch unterstreichen, dass ich der
Formulierung in Ziffer 1, wo es heißt, die EU solle mit einer Stimme sprechen und eine stärkere
Harmonisierung sei notwendig, nicht zustimme.

Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), schriftlich. − (ES) Ich habe für den Bericht über Effektivität gestimmt,
obwohl ich nicht völlig mit ihm übereinstimme. Erstens, weil die Mitgliedstaaten nicht ihr Wort halten, was
dazu führt, dass die gesamte Arbeit der europäischen Institutionen letztendlich wertlos wird. Außerdem
zeigt der Bericht auch nicht eindeutig, wie sich die Mitgliedstaaten auf eine Rolle festlegen (Helfer der
Partnerländer bei der Anwendung der Hilfe), während sie eine andere ausüben (sie finanzieren nur jene
Initiativen, die Prioritäten für ihre eigenen Wirtschaften darstellen), ohne der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung der Partnerländer Beachtung zu schenken (Waisen).

Zweitens, weil mehr Effektivität und Transparenz erforderlich ist, wenn es um die Finanzierung der Projekte
geht. Natürlich wollen wir Effektivität. Aber Transparenz bedeutet mehr Rechnungsprüfungen, mehr
Konsultationen, mehr Kontrollen – kurz gesagt, mehr Verlust von Zeit und Geld für Bürokratie, und das
verzögert die Arbeit VIELER Menschen, anstatt sie zu erleichtern. Die Transparenz reduziert daher die
Effektivität. Ich möchte, dass die Transparenz als Werkzeug verwendet wird, um Effektivität zu erreichen,
und dass letztere immer Vorrang hat.

David Martin (PSE), schriftlich. − (EN) Ich begrüße Herrn Van Heckes weiterführende Überlegungen zur
Pariser Erklärung von 2005 über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. Das System der Hilfen muss seinem
Hauptziel, das in der Verringerung der Armut besteht, treu bleiben. Ja, damit die Hilfe wirksam ist, muss sie
die lokalen Systeme nutzen und sich voll auf den Empfänger richten.

Ich unterstütze auch die Forderung an die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU, signifikante
Bemühungen zu unternehmen, um die in den Millenniums-Entwicklungszielen vorgegebene Zielsetzung
zu erreichen, bis zum Jahr 2015 0,7 % des BIP in Europa auf die staatliche Entwicklungshilfe zu verwenden.
Ich meine, der Bericht bringt diese Auffassungen zum Ausdruck, und so habe ich dafür gestimmt.

Bernard Wojciechowski (IND/DEM), schriftlich. − (PL) In der Pariser Erklärung von 2005 wurde ein
Programm zur Wirksamkeit der internationalen Hilfe geschaffen, das vorrangig auf die Bekämpfung der
Armut abzielt. Das Dokument enthält konkrete Verpflichtungen zur Verbesserung der Wirksamkeit der
Hilfe auf der Grundlage internationaler Zusammenarbeit. Anscheinend wird es sich um wirksame Hilfe im
wahrsten Sinne des Wortes handeln, die auch die Bedürftigen erreicht, ohne dass sie dafür bezahlen müssen.
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Leider kommt es vor, dass Menschen für „Hilfe“ bezahlen müssen. Oftmals erweist sie sich als Instrument,
mit dem die wirtschaftlichen Schwachen von den Starken und die Armen von den Reichen abhängig gemacht
werden. Zu Beginn der 1960er-Jahre kommentierte ein Inder auf einem Treffen der
Welternährungsorganisation seine Beobachtungen zu dieser „Hilfe“ der entwickelten Ländern für sein eigenes
Land mit den Worten: „Um Himmels Willen, hört endlich auf uns zu helfen.“ Ich glaube, dass es diesmal
anders laufen wird.

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (EN) Herr Präsident! Ich würde beinahe alles tun, um diesem Parlament
dienlich zu sein, aber selbst ich habe meine Grenzen. Meine Grenze war gestern Abend so gut wie erreicht,
als ich die Debatte über die Aarhus-Konvention dem Spargelessen am berühmten Spargelabend vorzog. Ich
„desertierte vor dem Dessert“, um feststellen zu müssen, dass die Debatte abgesagt worden war. Meine Frage:
Wird es uns gestattet, unsere nicht gehaltenen Redebeiträge dem Sitzungsprotokoll anzuhängen, zumal die
Antwort des Kommissionsmitglieds ohnehin da ist?

12. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

(Die Sitzung wird um 13.00 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

VORSITZ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vizepräsidentin

13. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

14. Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit (Aussprache)

14.1. Der Sudan und der Internationale Strafgerichtshof (Aussprache)

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zum Sudan
und zum Internationalen Strafgerichtshof(1).

Jean Lambert, Verfasser. − (EN) Frau Präsidentin! Wieder einmal wenden wir uns dem Thema Sudan zu und
der Frage, was unternommen werden kann, um die Regierung für die Leiden der Bevölkerung jenes Landes
und auch für die Auswirkungen auf die Nachbarstaaten zur Verantwortung zu ziehen.

In der Entschließung am heutigen Nachmittag geht es vor allem um den Internationalen Strafgerichtshof
und um die Tatsache, dass dieser Gerichtshof vor nunmehr über einem Jahr zwei Haftbefehle für Ahmad
Haroun, den damaligen Innenminister und heutigen Minister für humanitäre Fragen – was, wie ich meine,
viele von uns zutiefst schockiert –, und auch für einen der ehemaligen Führer der Janjaweed-Miliz, Ali
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, ausgestellt hat.

Wir haben absolut keine Anzeichen einer Kooperationsbereitschaft seitens der sudanesischen Regierung
gesehen, diese Leute an den Internationalen Strafgerichtshof zu überstellen, obwohl sich diese Regierung
dessen wohl bewusst ist, dass die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen auch Verpflichtungen mit sich
bringt. Wir stellen eine andauernde Kultur der Straflosigkeit fest, in der niemand jemals, so scheint es, wegen
schrecklichster Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird.

Wir meinen, dass alle Regierungen in dieser Frage eine harte Position beziehen sollten, und in der Entschließung
heißt es, wir sollten den Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen mit Blick auf seine Sitzung
im Juni auffordern, gezielte EU-Strafmaßnahmen gegen eine eindeutig identifizierte Gruppe sudanesischer
Offizieller zu beschließen, die für die fehlende Zusammenarbeit verantwortlich sind, wobei zu diesen
Maßnahmen deutliche finanzielle Sanktionen gehören sollten – wenn der Aufschrei des Volkes nichts bringt,
dann vielleicht das Abdrehen des Geldhahns.

(1) Siehe Protokoll.
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Meine Fraktion empfiehlt dem Hohen Haus, diese Entschließung anzunehmen. Wir erwarten ein energisches
Handeln und werden es hoffentlich erleben, dass diese und weitere Männer vor Gericht gestellt werden.

Erik Meijer, Verfasser. − (NL) Frau Präsidentin! Vor einem Jahr haben wir uns ebenfalls in einer
Dringlichkeitsdebatte mit dem Sudan befasst. Seitdem hat sich die Lage nicht verbessert, sondern
verschlechtert. Die nach einem langen Binnenkrieg zustande gekommene Übereinkunft zwischen dem
islamischen Norden und dem nichtislamischen Süden steht unter Druck. Die vorübergehende Zusammenarbeit
in einer Übergangsregierung sowie die Vorbereitungen des Referendums über die Unabhängigkeit des Südens
im Jahr 2011 stehen unter Druck, weil die Grenzen dieser Gebiete nicht endgültig demarkiert sind. An der
Kontrolle des an Ölvorkommen reichen mittleren Gebiets hat sich nunmehr neuerliche Gewalt entzündet.

Außerdem gilt das Friedensabkommen nicht für das westliche Darfur, da arabische Nomaden und Soldaten
die schwarze Bevölkerung größtenteils in das Nachbarland Tschad vertrieben haben. Der Konflikt besteht
nicht zwischen Anhängern des Islam und des Christentums, sondern zwischen Nomaden und der sesshaften
landwirtschaftlichen Bevölkerung um den trockenen Boden, der nur wenig abwirft. Aufgrund des
Bevölkerungswachstums und der Ausdehnung der Wüste verlieren die Menschen ihre traditionellen Quellen
des Lebensunterhalts und wenden sie sich gegeneinander. Die Regierung trägt Mitverantwortung an der
Vertreibung der ursprünglich nichtarabischen Bevölkerung. Von Darfur aus wird jetzt bis in die Hauptstadt
Khartum zurückgeschlagen.

Schon als der heutige Staat noch als anglo-ägyptischer Sudan bekannt war, stellte sich die Frage, ob dieses
riesige Gebiet mit sehr unterschiedlichen Völkern die Unabhängigkeit als ein Staat erlangen sollte. Ein
Einheitsstaat wäre hauptsächlich der Staat der arabischen Bevölkerungsgruppen im Norden, im Osten und
im Zentrum. Für die islamische Bevölkerung im Westen und die christlich-animistische schwarze Bevölkerung
im Süden würde eine gleichwertige Stellung schwierig sein. Diese damals weit weniger entwickelten Gebiete,
die vom Meer ziemlich entfernt lagen, fanden international kaum Beachtung. Letztendlich wurden sie von
allen ignoriert, und jetzt sehen wir die Ergebnisse dieser kolonialen Kurzsichtigkeit.

Der Staat ist für zahlreiche Verbrechen verantwortlich, aber zugleich ist dieser Staat Instrument einer der
Konfliktparteien. Das erschwert die Mitwirkung an Strafmaßnahmen. Selbstverständlich sind wir in dem
Entschließungsantrag bemüht, die Aussicht darauf offen zu halten, aber die gegenwärtige Lage gibt kaum
Anlass zu Optimismus.

Filip Kaczmarek, Verfasser. − (PL) Es ist wirklich schockierend, dass die sudanesische Regierung Herrn Haroun
(den ehemaligen Innenminister, der in den Jahren 2003 und 2004 für Darfur zuständig war) zum Minister
für humanitäre Angelegenheiten ernannt hat. Man kann es nur als üblen Scherz bezeichnen, dass die
Verantwortung für das Leben und die Sicherheit der Einwohner von Darfur demselben Mann übertragen
wurde, der sie zuvor verfolgt hat, und dass Entscheidungen über den größten humanitären Einsatz der
internationalen Friedensmission UNAMID in seinen Händen liegen. Vergessen wir nicht, der Zweck dieser
Mission besteht darin, die Zivilbevölkerung vor Verbrechen zu schützen, also just solchen Aktionen, in die
Herr Haroun verwickelt war.

Die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union, die Afrikanische Union, die Vereinten Nationen,
die Arabische Liga, sie alle sollten möglichst starken Druck auf die sudanesische Regierung ausüben, um zu
erreichen, dass sich diese Personen endlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen.

Leopold Józef Rutowicz, Verfasser. − (PL) Frau Präsidentin! Der Sudan ist mit einer Fläche von

2,5 Millionen km2 und 42 Millionen Einwohnern ein riesiges Land, das durch zwei Bürgerkriege zerrüttet
wurde, die Millionen von Opfern gefordert und für viele weitere Millionen Menschen Invalidität, Verfall und
Vermögensverluste mit sich gebracht haben. Ein entscheidender Grund für diese Bruderkriege waren ethnische
Konflikte – 52 % der Bevölkerung sind Afrikaner, 39 % Araber – und religiöse Konflikte – 70 % sind Sunniten,
30 % Animisten.

Während der Kriege begingen diejenigen, die über Waffen und die Macht verfügten, Gräueltaten aller Art an
der Bevölkerung: Mord, Folter, Vergewaltigung, Raub, Vertreibung – Verbrechen, die vom Internationalen
Strafgerichtshof verfolgt und geahndet werden. Leider hat der IStGH nicht die Mittel, die Täter vor seine
Schranken zu bringen. Die Entschließung spiegelt die europäische Sicht auf die aktuelle Lage wider, und ich
unterstütze sie. Ich denke aber, dass es sich unter den gegebenen Umständen lohnen würde, eine radikalere
Herangehensweise in Betracht zu ziehen. So könnte man etwa UN-Spezialkräfte einsetzen, um die
Beschuldigten vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, und die für schuldig Befundenen dann

47Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE22-05-2008



auf einer entlegenen Insel mit aussagekräftigem Namen wie etwa „Insel der Übeltäter“ lebenslänglich und
ohne Recht auf Rückkehr internieren. Ich denke, das würde helfen.

Marios Matsakis, Verfasser. − (EN) Frau Präsidentin! Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat der
Konflikt im Sudan zu etwa 300 000 Toten und zu rund 2,5 Millionen Flüchtlingen geführt.

Zahllose Berichte über unsägliche Akte der Barbarei in der Region waren in den letzten Jahren zu vernehmen.
Das Leiden der unschuldigen Zivilbevölkerung ist extrem. Die mutmaßlichen Schuldigen für die Anstiftung
oder Ausführung von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit sollten vor Gericht gestellt
und, sofern ihre Schuld erwiesen ist, entsprechend bestraft werden.

Das ist nicht nur aus Gründen natürlicher Gerechtigkeit notwendig, sondern auch um sicherzustellen, dass
solche Personen daran gehindert werden, ihre Verbrechen zu wiederholen, und dass anderen potenziellen
Verbrechern ein warnendes Beispiel gegeben wird, um sie an der Ausübung ähnlicher Verbrechen zu hindern.

Der Internationale Strafgerichtshof wurde gebildet, um zu gewährleisten, dass Personen, die Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben, nicht straffrei ausgehen. Der Sudan hat das Statut von
Rom, mit dem der Internationale Strafgerichtshof ins Leben gerufen wurde, unterzeichnet, aber noch nicht
ratifiziert.

Das ist keine Entschuldigung dafür, dass diesem Gericht nicht die uneingeschränkte Zusammenarbeit gemäß
der Resolution 1593 des UNO-Sicherheitsrats angetragen wird. Der Internationale Strafgerichtshof hat zwei
Haftbefehle gegen den früheren Innenminister, Herrn Ahmad Haroun, und den Milizenführer Ali Mohammed
Ali Abd-al-Rahman ausgestellt. Den Haftbefehlen liegen mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit in 51 Fällen zugrunde. Über ein Jahr weigern sich die sudanesischen Behörden
inzwischen, diese Personen auszuliefern, womit sie die Arbeit des internationalen Gerichts behindern.

Das ist absolut unannehmbar, ist völlig inakzeptabel. Mit einem solchen Verhalten macht sich die sudanesische
Regierung zur Komplizin dieser mutmaßlichen Verbrecher. Wir fordern den Sudan auf, noch einmal, und
zwar rasch, über die gravierende Lage nachzudenken, in die das Land sich gebracht hat, indem es diese
mutmaßlichen Massenmörder vor dem Arm des internationalen Gesetzes beschützt. Wir hoffen, dass man
dort Vernunft annimmt und dem Ersuchen des Internationalen Strafgerichtshofs umgehend nachkommt.

Tadeusz Zwiefka, in Namen der PPE-DE-Fraktion. – (PL) Es ist schon ziemlich skandalös, wenn in einem
Land, das zu den Mitgliedern der Vereinten Nationen gehört, Appelle des Sicherheitsrats, dem Internationalen
Strafgerichtshof Hilfe zu leisten, ungehört verhallen. Was kann die internationale Gemeinschaft tun, wenn
der Außenminister des Sudan diese Unterstützung ablehnt und obendrein erklärt, der Gerichtshof habe kein
Recht, über sudanesische Staatsangehörige zu richten, und die sudanesische Regierung werde nicht zulassen,
dass Bürger des Sudan außer Landes vor Gericht gestellt und verurteilt würden?

Wir befinden uns in einer recht schwierigen Lage, da der Sudan bis zu einem gewissen Grad weder auf die
Hilfe der Europäischen Union noch auf die der Vereinigten Staaten oder anderer westlicher Demokratien
angewiesen ist, sondern seine Entwicklung auf Unterstützung aus China gegründet hat, also eines Landes,
das sich leider nicht einmal in seinen eigenen Grenzen um die Menschenrechte schert. Die einzige unsererseits
mögliche Reaktion besteht in der Forderung, die Vermögen der sudanesischen Führung einzufrieren.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, im Namen der PSE-Fraktion. – (PL) Seit 2003 hat der Konflikt im
Sudan 300 000 Opfer gefordert. Zweieinhalb Millionen Menschen haben auf der Flucht vor der Gewalt ihr
Zuhause verlassen. Trotz der teilweisen Stabilisierung des Landes kommt es laufend zu Zusammenstößen
zwischen Regierungskräften und Aufständischen, was den Einsatz der UN-Friedenstruppen und die Erbringung
humanitärer Hilfe erschwert. Ohne UN-Beteiligung und ohne die Entsendung von mehr UN-Soldaten in die
Region ist eine dauerhafte Lösung des Konflikts im Sudan nicht möglich. Die Rekrutierung von Kindersoldaten
und Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung und insbesondere Frauen stellen klare Verstöße gegen
internationale Normen und die Menschenrechte dar.

Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass die Regierung nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof
zusammenarbeitet und dass Kriegsverbrecher in Ämtern verbleiben, die heute – und das klingt wie ein
schlechter Scherz – unter anderem für die Verteilung der humanitären Hilfe und die Kontakte zu den
Friedenstruppen verantwortlich sind. Es muss ein Aufruf an den Sudan ergehen, in der Frage der
Kriegsverbrechen unverzüglich mit dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten, da dies für die Entwicklung von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine notwendige Voraussetzung ist. Alle Versuche, den Friedensprozess
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zu stören, und die militärische Unterstützung beider Konfliktparteien durch Drittstaaten sollten verurteilt
werden.

Ewa Tomaszewska, im Namen der UEN-Fraktion. – (PL) Frau Präsidentin! Seit 2003 ist der Sudan aufgrund
religiöser und ethnischer Differenzen ein Schlachtfeld. Der Konflikt in Darfur trieb über zweieinhalb Millionen
Menschen in die Flucht. Zivilisten sind in diesem Konflikt ermordet, geschlagen und vergewaltigt worden.
Vielerorts herrscht Hunger, und die hygienischen Verhältnisse entsprechen nicht einmal elementaren
Anforderungen. Verwaiste, vermisste Kinder haben weder eine Chance auf Bildung noch auf eine anständige
Zukunft. Für humanitäre Missionen gibt es mehr und mehr Beschränkungen. Der Sudan-Konflikt hat zu
einem Zusammenbruch der Zivilisation in Darfur und im Tschad geführt.

Die sudanesische Regierung hat die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der Haftbefehle
gegen Kriegsverbrecher erlassen hat, abgelehnt, verhöhnt ihn und ist außerstande oder einfach nicht willens,
die Dinge in Ordnung zu bringen. Bei den Angriffen auf Omdurman am 10. und 11. Mai haben weitere
200 Menschen ihr Leben verloren.

Wir rufen die Machthaber im Sudan auf, unverzüglich mit dem Internationalen Strafgerichtshof
zusammenzuarbeiten. Wir erwarten, dass der Europarat entscheidende Schritte unternimmt, um denjenigen,
die als Geldgeber des Konflikts in Darfur ausgemacht wurden, den Zugang zu europäischen Banken zu
versperren, und um ihre Vermögen einzufrieren.

Jana Hybášková (PPE-DE). – (CS) Als Teilnehmerin an der Erkundungsmission des Europäischen Parlaments
in Darfur und im Tschad 2004 bin ich eine verantwortungsbewusste Reisende in Sachen Politik. Ich war
dabei, als eine zwölfjährige vergewaltigte Mutter auf die Frage nach dem Namen ihres Kindes antwortete:
„Ich weiß es nicht, das Kind hat keinen Namen.“ Daher fordern wir den Sudan auf, das Römische Statut zu
ratifizieren, unverzüglich entsprechend der Resolution 1593 zu kooperieren und Ali Kushayb und Ahmad
Haroun sofort auszuliefern. Vor allem aber appellieren wir an die Europäer, bei ihren Verhandlungen mit
der Liga der Arabischen Staaten und insbesondere mit China diese aufzufordern, eine strikte Politik in Bezug
auf ihre Beziehungen zum Sudan zu verfolgen. Diese Partner können uns helfen. Wir möchten den Rat und
die Kommission bitten, uns über ihre Verhandlungen auf dem Laufenden zu halten.

Marianne Mikko (PSE). – (ET) Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Sudan ist ein Land, das von seinem
Recht auf Anderssein Gebrauch gemacht hat. Ein Land, in dem Gewalt, Terror und Vergewaltigung als
Massenphänomen den Alltag prägen und strafrechtlich nicht geahndet werden. Ein Land, das auf anderen
Werten als Menschenrechten basiert. Die Situation ist kritisch: In den fünf Jahren seit dem Ausbruch des
Darfur-Konflikts haben mehr als 200 000 Menschen ihr Leben verloren. Personen, die Verbrechen gegen
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen haben, leben in Freiheit; manche von ihnen sitzen auf
angesehenen Posten im Sudan.

Das Gerichtswesen im Sudan ist weder in der Lage noch bereit, die Lage in Darfur zu klären. Es besteht
Reformbedarf; das System muss auf international anerkannten Menschenrechtsnormen beruhen. Der
Straffreiheit muss ein Ende gesetzt werden. Eine Zusammenarbeit der sudanesischen Regierung mit dem
Internationalen Strafgerichtshof ist dringend geboten. Sudan muss das Römische Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs ratifizieren und Kriegsverbrecher vor Gericht stellen. Die Situation muss sich nicht jetzt
ändern, sie muss sich jetzt sofort ändern.

Marcin Libicki (UEN). – (PL) Wie bei vielen solchen Gelegenheiten, bei denen wir über das Töten und
Menschenrechtsverletzungen in der Welt debattiert haben, sprechen wir heute darüber, wer vor Ort die
Verantwortung trägt. Meines Erachtens aber ist eine tiefer gehende Analyse nötig, denn hinter diesen Konflikten
verbirgt sich stets der Handel mit Waffen und Öl, und der wird nicht ausschließlich von Leuten in den
betroffenen Regionen organisiert, die wir oft als üble Zeitgenossen behandeln, sondern liegt in den Händen
von Menschen aus der Gruppe von Ländern mit ausgeprägterem Verantwortungssinn, deren Gespür für die
Verantwortung, die sie für Andere tragen, höher entwickelt sein sollte. Ohne die Interessen dieser Personen
würde es die Verbrechen, die wir für gewöhnlich am Dienstagnachmittag erörtern, genauso wie wir heute
über den Sudan sprechen, wahrscheinlich gar nicht geben.

Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Frau Präsidentin! Schon wieder diskutieren wir an einem Donnerstagabend
über den Sudan, denn die Grausamkeiten gegen die Menschenrechte dauern an: Mord, Vergewaltigung,
Entführung, Kindesentführung und Beschlagnahme von Eigentum. Mangelnde Sicherheit ist nach wie vor
ein Problem für die Männer, Frauen und Kinder des Sudans, aber auch für Personen, die im humanitären
Bereich tätig sind.
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Diese Missachtung der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs hat dazu geführt, dass Verbrecher
frei herumlaufen, insbesondere hochrangige Leute wie der frühere Innenminister und ein ehemaliger Führer
der Janjaweed-Miliz. Wir müssen den Sudan mit aller Macht zwingen, das Statut von Rom zu ratifizieren.

Ich fordere die EU und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, ihre moralische und soziale
Verantwortung wahrzunehmen und entschlossene Schritte einzuleiten – unter anderem, China darauf
aufmerksam zu machen, welche Rolle es im Sudan spielt, und auf den Waffenhandel hinzuweisen, der für
das Fortbestehen der Lage verantwortlich ist –, um die Menschen im Sudan und die Flüchtlinge im
benachbarten Tschad zu schützen und diesen Konflikt zu beenden.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin! Im Jahr 2004 hat die Europäische Union die
Vereinten Nationen ersucht, einen Untersuchungsausschuss zu den in Darfur begangenen Grausamkeiten
und Verbrechen einzusetzen. Auf der Grundlage der Empfehlungen dieses Ausschusses hat die Europäische
Union den VN-Sicherheitsrat aufgefordert, den Internationalen Strafgerichtshof mit der Lage in Darfur zu
befassen, was der Sicherheitsrat mit der Resolution 1593 im Jahr 2005 getan hat.

Im Laufe der letzten Monate hat die Europäische Union mehrfach an die Regierung des Sudan appelliert,
vorbehaltlos mit dem IStGH zusammenzuarbeiten.

Am 31. März 2008 hat der Vorsitz der Europäischen Union anlässlich des Jahrestages der Befassung des
IStGH mit der Situation in Darfur eine Erklärung im Namen der Europäischen Union abgegeben, in der er
seine tiefe Empörung angesichts der mangelnden Kooperation der sudanesischen Regierung mit dem
Gerichtshof zum Ausdruck brachte. Die Europäische Union erklärte sich auch bereit, die Verabschiedung
weiterer geeigneter Maßnahmen gegen jene zu unterstützen, die für die mangelnde Kooperation des Sudan
mit dem IStGH verantwortlich sind, wenn die sudanesische Regierung sich weiter weigert, der UN-Resolution
nachzukommen.

Am 6. Mai 2008 nahm ich an einer Zusammenkunft der Geber und der sudanesischen Regierung, dem
„Sudan Consortium“, teil, die in Oslo stattfand. Bei dieser Gelegenheit habe ich meine sudanesischen
Gesprächspartner in einer Rede vor der Konferenz daran erinnert, dass unsere Entwicklungshilfe dazu
bestimmt ist, die Entwicklung des Sudan im Zusammenhang mit einer wirklichen demokratischen
Umgestaltung des Landes, wie im „Comprehensive Peace Agreement“ vorgesehen, zu unterstützen. Ich habe
unterstrichen, dass die Grundsätze, auf denen das CPA basiert, auch in Darfur gelten müssen, und dass es
dringend notwendig ist, die Sicherheit wiederherzustellen, die UN-Mission zu stationieren und den
humanitären Zugang zu erleichtern. Die jüngsten Vorkommnisse in Abyei, einer Region, deren komplexe
Probleme eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des globalen Friedensabkommens in
Sudan darstellen, unterstreichen, wie wichtig es ist, das CPA vollständig umzusetzen. Ich habe gerade ein
Pressekommuniqué veröffentlicht, das beide Seiten dazu aufruft, alle CPA-Bestimmungen einzuhalten,
einschließlich der Herstellung eines sofortigen Waffenstillstands und des Rückzugs der anderen bewaffneten
Gruppen aus der Stadt Abyei.

Die sudanesische Regierung muss wissen, dass die internationale Gemeinschaft insgesamt weiterhin für die
im CPA enthaltene Vision eines friedlichen, stabilen und demokratischen Sudan, der die Rechtsstaatlichkeit
und die Menschenrechte respektiert, einstehen wird. Diese Botschaft richtet sich nicht nur an die sudanesische
Regierung, sondern muss auch durch die verschiedenen bewaffneten Rebellenbewegungen verstanden
werden, deren politisches Anliegen, wie auch immer es geartet sei, nicht das Begehen von Verbrechen
rechtfertigen kann. Einer der Haftbefehle des Gerichtshofs betrifft Ali Kushayb, einen Führer der
Janjaweed-Milizen.

Die Tagung des VN-Sicherheitsrates am 5. Juni in Anwesenheit des Staatsanwalts des IStGH, Luis
Moreno-Ocampo, könnte für die internationale Gemeinschaft eine wichtige Gelegenheit sein, geeint
aufzutreten und ein starkes Signal für die Unterstützung der Arbeit des Gerichtshofs zu setzen. Der Rat
Außenbeziehungen wird sich auf seiner Tagung Ende Juni höchstwahrscheinlich mit dieser Frage beschäftigen.

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprachen statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

Glyn Ford (PSE), schriftlich. – (EN) Ich möchte mich der Verurteilung der andauernden Weigerung des Sudan,
mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu kooperieren und ihm Ahmad Haroun sowie Ali Kushayb zu
überstellen, anschließen.
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Bislang hat der Konflikt im Sudan 300 000 Opfer gefordert und zweieinhalb Millionen Menschen intern
vertrieben. Dennoch leisten wir nach wie vor Hilfe über Ahmad Harouns Ministerium für humanitäre
Angelegenheiten. Ich fordere die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, solche Hilfslieferungen über dieses
Ministerium einzustellen, die Regierung des Sudan zum Rücktritt sowie die unverzügliche Festnahme und
Überstellung des Ministers an den Internationalen Strafgerichtshof zu veranlassen.

Es ist völlig in Ordnung, China über sein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Darfur zu belehren, aber in
diesem Fall zeigt die EU genauso wenig Entschlossenheit wie alle anderen.

14.2. Inhaftierung von Oppositionellen in Belarus (Aussprache)

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zur Inhaftierung
von Oppositionellen in Belarus(2).

Marcin Libicki, Verfasser. − (PL) Heute diskutieren wir wieder einmal über fundamentale
Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Wie üblich in solchen Fällen stellen wir fest, was Diktatoren tun.
Offenbar kämpfen Diktatoren immer gegen die organisierte Religion, da diese sehr oft das bedeutendste
Sprachrohr des Volkes darstellt. Sie sehen auch in Gewerkschaften stets ein Angriffsziel. Da die Gewerkschaften
in Belarus aber eher schwach sind, könnte Lukaschenko in dieser Beziehung in einem ziemlich günstigen
Licht dastehen; es gibt niemanden, gegen den er kämpfen müsste, da die Gründung von Gewerkschaften
noch nicht gelungen ist. Außerdem betrachten Diktatoren immer die Opposition, die Demokratie wünscht,
als Widersacher.

Freilich sollten wir eines bedenken: Belarus ist ein bedeutender östlicher Nachbar der Europäischen Union
und sollte entsprechend behandelt werden. Wir haben eine gewisse Neigung, Russland als unseren einzigen
Nachbarn im Osten zu behandeln und die Tatsache zu vergessen, dass auch Belarus ein östlicher Partner der
EU sein sollte, da es sich um ein großes, viel versprechendes Land handelt.

Věra Flasarová, Verfasserin. − (CS) Meine Damen und Herren! Die Kritik an Alexander Lukaschenkos Regime
in Belarus wegen des Einsatzes repressiver Methoden, der Festnahme politischer Gegner, autoritärer
Führungsmethoden, Zensur und Isolierung des Landes ist berechtigt. Hinzu kommt, dass die Verweigerung
von Einreisevisa Mitglieder des Europäischen Parlaments und nationaler Parlamente daran hindert, sich selbst
ein Bild von der Lage zu machen. All dies wird in dem Antrag meiner Fraktion herausgestellt. Ich denke
jedoch, dass unsere Kritik an Menschenrechtsverletzungen eher mit absoluten Kriterien gemessen werden
muss als anhand des politischen Maßstabs, wer zurzeit in der Welt die erste Geige spielt. Das ist falsch. Wir
drehen uns weiter im Kreis; es ist uns nicht gelungen, einen Schritt nach vorn in Richtung Millenniumsziele
zu gehen. Die Römer hatten immer Recht, und ihre Chronisten schilderten es als Missetat, wenn ein
angegriffener Gegner kühn genug war, sich selbst zu verteidigen.

Ich möchte jedoch auf Belarus zurückkommen. Lukaschenkos Regime ist in erster Linie ein Versuch, die
Richtung, in die die euroatlantischen Initiativen gehen, zu missachten. Lukaschenko spielt auf seinem eigenen
begrenzten Feld und ignoriert dabei die Tatsache, dass Länder von mäßiger Größe sich nicht so aufführen
können, da das supranationale Kapital dies nicht zulässt. Wer nicht folgsam ist, wird isoliert, und die
internationale Gemeinschaft wird die Opposition in dem Land unterstützen. So funktioniert das, und wir
alle wissen das. Früher oder später werden Lukaschenko und sein Parteiapparat teuer für ihr Handeln bezahlen.
Belarus liegt in einem für die USA und die NATO strategisch wichtigen Gebiet. Die amtierende
US-Administration und die Regierungen einiger anderer Länder sähen Belarus − gemeinsam mit der Ukraine
und Georgien − am liebsten als Mitglieder in der NATO, wodurch Russland Schaden zugefügt würde.

Wir würden uns nicht so intensiv um die Menschenrechte in Belarus sorgen, wenn nicht Russland das
eigentliche Problem wäre. Fraglich ist jedoch, ob Versuche, Russland zu schwächen, der Weltsicherheit
dienen. Ich befürchte eher, dass dadurch möglicherweise Kräfte freigesetzt werden, die niemand kontrollieren
könnte. Russland hat sie seit mehreren tausend Jahren im Zaum gehalten.

Jacek Protasiewicz, Verfasser. − (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Mitglieder des Europäischen
Parlaments, die sich mit dem Problem Belarus befassen und die dortige Situation verfolgen, sehen sich mit
widersprüchlichen Informationen konfrontiert. Einerseits wurde der Wunsch, die Beziehungen zur

(2) Siehe Protokoll.
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Europäischen Union zu normalisieren, öffentlich und offiziell bekundet. Die Eröffnung der Vertretung der
Europäischen Kommission in Minsk ist eine Verkörperung dieses Wunsches.

Andererseits ist die Polizei im selben Monat brutal gegen Demonstranten vorgegangen, die den neunzehnten
Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes begehen wollten. Am nächsten Tag setzten die Behörden Spezialkräfte
des KGB gegen unabhängige Journalisten ein. Einen Monat später erhielten Aktivisten lange Haftstrafen, und
dabei handelte es sich nicht nur um Oppositionelle, sondern auch um Menschen, die es einfach nur gewagt
hatten, für die Bürgerrechte und die Rechte von kleinen Unternehmen zu demonstrieren, wie etwa Andrei
Kim oder Sergei Parsukiewitsch. Zudem haben wir unlängst gehört, dass Alexander Milinkiewitsch verhaftet
und allein deswegen mit einer Geldbuße belegt wurde, weil er sich mit belarussischen Bürgern getroffen und
mit ihnen über öffentliche Belange gesprochen hatte. Der wichtigste politische Gefangene, Alexander Kazulin
– ein Gefangener aus Gewissensgründen im heutigen Europa –, ist immer noch eingekerkert.

Als Vorsitzender der Belarus-Delegation würde ich gerne den Tag erleben, an dem wir dem Europäischen
Parlament eine Entschließung vorlegen können, in der mit Genugtuung festgestellt wird, dass sich in Belarus
Veränderungen vollzogen haben, die das Land zu einem Teil der zivilisierten Europäischen Gemeinschaft
machen.

Leider wird dies heute nicht der Fall sein. Ohne Garantie der Grundrechte auf freie und demokratische Wahlen,
freie Bekundung politischer Ansichten, Presse- und Religionsfreiheit gibt es keinerlei Möglichkeit, dass die
Europäische Union das Regime in Belarus als ein der Zusammenarbeit oder Unterstützung würdiges Land
anerkennt. Die Politik eines Alexander Lukaschenko werden wir niemals unterstützen. Wir werden aber
unabhängigen Bürgern und Bürgergruppen aus Belarus bei ihren Kontakten zur Europäischen Union helfen
– in der Hoffnung, dass das Land eines Tages zur Normalität zurückkehrt.

Marios Matsakis, Verfasser. − (EN) Frau Präsidentin! Belarus ist ein schönes und wichtiges Land mit großem
Fortschrittspotenzial, das einen beneidenswerten Wohlstand für seine Bürgerinnen und Bürger bereithält.
Leider sind die wichtigsten demokratischen Normen in diesem Land gegenwärtig erheblich eingeschränkt.
Das ist hauptsächlich auf die Unfähigkeit der Regierungsbehörden zurückzuführen, die Erfordernisse der
Meinungsfreiheit und anderer demokratischer Grundsätze zu achten. Eine solche Achtung ist eine unerlässliche
Voraussetzung für jede Regierung, die nicht diktatorisch herrscht.

Aus Belarus eingehende Berichte über willkürliche Verhaftungen von Mitgliedern der Zivilgesellschaft und
von Aktivisten der Opposition, über die Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt gegen friedliche
Demonstranten und über Repressionen gegen Journalisten unabhängiger Medien zeugen von Praktiken, die
unverzüglich eingestellt werden sollten und müssen. Wir fordern die Regierung von Belarus auf, Vernunft
anzunehmen, ihre Taktik zu ändern und den Weg der Freiheit und der Demokratie einzuschlagen, anstatt
auf Unterdrückung und Totalitarismus zu setzen, was nur zur Verschärfung des Konflikts mit der eigenen
Bevölkerung und mit der internationalen Gemeinschaft führen kann.

Milan Horáček, Verfasser. − Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Das gewaltsame Vorgehen gegen
Nichtregierungsorganisationen, Oppositionelle und unabhängige Journalisten in Minsk und anderen
weißrussischen Städten Ende März stellt eine dramatische Verschlechterung der politischen Situation eines
ohnehin autoritären und diktatorischen Regimes dar.

Die einzige deutsche politische Stiftung, die in Minsk zugelassen war, musste schließen. Kritische
Redaktionsbüros werden mit Razzien eingeschüchtert. Freie Wahlen, Versammlungs- und Meinungsfreiheit
sind stark eingeschränkt. Oppositionelle Politiker werden systematisch verfolgt und zu hohen Haftstrafen
verurteilt. Zivilgesellschaftliche Bewegungen werden unterdrückt, sei es durch undurchsichtige NGO oder
Extremismusgesetze oder gewalttätige Niederschlagungen friedlicher Versammlungen.

Um die politische Kultur in Weißrussland zu fördern, müssen auch wir uns bewegen. Die Begegnung mit
demokratischen Strukturen ist gerade für die jungen Menschen für die Zukunft des Landes besonders wichtig.
Die Wiedereröffnung der weißrussischen Exiluniversität für Humanwissenschaften in Vilnius, die politisch
verfolgten Studenten eine Zuflucht bietet, war ein richtiger Schritt.

Nun müssen Visaerleichterungen folgen, wie von diesem Haus schon mehrfach gefordert. Es kann nicht sein,
dass die EU die Bewegungsfreiheit der Menschen zusätzlich einschränkt, indem sie 60 Euro Visumgebühr
verlangt. Das ist fast ein Drittel eines weißrussischen Monatseinkommens und damit für viele unerschwinglich.
Was wir mit der Ukraine, Moldawien und Russland geschafft haben, sollte uns auch mit Belarus gelingen.

(Beifall)
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Eija-Riitta Korhola, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (FI) Frau Präsidentin! Belarus ist das einzige europäische
Land, das noch ein totalitäres System hat und in dem noch die Todesstrafe gilt. Präsident Lukaschenko hat
weiterhin ein wachsames Auge auf die Zivilgesellschaft und ist nicht bereit, seinen festen Griff auf das Land
zu lockern.

Dennoch hat die Regierung des Landes erklärt, dass sie engere Beziehungen zur Europäischen Union herstellen
möchte. Zum wiederholten Male müssen wir Belarus die Bedingungen für eine Zusammenarbeit
unmissverständlich erklären.

Wie es in der Entschließung heißt, sind die grundlegenden Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit
im Sinne der Europäischen Nachbarschaftspolitik die Abschaffung der Todesstrafe, freie Medien, Meinungs-
und Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, die Achtung der demokratischen Werte und die sofortige
Freilassung der politischen Gefangenen. Diese Entschließung, in der die sofortige Freilassung der inhaftierten
Mitglieder der Opposition gefordert wird, ist zugleich ein Zeichen der Unterstützung und der Solidarität mit
all jenen, die unter dem derzeitigen belarussischen Regime leiden.

In der nächsten Woche werden Mitglieder der politischen Opposition von Belarus hierher in das Parlament
kommen, um die EU um Unterstützung für eine Petition zur Änderung des im Jahr 2002 in Kraft getretenen
Gesetzes über die Einschränkung der Religionsfreiheit zu bitten, die Lukaschenko abgelehnt hat. Ich hoffe,
dass diese wichtige Entschließung und die gemeinsame Aussprache in der nächsten Woche die belarussische
Regierung davon überzeugen werden, dass dies in ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Bürger ihres
Landes liegt.

Marianne Mikko, im Namen der PSE-Fraktion. – (ET) Werte Kolleginnen und Kollegen! Am Tag der
Menschenrechte, dem 10. Dezember, nahm der Fernsehsender Belsat in Polen den Sendebetrieb auf, um die
Belarussen unabhängig über die Ereignisse in ihrem eigenen Land, in Europa und anderswo in der Welt zu
informieren. Der Kanal, der vorwiegend in belarussischer Sprache sendet, kann jetzt von etwa 10 % der
Belarussen über Satellit empfangen werden.

Der Sender arbeitet unter ständigem Druck. Ende März führten der KGB und die Polizei in Belarus eine Razzia
durch, um im Land für Belsat tätige Reporter festzunehmen. Ihre wichtigsten Arbeitsgeräte, d. h. Laptops
und Sendetechnik, wurden beschlagnahmt. Unabhängige Reporter leben in ständiger Angst vor Verhören
und Festnahmen. Die Situation in Belarus, einem direkten Nachbarn der Europäischen Union, ist genauso
hart wie damals hinter dem Eisernen Vorhang. Als Vorsitzende der Moldau-Delegation und als Estin sage
ich hier, dass die Bürger von Belarus, das auch Teil der Sowjetunion war, heute unabhängige Informationen
so sehr brauchen wie die Luft zum Atmen. Belsat ist ein ausgezeichneter Anfang, aber gutes Fernsehen hat
seinen Preis.

Die für Belsat Belarus arbeitenden Journalisten kämpfen für Demokratie; sie haben uns im März im
Europäischen Parlament besucht, und sie brauchen unsere umfassende Unterstützung. Ich fordere die
Europäische Kommission und alle unsere Mitgliedstaaten auf, Belsat finanziell und moralisch zu unterstützen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass eine freie Presse der Eckstein der Demokratie ist.

Janusz Onyszkiewicz, im Namen der ALDE-Fraktion. – (PL) Vor einigen Monaten hat Herr Lukaschenko
alle politischen Gefangenen bis auf Herrn Kazulin, dem die Ausreise angeboten wurde, freigelassen. Das
erinnert an die Methoden der kommunistischen Machthaber gegenüber der Opposition in Polen. Es schien
daher, als könne eine Wende zum Besseren eintreten, doch wie der Held in der bekannten Geschichte von
Ilja Ehrenburg sagt: „Wenn sie Leute freilassen, dann heißt das, dass sie andere einsperren werden.“ Heute
sind die Gefängnisse wieder voll mit Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugungen, die sie auf
Demonstrationen zum Ausdruck gebracht haben, hinter Gittern sitzen.

Meines Erachtens gibt es nur eine richtige Antwort darauf: Die Liste der Personen, die nicht in die Länder der
Europäischen Union einreisen dürfen, muss erweitert werden. Eine solche Liste gibt es schon, aber die
Tatsache, dass Herr Lukaschenko selbst nicht in die Europäische Union einreisen darf, ist wenig überzeugend.
Wir sollten erheblich mehr Namen in die Liste aufnehmen.

Ewa Tomaszewska, im Namen der UEN-Fraktion. – (PL) Frau Präsidentin! Einmal mehr sprechen wir über
die Lage in Belarus. Herr Kazulin, Herrn Lukaschenkos Rivale um das Präsidentenamt in Belarus, befindet
sich trotz seiner Krankheit immer noch im Gefängnis. Die Demonstranten, die den neunzehnten Jahrestag
der kurzen belarussischen Unabhängigkeit begehen wollten und am 25. März 2008 festgenommen wurden,
sitzen weiterhin in Haft. Die Opposition wird unterdrückt, das Eigentum von Journalisten wird beschlagnahmt,
sie werden verprügelt und verbannt.
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Unlängst hat Herr Lukaschenko den Wunsch geäußert, sich erneut als Präsident zur Wahl zu stellen. Zudem
hat er erstmals versucht, die Europäische Union zu erpressen, indem er uns daran erinnert hat, dass 50 %
des Erdöls, 50 % der Erdölerzeugnisse und 30 % des Erdgases über Belarus in die Europäische Union geliefert
werden. Dabei bezog er sich auf die Erdgasleitung Jamal-Europa und die Öl-Pipeline „Freundschaft“. Trotzdem
– bzw. eigentlich vor allem deswegen – darf die Europäische Union in ihrem Einsatz für die Menschenrechte
nicht nachlassen. Wir sollten die sich entwickelnde Zivilgesellschaft in Belarus unterstützen, und dies schließt
materielle Hilfe und Zugang zu unabhängigen Informationen ein.

Urszula Krupa, im Namen der IND/DEM-Fraktion. – (PL) Frau Präsidentin! Siebzehn Jahre nach den
Umwälzungen im Gefolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Abspaltung freier unabhängiger
Staaten stellt Belarus als letzte Diktatur in Mittel- und Osteuropa ein Überbleibsel aus vergangener Zeit dar.
Das Land scheint von der Achtung der Menschenrechte sehr weit entfernt. Fälschung von Wahlergebnissen,
Ausschaltung der politischen Opposition, Verhaftungen, Schläge, Einschränkung der Rede- und Pressefreiheit,
Beschränkungen der Versammlungsfreiheit und vor allem die massive Überwachung der Bevölkerung durch
einen hochentwickelten Sicherheitsapparat – das ist die Alltagsrealität, mit der die Bürger Weißrusslands
konfrontiert sind.

Ich möchte die Aufmerksamkeit auch darauf lenken, dass sich die Lage vieler in Grenznähe lebender Menschen,
darunter auch der Angehörigen der dortigen polnischen Minderheit, verschlechtert hat. Seit dem Beitritt
Polens zum Schengen-Raum ist es für sie vor allem wegen der hohen Visumgebühren sehr schwierig, den
Kontakt zu ihrer Verwandten in Polen aufrechtzuerhalten. Dieses andauernde Problem erfordert entschiedene
Maßnahmen seitens der europäischen Länder. Zudem sollte darüber nachgedacht werden, mit welchen
Methoden den besonders Bedürftigen wirklich geholfen werden kann.

Urszula Gacek (PPE-DE). – (EN) Frau Präsidentin! Das Regime von Belarus beweist seine fortgesetzte
Missachtung aller institutionellen Garantien, die den Kern einer Demokratie bilden. Es beschränkt die Freiheit,
politische Parteien zu bilden und ihnen beizutreten, es beschneidet die Meinungsfreiheit, das Recht auf
alternative Informationsquellen und das Recht auf freie und faire Wahlen.

Mit der Verhaftung politischer Gegner verstößt Belarus gegen alle diese grundlegenden Freiheiten. Benjamin
Disraeli, ein britischer Politiker des 19. Jahrhunderts, sagte einmal: „Keine Regierung kann sich ohne eine
ernstliche Opposition lange in Sicherheit wähnen.“ Da Lukaschenko jegliche Opposition erstickt, wollen
wir hoffen, dass sich Disraelis Worte für das Regime von Belarus als prophetisch erweisen und dass die
Unterdrückung der Opposition letztendlich seinen Sturz bewirkt.

(Beifall)

Józef Pinior (PSE). – (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Hier im Europäischen Parlament kommen wir
immer wieder auf das Problem Belarus zurück, ein Land an der Grenze zur Europäischen Union, das
geografisch gesehen im Herzen Europas liegt. Nach europäischen Maßstäben ist es ein besonderes Land, da
es weder liberale Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit kennt, dafür aber Zensur. Die heutige Aussprache
fällt auf den Jahrestag des Prager Frühlings im Jahre 1968. Es jährt sich ein Datum, an dem Menschen in
Europa zu Zensur und Pressekontrolle „Es reicht“ gesagt haben.

Heute möchte ich in meiner Wortmeldung auf genau dieses Problem in Belarus eingehen. Es gab einer sehr
merkwürdigen Hacker-Angriff auf unabhängige Internetmedien: auf Charter 97, Radio Liberty und Belarus
Partisan. Das Befremdliche ist, dass der Hacker-Angriff am Tag vor der Demonstration der Opposition
begann, die am Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl stattfinden sollte.

Die Internetmedien sind in Belarus wirklich die einzigen unabhängigen Medien, da sie ansonsten mehrheitlich
vollständig vom belarussischen Regime kontrolliert werden. Charter 97 wird täglich von 9 000 Internetnutzern
besucht, und in Belarus haben mehr als 300 0000 Familien und damit über 30 % der Gesamtbevölkerung
Internetzugang. Das zeigt die Dynamik und Lebendigkeit der belarussischen Gesellschaft.

Herr Kommissar, die Europäische Union muss ernsthaft darüber nachdenken, welche Maßnahmen sie zu
ergreifen hat, um den Normalbürgern in Belarus zu helfen.

Eugenijus Gentvilas (ALDE). – (LT) Als Alexander Lukaschenko wegen des Gases den Druck von Wladimir
Putin zu spüren begann, formulierte er seinen Wunsch nach engeren Beziehungen zur EU. Heute jedoch
können wir sehen, dass dies nur leeres Gerede war, denn die Achtung der Menschenrechte, der Pressefreiheit
und anderer europäischer Werte lassen weiter auf sich warten. Es gab keine Reaktion auf das Non-Paper
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„Was die Europäische Union Belarus bringen könnte“. Politisch motivierte Festnahmen und Repressionen
gehen weiter.

Die EU sollte unverzüglich ihre Experten entsenden, um die Vorbereitungen auf die Parlamentswahlen im
Herbst zu beobachten und um zu ermitteln, wie Wahlgesetze geändert werden und ob die Opposition eine
Chance zum Handeln erhält. Wir können uns nicht nur auf Wahlbeobachtung beschränken. Dies wäre ein
großer Fehler. Selbstverständlich müssen wir vor allem gewährleisten, dass EU-Diplomaten und -Parlamentarier
ungehindert nach Belarus einreisen dürfen. Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten sollten
alles in ihrer Macht Stehende tun, um dies zu erreichen.

Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Frau Präsidentin! Unser Nachbarland Belarus liegt uns
besonders am Herzen, zumal viele Polen dort wohnen. Für uns Polen und auch für die Bevölkerung in anderen
Nachbarländern sind politische und wirtschaftliche Stabilität in der Region wichtig, da dies die Grundlage
für die Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung darstellt. Wir müssen auch
daran erinnern, dass Belarus ebenso wie Polen nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen und der sowjetischen
Herrschaft ausgeliefert wurde und auf Hilfe von außen nicht zählen konnte. Dennoch hat das Land seine
Unabhängigkeit erlangt und kann nun stolz auf ein BIP-Wachstum von über 8 % und sogar 9,9 % in den
Jahren 2003-2006 verweisen.

Wir sprechen Präsident Lukaschenko nicht das Recht ab, über die politische Ausrichtung seines Landes zu
entscheiden. Sorgen bereit uns jedoch die Tatsache, dass man immer häufiger von Menschenrechtsverletzungen
in Belarus hört, was einen Verstoß gegen die Demokratie darstellt. Davon sind nicht nur belarussische
Staatsangehörige, sondern auch andere Menschen, darunter Polen, betroffen. Daher ist die Entschließung
sinnvoll und wird von der Fraktion Union für das Europa der Nationen unterstützt.

Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Frau Präsidentin! Wir in Europa sind einigen der früheren
Sowjetrepubliken an unserer östlichen Grenze näher gerückt. Belarus hat sich jedoch allen auf einen Dialog
gerichteten Bemühungen widersetzt.

Weil Belarus eine Diktatur ist, findet die Meinung derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die einen offeneren,
ja westlich orientierten Dialog wollen, auf rechtlichem Wege kein Gehör. Wenn Leute Demokratie fordern
oder auf Verstöße seitens des Regimes hinweisen, droht ihnen Gefängnis.

Wir müssen das Regime von Belarus weiterhin drängen, den eisernen Griff gegenüber seinen Bürgerinnen
und Bürgern zu lockern. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, die Sache der politischen, sozialen und religiösen
Gefangenen im Blickfeld der Öffentlichkeit zu behalten. Wenn man auf die Geschichte zurückschaut, dann
sind es diese Gefangenen, die die Helden der Freiheit von Belarus sein werden, wenn diese Freiheit endlich
erreicht ist.

Bernd Posselt (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Ich glaube, wir befassen uns nun schon zum neunten Mal mit
Weißrussland, und wir müssen das auch weiterhin tun, so lange, bis Belarus hier im Europäischen Parlament
in Straßburg mit Abgeordneten vertreten ist.

Wir brauchen ganz dringend drei entscheidende Fortschritte: Erstens fordern wir die Regierung in diesem
Land eindringlich auf, endlich die politischen Gefangenen frei zu lassen: die politischen Gefangenen, die es
bisher schon gab, wie Herrn Kazulin, aber auch die vielen neuen, die hinzugekommen sind, weil sie elementare
Grundrechte wahrgenommen haben wie die Ausübung ihres Journalistenberufs, ihrer Meinungsfreiheit oder
des Demonstrationsrechts.

Zweitens fordern wir eine Änderung des Religionsgesetzes und absolute Religionsfreiheit. Es sind christliche
Europäer, die hier mitten in Europa unterdrückt werden, und das können wir als Europäisches Parlament
nicht hinnehmen. Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft zur Wehr setzen.

Drittens müssen wir es dringend schaffen, dass dieses Land sich endlich auch für uns als europäische
Parlamentarier und als europäische Bürger öffnet, dass die Isolation durchbrochen wird, die dieses Regime
systematisch um seine Bürger errichtet, dass wir dort präsent sein können, diskutieren können, dass wir dort
so etwas wie einen weißrussischen Frühling unterstützen können – 40 Jahre nach dem Prager Frühling.

Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Frau Präsidentin! Unsere Botschaft an Herrn Lukaschenko, aber auch an
die internationale Gemeinschaft lautet: Die Situation in Belarus, der letzten Diktatur Europas, erfüllt das
Europäische Parlament heute und in Zukunft mit Sorge.
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Das betrifft vor allem die Verhaftungen friedlicher Bürgerinnen und Bürger aus politischen Gründen. Das
Regime in Minsk hat kürzlich angedeutet, dass es die Beziehungen zur Europäischen Union zu verbessern
wünscht. Die Aufnahme eines sinnvollen Dialogs hat allerdings eine ganz normale Voraussetzung: Freilassung
aller politischen Gefangenen, keine willkürlichen Verhaftungen, Gewährleistung der Meinungsfreiheit und
der Unabhängigkeit der Gerichte sowie die Ermöglichung der normalen Teilnahme der Opposition am
politischen Leben.

Abschließend möchte ich mich dem Appell von Frau Mikko anschließen, in dem die EU aufgefordert wird,
ihre politische und insbesondere materielle Unterstützung für den Betrieb des Fernsehsenders Belsat
auszuweiten. Dies ist der richtige Weg zur Änderung der Lage in Belarus, nicht notwendigerweise unsere
Entschließungen.

Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es betrübt mich sehr, dass sich die Lage
in puncto Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Belarus nicht verbessert hat. Alexander
Lukaschenkos Machtarroganz kennt keine Grenzen. Die Absichtserklärung der Regierung von Belarus, die
Beziehungen zur Europäischen Union zu verbessern, ist eine völlige Verhöhnung der demokratischen Welt.

Ich glaube, dass das symbolische Datum des 25. März 2008, als Herr Lukaschenko in Belarus die Polizei
gegen friedliche Bürger einsetzte, den Anfang vom Ende des totalitären Regimes in Belarus bedeuten wird,
ähnlich der historischen Kerzendemonstration am 25. März 1988 in der Slowakei. Ich möchte meine
Solidarität mit der vereinten demokratischen Opposition in Belarus und mit allen Bürgerinnen und Bürgern
von Belarus zum Ausdruck bringen.

Ich fordere den Rat und die Kommission auf zu prüfen, ob es möglich ist, für Bürger von Belarus die
Schengener Visagebühren zu senken. Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass die Bürger von Belarus
noch stärker isoliert werden.

Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Um den Prozess der
Demokratisierung und des wirtschaftlichen Wandels bewältigen zu können, müssen die belarussischen
Behörden den Dialog mit allen politischen Kräften einschließlich der Opposition aufnehmen und freie Wahlen
durchführen. Die Länder Mittel- und Osteuropas, darunter Polen, können hier als Beispiel dienen.

Um einen Bewusstseinswandel bei der belarussischen Bevölkerung herbeizuführen und sie mit den
Grundsätzen der Demokratie und des freien Marktes vertraut zu machen, müssen die Kontakte zwischen
der belarussischen Gesellschaft und den EU-Ländern unbedingt erleichtert und verstärkt werden. Dies erfordert
eine deutliche Vereinfachung und Liberalisierung der Visaverfahren und eine Senkung der Visagebühren für
belarussische Bürger.

Die Länder der Europäischen Union sollten ihre Universitäten und anderen Einrichtungen der
Hochschulbildung für Studenten aus Belarus öffnen und ihnen Stipendien aus EU-Fonds, nationalen,
kommunalen oder privaten Fonds gewähren. Die EU sollte sich Belarus gegenüber öffnen, auch wenn die
Behörden der jetzigen Regierung dies nicht wünschen.

Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich möchte zu diesen politischen
und wirtschaftlichen Fragen einen Aspekt hinzufügen. Dazu, wie Kommissar Michel die Bedeutung der
Bildung sowohl in Europa als auch jenseits seiner Grenzen versteht – und ich persönlich habe mit Studenten
aus Belarus zu tun, da wir viele von ihnen an der Katholischen Universität in Lublin unterrichten –, möchte
ich Folgendes sagen: Herr Kommissar, ich würde empfehlen, sowohl die finanzielle als auch die sonstige
Unterstützung für diesen Zweck möglichst umfassend zu erhöhen, da Investitionen in die Bildung
belarussischer Studenten Belarus selbst helfen und sich als nützlich für Europa erweisen werden.

Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Frau Präsidentin! Belarus, das Belarus des Jahres 2008, lastet als
Schandfleck auf unser aller Gewissen. Es ist beschämend, dass es zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen
totalitären Staat in Europa gibt. Auf unseren Donnerstagssitzungen in Straßburg erörtern wir
Menschenrechtsverletzungen in aller Welt. Belarus gehört jedoch zu Europas unmittelbaren Nachbarn.

Ich habe den Eindruck, dass die westlichen Demokratien bis 1989 alles ihnen Mögliche getan haben, um
viele unterdrückte Länder von der sowjetischern Besatzung zu befreien. In Belarus hat sich bis heute nichts
verändert. Mir scheint, dass wir weniger tun, obwohl es nun nicht mehr um viele Länder geht, sondern nur
noch um eines. Wir tun jedenfalls nicht genug. Klar ist, dass wir auf die Vorgänge in Belarus keinen
unmittelbaren politischen und wirtschaftlichen Einfluss nehmen können, aber wir können mit darüber
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bestimmen, ob dort unabhängige Informationen ausgestrahlt werden, die der Bevölkerung von Belarus
Anstöße geben, für die Unabhängigkeit zu kämpfen.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der positive Elan,
der sich in Belarus am Jahresanfang mit der Freilassung von fünf der sechs politischen Häftlinge abgezeichnet
hatte, scheint erlahmt zu sein. Leider haben die Wiederaufnahme des Drucks auf die Zivilgesellschaft und
eine Reihe von besonders drastischen und unverhältnismäßigen Verurteilungen dieser positiven Atmosphäre
ein Ende gesetzt. Wir verurteilen nachdrücklich die politischen Inhaftierungen und die Art und Weise, wie
die Zivilgesellschaft und die unabhängigen Medien behandelt werden.

Gleichzeitig müssen wir Belarus klar machen, dass wir es ernst meinen, wenn wir eine Partnerschaft unter
der Voraussetzung vorschlagen, dass Fortschritte bei der Achtung der Demokratie, der Menschenrechte und
der Rechtsstaatlichkeit erreicht werden. Hierfür muss Belarus jedoch eine Reihe von Maßnahmen treffen,
die wir für wesentlich halten. Es geht um die bedingungslose Freilassung aller politischen Häftlinge,
einschließlich Alexander Kazulins.

Dazu gehört auch, dass die für September dieses Jahres vorgesehenen Parlamentswahlen demokratischen
Kriterien entsprechen müssen. Diesbezüglich fordern wir, dass die internationalen OSZE/BDIMR-Beobachter
ungehindert Zugang erhalten. Die belarussischen Behörden haben uns signalisiert, dass sie beabsichtigen,
kurzfristige und langfristige Beobachter einzuladen; wir werden nicht versäumen, sie an ihre Zusage zu
erinnern. Natürlich wäre die Präsenz von Beobachtern des Europäischen Parlaments eine zusätzliche Quelle
von wertvollem Sachverstand. Weiterhin kommt es darauf an, dass die Opposition gleichberechtigt an diesen
Wahlen teilnehmen kann. Wir werden alle diesbezüglichen Anregungen des Parlaments berücksichtigen.

Der unwiderlegbare Beweis für die Erzielung von Fortschritten wäre jedoch die Anwesenheit der Opposition
in diesem Parlament, was gegenwärtig nicht der Fall ist. In diesem Falle wäre die Europäische Union bereit,
positiv zu reagieren, wie sie erst im letzten Monat in einer Erklärung bezüglich der Sanktionen und der
Fortschritte, die uns veranlassen könnten, diese Sanktionen einzuschränken, kund getan hat.

Nun zu einer Frage, die uns am meisten am Herzen liegt: den Kontakten zu der Bevölkerung von Belarus. So
bedauerlich die Situation in Belarus auch sein mag, wir müssen trotzdem unsere Kontakte entwickeln.
Natürlich bleiben die Einschränkungen für ministerielle Kontakte weiterhin aktuell. Trotzdem glaube ich,
dass wir zwischen der politischen und der technischen Ebene unterscheiden müssen. Zu diesem Zweck führt
die Kommission Zusammenkünfte zu technischen Fragen in Bereichen wie Energie, Verkehrswesen und
Umwelt mit Experten der belarussischen Verwaltung durch. Diese Kontakte sind natürlich auch ein Mittel,
um auf praktische Weise einige Botschaften zu Themen vermitteln, die uns am Herzen liegen.

Die Tatsache, dass wir jetzt über eine Delegation in Minsk verfügen, wird es uns auch ermöglichen, engere
Beziehungen zur belarussischen Verwaltung als auch zur Zivilgesellschaft, den lokalen NRO, den unabhängigen
Medien und den Studenten herzustellen, die wir unterstützen müssen, wie Sie ganz richtig in Ihrem Bericht
unterstrichen haben und wie mehrere Redner erwähnten. Hinzu kommt die Unterstützung für die sich
gegenwärtig in Vilnius im Exil befindende Europäische Humanistische Universität, solange diese nicht nach
Belarus zurückkehren kann.

Lassen Sie mich noch ein Thema ansprechen, das häufig aufgeworfen wird: die Frage der Visa. Sie wissen
ebenso wie ich, dass wir beim derzeitigen Stand der Dinge keine Verhandlungen über Visaerleichterungen
mit Belarus einleiten können. So hat der Rat entschieden, aber das soll nicht daran hindern, alle
Handlungsspielräume zu nutzen, die den Mitgliedstaaten im Rahmen von Schengen gemäß ihren
konsularischen Zuständigkeiten verbleiben.

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprachen statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

Alessandro Battilocchio (PSE), schriftlich. – (IT) Vielen Dank, Frau Präsidentin! Leider haben wir es hier
wieder mit willkürlichen Verhaftungen von Gegnern des an der Macht befindlichen Regimes zu tun. Zu oft
schon hat dieses Parlament Aussprachen über Belarus geführt: so viele Worte, und so wenige konkrete Taten.

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Regierung Lukaschenko der Europäischen Union offen feindlich
gesinnt ist und dass unsere Forderungen nach Achtung der Menschenrechte und nach einer Demokratisierung
in Belarus absolut auf taube Ohren stoßen. Wir bauen unsere Kontakte zur Bürgergesellschaft und zu den

57Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE22-05-2008



innerstaatlichen Bewegungen, die den Wandel fordern, aus: Der Sacharow-Preis war ein erstes konkretes
Signal.

Allerdings müssen weitere Fortschritte auf diesem Weg erzielt werden. Ich war vor kurzem in Belarus und
habe festgestellt, dass unter den belarussischen Bürgern das Bewusstsein für einen Wandel, der Freiheit,
Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie gewährleistet, zunimmt. Ich fordere die Kommission auf, Belarus
besonders im Auge zu behalten, ein Land, das eine strategische Position zur Gewährleistung von Frieden
und Sicherheit auf dem ganzen europäischen Kontinent einnimmt.

14.3. Zunehmende Spannungen in Burundi (Aussprache)

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sechs Entschließungsanträge zu den
zunehmenden Spannungen in Burundi(3).

Alain Hutchinson, Verfasser. − (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!
Ursprünglich wollten wir nicht, dass unser Parlament sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit der Lage in
Burundi beschäftigt, denn, wie Sie wissen, befinden sich die burundischen Behörden und die FNL, die
Nationalen Befreiungskräfte, mitten in Verhandlungen, die eine kritische Phase erreicht haben und die endlich
zu der Hoffnung Anlass geben, dass sie zur konkreten Umsetzung der Vereinbarungen von Daressalam
führen können, deren Ziel in der Beendigung der Kämpfe, der Gewalttätigkeiten und der Unsicherheit im
Lande besteht. Wie wir heute wissen, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Straßburg zuweilen einen
Hurrikan in Tausenden Kilometern Entfernung auslösen.

Andererseits wäre es nicht vermittelbar gewesen, wenn wir uns nicht mit der Situation dieses kleinen Landes
befasst hätten, das hinsichtlich der Entwicklung ein wahres Stiefkind ist, da es nicht über natürliche Reichtümer
verfügt, die oft die Geldgeber anziehen. Wir wollten daher im Einvernehmen mit den anderen Fraktionen
diese Entschließung zu einem Aufruf zu gezieltem Handeln für dieses Partnerland in der schwierigen Region
der Großen Seen machen. Wir wollten daran erinnern, dass die Europäische Union, vor allem unser Parlament
und Sie, Herr Kommissar, gewillt sind, neue, effektivere Wege für die Entwicklungshilfe auszuloten, damit
in Ländern, die durch Konfliktsituationen – in diesem Fall durch einen Bürgerkrieg – in einer schwierigen
Lage sind, der demokratische Wiederaufbau, die Wiederherstellung der beschädigten öffentlichen
Dienstleistungen, die Wiederherstellung solch elementarer Bereiche wie des Gesundheits- und Bildungswesens
besser und schneller in Angriff genommen und unterstützt werden können. Wir wollten, dass diese
Entschließung eingebunden wird in den von den Niederlanden erarbeiteten Aktionsplan für Burundi, das
als eines der drei Pilotländer im Rahmen dieses neuen Ansatzes ausgewählt worden ist, worüber wir besonders
erfreut sind. Wir haben unsere Wünsche klar zum Ausdruck gebracht. Wir wollen, dass Burundi zu einem
Entwicklungsmodell wird, und um dies zu erreichen, sollen den Behörden dieses kleinen Staates die
notwendigen finanziellen Mittel und die Unterstützung für den gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden.

Unser Parlament wird diese Entwicklung genau verfolgen, aber es appelliert auch an die burundischen
Abgeordneten aller politischen Gruppierungen, dringend Wege zu finden, um ihre seit Monaten blockierten
Institutionen wieder in Gang zu setzen, um zu debattieren und abstimmen zu können, um der Regierung
zu ermöglichen, die Vorhaben für den Wiederaufbau, wie die so lange erwartete Justizreform und die
Erneuerung des Gesundheitswesens, neben anderen dringenden Aufgaben umzusetzen.

Weiterhin möchten wir unterstreichen, dass Burundi, eines der ärmsten Länder der Welt, proportional
gesehen das geringste Entwicklungshilfevolumen pro Kopf der Bevölkerung erhält. Das kann nicht so bleiben.
Wir möchten, dass rasch zusätzliche finanzielle Mittel freigesetzt werden, um die vorrangigen
Entwicklungsprogramme zu finanzieren, vor allem die Wiederinstandsetzung der völlig zerstörten
Infrastrukturen. Neben der EU sind nur fünf Mitgliedstaaten in Burundi vertreten, einem Land, in dem noch
alles zu tun ist. Wir möchten, dass diese Länder ihre Tätigkeit koordinieren, ehe Entscheidungen in den
europäischen Hauptstädten getroffen werden, und dass die Delegationen vor Ort, die mit der Umsetzung
der Entwicklungspolitik beauftragt sind, ihre Zusammenarbeit fortsetzen, und dass ihr Personalbestand
verstärkt wird.

Lassen Sie mich abschließend auf den Punkt unserer Entschließung verweisen, der besagt, dass die humanitäre
Hilfe unterstützt oder ausgebaut werden und nur dann reduziert werden soll, wenn sie durch wirksame

(3) Siehe Protokoll.
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Entwicklungsmaßnahmen ersetzt wird, deren Umsetzung komplexer ist. Diesbezüglich wollten wir deutlich
machen, dass die Sichtbarkeit der vor Ort von den burundischen Behörden durchgeführten und von der
Europäischen Union und den Mitgliedstaaten unterstützten Aktionen in geeigneter Weise gewährleistet
werden muss. Neben der Lösung des Konflikts mit der FNL und der Wiederherstellung größerer Sicherheit
sind die Bewohner Burundis dringend darauf angewiesen, dass in ihrem äußerst schwierigen Alltagsleben
eine positive Entwicklung erkennbar wird.

Raül Romeva i Rueda, Verfasser. − (ES) Frau Präsidentin! Die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten in
Burundi bedeutet einen Rückschritt in einem bereits an sich zerbrechlichen Prozess.

Dutzende Tote und tausende weiterer Flüchtlinge zeigen, dass die Friedensbemühungen zumindest im
Moment völlig unzureichend sind. Die Verantwortung für diese Lage muss beiden Seiten angelastet werden.

Es ist wirklich bedauerlich, dass die FNL wieder zu den Waffen gegriffen hat, aber es muss auch gesagt werden,
dass viele Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen gegen die Streitkräfte und die Polizei von Burundi
erhoben wurden.

Klar ist auch, dass die Instabilität in Burundi bedeutende und schwer wiegende Konsequenzen auf regionaler
Ebene haben könnte, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo und in Ruanda.

Ich stimme zu, dass sich die Stabilität in Burundi seit dem Inkrafttreten einer neuen Verfassung und den
nachfolgenden allgemeinen Wahlen verbessert hat. Doch das macht es umso notwendiger, eine Friedens-
und Versöhnungskommission als vertrauensbildende Maßnahme zu schaffen. Die Europäische Union muss
eine solche Initiative finanziell und logistisch unterstützen.

In diesem Zusammenhang und insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, wie gesagt wurde, dass
die Europäische Union Burundi als Pilotland für die Anwendung eines vorrangigen Aktionsplans zur Erhöhung
des Tempos und der Effektivität der Hilfe ausgewählt hat, bin ich der Ansicht, dass diese Entschließung
besondere Beachtung verdient. Nicht nur seitens der Europäischen Kommission, sondern auch und vor allem
seitens der Mitgliedstaaten. Das betrifft besonders zwei ihrer Vorschläge.

Erstens, den Vorschlag zur Aufstockung der finanziellen Ressourcen, die Burundi von der Europäischen
Union erhält, insbesondere anlässlich der Halbzeitüberprüfung des zehnten Europäischen Entwicklungsfonds.

Zweitens, dass im Rahmen des so notwendigen Aktionsplans den Programmen für bessere Rechtsstaatlichkeit
und demokratische Staatsführung, den Gesundheitsmaßnahmen durch die Schaffung von Gesundheitszentren
und die Verbesserung des Krankenhausnetzes, der Entscheidung der Regierung von Burundi über die
kostenlose Grundschulausbildung und den andauernden Bemühungen zur Erneuerung der Infrastruktur
des Landes besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Erik Meijer, Verfasser. − (NL) Herr Präsident! Ebenso wie der Sudan, über den wir heute Nachmittag bereits
diskutierten, ist Burundi ein Land der ethnischen Vielfalt, in dem es von alters her zwischen den einzelnen
Bevölkerungsgruppen nicht harmonisch zugeht.

Die daraus resultierenden Probleme sind in Burundi erheblich schwerer zu lösen als in anderen afrikanischen
Ländern. Eine geografische Grenze zwischen den Gebieten, die das Territorium der einzelnen ethnischen
Gruppen bilden, kann kaum gezogen werden. Es ähnelt eher dem traditionell in Indien existierenden
Kastensystem. Schon vor der deutschen und belgischen Kolonialisierung stellten die Hutus in Burundi und
Ruanda die Mehrheit und waren die Tutsis in der Minderheit. Die Tutsis, die sich auch im Äußeren erkennbar
von den Hutus unterscheiden, waren die Herrscher. Die Hutus waren ihnen untergeben.

In der europäischen Kolonialzeit wurde zwar versucht, daran etwas zu ändern, wenngleich nicht mit dem
Ziel der Gleichheit und Gleichberechtigung der Hutus. Damals ging es vor allem darum, die beiden
Volksgruppen zur Festigung der Macht der deutschen oder belgischen Verwaltung gegeneinander auszuspielen.
Selbst nach der Unabhängigkeit wurde nie eine dauerhafte Lösung für diese alten Gegensätze gefunden. Eine
massive Kampagne der Hutu-Mehrheit zur Ausrottung der ihr hinderlichen Tutsi-Minderheit wie im nördlichen
Nachbarland Ruanda blieb Burundi erspart. Allerdings lässt sich das vielleicht auch mit der weniger verbreiteten
Emanzipation der Hutus erklären.

Wenn wir in dem Entschließungsantrag über vierzehn Jahre Bürgerkrieg, über Friedensverhandlungen, über
die Oppositionsbewegung FNL, über die Entwaffnung der Rebellen und über die seit dem 17. April wieder
aufgeflammten Kämpfe reden, müssen wir uns dieser Vorgeschichte und der ungelösten Probleme bewusst
sein. Ziel und Zweck des Entschließungsantrags ist vornehmlich ein Ende der Gewalt und das Erzielen einer
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Einigung. Dem stimme ich zu, aber gerade in diesem Punkt sehe ich kaum Anlass zu Optimismus. Außerdem
wird im Entschließungsantrag zu Recht europäische Unterstützung für eine demokratische Staatsführung,
für Bildung und für gesundheitspolitische Maßnahmen angemahnt. Dazu können wir selbst einen Beitrag
leisten.

Filip Kaczmarek, Verfasser. − (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Mit Freude nehmen wir die
Wiederaufnahme der Verhandlungen und Friedensgespräche zwischen den Nationalen Befreiungskräften
und der Regierung in Burundi zur Kenntnis. Es ist nicht der erste Einigungsversuch zwischen Rebellen und
Regierung. Wir hoffen, dass die Vereinbarung dem blutigen Konflikt ein Ende setzt.

Der Konflikt hat nicht nur unschuldige Opfer gefordert, sondern er destabilisiert vor allem die schwierige
Balance und verschärft die Spannungen im Lande, das nach dem Friedensabkommen im Jahre 2003 positive
Ergebnisse verzeichnete. Nach vielen Jahren des Konflikts bemüht sich Burundi um den Wiederaufbau und
die Rückkehr in die internationale Gemeinschaft und hat einige Erfolge erzielt.

Weitaus paradoxer ist jedoch die Tatsache, dass das gegenwärtige Problem in Burundi nicht durch den
Stammeskonflikt zwischen Hutu und Tutsi verursacht ist, sondern durch einen einzelnen sehr radikalen
Flügel der Hutu-FNL, der das Friedensabkommen nicht akzeptiert hat und die Koalitionsregierung, in der
auch die Hutu vertreten sind, weiter bekämpft. Die internationale Gemeinschaft sollte das Friedensabkommen
unterstützen und ein Ende des Konflikts herbeiführen.

Marcin Libicki, Verfasser. − (PL) Ein weiteres Mal diskutieren wir über in verschiedenen Ländern der Welt
begangene Verbrechen, und wir werden diese Diskussionen endlos weiterführen, bis die Europäische Union
eine gemeinsame Außenpolitik hat. Aber eine gemeinsame Außenpolitik kann nur dann Wirkung entfalten,
wenn die Europäische Union über militärische Streitkräfte verfügt. Der Vertrag von Lissabon, mit dem eine
Art Außenministerium geschaffen wird, löst das Problem nicht, denn es gibt keine Streitkräfte.

Präsident Lech Kaczyński hat seinerzeit gesagt, die Europäische Union solle eine eigene Armee haben. Unlängst
hat auch Präsident Sarkozy davon gesprochen. Meines Erachtens gehört diese Frage auf die Tagesordnung
der öffentlichen Debatte in der Europäischen Union. Es sollten konkrete Vorschläge zu politischen und damit
rechtlichen Lösungen vorgelegt werden. Ohne Streitkräfte kann es keine Außenpolitik geben. Wenn wir auf
die Integrität und die Stärke der EU Wert legen, dann muss die Europäische Union eine eigene Armee haben,
um in Situationen wie jener in Burundi intervenieren zu können.

Marios Matsakis, Verfasser. − (EN) Frau Präsidentin! Seit Jahren befindet sich Burundi in einer prekären Lage.
Die barbarischen Geschehnisse in den 1990er-Jahren zwischen den Hutus und den Tutsis werden uns stets
tief im Gedächtnis bleiben und unser Gewissen stets ernsthaft beunruhigen. Zahlreiche Vorstöße der
internationalen Gemeinschaft und auch regionaler Akteure haben nicht zu dem so ersehnten dauerhaften
Frieden und zur Stabilität in dem Gebiet geführt, wenngleich man eingestehen muss, dass große Fortschritte
erreicht wurden.

Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Regierungstruppen und der Nationalen
Befreiungsfront haben zum Tod unschuldiger Opfer geführt und sind höchst beunruhigend. Beide Seiten
müssen einsehen, dass sie ihre Differenzen am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld beilegen
müssen. Beide müssen einsehen, dass Gewalt immer nur neue Gewalt erzeugt. Die Rebellentruppe muss der
Gewalt entsagen und die Waffen niederlegen, doch gleichzeitig darf die Regierung von Burundi den
Verbrechern in den Sicherheitskräften, die Folterungen verüben und ungesetzliche Verhaftungen vornehmen,
nicht länger Straflosigkeit und Schutz gewähren.

Hoffen wir, dass am Ende der gesunde Menschenverstand obsiegt und die an diesen brutalen inneren Kämpfen
beteiligten Hauptparteien in der Lage sind, ihre Differenzen um der Sicherheit und des Wohlergehens der
Menschen ihres Landes willen auf friedlichem Wege beizulegen.

John Bowis, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Vor meinen Augen habe ich das Bild
eines wunderschönen Landes. Ich sehe Menschen, die darum bemüht sind, die Folgen der Grausamkeiten
des Bürgerkriegs hinter sich zu lassen. Ich sehe Denkmale der Gewalt. Ich sehe arme Menschen, die darum
kämpfen weiterleben zu können. Ich sehe das verlassene Bujumbura zu nächtlicher Stunde, da die Menschen
wegen der Gewalt vor Beginn der Ausgangssperre nach Hause hasten. Ich sehe die Gesundheitsprobleme,
die Malaria, die Atemwegserkrankungen und die hygienischen Probleme. Ich sehe Flüchtlingslager –
Zurückkehrende, die nicht recht wissen, wo ihr Zuhause war, Rückkehrer aus Tansania oder Menschen, die
aus Kivu im Kongo herüberkommen.
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Und nun erleben wir natürlich wieder die Gewalt, sehen mit an, wie die FNL ihre Vereinbarungen bricht.
Wieder hören wir vom Vorwurf der Folter und rabiater Behandlung. Burundi braucht unsere Hilfe. Es muss
auch Selbstbeherrschung an den Tag legen, wenn es nicht wieder in Intoleranz und Unmenschlichkeit
abgleiten will.

Glyn Ford, im Namen der PSE-Fraktion. – (EN) Frau Präsidentin! Wir bedauern die jüngsten Zusammenstöße
zwischen den Regierungstruppen und der Nationalen Befreiungsfront in Burundi. Wir rufen beide Seiten
auf, das Waffenstillstandsabkommen vom 7. September vergangenen Jahres zu respektieren, und fordern
insbesondere, dass sich der Führer der FNL, Agathon Rwasa, voll für den Friedensprozess engagiert. Wir
ersuchen die Kommission, Mittel bereitzustellen, um die Wiedereingliederung der FNL-Rebellen in die
Gesellschaft zu ermöglichen, dazu beizutragen, dass den Flüchtlingen Hilfe geleistet wird und die in diesem
Land anzutreffenden Kindersoldaten demobilisiert werden.

Wir müssen verlangen, dass die Regierung von Burundi den Rechtsstaat achtet, dem Klima der Straflosigkeit
ein Ende setzt und gewährleistet, dass die Schuldigen umgehend vor Gericht gestellt werden. Das erwarten
wir von der Kommission und von der Regierung.

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Frau Präsidentin! Wie zu hören war, hat der seit mittlerweile 14 Jahren
andauernde Kriegszustand in Burundi eine gewaltige Anzahl von Inlandsflüchtlingen hervorgebracht, war
aber auch der Auslöser für Nahrungsmittelknappheit und entsetzliche Gewalttaten sogar seitens derjenigen,
die die Menschen eigentlich schützen sollen.

Auch wenn das Streben nach Harmonie aufgrund der jüngsten bewaffneten Auseinandersetzungen wieder
einmal einen Rückschlag erlitten hat und man Zweifel hegen kann, ob auf beiden Seiten genügend Vertrauen
und politischer Wille für Friedensgespräche vorhanden sind, wurden anscheinend doch wichtige Schritte in
die richtige Richtung unternommen. Nach langen und harten Verhandlungen zwischen mehreren Parteien
haben sich die Rebellentruppen bereiterklärt, bis spätestens Anfang Mai eine erhebliche Anzahl von
Kindersoldaten freizulassen.

Burundi ist bei der Bewältigung seiner humanitären Krise dringend auf die Hilfe der EU-Mitgliedstaaten
angewiesen; genau das wird in der Entschließung gefordert, und ich bitte daher alle eindringlich um ihre
Unterstützung.

Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Frau Präsidentin! Den wachsenden Spannungen in Burundi, dem
Bürgerkrieg zwischen ethnischen Gruppen und der Gewalt sollte unverzüglich Einhalt geboten werden.
Hunderte Tote und Verwundete sind der Preis, den unbewaffnete Zivilisten in diesem Konflikt zahlen. Von
zentraler Bedeutung ist neben der Einhaltung der Waffenruhe auch der Einsatz von Friedenstruppen. Die
finanzielle Unterstützung, die die Europäische Union Burundi gewähren will, muss streng überwacht und
vor allem für humanitäre Zwecke, insbesondere Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Bildung für Kinder,
verwendet werden.

Louis Michel, Mitglied der Kommission. − (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst sei
gesagt, dass die Europäische Union zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Parteien aufgerufen hatte,
da dies das einzige Mittel ist, um auf dem Weg zu Frieden und Aussöhnung voranzukommen, was den
grundlegenden Erwartungen des burundischen Volkes entspricht. Die Europäische Kommission ist deshalb
erfreut darüber, dass am 16. Mai 2008 eine Delegation der PALIPEHUTU-FNL, der Partei für die Befreiung
des Hutu-Volkes/Nationale Befreiungskräfte, nach Bujumbura zurückgekehrt ist, und ich hoffe, dass der
aktive Dialog wieder aufgenommen werden kann.

Ich lege meine vorbereitete Antwort lieber beiseite, denn nachdem ich einige Bemerkungen gehört habe,
sehe ich mich in der Pflicht, einige Tatsachen in Erinnerung zu rufen.

Ich möchte Ihnen sagen, dass – um mich kurz zu fassen und nicht die ausgezeichneten Beiträge vor allem
von Herrn Hutchinson, Herrn Kaczmarek und Herrn Bowis, zu wiederholen – erstens die gegenwärtigen
Geschehnisse in Burundi nichts mit ethnischen Problemen zu tun haben und dass man die Dinge aus einer
äußerst gefährlichen Perspektive betrachten, wenn man behauptet, es handle sich um eine ethnische Krise.
Ich teile daher weitgehend den Standpunkt von Herrn Hutchinson, auch wenn ich ein wenig bedaure, dass
diese Debatte hier und jetzt stattfindet. Der Zeitpunkt ist etwas ungünstig, ich glaube, man muss jetzt dem
politischen Dialog eine Chance einräumen. Und von ethnischen Ursachen zu sprechen, wie Sie es getan
haben, Herr Meijer, ist eine äußerst gefährliche Vermutung.
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Zweitens hat Herr Hutchinson einen wunden Punkt berührt: Die internationale Gemeinschaft, wir alle – das
gilt für die Weltbank – ich habe darüber mit Bob Zoellick gesprochen –, das gilt für die Kommission – sind
verfangen in unseren Verfahren, die uns daran hindern, wenn ein Land zur formalen Demokratie übergeht,
die erforderlichen Mittel freizusetzen, um zu beweisen, dass es eine Friedensdividende gibt. Dies ist einer der
Gründe, aus denen Burundi es so schwer hat, wieder auf die Beine zu kommen, wie beispielsweise auch
Liberia oder die Demokratische Republik Kongo, d. h. die so genannten Post-Konflikt-Länder. Wir sind
Gefangene unserer eigenen Verfahren, wir besitzen keine Flexibilität und können daher nicht schnell auf den
Wiederaufbaubedarf dieser Staaten reagieren, denn das ist faktisch das wahre Problem in Burundi.

Ich enthalte mich eines Kommentars zu dem Redebeitrag, in dem die Stationierung europäischer Streitkräfte
gefordert wurde – ich will nicht sagen, dass das ein ganz andere Frage ist –, aber das ist natürlich eine Frage,
die den Rahmen der gegenwärtigen Diskussion sprengen würde. Wir werden Burundi sowohl politisch als
auch finanziell weiterhin aktiv bei seinen Bemühungen um die Festigung des Friedens und den
sozioökonomischen Wiederaufbau unterstützen. Lassen Sie mich daran erinnern, dass die Höhe unserer
Entwicklungshilfe für den Zeitraum 2008-2013 sich gegenwärtig auf 188 Millionen Euro beläuft, und jemand
hat vorgeschlagen, diese Mittel bei der Halbzeitbewertung noch aufzustocken. Dazu muss ich Ihnen sagen,
dass es die Regel ist, dass man die Mittel nur aufstocken kann, wenn Burundi die erste Mittelzuweisung in
ihrer Gesamtheit ordnungsgemäß eingesetzt hat. Das ist die Regel, und ich hoffe, dass das Land die
Bedingungen erfüllt, um in den Genuss dieser Halbzeitbewertung zu kommen.

Die für diesen neuen Zeitraum vorgesehene Strategie beinhaltet eine Erhöhung unserer Budgethilfe sowie
die Festlegung von zwei Schwerpunktsektoren, nämlich Wiederaufbau und ländliche Entwicklung, die
selbstverständlich von großer Bedeutung ist, um das Überleben der Bevölkerung zu sichern, sowie den
Gesundheitssektor. Unsere Anstrengungen, um diesem Land beim sozioökonomischen Wiederaufbau zu
helfen, sind darauf gerichtet, der Bevölkerung die Ergebnisse der Friedensdividende als Faktor für die
Verbesserung seiner Lebensbedingungen deutlich zu machen. Burundi wurde als Pilotland für die Umsetzung
der Schlussfolgerungen des Rates vom November 2007 ausgewählt, das wurde bereits gesagt, und darüber
bin ich froh. Wir haben zusammen mit dem UN-Welternährungsprogramm weiterhin beschlossen, eine
Pilotaktion in Burundi durchzuführen, vor allem was das Bildungswesen und die Bereitstellung von
Schulkantinen für Kinder betrifft, denn es ist ja klar, dass, wenn den Kindern Mahlzeiten angeboten werden,
sie natürlich wieder zur Schule gehen wollen. Wir werden auch eine Pilotstudie erstellen, in die Burundi
einbezogen ist.

Ich werde übrigens demnächst nach Burundi reisen, denn die Kommission ist in alle Vermittlungsbemühungen
sehr stark eingebunden. Ich möchte hinzufügen, dass ich in meiner Zeit als Außenminister direkt an den
Verhandlungen von Arusha mit Präsident Mandela teilgenommen habe, dass ich mich also in diesem Thema
ziemlich gut auskenne, und ich kann Ihnen sagen, Herr Meijer, dass die burundische Verfassung, die
burundischen Gesetze, das burundische Parlament – die Nationalversammlung und der Senat – absolut alle
institutionellen Voraussetzungen bieten, um das ethnische Problem vollkommen unter Kontrolle zu bringen.
Es geht also nicht um eine ethnische Frage, sondern um eine Frage des Unbehagens innerhalb einer ethnischen
Gruppe, nicht gegenüber der anderen Gruppe, und das ist natürlich ein ganz anderes Problem als das der
FNL, die sich jetzt an den Verhandlungstisch setzen, sich in eine echte politische Partei verwandeln und am
Wiederaufbau und der Stabilisierung des Staates mitwirken muss.

(Beifall)

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprachen statt.

15. Zusammensetzung des Parlaments: siehe Protokoll

16. Abstimmungsstunde

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmung

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

16.1. Der Sudan und der Internationale Strafgerichtshof (Abstimmung)
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16.2. Inhaftierung von Oppositionellen in Belarus (Abstimmung)

16.3. Zunehmende Spannungen in Burundi (Abstimmung)

17. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

18. Zusammensetzung der Ausschüsse und der Delegationen: siehe Protokoll

19. Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente: siehe Protokoll

20. In das Register eingetragene schriftliche Erklärungen (Artikel 116 GO): siehe
Protokoll

21. Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte: siehe Protokoll

22. Zeitpunkt der nächsten Sitzungen: siehe Protokoll

23. Unterbrechung der Sitzungsperiode

Die Präsidentin. – Ich erkläre die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für unterbrochen.

(Die Sitzung wird um 16.25 Uhr geschlossen.)
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ANLAGE (Schriftliche Anfragen)

ANFRAGEN AN DEN RAT (Für diese Antworten trägt der Vorsitz des
Rates der Europäischen Union die Verantwortung.)

Anfrage Nr. 9 von Bernd Posselt (H-0285/08)

Betrifft: Reformen in Montenegro

Wie beurteilt der Rat den Reformprozess in Montenegro, insbesondere was Verwaltung, Justiz, Bildungspolitik,
Minderheiten und speziell das private Schulwesen betrifft?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Auf der Grundlage des von der Kommission im Dezember 2007 ausgearbeiteten Fortschrittsberichts nahm
der Rat Kenntnis von den in Montenegro im Laufe des letzten Jahres erzielten Fortschritten, darunter die
Annahme einer Verfassung sowie der Aufbau des notwendigen Rechtsrahmens und der notwendigen
Institutionen nach der Unabhängigkeitserklärung. Der Rat betonte, dass Montenegro die neue Verfassung
im Einklang mit europäischen Normen umsetzen und weitere Anstrengungen zur Verbreiterung des Konsenses
über die wesentlichen Elemente des Staatsaufbaus unternehmen müsse. Er ermunterte Montenegro, die
Erhöhung seiner Verwaltungskapazität sowie seine Bemühungen fortzusetzen, bei den Reformen wesentliche
Erfolge zu erzielen, vor allem bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sowie bei der Bekämpfung der
Korruption und des organisierten Verbrechens.

Aus nachvollziehbaren Gründen ist die Verwaltungskapazität ein Schwachpunkt für ein neu gegründetes
Land. Die Behörden in Montenegro bemühen sich allerdings, die Mängel zu beheben. Die Regierung
unternimmt weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Verwaltungskapazität und zum Abschluss der Reform
der öffentlichen Verwaltung. Ungeachtet der Tatsache, dass der Rechtsrahmen bereits vollendet ist, bleibt
noch viel zu tun. Sollen die Ziele der Regierung erreicht werden, so ist die Bereitstellung angemessener
Finanzmittel erforderlich. Da in diesem Bereich nur langsam Fortschritte verzeichnet werden, ist die öffentliche
Verwaltung noch schwach und wenig effektiv.

Die neue Verfassung hat Veränderungen in der Justiz gebracht, wodurch sie nun nicht mehr so stark vom
Parlament abhängig ist. Gleichwohl müssen die Bestimmungen der Verfassung durchgesetzt werden. Auch
wenn es einige Fortschritte gibt, steht die Justizreform in Montenegro erst am Anfang.

Die Bildungspolitik wird zu langsam auf das Niveau der europäischen Standards gebracht. Der Zugang zur
Grundschulbildung ist nahezu optimal in Montenegro.

Der notwendige Rahmen für den Minderheitenschutz ist geschaffen. Nach der Unabhängigkeitserklärung
unterzeichnete Montenegro das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und der
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Die Verfassung bildet eine solide Grundlage
für den Minderheitenschutz, aber in bestimmten Gebieten geht die Umsetzung nur zögerlich voran. Die
Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen, einschließlich einer erheblichen Anzahl von Roma aus dem
Kosovo, bereitet ernsthafte Besorgnis.

*
*     *

Anfrage Nr. 11 von David Martin (H-0288/08)

Betrifft: Erzielung eines Konsenses in der Frage der handelspolitischen Schutzinstrumente

In der Antwort auf meine Anfrage vom 6. Februar zu demselben Thema (H-0121/08(4)) scheint der Rat ein
Dilemma zu skizzieren, wobei der Rat keinerlei mögliche Reform ohne einen formellen Kommissionsvorschlag
erörtern wird, während die Kommission nicht bereit ist, einen Vorschlag zu unterbreiten, solange kein

(4) Schriftliche Antwort vom 12.3.2008.
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breiterer Konsens zwischen den Mitgliedstaaten über das Schicksal der Reform, die sie bereit sind zu
unternehmen, erzielt wird.

Wie kann nach Auffassung des Rates am ehesten ein Ausweg aus dieser Sackgasse gefunden werden?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Dem Herrn Abgeordneten wird sicherlich bekannt sein, dass die Kommission im Dezember 2006 ein
Grünbuch über die Funktionsweise der handelspolitischen Schutzinstrumente veröffentlichte und dazu
breite öffentliche Diskussionen mit interessierten Gruppen (Industrie, Händler, Verbraucherorganisationen
usw.) einleitete.

Eine der Schlussfolgerungen aus diesen Diskussionen lautet, dass dringend ein richtig funktionierendes
System der handelspolitischen Schutzinstrumente benötigt wird, um die Industriezweige in der Gemeinschaft
vor unlauterem Handel bzw. der Subventionierung von Einfuhren zu schützen und um das Vertrauen der
Öffentlichkeit in den fairen Handel zu gewährleisten. Zugleich wurde festgestellt, dass es notwendig wäre,
bestimmte Elemente dieses Systems umzustellen.

Die ersten Diskussionen, die 2007 in den Vorbereitungsgremien des Rates stattfanden, haben gezeigt, dass
zu bestimmten Elementen des Grünbuchs, zum Beispiel der Notwendigkeit größerer Rechtssicherheit,
Berechenbarkeit und Transparenz sowie unabhängiger Entscheidungsfindung, Konsens erzielt werden
könnte. Allerdings traten bei diesen Diskussionen auch Meinungsverschiedenheiten zu bestimmten Punkten
zutage.

Mitte Januar 2008 erklärte Kommissionsmitglied Mandelson, dass für die Fortsetzung der Konsultationen
mit Interessengruppen über das weitere Vorgehen im Prozess der Überarbeitung der handelspolitischen
Schutzinstrumente mehr Zeit benötigt wird, und er gab die Zusicherung, dass in jedem Vorschlag die legitimen
Interessen aller Beteiligten zum Ausdruck gebracht würden. Beim Rat ist noch kein Vorschlag der Kommission
eingegangen.

Der Ratsvorsitz wird seine informellen Bemühungen fortsetzen, um zwischen den Mitgliedstaaten einen
Konsens zu dieser Frage zu erzielen, und der nächste Ratsvorsitz wird diese Anstrengungen sicherlich auch
fortführen. Wir unterstützen die diesbezüglichen Bemühungen des Europäischen Parlaments und begrüßen
alle Empfehlungen des Ausschusses für internationalen Handel zur Reform der handelspolitischen
Schutzinstrumente der Gemeinschaft als einen ganz wichtigen Beitrag zu den internen Diskussionen.

Es sei auch erwähnt, dass es im Rahmen der Welthandelsverhandlungen in Genf im Zusammenhang mit der
WTO-Entwicklungsagenda von Doha Diskussionen darüber gibt, ob der gegenwärtige Wortlaut der
Vereinbarungen über Antidumping, Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen abgeändert werden soll.
Diese Diskussionen werden in der Verhandlungsgruppe „Regeln“ geführt, und alle Ergebnisse der Diskussionen
in Genf werden sich auch auf die grundlegenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu den
handelspolitischen Schutzmaßnahmen auswirken. Eines der Ziele der EU besteht darin, das regelgestützte
internationale Handelssystem zu stärken und zu sichern, dass alle von den Handelspartnern angenommenen
Regeln noch konsequenter befolgt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 12 von Dimitrios Papadimoulis (H-0290/08)

Betrifft: Beschlüsse des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften zu PKK und
Kongra-Gel

Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften hat mit zwei seiner kürzlich ergangenen
Beschlüsse (Τ-253/04 und Τ-229/02) die Kurdische Arbeiterpartei PKK beziehungsweise die aus ihr
hervorgegangene Kongra-Gel für die Jahre 2002 und 2004 von der Liste der mit dem Terrorismus in
Verbindung stehenden Personen und Organisationen gestrichen. Erstellt und geändert wird die Liste auf
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Beschluss des Rates in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001(5) über spezifische, gegen bestimmte
Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus.

Kann der Rat in Anbetracht der Tatsache, dass die PKK und Kongra-Gel weiterhin in der gültigen Liste des
Rates (Beschluss des Rates 2005/930/ΕG(6)) geführte werden, und zwar mit den entsprechenden Konsequenzen
für die Organisationen selbst und ihre Mitglieder, bestätigen, dass es hinreichende Argumente dafür gibt, die
vorgenannten Organisationen weiterhin in der Liste zu belassen? Über welche Rechte verfügen die Mitglieder
dieser Organisationen, gegen die Behörden der Mitgliedstaaten vorgegangen sind?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Wie erwähnt wurde, erklärte das Gericht erster Instanz am 3. April 2008 den Beschluss 2002/460/EG des
Rates vom 17. Juni 2002 in seinem Bezug auf die PKK sowie den Beschluss 2004/306/EG des Rates vom
2. April 2004 in seinem Bezug auf die KONGRA-GEL wegen fehlender Rechtfertigung für nichtig.

Die vom Gericht für nichtig erklärten Beschlüsse sind nicht mehr in Kraft und wurden durch einen anderen
Beschluss ersetzt. Der derzeit in Kraft befindliche Beschluss des Rates wurde im Dezember 2007
(2007/868/EG) angenommen und am 29. April 2008 geändert (2008/342/EG und 2008/343/EG). Die PKK
(und KONGRA-GEL, wie die PKK auch bezeichnet wird) wurde im Anhang zu dieses Beschlusses aufgeführt.
Die jüngsten Urteile des Gerichts wirken sich nicht auf die Gültigkeit dieses Beschlusses aus, und es sei hier
betont, dass die Antragsteller den Beschluss in diesem Verfahren nicht anfechten wollten, obgleich ihnen
dies vom Gerichtshof vorgeschlagen worden war.

Was das Verfahren betrifft, das der Rat bei der Annahme des Beschlusses 2007/868/EG in Anwendung
brachte, so führte der Rat im ersten Halbjahr 2007 eine gründliche Überprüfung und Konsolidierung seiner
Verfahren für die Aufnahme von Personen, Gruppen und Organisationen in die Liste gemäß Verordnung
(EG) Nr. 2580/2001 des Rates sowie für ihre Streichung von der Liste durch. Er wendet nun ein deutlicheres
und transparenteres Verfahren an. Das heißt, dass er jetzt eine Rechtfertigung in Bezug auf jede Person bzw.
Organisation liefert, die einer Maßnahme zum Einfrieren von Vermögenswerten unterzogen wird.

Die neuen Verfahren kamen 2007 erstmals im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung zur Anwendung,
die im Juni 2007 mit der Veröffentlichung einer aktualisierten Liste endete.

Die neuen Verfahren wurden auch bei der Annahme des derzeit in Kraft befindlichen Beschlusses
berücksichtigt. Die PKK/KONGRA-GEL ist daher offiziell über die Gründe für ihre Aufnahme in die Liste
informiert worden. Außerdem prüfte der Rat vor kurzem noch Zusatzinformationen über die
PKK/KONGRA-GEL; er änderte dann am 29. April 2008 dementsprechend die Rechtfertigung und teilte der
PKK/KONGRA-GEL die geänderte Rechtfertigung der Aufforderung mit, ihm ihre Bemerkungen dazu zu
übermitteln.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Personen, Gruppen und Organisationen, die in der Liste aufgeführt
sind,

den Rat ersuchen können, ihren Fall auf der Grundlage von Belegen bzw. Beweisstücken neu zu prüfen;

den Beschluss der zuständigen einzelstaatlichen Behörde gemäß einzelstaatlichen Verfahren anfechten
können;

falls sie Gegenstand restriktiver Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates sind,
den Beschluss des Rates gemäß den in Artikel 230 Absätze 4 und 5 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft genannten Voraussetzungen vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften anfechten können;

falls sie Gegenstand restriktiver Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates sind,
humanitäre Ausnahmeregelungen zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse beantragen können.

(5) ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 70.
(6) ABl. L 340 vom 23.12.2005, S. 64.
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*
*     *

Anfrage Nr. 13 von Esko Seppänen (H-0291/08)

Betrifft: Sicherheitsgarantien des Vertrags von Lissabon

Das nationale Parlament des Ratsvorsitzes hat den Vertrag von Lissabon ratifiziert. Somit hat der Ratsvorsitz
offensichtlich auch eine klare Vorstellung darüber, welche Sicherheitsgarantien bezüglich der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik in den Vertrag aufgenommen wurden. Enthalten diese auch die Verpflichtung der
militärischen Unterstützung für den Fall, dass ein Mitgliedstaat Ziel eines bewaffneten Angriffs wird oder ist
die Verpflichtung zur militärischen Unterstützung nur mit der Solidaritätsklausel (Artikel 222) verbunden?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Anfrage des Herrn Abgeordneten fällt nicht in die Zuständigkeit des Rates, da der Rat nicht an der
Regierungskonferenz teilnahm, die den Entwurf des Vertrags von Lissabon ausarbeitete. Weder der Rat noch
der Ratsvorsitz ist in der Lage, eine Auslegung des Vertrags von Lissabon vorzunehmen, der noch nicht in
Kraft ist.

Daher setzt Sie der Ratsvorsitz lediglich davon in Kenntnis, dass die Bereiche der Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik durch Abschnitt 2 des Kapitels 2 von Titel V der konsolidierten Fassung des Vertrags
über die Europäische Union geregelt werden. Die konkrete Frage der Unterstützung eines Mitgliedstaats im
Falle eines bewaffneten Angriffs auf dessen Hoheitsgebiet wird durch Artikel 42 Absatz 7 der konsolidierten
Fassung des Vertrags über die Europäische Union geregelt.

*
*     *

Anfrage Nr. 14 von Lambert van Nistelrooij (H-0292/08)

Betrifft: MwSt.-Erhebung - Trennung zwischen Lieferung und Verteilung durch
Energieversorgungsunternehmen

Bei der Trennung zwischen Netzbetreiber und Lieferant im Rahmen der Strom- und Gasversorgung
(EU-Richtlinie 2003/54/EG(7) - 2003/55/EG(8)) stellt sich die Frage, wie die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf die
Tätigkeiten der getrennten Netzbetreiber- und Lieferunternehmen durch die Mitgliedstaaten erhoben werden
soll. Eine Reihe von Mitgliedstaaten wendet das „Kommissionärs-Modell“ an, in dessen Rahmen der Lieferant
(das Übertragungsunternehmen) während des gesamten Versorgungswegs die MwSt. einziehen muss und
sie auch an die Steuerbehörden abführt. Wenn dieses übliche „Kommissionärs-Modell“ angewandt wird,
kann die MwSt. von Lieferant und Zulieferer unabhängig voneinander verbucht werden. Wenn dieses Modell
jedoch nicht (mehr) zulässig ist, müssen die MwSt.-Beträge, die der Lieferant für die Übertragungsdienstleistung
an den Kunden abrechnet, genau den Mwst.-Beträgen entsprechen, die das Übertragungsunternehmen für
diesen Kunden abrechnet. Der Lieferant muss MwSt. auf die Übertragung ausdrücklich neben der MwSt. für
die eigene Dienstleistung in der Rechnung angeben. Diese wechselseitige Abhängigkeit von Lieferant und
Übertragungsunternehmen sorgt für zusätzliche Probleme bei Nichtzahlung, Umzug oder Wechsel zu einem
neuen Lieferanten.

Kann der Rat bestätigen, dass das vorgenannte „Kommissionärs-Modell“ bei der Trennung von Netzbetrieb
und Lieferung aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften der EU zulässig ist? Sieht der Rat in diesem
Zusammenhang Anlass für Änderungen in den Vorschlägen an das EP für das sog. „dritte Energiepaket“ von
2007?

(7) ABl. 176 vom 15.7.2003, S. 37.
(8) ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 57.
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Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Zur ersten Frage, die uns der Herr Abgeordnete gestellt hat, möchten wir betonen, dass die Kommission
dafür verantwortlich ist, die korrekte Anwendung des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen.

Zu der zweiten Frage möchten wir den Herrn Abgeordneten darauf aufmerksam machen, dass die Vorschläge
der Kommission im Zusammenhang mit dem „Dritten Energiepaket“ für 2007 keine Bestimmungen zu
Steuern enthalten.

Herrn Nistelrooij ist sicherlich bekannt, dass der Rat Entscheidungen auf der Grundlage von Vorschlägen
der Kommission trifft. Bis heute hat der Rat allerdings noch keinen Vorschlag der Kommission in der
Angelegenheit erhalten, auf die er sich bezieht.

*
*     *

Anfrage Nr. 15 von Roberta Alma Anastase (H-0294/08)

Betrifft: Perspektiven der verstärkten regionalen Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum im
Zusammenhang mit der Entscheidung, die Union für den Mittelmeerraum ins Leben zu rufen

Im Rahmen der Tagung des Europäischen Rates vom 13./14. März 2008 wurde die Entscheidung gefällt,
die Initiative „Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“ ins Leben zu rufen und zu fördern, die auf
die Gründung einer aus EU-Mitgliedstaaten und nicht der EU angehörenden Mitgliedern zusammengesetzten
Union abzielt, um die Beziehungen der EU zu den Mittelmeerländern zu vertiefen.

Das Parlament hat jedoch mehrmals erklärt, dass die EU die regionale Zusammenarbeit im Rahmen der
Schwarzmeersynergie-Initiative, der Partnerschaft Europa-Mittelmeer und der Nördlichen Dimension auf
vergleichbarem Niveau entwickeln sollte.

Im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Gründung der Union für den Mittelmeerraum und der
Tatsache der geringer entwickelten Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schwarzmeerregion muss
die Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum, dem europäische Länder angehören, auf einem entsprechenden
Niveau vertieft werden. Beabsichtigt der Rat eine Prüfung dieser Situation? Welche Maßnahmen für ein
stärkeres EU-Engagement in der Schwarzmeerregion würde er vorschlagen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Seit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens grenzen zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union direkt
an den Schwarzmeerraum. Somit ist die EU in der Region nicht länger nur externer Akteur. Die Herstellung
engerer Beziehungen zwischen der EU und den Ländern des Schwarzmeerraums liegt im Interesse der EU
und der Länder des Schwarzmeerraums. Diese Region gewinnt für die Europäische Union zunehmend an
strategischer Bedeutung, da sie als Markt für 190 Millionen Menschen ein großes wirtschaftliches Potenzial
besitzt und überdies eine wichtige Transitroute darstellt.

Die Europäische Union hat zu allen Ländern des Schwarzmeerraums bilaterale Beziehungen geknüpft, und
zwar im Zusammenhang mit:

– dem Heranführungsprozess mit der Türkei;

– der Europäischen Nachbarschaftspolitik (fünf Aktionspläne im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik – Moldau, Armenien, Aserbaidschan und Georgien);

– der strategischen Partnerschaft mit Russland;

– der Ernennung von zwei EU-Sonderbeauftragten in der Region: 2003 für den Südkaukasus und 2005 für
Moldau;

22-05-2008Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE68



– der Mission der Europäischen Union Unterstützung des Grenzschutzes in der Republik Moldau und in der
Ukraine (EUBAM); und

– dem EU-Sonderbeauftragten, Grenzunterstützungsteam in Georgien.

Die EU wird die bilateralen Beziehungen mit verschiedenen Ländern weiterentwickeln. Allerdings sind das
zurzeit die Länder, die vor besonderen Herausforderungen stehen, für die koordinierte Maßnahmen auf
regionaler Ebene erforderlich sind.

Die Initiative „Schwarzmeersynergie“, die im April 2007 von der Kommission ergriffen wurde, soll die
Zusammenarbeit in der Region sowie zwischen der EU und der Region insgesamt fördern.

Die Schwarzmeersynergie-Initiative wird durch die Europäische Nachbarschaftspolitik und die anderen
EU-Politiken unterstützt, die in den Beziehungen mit den Ländern in der Region verfolgt werden.

Bemerkenswert sind weiterhin folgende zentrale Punkte:

Erstens ist die Stabilität in der Europäischen Nachbarschaftspolitik eines der wichtigsten Ziele der Europäischen
Sicherheitsstrategie. Die Europäische Union verbindet damit die Einbettung von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, die Förderung der Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsführung, sozioökonomische
Entwicklung und die Armutsbekämpfung, mit anderen Worten die „Europäisierung“ des Übergangs- und
Reformprozesses in der Region.

Zweitens haben sich die Vorteile, die sich für die EU durch eine stärkere Präsenz in der Region ergeben,
aufgrund der Notwendigkeit der Diversifizierung der Energiequellen und der Energieversorgungsrouten in
jüngster Zeit vergrößert. Bei der Schwarzmeerraum handelt es sich unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit
der Energieversorgung der EU um eine Energieerzeugungs- und Transitregion von strategischer Bedeutung.
Dieser Raum verfügt über erhebliches Potenzial in Bezug auf die Streuung der Energieversorgung und ist
daher ein wichtiges Element der Energieaußenpolitik der EU. Die Vielfalt einer sicheren Energieversorgung
liegt im Interesse der Partner in der Region und der Europäischen Union. Folglich sind Stabilität und Sicherheit
umso wichtiger für die EU, und sie möchte daher, dass es zu einer Lösung der Streitigkeiten in der Region
kommt, die wahrscheinlich weiterhin das größte Hindernis für dauerhaften Frieden und nachhaltige
Entwicklung darstellen.

Zudem bleiben gutnachbarliche Beziehungen und enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region
für die EU sehr wichtig. Verbesserungen in den Beziehungen innerhalb der Region schaffen gegenseitiges
Vertrauen und machen den Weg frei für dauerhafte Fortschritte.

Die EU schlägt nicht vor, neue Institutionen oder Verwaltungsstrukturen einzurichten. Die Schwarzmeerländer
werden weiterhin die Hauptpartner für die EU sowohl auf bilateraler Ebene als auch in Diskussionen auf
regionaler Ebene bleiben. Die EU ist aber natürlich bereit, die Kontakte zu regionalen Organisationen zu
verstärken.

Die Schwarzmeersynergie-Initiative ist nicht auf wirtschaftliche Zusammenarbeit beschränkt. Ihr Ziel besteht
auch darin, eine Region zu errichten, die von nachhaltiger Demokratie, verantwortungsvoller Staatsführung,
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten geprägt sein wird.

Die Europäische Union unternimmt besondere Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Chancen für
die Lösung bestehender Streitigkeiten in der Region genutzt werden. Durch Hass, Armut und
Hoffnungslosigkeit im Gefolge dieser Zwistigkeiten sind schon zu viele Leben zerstört worden. Für die
Europäische Union ist es nicht möglich, im 21. Jahrhundert die Augen vor so viel Leid vor ihrer Haustür zu
verschließen. Die EU kann und muss aktiv werden, wenn ein Ausweg aus diesem Abgrund der Verzweiflung
gefunden werden soll.

Am 14. Februar 2008 trafen sich die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten in Kiew erstmals mit ihren
Amtskollegen aus dem weiteren Schwarzmeerraum. Den Ko-Vorsitz des Treffens übernahmen die Ukraine,
die zu dieser Zeit den Vorsitz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum
(Außenminister Volodymyr Ohryzko) führte, und die Europäische Union (Andrej Šter, Staatssekretär im
slowenischen Außenministerium, und Benita Ferrero-Waldner, für Außenbeziehungen und europäische
Nachbarschaftspolitik zuständiges Mitglied der Europäischen Union). Die zum Ende des Treffens
angenommene gemeinsame Erklärung ist ein wichtiges politisches Dokument, das für die weitere Arbeit
richtungweisend ist.
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In Anbetracht der strategischen Bedeutung der Schwarzmeerregion für die EU ersuchte der Rat im Mai 2007
die Kommission um einen Überblick über die Entwicklung der Initiative „Schwarzmeersynergie“, auf dessen
Grundlage der Rat seine Tätigkeit im Hinblick auf die gesamte Region weiter prüfen wird.

*
*     *

Anfrage Nr. 16 von Leopold Józef Rutowicz (H-0302/08)

Betrifft: Treibhauseffekt

Beabsichtigt der Rat, den Treibhauseffekt untersuchen zu lassen?

Das Problem der CO2-Emissionen sowie die daraus erwachsende erhebliche Gefahr der Erderwärmung
erfüllen die Öffentlichkeit gegenwärtig mit großer Sorge. Die Erderwärmung gehört zu den Fragen, mit denen
sich die Europäische Union vorrangig beschäftigt. Leider jedoch ist diese Thematik noch nicht ausreichend
untersucht und wird von einem großen Teil der Wissenschaftler und vielen Ländern mit Skepsis betrachtet.

Erwägt der Rat eine genaue Untersuchung sowie eine gründliche wissenschaftliche Analyse dieser Thematik?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) arbeitet maßgebliches wissenschaftliches
Material aus, das von entscheidender Bedeutung für die Politikgestaltung ist. Der Ausschuss wurde 1988 per
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingerichtet, um Entscheidungsträgern eine
unparteiische Quelle für Informationen zum Klimawandel zur Verfügung zu stellen. Seine Rolle ist es, die
neuesten weltweit veröffentlichten wissenschaftlichen, technischen und sozioökonomischen Informationen
auf einer umfangreichen, objektiven, offenen und transparenten Grundlage zu beurteilen, was dazu beiträgt,
Einsichten in die Gefahren, die mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel verbunden sind, und in
dessen tatsächliche und potenzielle Auswirkungen zu vermitteln sowie Entscheidungsvarianten für die
Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz vorzulegen.

Die Bewertungsberichte, die der IPCC seit 1990 veröffentlicht hat, veranschaulichen die Fortschritte im
wissenschaftlichen Verständnis des Klimawandels und seiner Folgen. Der Vierte Bewertungsbericht des IPCC
(AR4, 2007) stellt die bislang umfassendste und zuverlässigste Beurteilung des Klimawandels dar. Darin
heißt es, die „Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig“ und die „durchschnittliche globale Erwärmung in
den letzten 50 Jahren ist aller Wahrscheinlichkeit nach zum größten Teil auf die Zunahme anthropogener
Treibhausgase zurückzuführen“.

Der Rat hat wiederholt auf die Feststellungen des IPCC verwiesen, z. B. in seinen Schlussfolgerungen vom
30. Oktober 2007 (14178/07, S. 10).

*
*     *

Anfrage Nr. 17 von Brian Crowley (H-0307/08)

Betrifft: Die politische Lage in Kenia

Kann der Rat eine umfassende Erklärung zur derzeitigen politischen Lage in Kenia abgeben?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Die Europäische Union hat die Bildung einer Koalitionsregierung in Kenia begrüßt, die dank der
Entschlossenheit der politischen Akteure in Kenia sowie auch der internationalen Gemeinschaft zustandekam,
die das Gremium angesehener afrikanischer Persönlichkeiten unter dem Vorsitz Kofi Annans einmütig
unterstützte.
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Die EU ist der Meinung, dass die Koalitionsregierung die Führungskräfte in Kenia in die Lage versetzen wird,
die nationale Aussöhnung und den am 28. Februar vereinbarten Dialog fortzusetzen. Eine Rückkehr zur
Normalität ist von entscheidender Bedeutung für das kenianische Volk, das Frieden und Wohlstand möchte,
sowie für die gesamte Region vom Sudan bis Somalia, einschließlich der Region der Großen Seen in Afrika,
die nicht in der Lage ist, die Folgen der Ereignisse in Kenia zu vermeiden.

Die Europäische Union hat ihre Verpflichtung bekräftigt, eine wirkliche Teilung der Macht zu unterstützen
und mit der neuen Regierung Kenias daran zu arbeiten, Kenia auf den Weg von Entwicklung und Stabilität
zurückzuführen. Die EU wird die Regierung Kenias bei der Umsetzung eines koordinierten und weit reichenden
Reformplans unterstützen, um gegen die Ursachen anzugehen, die dem regelmäßig auftretenden Konflikt
zugrunde liegen, und zu einem besseren, sichereren und besser entwickelten Kenia beizutragen.

*
*     *

Anfrage Nr. 18 von Eoin Ryan (H-0309/08)

Betrifft: Weltweit steigende Lebensmittelpreise

Kann der Rat eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, was die EU derzeit konkret unternimmt, um die
Lebensmittelpreise in der Welt zu überwachen und zu senken? Ist dem Rat bekannt, dass die Reispreise
innerhalb der beiden letzten Monate Rekordmarken erreicht haben und weltweit um ca. 75 % gestiegen sind
und dass der Weizenpreis im letzten Jahr um 120 % gestiegen ist, wodurch sich der Preis für einen Laib Brot
in den meisten armen Ländern mehr als verdoppelt hat?

Ist dem Rat bewusst, dass es in jüngster Zeit in Haiti, Kamerun, Niger, Burkina Faso und Indonesien sowie
auf den Philippinen wegen hoher Lebensmittelpreise zu Unruhen gekommen ist?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Dem Rat ist der weltweite Anstieg der Lebensmittelpreise bekannt, wodurch die jüngsten Errungenschaften
bei der Verringerung von Armut und Unterernährung gefährdet und die Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele aufs Spiel gesetzt werden. Dies kann auch Instabilität verursachen, wie die
Unruhen wegen der Lebensmittelpreise in einigen Ländern der Welt schon vor Augen geführt haben.

Der Rat hält es für erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um den ärmsten Ländern und den am stärksten
gefährdeten Gruppen in der Gesellschaft kurzfristig Hilfe zu leisten und zugleich durch mittelfristige
Maßnahmen, vor allem durch die Erhöhung der landwirtschaftlichen Erzeugung, die Lebensmittelpreise zu
drosseln.

Das Problem des steilen Anstiegs der Lebensmittelpreise ist auch eine zusätzliche Herausforderung für die
Entwicklungspolitik. Auf der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ im
Mai (Entwicklungsminister) wird diese Frage ebenfalls diskutiert. Außerdem sollen Schlussfolgerungen zu
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen angenommen werden, um das Problem des Preisanstiegs bei
Lebensmitteln zu lösen. Die EU hat bereits ihre Versorgung der am schlimmsten betroffenen Länder mit
Lebensmittel- und humanitären Hilfen aufgestockt sowie zusätzliche Mittel bereitgestellt, um die
hilfsbedürftigsten Gruppen in der Gesellschaft zu unterstützen. 2008 hat die Kommission 223 Millionen
Euro für humanitäre Hilfe und Lebensmittelhilfen zur Verfügung gestellt. Infolge der gestiegenen Kosten für
die bestehenden Programme für humanitäre Hilfe sowie für die Finanzierung neuer Programme wird die EU
die zur Verfügung stehenden Mittel erhöhen müssen. Auch von vielen Mitgliedstaaten werden zusätzliche
Mittel bereitgestellt. Mittelfristig könnten andere Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit sowie andere
geeignete Instrumente der Kommission eingesetzt werden, um die negativen Auswirkungen der durch den
Anstieg der Lebensmittelpreise hervorgerufenen Krise beseitigen zu helfen. In ihrem Dialog mit Drittländern
wird die EU versuchen, diese davon abzubringen, Lebensmittelausfuhrverbote einzuführen und ihnen raten,
stattdessen den entwicklungsfreundlichen Einsatz von Mitteln zu fördern, die als Ergebnis der hohen
Lebensmittelpreise eingenommen wurden. Langfristig gesehen wird die EU die Entwicklungsländer, vor
allem die am wenigsten entwickelten unter ihnen, darin bestärken, eine geeignete Agrarpolitik zu betreiben,
insbesondere was die Erhöhung der Ernährungssicherheit betrifft. Der Rat ist davon überzeugt, dass der
Schlüssel für die Erhöhung der Lebensmittelproduktion und der globalen Lebensmittelvorräte darin liegt,
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die Hilfe zu erhöhen, die den Entwicklungsländern im Interesse der Erzielung positiver Langzeitwirkungen
zum Ausbau der eigenen Landwirtschaft bereitgestellt wird. Die Länder werden dadurch in die Lage versetzt,
ihr Potenzial wirksamer für die landwirtschaftliche Erzeugung zu nutzen. In diesem Zusammenhang wird
die EU die Schlussfolgerungen der Anfang Juni stattfindenden Hochrangigen FAO-Konferenz berücksichtigen.

Der Rat „Landwirtschaft und Fischerei“ erörterte auf seiner Tagung im Mai die steigenden Preise für
Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse und prüfte diese Frage erneut auf seiner Tagung im Mai.
Der Europäische Rat wird auf seiner Tagung im Juni die Lage beurteilen und weitere operative Leitlinien zu
dieser Frage aufstellen, insbesondere im Zusammenhang mit den Millenniums-Entwicklungszielen. Der Rat
diskutiert dieses Problem auch mit seinen Partnern im Rahmen der zuständigen internationalen Gremien.

In der Praxis hat die EU bereits Maßnahmen ergriffen, um im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik die
Produktion zu steigern und den Preisanstieg zu bremsen. Die zeitweilige Aufhebung der Flächenstilllegung
hat den Landwirten in der EU ermöglicht, bis zu 10 % zusätzliche Flächen für die Erzeugung (vor allem von
Getreide) zu nutzen. Die Erhöhung der Milchquote um 2 % ab April 2008 erlaubt den Milcherzeugern in
der EU, mehr Milch zu produzieren. Außerdem hat die EU Zölle für die Getreideeinfuhr aufgehoben und
beabsichtigt, diese Vereinbarung auf das folgende Wirtschaftsjahr auszudehnen.

Der „GAP-Gesundheitscheck“, der zurzeit läuft, wird die nächste Gelegenheit bieten, konkrete kurzfristige
Lösungen anzunehmen, so zum Beispiel die endgültige Abschaffung der Flächenstilllegung, eine weitere
Erhöhung der Milchquoten, eine weitere Abkopplung der Beihilfen von der Erzeugung in anderen Sektoren
mit gebundener Hilfe sowie die Abschaffung der Prämie für Energiepflanzen.

Auf mittlere Sicht sei bemerkt, dass sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche der EU durch den Beitritt
neuer Mitgliedstaaten um rund 40 % erhöht hat. Das Leistungsvermögen der neuen Mitgliedstaaten erhöht
sich von Jahr zu Jahr. Diese Aussicht und die ständige Erneuerung und Rationalisierung der Agrarproduktion
in allen Mitgliedstaaten wird die EU in die Lage versetzen, einen sogar noch größeren Beitrag zur weltweiten
Lebensmittelerzeugung und somit zu mehr Ernährungssicherheit in der Welt zu leisten.

Langfristig sollte die EU die Agrarforschungs- und Entwicklungsprojekte auf ihrem gesamten Territorium
besser koordinieren, um neue Technologien zu entwickeln, mit denen die Produktivität der Landwirtschaft
erhöht werden kann.

*
*     *

Anfrage Nr. 19 von Liam Aylward (H-0311/08)

Betrifft: Mehr Aufmerksamkeit für das Problem der Kinderarbeit auf internationaler Ebene

Kann der Rat eine politische Zusicherung geben, der zufolge die Europäische Union in diesem Jahr möglichst
jedes wichtige internationale Forum nutzen wird, um darauf hinzuweisen, dass die Kinderarmut überall auf
der ganzen Welt unbedingt auf internationaler Ebene bekämpft werden muss?

Ist der Rat auch der Ansicht, dass eine stärker strukturierte internationale Kampagne unter Beteiligung anderer
wichtiger UN-Agenturen erforderlich ist, um die Notwendigkeit von Maßnahmen zur weltweiten Bekämpfung
der Kinderarbeit auf breiterer Ebene deutlich zu machen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Förderung und Schutz der Rechte des Kindes sind ein wichtiger Aspekt der internen und externen Politik
der EU. Im Dezember 2007 hat der Rat Leitlinien für die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes
angenommen, in der er das das bedingungslose Eintreten der EU für die Förderung und den Schutz der Rechte
von Kindern wiederholte, die sich aus den wichtigsten internationalen und europäischen
Menschenrechtsübereinkünften, -normen und -standards sowie den für die Förderung und den Schutz der
Rechte des Kindes relevanten politischen Verpflichtungen ergeben.

Die EU unternimmt seit vielen Jahren und wird auch künftig weitere Anstrengungen unternehmen, um die
Förderung der Rechte des Kindes zu unterstützen, die sich aus multilateralen Maßnahmen ergeben, von
denen nachstehend die wichtigsten genannt werden:
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Umsetzung der 2003 angenommenen Leitlinien der EU über Kinder in bewaffneten Konflikten;

Sensibilisierung von Drittländern, vor allem im politischen Dialog, in Bezug auf die Rechte des Kindes;

Finanzierung, vor allem im Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte
(EIDHR), von Projekten zur Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes;

Überwachung der Fortschritte bei der Beschleunigung der Förderung der Menschenrechte im Prozess der
Erweiterung sowie Unterstützung für die Reform des Kinderschutzes in den Bewerberländern und in
potenziellen Bewerberländern;

Gemeinsam mit den Ländern Lateinamerikas jährlich Unterstützung der EU einer Resolution zu den Rechten
des Kindes im Rahmen der Vereinten Nationen und regelmäßig an die entsprechenden Länder ergehende
Aufforderungen, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes sowie die Fakultativprotokolle zu diesem
Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren und umzusetzen;

Unterstützung für die Bemühungen der zuständigen internationalen und regionalen Akteure zur Förderung
der Rechte des Kindes, vor allem die Bemühungen des UNO-Generalsekretärs, des UNO-Sicherheitsrates,
der im UN-Vertrag aufgeführten Organe, speziell des Ausschusses für die Rechte des Kindes und der
Mechanismen der Sonderverfahren der Vereinten Nationen, der entsprechenden Einrichtungen der Vereinten
Nationen, speziell des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), des Amts des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR), der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) und
auch regionaler Mechanismen, speziell des Europarats, der OSZE, des Europäischen Netzwerks der
Kinderbeauftragten sowie von Organisationen der Zivilgesellschaft;

„Der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“ als Bestandteil der EU-Entwicklungspolitik (eine
am 22. November 2005 vom Rat angenommene gemeinsame Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission zur
Entwicklungspolitik der Europäischen Union, die die Wahrung der Rechte des Kindes in den Mitgliedstaaten
beinhaltet; das Dokument verweist auf die wichtigsten internationalen Menschenrechtsrahmen und die
Millenniums-Entwicklungsziele.

*
*     *

Anfrage Nr. 20 von Seán Ó Neachtain (H-0313/08)

Betrifft: Kosovo

Kann der Rat eine Erklärung zur aktuellen Einschätzung der politischen Lage im Kosovo abgeben?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates auf der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008
in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

Am 17. Februar 2008 nahm die Kosovo-Versammlung eine Entschließung an, in der die Unabhängigkeit
des Kosovo erklärt wurde. Der Rat bekräftigte die Bereitschaft der Europäischen Union, eine führende Rolle
bei der Stärkung der Stabilität in der Region zu übernehmen, und er wies erneut auf die Zusagen der
Europäischen Union hin, wie sie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. Dezember
2007 sowie in der Vereinbarung über Gemeinsame Maßnahmen zur Einrichtung einer ESVG-Polizei- und
Rechtsstaatlichkeitsmission und zur Ernennung eines Sonderbeauftragten der EU im Kosovo gegeben wurden.
In seinen Schlussfolgerungen am 18. Februar nahm der Rat zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten im Einklang
mit ihren nationalen Gepflogenheiten und dem Völkerrecht über ihre Beziehungen zum Kosovo beschließen
werden. Der Rat erklärte erneut, dass die EU fest zu den Grundsätzen der VN-Charta und der Schlussakte
von Helsinki, einschließlich der Grundsätze der Souveränität und der territorialen Integrität, sowie allen
Resolutionen des VN-Sicherheitsrates stehe. Er bekräftigte seine Überzeugung, dass das Kosovo angesichts
des Konflikts der 90er-Jahre und des langen Zeitraums unter internationaler Verwaltung gemäß der
Resolution 1244 des VN-Sicherheitsrates einen Fall eigener Art darstellt, der diese Grundsätze und
Resolutionen nicht in Frage stellt.
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Im Zuge ihres umfassenden Kosovo-Konzepts beschloss die EU, am 16. Februar 2008 eine zivile Mission
zu starten, und zwar die Mission EULEX KOSOVO. Das Ziel der Mission ist die Unterstützung der Behörden
im Kosovo durch Beobachtung, Anleitung und Beratung in allen Bereichen im Zusammenhang mit der
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere bei den Polizei-, Justiz-, Zoll- und Strafvollzugsdiensten. Dementsprechend
wird die Mission die Institutionen und Justizbehörden bei ihren Fortschritten in Richtung Rechenschaftspflicht
und bei der Weiterentwicklung und Stärkung eines unabhängigen multiethnischen Justizsystems sowie eines
multiethnischen Polizei- und Zolldienstes unterstützen. Zu den wichtigsten Prioritäten der Mission gehört
es, Probleme bezüglich der Minderheitsgemeinschaften und der Korruption auszuräumen und das organisierte
Verbrechen zu bekämpfen.

Nach der Unabhängigkeitserklärung kam es zu Anschlägen auf Gebäude an zwei Grenzübergängen zwischen
Kosovo und Serbien. In einigen Orten quittierten daraufhin serbischstämmige Angehörige der Polizei und
anderer Organe des Kosovo ihren Dienst. Am 14. März besetzte eine große Gruppe Demonstranten im
Norden der Stadt Mitrovica im Kosovo widerrechtlich das Gerichtsgebäude der Mission der Vereinten
Nationen im Kosovo (UNMIK). Die UNMIK unternahm wiederholt Versuche, die Demonstranten davon zu
überzeugen, das Gebäude friedlich zu räumen, hatte allerdings dabei keinen Erfolg. Daher wurde am 17. März
im Auftrag der UNMIK eine Polizeimaßnahme zur Wiedereinnahme des Gerichtsgebäudes eingeleitet. Die
Operation verlief erfolgreich, jedoch verschlechterte sich die Lage, als die Polizei versuchte, die Demonstranten,
die das Gerichtsgebäude widerrechtlich besetzt hatten, zu einer Vernehmung abzuführen. Danach wurden
Angehörige der UNMIK-Polizei und der KFOR angegriffen, unter anderem mit tödlichen Waffen. Ein
ukrainischer Angehöriger der UNMIK-Polizei erlag in der Folge seinen Verletzungen, und mehr als zehn
Polizisten und Soldaten der KFOR wurden verwundet.

Am 9. April 2008 nahm die Kosovo-Versammlung in Übereinstimmung mit der Unabhängigkeitserklärung
eine Verfassung an, die schon im Voraus durch den Internationalen Zivilbeauftragten bestätigt worden war.
Darin sagt das Kosovo zu, sich an die Bestimmungen des Umfassenden Vorschlags für das Kosovo sowie für
andere Formen der internationalen Präsenz unter Leitung der EULEX-Mission und des Internationalen
Zivilbüros (ICO), das eine besondere Aufsichtsfunktion haben soll, zu halten. Die Verfassung wird am 15. Juni
2008 in Kraft treten. Die im Umfassenden Vorschlag vorgesehene Annahme von Rechtsvorschriften zum
Schutz der Rechte von Minderheiten wird fortgesetzt.

Mit Ausnahme der Ereignisse in Mitrovica im März ist die Lage im Kosovo friedlich und frei von
schwerwiegenden ethnisch motivierten Zwischenfällen. Selbst die Kommunalwahlen (und die
Parlamentswahlen), die die Republik Serbien – trotz Warnungen vonseiten der UNMIK – am 11. Mai
gemeinsam mit ganz bestimmten Gruppen von Kosovo-Serben abhielt, verliefen im Wesentlichen friedlich
und ohne größere Zwischenfälle. Die UNMIK erklärte die Kommunalwahlen für ungesetzlich und ohne
Rechtswirkung, da sie entgegen dem ausschließlichen UNMIK-Mandat zur Bestätigung von Wahlen gemäß
Resolution 1244 des VN-Sicherheitsrates abgehalten wurden. Die Wahlen zum serbischen Parlament wurden
auch im Kosovo abgehalten.

Wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen in seinem Bericht im März betonte, zeigte die Mehrheit der
Bevölkerung des Kosovo trotz der Reaktionen eines Teils der serbischen Bevölkerung Zurückhaltung, und
die Behörden des Kosovo haben wiederholt zu Ruhe, Geduld und Vertrauen in die internationale Präsenz
im Kosovo aufgerufen. Ministerpräsident Thaçi hat den Kosovoserben viele Besuche abgestattet.

Das Kosovo und die internationale Öffentlichkeit warten nun darauf, dass die am 9. April 2008 von der
Kosovo-Versammlung angenommene Verfassung am 15. Juni 2008 in Kraft treten wird. Zugleich warten
sie die Folgen ab, die dies für die Neugestaltung der internationalen Präsenz im Kosovo haben wird, vor allem
was die künftige Rolle der Mission der Vereinten Nationen angeht. Zu dieser Frage werden gegenwärtig
intensive Gespräche zwischen allen interessierten Kreisen und den internationalen Akteuren im Kosovo
geführt, um einen klaren Plan für die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der UNMIK und der
EULEX-Mission vorlegen zu können.

*
*     *
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Anfrage Nr. 21 von Mikel Irujo Amezaga (H-0321/08)

Betrifft: Entführung des Schiffs Playa de Bakio und Maßnahmen gegen die internationale Piraterie

In der Verordnung (EG) Nr. 725/2004(9) wird das Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (SUA) nicht erwähnt. Ferner existieren mehrere Protokolle
aus dem Jahr 2005. Die so genannten "SUA-Verträge" ergänzen den Internationalen Code für die
Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (ISPS), der dazu dient, praktische Maßnahmen umzusetzen,
um die Sicherheit des internationalen Seeverkehrs und der Häfen angesichts terroristischer Aktivitäten zu
verbessern. Er ist im Rahmen der SOLAS-Konvention verbindlich, regelt er doch die Rechtslage für den
unglücklichen Fall eines terroristischen Angriffs. Die genannten Instrumente erweitern die Liste der gemäß
den Verträgen strafbaren Handlungen erheblich und enthalten neue Regeln bei einer geduldeten Kaperung
von Schiffen. Dies ist von größter Wichtigkeit, insofern die Staaten die erforderliche Rechtsgrundlage erhalten,
um terroristische Aktivitäten auf See im Planungs- oder Durchführungsstadium zu unterbinden.

Hat der Rat in Betracht gezogen, die "SUA-Verträge" in das Gemeinschaftsrecht aufzunehmen? Ist er der
Ansicht, dass ihre Aufnahme dazu beitragen könnte, die EU wirksam gegen Taten wie die Entführung von
26 Fischern des baskischen Schiffs „Playa de Bakio“ in somalischen Gewässern zu schützen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Wenn Angelegenheiten, die durch die SUA-Verträge geregelt werden, in den Zuständigkeitsbereich der
Gemeinschaft fallen, jedoch in den bestehenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft nicht erfasst werden,
kann die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge unterbreiten, die sie für
erforderlich hält, um das bestehende Gemeinschaftsrecht zu ergänzen.

Ist die Gemeinschaft jedoch für solche Angelegenheiten nicht zuständig, wozu zweifellos die Möglichkeit
strafbarer Handlungen gehört, die in der Anfrage angesprochen wird, sind die Interventionsmöglichkeiten
der EU auf solche beschränkt, die ihr im Rahmen der Instrumente der EU auf dem Gebiet der gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik zur Verfügung stehen.

*
*     *

Anfrage Nr. 22 von Paulo Casaca (H-0322/08)

Betrifft: Waffenlieferung an das iranische Regime

Der internationalen Presse,  vor allem dem Guardian vom 20. April,
http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/20/armstrade.iran"

, ist zu entnehmen, dass der Verkauf von Waffen und Technologie für Raketen und nukleare Komponenten
an das iranische Regime aus Europa in letzter Zeit ständig zugenommen hat.

Abgesehen von der Feststellung, dass verschiedene Transaktionen von Unternehmen aus Großbritannien
durchgeführt wurden und dass Malta als Drehscheibe für den Waffenhandel diente, haben die Zollinspektoren
aus Großbritannien schließlich herausgefunden, dass sich hinter der Fassade der angeblich beteiligten
iranischen Unternehmen die Luftwaffe des Irans, das Verteidigungsministerium dieses Landes und die
Revolutionären Garden verbergen.

Sind dem Rat diese oder andere ähnliche Transaktionen, an denen Mitgliedstaaten der Union beteiligt sind,
bekannt?

Welche Maßnahmen gedenkt der Rat angesichts der anscheinend wiederholten und eindeutigen Verstöße
gegen die von den Vereinten Nationen gegen den Iran verhängten Sanktionen zu ergreifen?

(9) ABl. L 129 vom 29.4.2004, S. 6.
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Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat ist über diese Artikel unterrichtet, obgleich er sich noch nicht mit den Untersuchungen befasst hat,
von denen in diesem Artikel die Rede ist.

Dennoch ist darauf aufmerksam zu machen, dass es in dem Artikel aus dem Guardian um eine versuchte
Verletzung des Kontrollsystems der EU in Verbindung mit der Ausfuhr in den Iran geht. Der Artikel beschreibt
vor allem den erfolglosen Versuch eines britischen Exporteurs, bei der Verbringung von Gebrauchtwaren
in den Iran über Malta die Ausfuhrkontrolle zu umgehen (für die Ausfuhr von Gebrauchtwaren aus dem
Vereinigten Königreich nach Malta wird keine Genehmigung benötigt, da es sich um innergemeinschaftliche
Verbringung handelt). Die maltesischen Behörden haben völlig richtig und im Einklang mit der EU-Politik
den Versuch des Weitertransports in den Iran vereitelt. Das Vereinigte Königreich hat gegen den Exporteur
erfolgreich ein Gerichtsverfahren abgeschlossen. Für die versuchte Verletzung des Ausfuhrkontrollsystems
wurde er zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Beispiel zeigt uns, dass das von den
Mitgliedstaaten der EU betriebene Exportkontrollsystem zwar Mängel aufweist, aber dennoch stabil und
wirksam ist. Der Artikel im Guardian weist keinesfalls auf einen erfolgreichen Versuch der Verletzung des
Kontrollsystems der EU hin.

Für die Ausfuhr von Waffen und anderen einschlägigen Materialien in den Iran sind im Allgemeinen
Sanktionen der UNO, der EU und nationale Sanktionen vorgeschrieben. In Übereinstimmung mit dem ersten
Kriterium des Verhaltenskodex der Europäischen Union zu Ausfuhr und Transfer von Waffen muss jeder
Staat die internationalen Verpflichtungen respektieren, zu denen auch die Sanktionen der UNO gehören.
Für die Bestrafung juristischer und natürlicher Personen, welche diese Pflichten verletzen, sind ausschließlich
die Mitgliedstaaten der EU in Übereinstimmung mit ihrer nationalen Rechtsordnung zuständig.

*
*     *

Anfrage Nr. 23 von Armando França (H-0324/08)

Betrifft: Bekämpfung der Kriminalität und Opferschutz

Die portugiesische Präsidentschaft hat den Maßnahmen zum Schutz von Verbrechensopfern erhebliche
Aufmerksamkeit gewidmet, zumal die neuen Technologien bekanntlich einen Angriff auf die Sicherheit von
Kindern und Minderjährigen darstellen können. Uns ist auch bekannt, dass die Globalisierung Bemühungen
um Zusammenarbeit zwischen den Gerichts- und Polizeibehörden, insbesondere bei der Bekämpfung des
Terrorismus und der organisierten Kriminalität, verlangt. Jedoch darf sich diese Zusammenarbeit nicht allein
in der Mithilfe von Europol und Eurojust, deren Bedeutung ich im Übrigen nicht müde werde hervorzuheben,
niederschlagen.

Die Bekämpfung der Kriminalität, der Opferschutz und die Garantie der Grundrechte müssen unbedingt
und dringend verstärkt werden. Welche neuen Maßnahmen und Initiativen, die sich in einer wirksamen
Bekämpfung der neuen Formen der Kriminalität und in einen angemessenen Opferschutz, insbesondere von
Kindern und Minderjährigen, umsetzen lassen, plant der Rat?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat hat gegenwärtig keinerlei Anträge in Verbindung mit der von Ihnen gestellten Anfrage in Bearbeitung,
obgleich er ihnen große Bedeutung beimisst.

Jedoch macht der Rat darauf aufmerksam, dass auf diesem Gebiet zahlreiche geeignete Rechtsinstrumente
angenommen wurden. Dazu gehören der Rahmenbeschluss 2001/220/JI vom 15. März 2001 über die
Stellung des Opfers im Strafverfahren, die Richtlinie 2004/80/EG vom 29. April 2004 zur Entschädigung
der Opfer von Straftaten und der Rahmenbeschluss 2004/68/JI vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung
der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie.
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*     *

Anfrage Nr. 25 von Athanasios Pafilis (H-0328/08)

Betrifft: Brutale Morde an Gewerkschaftern in Kolumbien

Seit Anfang 2008 wurden in Kolumbien Dutzende Vertreter der Gewerkschaftsbewegung gefoltert und
ermordet, so dass mit Hunderten Morden an Gewerkschaftern und Journalisten, die sich für die
Menschenrechte eingesetzt haben, sowie Hunderten von Menschen, die gefoltert wurden, ein neuer trauriger
Rekord zu verzeichnen ist. Verantwortlich für die Morde und Folterungen sind der Staat selbst und die Armee
sowie paramilitärische Gruppen und Privatarmeen der Großgrundbesitzer. Diese Taten sind ganz offen gegen
die Gewerkschaftsbewegung gerichtet und verschärfen das Klima des Einschüchterung der kolumbianischen
Volkes, und zwar trotz heftiger Reaktionen der Bevölkerung, wie sie auch bei den jüngsten
Präsidentschaftswahlen und den Kommunalwahlen zum Ausdruck kamen.

Verurteilt der Rat diese Taten, die – trotz der Reaktionen der Bevölkerung – von der kolumbianischen
Regierung geduldet und mitverschuldet werden?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat verurteilt nachdrücklich die Belästigung und die Ermordung von Gewerkschaftern und Verteidigern
der Menschenrechte, ungeachtet dessen, wo sie verübt wurden und wer sie begangen hat. Der Rat hat sich
mit den zusätzlichen Mitteln vertraut gemacht, welche die kolumbianische Regierung zum Schutz der
Menschenrechtsaktivisten, von Zeugen, Journalisten, Gewerkschaftern und anderen bedrohten Personen
zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem dauern die Übergriffe auf diesen Personenkreis an.

Der Rat hat im Falle Kolumbiens die staatlichen Behörden bereits mehrfach auf diese Problematik aufmerksam
gemacht und sich mit ihnen darüber auseinandergesetzt. Die Leiter der EU-Missionen beraten regelmäßig
zu dieser Frage. Im Zusammenwirken zwischen den Missionsleitern der Mitgliedstaaten der EU in Bogota
und den Hauptstädten wurde am 15. April 2008 der für multilaterale Fragen verantwortlichen Stellvertreterin
des Ministers für auswärtige Angelegenheiten eine umfangreiche Demarche zur Menschenrechtssituation
in Kolumbien übergeben. Einen Tag nach der Übergabe der Demarche haben sich die Leiter der EU-Missionen
in Bogota mit Vertretern der maßgeblichen Nichtregierungsorganisationen getroffen, um über die aktuelle
Problematik auf dem Gebiet der Menschenrechte zu beraten. Die EU wird die Aktivitäten zur Wahrung der
Menschenrechte fortsetzen. Zusätzlich hierzu wurde am 19. Mai eine Erklärung des Präsidiums im Namen
der EU verabschiedet, in der die Morde und Todesdrohungen verurteilt werden, deren Opfer in den
vergangenen Wochen Führer gesellschaftlicher Organisationen und Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien
waren.

Der Rat begrüßt die Tatsache, dass die kulumbianische Regierung seit mehr als einem Jahr an einem
regelmäßigen Dialog mit den Gewerkschaftern teilnimmt und zu deren Schutz und zum Schutz von
Menschenrechtsaktivisten, Zeugen und Journalisten zusätzliche Mittel bereitgestellt hat, um diesen
besorgniserregenden Zustand in Ordnung zu bringen. Unabhängige Forscher und Beobachten sprechen von
einer deutlichen und erheblichen Verbesserung der allgemeinen Sicherheit sowie einem starken Rückgang
aller Formen von Kriminalität in Kolumbien. Angesichts der wachsenden Bedrohungen und Straftaten im
Jahre 2008 appelliert der Europäische Rat an die kolumbianische Regierung, alles in ihrer Macht Stehende
zu tun, damit das kolumbianische Volk und die Organisationen, die sich für die Verbesserung der
Menschenrechtssituation einsetzen, ihre Interessen frei und ohne Furcht vertreten können. Zudem fordert
die EU die kolumbianische Regierung auf sicherzustellen, dass die Urheber von Gewalt, Bedrohungen und
Morden ohne Ansehen der Person zur Verantwortung gezogen werden.

*
*     *
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Anfrage Nr. 26 von Zdzisław Zbigniew Podkański (H-0330/08)

Betrifft: Bericht zur Mehrsprachigkeit

Da die voranschreitende Globalisierung unter anderem zur Verdrängung von Sprachen kulturell und
wirtschaftlich wenig entwickelter Staaten durch die Sprachen dominanter Staaten führt, sind rechtliche
Maßnahmen zum Erhalt von Sprachen erforderlich. Die Grundvoraussetzung für die entsprechenden
Maßnahmen ist die Ausarbeitung eines Berichts zur tatsächlichen Situation von Sprachen, der neueste
statistische Angaben über Veränderungen beim Gebrauch aller europäischen Sprachen enthält.

Liegt ein solcher Bericht vor und ist dieser erhältlich?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Um ausführlichere Informationen zu erhalten, wäre es eventuell besser, sich an die Europäische Kommission
zu wenden, der Rat seinerseits möchte den Herrn Abgeordneten an die zahlreichen, unlängst veröffentlichten
Berichte, Studien und Mitteilungen der Kommission verweisen, die statistische und andere Daten über den
Gebrauch und das Unterrichten der europäischen Sprachen enthalten. Die neue Mitteilung der Kommission
zur Mehrsprachigkeit wird für den Herbst 2008 erwartet.

Wir gehen davon aus, dass dieser Bericht den Beschlüssen Rechnung tragen wird, die der Ministerrat für
Bildung auf der diesjährigen Maitagung annehmen dürfte. Die Beschlüsse basieren auf den Stellungnahmen,
die auf der Ministerkonferenz zur Mehrsprachigkeit mit dem Titel „Förderung der Sprachenvielfalt: unsere
gemeinsame Verantwortung“, welche das Ministerium für Schule und Sport der Republik Slowenien und
die Europäische Kommission am 15.2.2008 in Brüssel organisiert haben, abgegeben wurden.

Wir sind uns einig, dass sich die Vielsprachigkeit im Rahmen der EU allein auf der Grundlage einer
ausgeglichenen und stabilen Lage aller Amtssprachen der EU ungeachtet der Zahl der Sprecher entwickeln
kann. Die Sprachen mit einer größeren Sprecherzahl sind häufig deshalb im Vorteil, weil sie auf dem größeren
Markt von der Sprachindustrie nachdrücklicher unterstützt werden, so dass sie für die Herausforderungen
der modernen Fachsprache besser gerüstet sind. Unserer Meinung nach müsste die neue Strategie zur
Mehrsprachigkeit auf der EU-Ebene auch diese Fragen behandeln. Wir sind überzeugt, dass die gemeinsamen
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zur Verbesserung ihrer Sprachpolitik auch zur Verbesserung der
Situation jeder Muttersprache beitragen könnten.

*
*     *

Anfrage Nr. 27 von Johan Van Hecke (H-0331/08)

Betrifft: Ethisches Verhalten

Nach wie vor machen sich europäische Unternehmen in Entwicklungsländern illegaler Ausbeutung und
eines ethisch nicht vertretbaren Verhaltens schuldig. In Belgien berichtete die Nationale Kontaktstelle unlängst
über eine Reihe von belgischen Unternehmen, darunter Nami Gems und Cogecom, die im Kongo gegen die
Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

Die Leitlinien der OECD sind weder bindend, noch kann ihre Einhaltung erzwungen bzw. ihre Nichteinhaltung
geahndet werden. Die Bekämpfung der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Entwicklungsländern,
zum Beispiel im Kongo, ist jedoch sehr wichtig und für die Chancen, die diese Länder haben, entscheidend.

Beabsichtigt der Rat, moralischen Druck auf europäische Unternehmen auszuüben, damit sie ihre Aktivitäten
mit den Leitlinien der OECD in Einklang bringen? Kann Europa nicht von sich aus etwas unternehmen,
indem sie zum Beispiel einen internationalen Rechtsrahmen oder einen Verhaltenskodex für Unternehmen
in Entwicklungsländern erstellt? Wird der Rat die Ratifizierung der wichtigsten Arbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und die einschlägigen Leitlinien der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Kürze erörtern?
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Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Der Rat teilt voll und ganz die Meinung des Abgeordneten Johan Van Hecke, dass eine moralisch annehmbare
Geschäftstätigkeit zu fördern ist und kämpft gegen rechtswidriges Handeln in der EU und in unseren
Beziehungen zu Partnerländern an. So ist die nachhaltige Entwicklung das Schlüsselelement der
Entwicklungspolitik der EU, und im Konsens der EU zur Entwicklungspolitik, den das Europäische Parlament,
der Rat und die Kommission am 20. Dezember 2005 unterzeichnet haben, steht klar geschrieben, dass

die EU dazu beitragen wird, die soziale Dimension der Globalisierung zu stärken, und auf diese Weise
Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern;

die EU sich an die Spitze der globalen Bemühungen um eine Abkehr von nicht nachhaltigen Konsum- und
Produktionsmustern setzen wird;

wir den Entwicklungsländern bei der Umsetzung der multilateralen Umweltübereinkommen helfen und
umweltbezogene Initiativen zugunsten der Armen fördern werden;

die EU voll und ganz dem Handeln zur Verbesserung der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und
der Berücksichtigung der Ziele der Entwicklungspolitik auf allen Politikfeldern, die sich auf die
Entwicklungsländer auswirken könnten, unter anderem dem Gebiet des Handels, der Umwelt und der sozialen
Dimension der Globalisierung, der Beschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit, verpflichtet ist.

Was die menschenwürdige Arbeit angeht, hat der Rat am 1. Dezember 2006 eine Entscheidung über
menschenwürdige Arbeit angenommen, in denen er betont, dass die Sozialpartner, die Geschäftswelt und
eine breitere Zivilgesellschaft in Initiativen zu menschenwürdiger Arbeit einbezogen werden müssen, und
er hat die Unternehmen und alle anderen maßgeblichen Akteure aufgerufen, menschenwürdige Arbeit durch
Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu fördern, d. h. Maßnahmen,
die die Rechtsordnung und das kollektive Verhandeln ergänzen und den international vereinbarten Standards,
insbesondere jenen aus der Konvention der Internationalen Organisation für Arbeit (ILO), Rechnung tragen.
Der Rat unterstützt ferner die Dreigliedrige Grundsatzerklärung der ILO über multinationale Unternehmen
und Sozialpolitik und die Initiativen der OECD zur Förderung der stärkeren Beachtung der OECD-Leitsätze
für multinationale Unternehmen sowie die Empfehlungen zur Beschäftigung und zu den Beziehungen
zwischen den Sozialpartnern.

Die Bestimmungen über die ethische Regierungsführung sind das Schlüsselelement unserer
Partnerschaftsabkommen mit Drittstaaten, insbesondere mit Entwicklungsländern.

Im Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den AKP-Ländern von Cotonou ist die verantwortliche
Staatsführung definiert als transparente und verantwortliche Verwaltung der menschlichen, natürlichen,
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen für die Zwecke einer gerechten und nachhaltigen Entwicklung.
Das Abkommen beinhaltet auch spezielle Bestimmungen zum Kampf gegen schwere Fälle der Korruption
und Bestechung, sowie Bestimmungen über die Zusammenarbeit beim Umweltschutz und der nachhaltigen
Nutzung sowie Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen.

Das Ziel der im Dezember 2007 auf dem EU-Afrika-Gipfel angenommenen strategischen Partnerschaft
EU-Afrika ist unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Afrika und der EU im Rahmen internationaler
Initiativen gegen den illegalen Handel sowie die Förderung einer transparenten und gerechten Bewirtschaftung
der natürlichen Ressourcen, wodurch der Kimberley-Prozess seine Bestätigung findet; darunter die
„Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor“ (FLEGT) sowie die „Initiative zur
Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie“ (EITI). Afrika und die EU werden gemeinsam auch
die Fragen behandeln, die mit dem Kampf gegen Korruption, Bestechung, Fälschung, Geldwäsche und
Steuerhinterziehung verbunden sind, sowie andere Aspekte der Wirtschaftsführung. In diesem Rahmen
wurden Maßnahmen zur Beschleunigung von Prüfungen und der Rückgabe unrechtmäßig erworbenen
Vermögens sowie Geldmitteln an die Staaten angenommen, aus denen dieses Vermögen stammt. Die
strategische Partnerschaft EU-Afrika läuft bereits, Struktur gibt ihr allerdings der erste Aktionsplan für den
Zeitraum 2008-2010, der acht ausgewählte Partnerschaften und vorrangige Maßnahmen umfasst.

Das Cotonou-Abkommen und die Partnerschaft EU-Afrika werden in engem Zusammenwirken mit den
Partnerstaaten sowie unter vollständiger Beachtung des Prinzips der Eigenverantwortlichkeit durchgeführt.
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Um das Bild abzurunden, muss noch ein wichtiges Element erwähnt werden: die nach ethischen Grundsätzen
ausgerichtete Rekrutierung von Personal aus Entwicklungsländern. Der Rat hat im Mai 2007 das Europäische
Aktionsprogramm zur Bekämpfung des akuten Gesundheitspersonalmangels in den Entwicklungsländern
(2007-2013) angenommen. Im Rahmen seiner Umsetzung untersuchen die Kommission und die
Mitgliedstaaten gegenwärtig die Möglichkeit der Einführung eines Verhaltskodexes der EU zur Rekrutierung
von Gesundheitspersonal, die sich an ethischen Grundsätzen orientiert und auf beispielhaften Methoden
von Mitgliedstaaten beruht.

*
*     *

Anfrage Nr. 28 von Diamanto Manolakou (H-0336/08)

Betrifft: Niederschlagung von Protesten der Bevölkerung in Ägypten

In den Städten Al-Mahala Al-Kobra und Alexandria u. a. haben die ägyptischen Sicherheitskräfte große
Demonstrationen brutal niedergeschlagen. Unter den Arbeitern, Kommunisten und anderen fortschrittlichen
Aktivisten gab es Todesopfer, Dutzende Verletzte und Festnahmen. Die Arbeiter und armen Bauern waren
auf die Straße gegangen, um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sowie ein Ende der Spekulation und
der skandalösen Preiserhöhungen bei Grundnahrungsmitteln zu fordern.

Verurteilt der Rat die Eskalation der Gewalt, die Provokationen sowie die Verfolgung von Gewerkschaftern,
Kommunisten und anderen fortschrittlichen Kräften in Ägypten, die seit Jahren schon einem inakzeptablen
System von Verboten und Verstößen gegen sämtliche demokratischen Rechte und Freiheiten ausgesetzt
sind? Wird er die sofortige Freilassung der Festgenommenen und die Aufhebung aller Repressionsmaßnahmen
zu Lasten der gerechten Forderungen der ägyptischen Arbeitnehmer fordern?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz ausgearbeitet wurde und die für den Rat und seine Mitglieder nicht
bindend ist, wurde in der Fragestunde der Tagung des Europäischen Parlaments im Mai 2008 in Straßburg
nicht mündlich vorgetragen.

Die jüngsten sozialen Unruhen in Mahala und anderen Orten im Nildelta, auf die Sie aufmerksam machen,
verfolgt der Rat aufmerksam. Zu diesen Unruhen kam es vor allem wegen der plötzlichen erheblichen
Preiserhöhung für Lebensmittel, die mit dem steigenden Preis für Weizen auf dem Weltmarkt verbunden
ist. Durch das gewalttätige Vorgehen der Polizei in etlichen Fällen sind Opfer zu beklagen.

Über diese Fragen haben wir auf dem vierten Treffen des Assoziationsrats EU-Ägypten am 28. April 2008
gesprochen, wo die EU unmissverständlich ihrer Besorgnis Ausdruck verliehen und Ägypten aufgefordert
hat, die Versammlungsfreiheit zu ermöglichen.

Die ausführliche Diskussion über diese Angelegenheit wird im Unterausschuss für politische Angelegenheiten
fortgesetzt, der wahrscheinlich Anfang Juni zusammentreten wird; ein Teil der Gespräche wird den
Menschenrechten gewidmet sein.

Die Förderung der Achtung der Menschenrechte, die universell, unteilbar und unveräußerlich sind, ist das
zentrale Ziel der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

*
*     *

ANFRAGEN AN DIE KOMMISSION

Anfrage Nr. 35 von Gay Mitchell (H-0277/08)

Betrifft: Bürgerinitiative

Der Vertrag von Lissabon - sollte er ratifiziert werden - wird die "Bürgerinitiative" einführen, die es einer
Million Bürger aus einer Reihe von Mitgliedstaaten ermöglichen wird, die Kommission aufzufordern, neue
politische Vorschläge zu unterbreiten. Wie wird dieses neue Verfahren nach Ansichte der Kommission in
der Praxis funktionieren, und wie bereitet sich die Kommission darauf vor?
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Antwort

Wie der Herr Abgeordnete betont, stellt die neue Bestimmung im Vertrag von Lissabon über die Bürgerinitiative
eine sehr wesentliche Neuerung im institutionellen System der Union dar. Zum ersten Mal können eine
Million Bürgerinnen und Bürger, bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von
Mitgliedstaaten handelt, die Kommission direkt auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse einen Vorschlag
zu unterbreiten. Es handelt sich dabei in der Tat um ein neues Bürgerrecht, das zur Stärkung der Demokratie
in Europa beitragen wird.

Die Verfahrensregeln für die Einbringung einer Bürgerinitiative werden nach dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon vom Parlament und vom Rat durch eine Verordnung auf Vorschlag der Kommission festgelegt.

Die Kommission möchte, dass schon kurz nach dem Inkrafttreten des Vertrags die Möglichkeit zur
Bürgerinitiative besteht. Sie hat daher die Absicht, einen Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung des
Rahmens für die neue Bürgerinitiative so schnell als möglich nach dem Inkrafttreten des neuen Vertrags
vorzulegen. Die Kommission hat mit diesbezüglichen Vorbereitungsarbeiten begonnen und steht mit dem
Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Parlaments über das weitere Vorgehen in Kontakt. Bei der
Vorbereitung dieses Vorschlags wird die Kommission auch die Ansichten aller beteiligten Interessenvertreter
einholen.

*
*     *

Anfrage Nr. 36 von Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0282/08)

Betrifft: Kampagnen zur Information der europäischen Bürger

Welche Pläne gibt es für die Kampagne zur Information der europäischen Bürger über den Reformvertrag
von Lissabon und allgemein über die Zukunft der Europäischen Union in der nahen Zukunft? Welche Mittel
werden konkret für Griechenland bereitgestellt? Wie und von welchen Trägern sollen diese Mittel genutzt
werden? Ist die Kommission der Auffassung, dass die Vertretungen der Organe in Griechenland das Potenzial
der griechischen Europaabgeordneten, der Fachleute für europäische Fragen sowie der Fachjournalisten in
ausgewogener Weise nutzen?

Antwort

Die Kommunikation mit den Bürgern über die Zukunft Europas im Allgemeinen ist eine Pflicht der
Mitgliedstaaten und der EU-Organe. Zwar liegt die Hauptverantwortung für die Ratifizierung des Vertrags
von Lissabon bei den Mitgliedstaaten, doch muss natürlich auch die Kommission die Bürger der EU mit
Informationen versorgen und Erläuterungen geben.

Der Vertrag von Lissabon, vor allem aber sein Beitrag zu einer verantwortungsvolleren Beschlussfassung
sowie die deutlicheren Vorschriften im Bereich Justiz und Inneres und im Bereich RELEX(10), gehört zu den
Kommunikationsprioritäten der Kommission für das Jahr 2008. Die Kommission begann mit der Planung
ihrer Kommunikationskampagnen zum Vertrag von Lissabon bereits im September 2007, als sie ein für die
Planung und Koordinierung der Kommunikationstätigkeit zuständiges Projektteam aufstellte. Zudem hat
die Kommission eine Website in 23 Amtssprachen eingerichtet, die speziell dem Vertrag von Lissabon
gewidmet ist. Das unlängst wieder aufgenommene Online-Diskussionsforum(11) „Debate Europe“ soll
ebenfalls dazu beitragen, dass die Bürger über den Vertrag sowie andere Fragen zur Zukunft Europas
diskutieren können.

Die meisten Kommunikationsmaßnahmen der Kommission beruhen auf einem dezentralen Ansatz. Die
Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten sollen grundlegende und Sachinformationen über den
Vertrag von Lissabon bereitstellen. In enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der Mitgliedstaaten und
den Informationsbüros des Parlaments haben die Vertretungen nationale Kommunikationspläne aufgestellt,
um auf die Fragen der Bürger mit Informationen zu reagieren, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
sind.

(10) Außenbeziehungen.
(11) http://europa.eu/debateeurope/index_de.htm.
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Zu diesen Maßnahmen gehören Schulungen für Journalisten, Informationsstellen und Multiplikatoren, die
Veröffentlichung von Broschüren und Prospekten, die Veranstaltung von Diskussionen mit der
Zivilgesellschaft und lokalen Gebietskörperschaften sowie Maßnahmen an Schulen und Hochschulen.

Was die von der Vertretung der Kommission in Griechenland organisierten Maßnahmen angeht, so lädt die
Vertretung im Rahmen des Möglichen alle geeigneten Redner ein, um die Präsenz, Fachkompetenz und
umfassenden Kenntnisse aller in der Anfrage erwähnten Gruppen gleichermaßen sicherzustellen. Die
Vertretung fordert die Informationsstellen von EUROPE DIRECT auch auf, möglichst viele Europaabgeordnete
zum Besuch der lokalen Veranstaltungen einzuladen.

Innerhalb des globalen Finanzrahmens von 11,4 Millionen Euro für die Vertretungen zur Deckung der
Ausgaben für die dezentrale Kommunikation im Jahr 2008 stehen Mittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro
für Maßnahmen zur Verfügung, die hauptsächlich auf den Vertrag von Lissabon gerichtet sind. Eine detaillierte
Aufschlüsselung all dieser Maßnahmen, die noch laufen – einschließlich der Maßnahmen in Griechenland
– wird Ende 2008 zur Verfügung stehen.

*
*     *

Anfrage Nr. 37 von Claude Moraes (H-0299/08)

Betrifft: Europa vermitteln - Projekte und ihre Ergebnisse

Die Kommunikation mit den Bürgern der Europäischen Union wurde zu einer Angelegenheit von vorrangigem
Interesse für diese Kommission erklärt, und zahlreiche Projekte wurden in den vergangenen Jahren
durchgeführt, die sich auf drei strategische Grundsätze gründen: den Bürgern zuhören, ihnen die
Auswirkungen der europäischen Politik auf ihren Alltag näher bringen und eine bürgernahe Kommunikation
durch „Präsenz vor Ort“ herstellen.

Kann die Kommission einen kurzen Überblick darüber geben, welche speziellen Maßnahmen ergriffen
wurden, um positive Nachrichten über die EU zu vermitteln?

Liegen der Kommission Informationen darüber vor, inwieweit ihre neue Kommunikationsstrategie die
Kenntnisse der Bürger über EU-Angelegenheiten verbessert hat und ob sich diese Strategie auf die Haltung
der Bürger gegenüber der EU ausgewirkt hat?

Ist die Kommission in Anbetracht der vorangegangenen Antworten mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden?
Wie gedenkt sie ihre Strategie fortzuentwickeln?

Antwort

Die Kommission hat eine Reihe von Kommunikationsinitiativen angenommen, die einen langfristigen Plan
zur Wiederbelebung der Kommunikation in der Europäischen Union darstellen. Außerdem sollen sie zur
Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen, die dem Bürger die Informationen und die
Instrumente an die Hand gibt, die es ihnen ermöglichen, aktiv an den Tätigkeiten der Europäischen Union
teilzunehmen und selbst Verantwortung für das europäische Einigungswerk zu übernehmen. In diesem
Zusammenhang unterstreicht die Kommission auch die Bedeutung des partnerschaftlichen Ansatzes zwischen
den EU-Organen und den wichtigsten Interessengruppen, einschließlich der Zivilgesellschaft.

Der Aktionsplan 2005(12) sichert eine wirksamere Kommunikation, weil damit in allen Dienststellen ein
moderneres und professionelleres Konzept, einschließlich einer effektiveren Gestaltung und einer besseren
Nutzung sowohl in Bezug auf die Personal- und Finanzmittel als auch auf die Kommunikationsinstrumente
und –dienste, durchgesetzt wird.

Mit „Plan D“(13) ist eine allgemeine Aussprache zwischen den EU-Organen und den Bürgern angeregt worden.
Die als Anknüpfung an „Plan D“ konzipierte und vor kurzem verabschiedete Mitteilung „Debate Europe“(14)

legt den Schwerpunkt darauf, dass sich die Bürger die Politikfelder der EU-Politiken zu eigen machen sollen
und die EU-Organe ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Es soll eine umfassende und kontinuierliche

(12) KOM (2005) 985.
(13) KOM (2005) 494.
(14) KOM (2008) 158.
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Debatte über die Zukunft der Europäischen Union zwischen den EU-Organen und den Menschen sowohl
auf nationaler als auch auf EU-Ebene angeregt werden, und in einem weiteren Punkt wird darauf abgezielt,
dass die Bürgerinnen und Bürger durch die Bereitstellung entsprechender Hintergrundinformationen in die
Lage versetzt werden, eine sachlich fundierte Debatte über EU-Angelegenheiten zu führen.

Die allgemeine Zielsetzung des Kommissionspapiers zum Thema „Partnerschaft für die Kommunikation
über Europa“(15) ist die Stärkung von Kohärenz und Synergien der Arbeit der einzelnen EU-Institutionen
und der Mitgliedstaaten, um den Bürgern einen besseren Zugang zu Informationen und ein besseres
Verständnis der Auswirkungen der EU-Politik auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene zu vermitteln.

Als Reaktion auf das große öffentliche Interesse an neuen Technologien verabschiedete die Kommission die
Internetstrategie(16), in deren Rahmen die EUROPA-Website, die eine der größten in der Welt ist, überarbeitet
wurde und um das Interesse an EU-Themen mit Blick auf die Ausweitung der Aussprache über die Europäische
Union auf anderen Websites zu fördern.

Die Kommission hat auch eine Audiovisuelle Strategie angenommen, um eine bessere Berücksichtigung von
EU-Themen auf bestehenden und neuen audiovisuellen Plattformen zu ermöglichen, um die audiovisuellen
Medien zu ermuntern, europäische audiovisuelle Netze zu gründen oder diesen beizutreten und gleichzeitig
volle redaktionelle Unabhängigkeit zu wahren. Außerdem sollte die kommissionseigene Herstellung und
Verbreitung von Videos und Dokumentationen zur Veranschaulichung und Erläuterung der EU-Politiken
angekurbelt werden.

Auch wenn diese Entwicklungen noch von anderen Faktoren abhängen, so zeigen die im Frühjahr und Herbst
2007 durchgeführten Standard-Eurobarometer-Umfragen, dass die Unterstützung der Bürger für die
EU-Mitgliedschaft und das Vertrauen in ihre Organe im Vergleich zu 2006 größer geworden sind.

Bei vielen Initiativen, die vor kurzem angenommen worden sind (EU-Rundfunknetz EuRaNet, Internet), wird
erst in den kommenden Monaten mit greifbaren Ergebnisse gerechnet, so dass im Mittelpunkt der
Kommunikationsstrategie der Gemeinschaft die Umsetzung in naher Zukunft stehen wird.

Die Kommission erarbeitet außerdem an neuen Initiativen, zu denen auch die Einrichtung eines TV-Netzes
(ab 2009) gehört, und an einer Ausschreibung für Europe-Direct-Informationsstellen. 2008 sollen dann
neue Verwaltungspartnerschaften mit den Mitgliedstaaten anlaufen. Derzeit wird über den weiteren Ausbau
des Programms im Jahr 2009 verhandelt. Die Kommission untersucht ebenfalls, wie sie am besten einen
Beitrag zur Vorbereitung der Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2009 leisten kann.

Um die Wirksamkeit ihrer Kommunikationspolitik zu beurteilen und zu verbessern, hat die Kommission
seit 2002 rund 30 Evaluierungsstudien durchgeführt, die eine ganze Reihe von Tätigkeiten (u.a. Websites,
Informations- und Kommunikationsstellen, Kommunikationskampagnen) erfassen. Entsprechend der bei
der Kommission üblichen Praxis und laut Aktionsplan werden diese Evaluierungsbemühungen fortgesetzt
und künftig weiter verstärkt.

*
*     *

Anfrage Nr. 38 von Nils Lundgren (H-0317/08)

Betrifft: Vorgehensweise der Kommission vor der Volksabstimmung in Irland über den Vertrag von
Lissabon

Vieles deutet darauf hin, dass die Kommission und der Rat ihre Arbeitsweise von einer Strategie leiten lassen,
mit der alles unterlassen werden soll, was die EU-Skepsis der irischen Bevölkerung verstärken und damit die
Wahrscheinlichkeit eines Nein bei der irischen Volksabstimmung über den Vertrag von Lissabon erhöhen
könnte. Die Frist für „allgemeine Konsultationen“ zum längerfristigen Haushaltsplan der EU wurde nunmehr
vom 15. April auf den 15. Juni verlängert. Welches ist der Grund für diese Verlängerung? Beruht sie darauf,
dass der EU-Haushalt ein politisch heikles Thema darstellt und dass weniger Geld für die Landwirtschaft das
Lager der Nein-Sager bei der irischen Volksabstimmung stärken kann?

(15) KOM (2007) 568.
(16) SEK (2007) 1742.
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Antwort

Mit ihrer Entscheidung, eine breite Konsultation zur Überprüfung des Haushalts einzuleiten, hat die
Kommission ein völlig neues und innovatives Konzept für die Haushaltsreform gewählt. Ihr Ziel ist es, eine
wirklich europaweite Aussprache über die institutionellen Kreise hinaus anzuregen und einen neuen Konsens
über die künftige Richtung der EU-Finanzen herbeizuführen.

Diese Aufforderung zu aktiver Mitwirkung löst in ganz Europa weiterhin großes Interesse aus. Bisher sind
bei der Kommission mehr als 200 Antworten eingegangen, und es gehen noch weitere Beiträge ein. Die
Kommission ist auch davon in Kenntnis gesetzt worden, dass einige Akteure noch dabei sind, ihre Standpunkte
zu formulieren.

Vor diesem Hintergrund und um sicherzugehen, dass jedermann, der einen Beitrag leisten möchte, auch die
Möglichkeit erhält, dies zu tun, wurde beschlossen, die Konsultationsfrist um zwei Monate zu verlängern.
Diese Verlängerung wird keinen Einfluss auf die Zeitplanung der Haushaltsüberprüfung haben. Die der
Kommission durch die Interinstitutionelle Vereinbarung zur Festlegung des Finanzrahmens 2007-2013
gegebene Aufforderung bestand darin, im zeitlichen Rahmen „2008-2009“ zu berichten, und diese
Zeitplanung wird eingehalten.

Die Kommmission möchte auch wiederholen, dass sie ohne vorgefasste Meinung und mit dem aufrichtigen
Wunsch in die Überprüfung geht, sich über alle aufkommenden Fragen zu beraten und auszusprechen. Es
wäre für die Kommission verfrüht, bereits jetzt zum wesentlichen Inhalt der Überprüfung Stellung zu nehmen,
und sie hatte auch niemals die Absicht, dies im ersten Halbjahr 2008 zu tun.

*
*     *

Anfrage Nr. 39 von Hélène Goudin (H-0319/08)

Betrifft: Volksabstimmung zum Vertrag von Lissabon in Irland

Am kommenden 12. Juni wird in Irland eine Volksabstimmung über den Vertrag von Lissabon durchgeführt.
Inwiefern trifft es zu, dass Margot Wallström der Regierung von Irland zugesagt hat, die Kommission sei
bereit, Nachrichten, die sich im Vorfeld der irischen Volksabstimmung als unvorteilhaft erweisen könnten,
herunterzuspielen oder zu verzögern?

Antwort

Die für institutionelle Beziehungen und die Kommunikationsstrategie zuständige Vizepräsidentin hat die
ihr zugeschriebene Äußerung nicht abgegeben, und sie hat sich öffentlich von den Behauptungen distanziert.

*
*     *

Anfrage Nr. 42 von Georgios Papastamkos (H-0280/08)

Betrifft: Rechtsschutz im europäischen Wettbewerbsrecht

Im Weißbuch (KOM(2008)0165) wird ein neues System für die Entschädigung von Verbrauchern und
Unternehmen vorgeschlagen, die von Verstößen gegen die Bestimmungen des EG-Vertrags im Bereich
handelsbeschränkende Praktiken sowie Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung betroffen sind.
Prüft die Kommission außer dem Erlass von Vorschriften des Sekundärrechts betreffend Schadenersatzklagen
von Betroffenen und der gerichtlichen Festlegung eines einheitlichen Schadenersatzes auch die Möglichkeit
einer legislativen Initiative zur Harmonisierung der strafrechtlichen Verfolgung von Handlungen oder
Unterlassungen, die den Schutz der Verbraucher und der kleinen und mittleren Unternehmen vor Verstößen
gegen das Wettbewerbsrecht betreffen? Betrachtet die Kommission den Schutz des freien Wettbewerbs und
der Verbraucher als Rechtsgut von übergeordnetem gemeinschaftlichen Interesse, auf Grund dessen die
effiziente Verhängung strafrechtlicher Sanktionen bei diesen Tatbeständen geboten ist, und zwar auf der
Grundlage des Urteils des EuGH vom 13. September 2005 in der Rechtssache C-176/03 Kommission der
Europäischen Gemeinschaften gegen Rat der Europäischen Union?

Antwort

Der Herr Abgeordnete bezieht sich in seiner Anfrage auf das unlängst erschienene Weißbuch der Kommission
über Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts und darauf, dass die
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gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften Opfern von Verletzungen des Wettbewerbsrechts einen wirksamen
Rechtsschutz gewährleisten können. Die Kommission möchte diese Gelegenheit ergreifen, um die große
Bedeutung dieser wirksamen Rechtsschutzinstrumente zu unterstreichen, die dafür sorgen sollen, dass die
Opfer von Wettbewerbsverstößen von ihnen erlittene Schäden in vollem Umfang ersetzt erhalten. Zu diesem
Zweck bietet das Weißbuch konkrete Vorschläge zur Überwindung bestehender Hürden für wirksame
Rechtsbehelfe. Die Kommission hofft, dass das Parlament diese Initiative, die für Europas Bürger und
Unternehmen wichtig ist, auch weiterhin unterstützen wird.

Zur Frage der Kriminalisierung des Wettbewerbsrechts verweist die Kommission den Herrn Abgeordneten
auf Artikel 23 und 24 der Verordnung 1/2003, auf deren Grundlage sie Unternehmen, die gegen die
EG-Wettbewerbsvorschriften verstoßen, Geldbußen und Zwangsgelder auferlegen kann. Diese Sanktionen
haben keinen strafrechtlichen Charakter (siehe Artikel 23 Absatz 5 der Verordnung). Gemäß Artikel 5 letzter
Gedankenstrich der gleichen Verordnung können einzelstaatliche Wettbewerbsbehörden „Geldbußen,
Zwangsgelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene Sanktionen“ verhängen. Einige
Mitgliedstaaten sehen strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das EG-Wettbewerbsrecht vor. Zwar
begrüßt die Kommission diese Art von Sanktionen wie alle anderen Arten von Sanktionen auch, die zu einer
abschreckenden Wirkung auf Verletzungen des EG-Wettbewerbsrechts beitragen, sie hegt aber zurzeit keine
aktuellen Pläne, eine Rechtsetzungsinitiative zu ergreifen, deren Ziel darin bestünde, Verstöße gegen das
Wettbewerbsrecht für die gesamte Europäische Union zu kriminalisieren.

*
*     *

Anfrage Nr. 43 von Mikel Irujo Amezaga (H-0323/08)

Betrifft: Selektivität und Bezugsrahmen in der Wettbewerbspolitik

Es ist ständige Praxis der Kommission, Steuerregelungen, die für bestimmte Regionen oder Territorien gelten
und günstiger sind als das allgemeine System eines Mitgliedstaats, als Beihilfen einzustufen. Dies hat sie im
Prozess vor dem „Azoren“-Urteil erklärt.

Kann die Kommission ihre Argumente erläutern? Meint die Kommission nicht, dass es vom Standpunkt der
Wettbewerbspolitik aus nicht sehr sinnvoll ist, den Status eines Bezugsrahmens einer Region oder Autonomen
Region wie Schottland oder dem Baskenland zu verweigern und ihn zum Beispiel Luxemburg oder Malta
einzuräumen?

Antwort

Der Herr Abgeordnete spricht die Rechtssache zu den Azoren (C-88/03) an.

Die Kommission möchte betonen, dass der Gerichtshof mit diesem Urteil die Entscheidung 2003/442/EG
bestätigte, in der die Kommission entschieden hatte, dass die Senkung der Körperschaftsteuer für auf den
Azoren niedergelassene Unternehmen um 30 % gegenüber dem in Portugal geltenden nationalen Steuersatz
eine selektive staatliche Beihilfe darstellt. Die Kommission war zu dem Schluss gekommen, dass durch die
Steuersenkung in einer bestimmten Region Portugals ansässigen Firmen ein Vorteil gewährt wurde. Für die
Kommission war die Steuersenkung im Rahmen des portugiesischen Steuersystems nicht gerechtfertigt, weil
diese Steuersenkung für andere Unternehmen, die vergleichbare Investitionen vornehmen bzw. wirtschaftlich
tätig sein wollen wie die Begünstigten in anderen vergleichbaren Gebieten Portugals, nicht verfügbar war.

Mit der o.g. Entscheidung hatte die Kommission auch die Frage geprüft, ob die Steuersenkung durch den
besonderen steuerlichen Status gerechtfertigt werden könne, die der Region der Azoren gewährt wird. Die
Kommission hatte jedoch geschlussfolgert, dass die Senkung nicht der Ausdruck tatsächlicher steuerlicher
Autonomie durch die Azoren, sondern eher ein Anreiz seitens der Zentralregierung Portugals zur
Investitionsförderung auf den Azoren war. Das ergab sich auch aus der Feststellung, dass die Steuersenkung
für die Azoren kein System betraf, demzufolge alle kommunalen Behörden in Portugal die Sätze für
kommunale Steuern festlegen dürften, sondern dass es sich eher um eine Ad-hoc-Maßnahme handelte, mit
deren Hilfe die Azoren den von der Zentralregierung festgelegten Körperschaftsteuersatz um 30 % senken
konnten, sodass der tatsächliche Umfang der Steuersenkung nicht von der Regierung der Azoren, sondern
von der Zentralregierung beschlossen wurde.

Außerdem fragt der Herr Abgeordnete, warum die Kommission nicht die steuerliche Autonomie von
innerstaatlichen Territorien wie z. B. Schottlands oder des Baskenlandes anerkennt, während sie Mitgliedstaaten
wie Luxemburg und Malta als unabhängige einzelstaatliche Territorien ansieht.
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Die Kommission möchte zunächst betonen, dass Mitgliedstaaten, und seien sie noch so klein, nicht mit
Regionen verwechselt werden dürfen, wie autonom diese Regionen auch sein mögen.

Bei der Anwendung des Begriffs der staatlichen Beihilfe auf eine steuerliche Maßnahme berücksichtigt die
Kommission, dass als wichtigstes Kriterium zunächst zu ermitteln ist, ob es sich bei der Maßnahme um eine
Ausnahme von der Anwendung des Steuersystems zugunsten bestimmter Unternehmen in einem Mitgliedstaat
handelt. Daher ist zunächst das gemeinsame Referenzsystem festzustellen: lokal oder zentral.

Bei der Überprüfung lokaler Steuermaßnahmen wird die obige Bestimmung im Lichte der Kriterien
vorgenommen, die vom Gerichtshof in dem o.g. Urteil zu den Azoren festgelegt wurden. Wichtig ist, dass
die Kommission ermittelt, ob die Maßnahme von einer Einrichtung in Ausübung ihrer autonomen Befugnisse
angenommen wurde und ob die besagte Maßnahme tatsächlich für alle im Zuständigkeitsgebiet dieser
Einrichtung ansässigen Unternehmen oder dort vorhandenen Produktionszweige gilt (Randnummer 62 des
Urteils).

Schließlich soll der Begriff der regionalen Selektivität noch weiter in Rechtssachen klargestellt werden, die
zurzeit noch vor dem Gerichtshof anhängig sind, vor allem in den Rechtssachen zum Baskenland (in den
Rechtssachen C-428/06 bis C-434/06) und in der zu Gibraltar. Der Schlussantrag des Generalanwalts in der
Rechtssache zum Baskenland datiert vom 8. Mai 2008.

*
*     *

Anfrage Nr. 49 von Esko Seppänen (H-0320/08)

Betrifft: Organhandel im Kosovo

Die Führer der an eine Terroristenorganisation erinnernden „Befreiungsarme des Kosovo“, die im Hintergrund
für die „Unabhängigkeit“ des Kosovo als stützende Kraft gewirkt hat, sind heute in verantwortungsvollen
Positionen der Verwaltungsgremien dieser Region tätig. Laut Presseinformationen hat diese Organisation
bis in die vergangenen Jahre hinein ihre Tätigkeit mit dem internationalen Handel von Organen ethnischer
serbischer Gefangener finanziert.

Hat die Kommission diese Behauptungen geprüft und wenn gegebenenfalls nicht weshalb? Beabsichtigt die
Kommission, wenn diese Informationen zutreffen, die Zusammenarbeit mit diesen für diese Verbrechen
verantwortlichen jetzigen Führern des Kosovo fortzusetzen?

Antwort

Die Europäische Kommission hat nach der Veröffentlichung eines Buches von Carla del Ponte, der ehemaligen
Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ), aus der Presse
von den angeblichen Verbrechen des Organhandels erfahren. Solche schwer wiegenden Behauptungen
dürfen nicht ignoriert werden, sind aber durch Tatsachen zu erhärten.

Der IStGHJ schloss Ende 2004 alle seine Ermittlungen ab, ohne für diese Behauptungen glaubwürdige Beweise
gefunden zu haben.

Die Kommission möchte daher vorschlagen, dass alle einschlägigen Unterlagen, einschließlich derer im
Besitz des IStGHJ und der serbischen Behörden, an die UNMIK(17) und an die Justizbehörden im Kosovo
weitergeleitet werden sollten, die dann in enger Zusammenarbeit mit den albanischen Behörden feststellen
müssten, ob Gründe für die Einleitung neuer Ermittlungen vorliegen.

Da die Kommission es im Moment eher mit Vermutungen zu tun hat als mit erwiesenen Tatsachen, erwägt
sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Veränderung in ihrer Zusammenarbeit mit den Behörden im Kosovo.

Die Kommission begrüßt die Unterstützung des Parlaments bei der Bekämpfung des Organhandels und des
Organtourismus, was durch den Bericht „Organspende und -transplantation: Maßnahmen auf EU-Ebene“
veranschaulicht wird, in dem eine Reihe von Maßnahmen zur Lösung dieser Fragen vorgeschlagen wird.

Besonders im Hinblick auf den Organhandel wird die Kommission alle Entwicklungen sowohl im Rahmen
der EU als auch weltweit in Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern – dem Europarat und der
Weltgesundheitsorganisation – genau im Auge behalten. Zu diesem Zweck soll schon bald eine Studie zur

(17) Mission der Vereinten Nationen im Kosovo.

22-05-2008Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE86



Bewertung unterschiedlicher Arten des illegalen Handels, einschließlich des Organhandels, auf den Weg
gebracht werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 50 von Gisela Kallenbach (H-0333/08)

Betrifft: Stationierung der Eulex-Mission im Kosovo

Am 28. Januar 2008 wurde die EU-Rechtsstaatsmission Eulex für den Kosovo vom Europäischen Rat
beschlossen. Bei der Einrichtung ist jedoch mit Schwierigkeiten zu rechnen, da die serbische Bevölkerung
im Norden des Kosovo vehementen Widerstand gegen Eulex angekündigt hat. Gleichzeitig ist weiterhin die
UN-Friedensmission UNMIK im Kosovo stationiert.

Durch welche Maßnahmen will die Kommission verhindern, dass sich im Nordkosovo parallele Strukturen
zwischen UNMIK, Eulex und den serbischen Behörden fest etablieren?

Ferner gibt es das Problem, dass der Frauenanteil bei den bisherigen EU-Mitarbeitern im Kosovo derzeit nur
28% beträgt (vgl. European Union Planning Team for Kosovo, EUPT 2007). Laut UN-Resolution 1325 sollte
der Einsatz von Frauen in ehemaligen Kriegsgebieten deutlich erhöht werden.

Durch welche Maßnahmen will die Kommission bei der jetzt in Vorbereitung befindlichen Eulex-Mission
den Anteil der Frauen verbessern?

Antwort

Die Kommission teilt die Auffassung, dass die Etablierung serbischer Parallelstrukturen im Norden des Kosovo
eine Herausforderung für die internationale Gemeinschaft darstellen würde.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union treten nachdrücklich für die Stationierung von EULEX(18) im
gesamten Kosovo ein. Es obliegt dem Rat, die Entscheidung über den genauen Zeitplan sowie die funktionellen
und geografischen Parameter des Einsatzes der Mission unter Berücksichtigung der sich entwickelnden Lage
im Kosovo und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu treffen.

Was die Kommission betrifft, so leistet sie Unterstützung bei der Schaffung eines besseren Umfelds für die
vollständige Dislozierung von EULEX durch die in unserer Zuständigkeit liegenden Instrumente wie etwa
die Hilfeprogramme, die das Ziel verfolgen, Vertrauen unter den Mitgliedern der serbischen Gemeinschaft
im Kosovo aufzubauen.

Sowohl die laufenden als auch die geplanten Programme umfassen: a) Unterstützung auf kommunaler Ebene
durch Infrastrukturvorhaben und technische Hilfe; b) den Schutz des kulturellen Erbes; c) Unterstützung für
die Rückkehr und Wiedereingliederung von Vertriebenen und d) Unterstützung für die wirtschaftliche und
regionale Entwicklung.

Die Kommission legt allergrößten Wert auf die Respektierung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Sie bringt den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern in ihrer internen Einstellungs- und
Beförderungspolitik zur Anwendung.

Für EULEX werden die meisten der in ihrem Rahmen herangezogenen Fachleute von den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union gemäß einzelstaatlichen Verfahren und Politiken, deren Festlegung nicht in den
Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt, entsandt.

*
*     *

Anfrage Nr. 51 von Vural Öger (H-0334/08)

Betrifft: EU-Erweiterungsstrategie

Es ist von großer Bedeutung, dass den EU-Bürgern eine klare Strategie im Bezug auf künftige EU-Erweiterungen
vermittelt wird. Innerhalb der Diskussion um die EU-Erweiterungsstrategie im Europäischen Parlament geht
es nicht nur um die Strategie der EU gegenüber Ländern mit Beitrittsperspektive. Vielmehr finden auch

(18) Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo.
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Politikbereiche der EU gegenüber Ländern ohne Beitrittsperspektive, wie z. B. die Europäische
Nachbarschaftspolitik (ENP), ihren Platz in dieser Diskussion. Es gibt Stimmen, die Zwischenstufen zwischen
ENP und EU-Erweiterungsprozess fordern. Auch wird verlangt, die Generaldirektion Erweiterung und
Außenbeziehungen besser zu vernetzen.

Ist die Kommission der Ansicht, dass die EU-Erweiterungsstrategie strikt von der die EU-Außenpolitik
betreffenden Politikbereiche der EU, wie die ENP oder der Barcelona-Prozess: Eine Union für das Mittelmeer,
abgegrenzt werden sollte? Oder hält die Kommission intermediäre Stadien für Länder, die noch nicht
beitrittsreif sind, in Zukunft für nötig?

Glaubt die Kommission, dass die EU ihre Erweiterungsstrategie neu ausrichten sollte? Ist sie der Ansicht,
dass die EU-Erweiterungsstrategie, die ja im Grunde auf dem bisherigen Stufenmodell für Erweiterungen
(Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen – Kandidatenstatus – Beitrittsverhandlungen – Beitritt) beruht,
realistisch ist?

Antwort

Die Erweiterungspolitik der EU sieht für die betreffenden Länder als das letztlich zu erreichende Ziel die
Mitgliedschaft vor, im Unterschied zu der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und dem
Barcelona-Prozess: Union für das Mittelmeer. Dennoch bedeutet die Teilnahme eines europäischen Landes
an der ENP bzw. am Barcelona-Prozess keine Vorentscheidung über dessen mögliche Beitrittsperspektive.
Erweiterungspolitik und ENP zeichnen sich durch eine Reihe wichtiger gemeinsamer Grundsätze aus, da sie
beide darauf abstellen, den Wohlstand zu erhöhen, Stabilität und verantwortungsvolle Staatsführung zu
verbessern und die Werte der EU in den Nachbarstaaten der EU zu fördern. Aus diesem Grunde arbeiten das
für die Erweiterung zuständige Kommissionsmitglied und seine Dienststellen bei der Entwicklung und
Umsetzung dieser Politiken eng mit der für Außenbeziehungen und die europäische Nachbarschaftspolitik
zuständigen Kommissarin und ihren Dienststellen in der Generaldirektion Relex(19) zusammen.

Eine weitere Zwischenstufe zwischen dem Status als potenzielles Bewerberland und dem Beitritt erscheint
nicht angebracht bzw. zweckdienlich. Die Kommission muss bei der Anwendung der Bedingungen in diesem
für die westlichen Balkanländer und die Türkei so entscheidendem Jahr gerecht sein. Zugleich sind hinsichtlich
der Mitgliedschaftsperspektiven aller in den Prozess einbezogenen Länder die Zusagen einzuhalten. Die
Verhandlungen mit Kroatien und der Türkei laufen weiter, wobei als Endziel der Beitritt steht. In ihrem
Strategiepapier 2005 zur Erweiterung hat die Kommission die aufeinander folgenden Schritte für die
westlichen Balkanländer auf ihrem Weg in die EU dargelegt.

Die Erweiterungsstrategie wird regelmäßig überprüft, um den Herausforderungen, denen die jeweiligen
Länder gegenüberstehen, besser begegnen und sich den Gegebenheiten besser anpassen zu können. Dies
geschieht vor allem in den jährlichen Strategiepapieren zur Erweiterung, in denen die Kommission ihre
Empfehlungen für Strategieanpassungen vorlegt. Die Kommission ist der Meinung, dass die im erneuerten
Erweiterungskonsens dargelegten Grundlagen, die im Dezember 2006 von den Staats- und Regierungschefs
vereinbart wurden, weiterhin Gültigkeit behalten.

*
*     *

Anfrage Nr. 52 von Colm Burke (H-0273/08)

Betrifft: Tschad - Nahrungsmittelverteilung des Welternährungsprogramms/Abkommen vom
13. August 2007/Nationale Untersuchungskommission

Im östlichen Tschad sieht sich das Welternährungsprogramm gegenwärtig vor die schwierige Herausforderung
gestellt, vor der Regenzeit Nahrungsmittelvorräte für sechs Monate im Voraus für bis zu 500 000 Flüchtlinge
und Binnenvertriebene an Ort und Stelle zu schaffen, da die Straßen unpassierbar sein werden, wenn der
Monsum einsetzt. Beiträge der Geber sind unbedingt erforderlich, um sicherzustellen, dass die Ankäufe in
den kommenden Monaten abgeschlossen werden und die Nahrungsmittel den Tschad rechtzeitig erreichen.
Jede Verzögerung könnte katastrophale Folgen für das Leben so vieler Menschen haben, die für ihr Überleben
vollständig auf die Hilfe des Welternährungsprogramms angewiesen sind.

Welchen Beitrag leistet die Europäische Kommission zu diesem dringenden Hilfeaufruf? Welche
Anstrengungen unternimmt die Kommission, um die Durchführung des (von ihr vermittelten) Abkommens

(19) Generaldirektion Außenbeziehungen.
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vom 13. August 2007 zu erleichtern? Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, da sie nicht bereit ist,
die bewaffnete Opposition in den Aussöhnungsprozess einzubeziehen, wenn sie keinem Waffenstillstand
zustimmt, um diese Gruppen zum Niederlegen der Waffen zu ermutigen? Wie stellt die Kommission sicher,
dass die Nationale Untersuchungskommission, die eingerichtet wurde, um die Ereignisse nach der
Rebellenoffensive Anfang Februar zu untersuchen, ihre Arbeit in objektiver und unparteiischer Weise
fortsetzt?

Antwort

Die humanitäre Hilfe der Kommission für die Flüchtlinge und Binnenvertriebenen im Tschad wird sich im
Jahr 2008 auf 30 Millionen Euro belaufen. Im Rahmen des Gesamtplans Tschad mit 17 Millionen Euro und
dem Nahrungsmittelhilfebeschluss mit 13 Millionen Euro finanziert die Kommission Maßnahmen in den
Bereichen Gesundheit, Wasserversorgung, Lebensmittelhilfe und Ernährungssicherheit, Schutz, Notunterkünfte
und Bildung, die von UN-Organisationen, Rot-Kreuz-Organisationen und internationalen NRO umgesetzt
werden. Für Nahrungsmittelhilfemaßnahmen innerhalb des Welternährungsprogramms (WEP) im Tschad
leistete die Kommission im Jahr 2007 einen Beitrag von 7 Millionen Euro, der sich im Jahr 2008 auf
8,5 Millionen Euro erhöhen dürfte.

Das Problem des WEP im Tschad ist gegenwärtig nicht finanzieller Natur. Den vom WEP selbst vorgelegten
Informationen zufolge ist die Finanzierung der Dringlichkeitsmaßnahme für den östlichen Tschad bislang
zu 75 % erfolgt. Die Kommission hat sich bereit erklärt, weitere 7 Millionen Euro für Nahrungsmittelhilfe
zur Verfügung zu stellen. Das WEP hat diese Mittel bislang nicht abgerufen.

Das Problem des WEP scheint infolge der Blockade der libyschen Versorgungsroute (über die 37 Milliarden
der benötigten 68,4 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel transportiert werden) wegen
Mineralölsteuerproblemen vielmehr ein politisch-logistisches zu sein. Zur Beschleunigung des
Transportprozesses hat das WEP in Faya Largeau eine logistische Basis eröffnet, für die die Kommission
Unterstützung in Höhe von 1,5 Millionen Euro zusagte. Das WEP hat diese Mittel jedoch nicht in Anspruch
genommen.

Es ist darüber hinaus festzustellen, dass weitere Probleme bei der Kameruner Versorgungsroute auftreten
könnten, wo die Transportwege vom WEP, der EUFOR(20) und der MINURCAT(21) gemeinsam genutzt
werden.

Jedenfalls beruhen die Probleme des WEP im Tschad nicht auf finanziellen Sachzwängen. Im Moment handelt
es sich vielmehr um logistische und organisatorische Schwierigkeiten.

Die Kommission bekräftigt ihre humanitäre Verpflichtung zur Bekämpfung dieser Krise und prüft derzeit
die Möglichkeiten, den vom WEP nicht abgedeckten humanitären Bedarf zu decken. Sie bekräftigt
gleichermaßen ihre Bereitschaft, sich um die Bereitstellung der für die Maßnahmen des WEP notwendigen
Finanzmittel zu bemühen, sofern ein diesbezügliches Ersuchen an sie gerichtet wird.

Um die Rolle der Kommission als Beobachter und Vermittler des Abkommens vom 13. August 2007 zu
intensivieren, sieht ihr Programm eine finanzielle und logistische Unterstützung für die Abwicklung des
Wahlprozesses aus dem 9. EEF(22) und dem Stabilitätsinstrument vor. Damit soll die Abhaltung freier und
fairer Wahlen Ende 2009 - ein Schlüsselziel des Abkommens vom 13. August 2007 - gewährleistet werden.

Was die bewaffnete politische Opposition anbelangt, so unterstützt die Kommission die Anwendung des
jüngsten Abkommens von Dakar zu den Beziehungen zwischen Sudan und Tschad. Die Anwendung dieses
Abkommens könnte zu einem Waffenstillstand mit allen Rebellengruppen beitragen, wodurch ein
umfassender Dialog mit Blick auf eine Aussöhnung in Tschad möglich wäre.

Ebenso wie Frankreich und die Internationale Organisation der Frankophonie hat die Kommission einen
Beobachterstatus in der nationalen Untersuchungskommission, die zur Prüfung der Ereignisse Anfang
Februar 2008 und des späteren Verschwindens von Oppositionsführern eingerichtet wurde. Die Kommission
hat bereits die Zustimmung der Behörden des Tschad zu ihrem Wunsch nach Objektivität und Unparteilichkeit

(20) Truppe der Europäischen Union.
(21) Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad.
(22) Europäischer Entwicklungsfonds.
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entgegen genommen und sie wird alles in ihren Kräften Stehende tun, damit diese Werte im Herangehen
und den Ergebnissen der nationalen Untersuchungskommission ihren Niederschlag finden.

*
*     *

Anfrage Nr. 53 von Mairead McGuinness (H-0275/08)

Betrifft: Transparenz der Diskussionen betreffend die WTO-Verhandlungen

Könnte die Kommission das Verhältnis zwischen ihr, dem „Artikel 133-Ausschuss“ und dem Rat „Allgemeine
Angelegenheiten“ klarstellen? Nun da die Gespräche bei der WTO fortgeführt werden, gibt es eine gewisse
Verwirrung in der Öffentlichkeit über die Frage, wie offen der Verhandlungsprozess im Zusammenhang mit
den Bemühungen um ein Welthandelsabkommen wirklich ist. Kann die Kommission eine Erklärung über
die Effektivität des Systems abgeben, wenn die Verhandlungen des Artikel 133-Ausschusses nicht öffentlich
gemacht werden und es im Ergebnis so scheint, als ob die Verhandlungen der Kontrolle durch die Öffentlichkeit
entzogen sind? Welche Sicherungsmechanismen gibt es, damit die legitimen Anliegen einzelner Mitgliedstaaten
im Prozess berücksichtigt werden?

Antwort

Titel IX Dritter Teil des EG-Vertrags (Artikel 131 bis 134) begründet die Gemeinsame Handelspolitik.
Artikel 133 sieht vor, dass die Kommission dem Rat Vorschläge für die Durchführung der gemeinsamen
Handelspolitik unterbreitet und dass sie mit anderen Staaten oder internationalen Organisationen im
Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten Sonderausschuss Verhandlungen führt.
Dieser Ausschuss – der „Ausschuss nach Artikel 133“ – unterstützt somit die Kommission bei der
Verhandlungsführung über Handelsabkommen und gibt der Kommission Ratschläge zur Gemeinsamen
Handelspolitik. Alle Mitgliedstaaten beteiligen sich wöchentlich an der Arbeit dieses Ausschusses, wobei sie
über aktuelle Fragen informiert werden und die Möglichkeit haben, zu reagieren und ihre Unterstützung
bzw. Anliegen zu äußern. Den Vorsitz im Ausschuss führt die jeweilige Ratspräsidentschaft, die
Ausschusssitzungen finden im Gebäude des Rates statt.

Der Ausschuss nach Artikel 133 bietet eine wichtige Plattform für Politikberatung, und die Kommission
wird durch ihn in die Lage versetzt, sich einen guten Überblick über die Ansichten der Mitgliedstaaten zu
verschaffen. Er nimmt weder rechtsverbindliche Standpunkte zu Kommissionsvorschlägen an noch trifft er
formale Entscheidungen im Sinne von Artikel 249 EG-Vertrag.

Wird eine formale Rechtshandlung notwendig (z. B. die Erlaubnis zur Eröffnung von Verhandlungen), so
wird diese von der Kommission vorgeschlagen und dann vom Ministerrat beschlossen, üblicherweise im
Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ und im Prinzip mit qualifizierter Mehrheit.
Einstimmigkeit ist nötig in den Bereichen audiovisuelle Dienste, Bildung, Verkehr, Kultur und Gesundheit,
Dienstleistungen oder handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, wenn das Handelsabkommen
Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist).
Die Kommission setzt jedoch alles daran, einen Konsens zu allen wichtigen Fragen zu erzielen. Dies ist
notwendig, um eine reibungslose Behandlung der Themen im Rat zu gewährleisten, aber auch, um eine in
sich stimmige und uneingeschränkte Unterstützung genießende Gemeinschaftslinie für laufende oder in
Vorbereitung befindliche Handelsverhandlungen zu haben, denn vereint ist die Gemeinschaft stärker. Die
Kommission versucht daher bei jeder Gelegenheit angestrengt, die Bedenken bzw. Empfindlichkeiten aller
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, indem sie einen alle befriedigenden Mittelweg anstrebt, der vor allem
das Gemeinschaftsinteresse widerspiegelt und nicht darauf hinausläuft, einzelne Mitgliedstaaten zu isolieren.

Im Rahmen des derzeitigen Vertrags bleibt die Rolle des Parlaments eingeschränkt. Allerdings gehört es
inzwischen zur festen Praxis der Kommission, das Parlament gleichberechtigt mit dem Rat zu informieren,
und zwar über den INTA-Ausschuss(23). Außerdem begrüßt die Kommission die Tatsache, dass die Befugnisse
des Parlaments in Handelsfragen durch den Vertrag von Lissabon erweitert werden sollen, wobei das Verfahren
der Mitentscheidung auf Rechtsakte ausgedehnt wird und bei internationalen Abkommen vom
Zustimmungsverfahren systematisch Gebrauch gemacht werden soll.

Die Gemeinsame Handelspolitik ermöglicht es den 27 Mitgliedstaaten, auf der internationalen Bühne mit
einer Stimme aufzutreten, was der Europäischen Union, dem größten Handelsblock der Welt, im Welthandel

(23) Ausschuss für internationalen Handel.
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eine außerordentlich starke Rolle verleiht. Die internationalen Koordinierungs- und
Entscheidungsmechanismen sichern die Legitimität und Verlässlichkeit der Verhandlungspositionen der
Kommission.

*
*     *

Anfrage Nr. 54 von Jim Higgins (H-0279/08)

Betrifft: Wettbewerb im Breitbandsektor

Könnte die Kommission erklären, ob sie wegen der hohen Preise, die irische Verbraucher für
Breitbandanschlüsse zahlen, besorgt ist und ob sie der Ansicht ist, dass diese Preise auf den Mangel an
Wettbewerb in Irland oder auf andere Faktoren zurückzuführen sind?

Antwort

Die Kommission erfasst Daten über Preise für Breitbandanschlüsse seit 2007, um die Entwicklungen auf den
Märkten zu beobachten. Mit der zweimal jährlich erfolgenden Datensammlung wird ein Überblick über die
Preise gewonnen, die die Anbieter von Breitbanddiensten den Endkunden in Rechnung stellen. Dabei werden
etwa 80 % der Anbieter der einzelnen nationalen Märkte erfasst.

Laut den jüngsten Angaben, die der Kommission zur Verfügung stehen, gehört Irland zu den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, in denen die Endkundenpreise für typische Breitbandprodukte mit
Downloadgeschwindigkeiten zwischen 1 Megabyte und 2 Megabyte pro Sekunde besonders niedrig sind.

Das deckt sich mit den Angaben, die die irische Telekommunikationsregulierungsbehörde Comreg(24)

veröffentlicht hat. Obgleich die Comreg für die Preisermittlung eine andere Methodik verwendet, lassen ihre
Angaben ebenfalls darauf schließen, dass die Preise für Breitbandanschlüsse in Irland eindeutig unter dem
EU-Durchschnitt liegen. Die Kommission ist daher über die vom irischen Verbraucher zu zahlenden Preise
für Breitbandanschlüsse nicht besonders besorgt.

*
*     *

Anfrage Nr. 55 von Robert Evans (H-0284/08)

Betrifft: Tierfang mit Fallen und Schlingen

Fallen und Schlingen werden als Mittel genutzt, um Tiere unterschiedslos zu fangen und zu töten. Sie werden
oft von Landwirten und Wildhütern gestellt bzw. gelegt, um Füchse zu fangen. Ist sich aber die Europäische
Kommission dessen bewusst, dass weiterhin Dachse, Otter, Haus- und Nutztiere, gefährdete Tiere und andere
Wildtiere durch den Gebrauch von Schlingen verwundet und getötet werden?

Der Gebrauch von Fallen und Schlingen ist mittlerweile in mehreren EU-Mitgliedstaaten, darunter Estland,
Dänemark und Ungarn, verboten, und viele andere planen entsprechende Verbote.

Stimmt die Kommission zu, dass der fortgesetzte Gebrauch von Schlingen sowohl grausam als auch ineffizient
ist? Welche Initiativen wird die Kommission ergreifen, um ein EU-weites Verbot des Gebrauchs von Schlingen
berbeizuführen?

Antwort

Im Juli 2004 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung humaner
Fangnormen für bestimmte Tierarten(25) zur Erfüllung der aus einem von der EG, Kanada und der Russischen
Föderation unterzeichneten internationalen Übereinkommen über internationale humane Fangnormen und
aus einer vereinbarten Niederschrift mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum gleichen Thema
erwachsenden Verpflichtungen. Diese Verpflichtungen bringen die Einführung harmonisierter Fangnormen
zum Zwecke der Verbesserung des Befindens in Fallen gefangener Tiere mit sich. Die in dem Vorschlag
beschriebenen harmonisierten Fangnormen betreffen auch Fallstricke und Schlingen, die zum Fangen der
19 in dem Übereinkommen aufgeführten Tierarten verwendet werden. Die Absicht bei der Einführung von

(24) http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg0822.pdf.
(25) KOM (2004) 532 endg.
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Fangnormen, die auch für Fallstricke und Schlingen anwendbar sind, bestand darin, die Verwendung
unzulänglicher und inhumaner Fallen zu verbieten.

Der Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie wurde jedoch vom Parlament in erster Lesung aus einer ganzen
Reihe von Gründen abgelehnt. Zu diesen Gründen gehörten der Mangel an aktuellen wissenschaftlichen
Ergebnissen als der Grundlage für den Vorschlag, fehlende Zuständigkeit der EK für die Befassung mit dem
Schutz wildlebender Tiere, Forderungen nach Anwendung des Subsidiaritätsprinzips bei der Umsetzung
humaner Fangnormen in der EU, allgemeine Kritik an dem Übereinkommen über internationale humane
Fangnormen, Ersuchen um mehr Freiheit beim Umgang mit nationalen und regionalen Aspekten, Ersuchen
um mehr Beihilfen für den Tierschutz sowie Forderungen nach Durchführung einer Folgenabschätzung.

Um den Bedenken des Parlaments, z. B. wegen der wissenschaftlichen Grundlage für die vorgeschlagenen
Normen und wegen der Folgenabschätzung, Rechnung zu tragen, hat die Kommission eine Studie zur
Feststellung des aktuellen Standes in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Anwendung der im
Übereinkommen über internationale humane Fangnormen genannten und im Vorschlag der Kommission
beschriebenen Fangnormen in Auftrag gegeben. Damit soll ein Beitrag zur Ermittlung verbesserter Fangnormen
geleistet werden, die bei den gefangenen Tieren, so weit dies technisch möglich ist, unnötige Schmerzen,
Qualen und Leiden verringern. Folglich besteht eine wichtige Aufgabe der Studie darin, die Fallen –
einschließlich Schlingen – zu ermitteln, die unnötige Schmerzen, Qualen und Leiden so weit wie möglich
verringern und selektiv wirken. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Studie, die voraussichtlich im
ersten Halbjahr 2009 vorliegen, wird die Kommission über mögliche Folgemaßnahmen zur Lösung dieser
Frage entscheiden.

*
*     *

Anfrage Nr. 56 von Jacky Hénin (H-0289/08)

Betrifft: Stärkung der sozialen Verantwortung der Unternehmen

Die Textilfirma STAF, die zur SINTERAMA-Gruppe gehört, hat sieben Mitarbeiter ihres Betriebs in
Hénin-Beaumont in Frankreich vor folgendes Dilemma gestellt: entweder eine Versetzung nach Brasilien
für einen Lohn von 315 € brutto oder in die Türkei für 230 € zu akzeptieren, oder die schlichte Kündigung.
Man muss bedenken, dass diese Firma bedeutende öffentliche Beihilfen erhalten hat.

Meint die Kommission nicht, dass sie im Namen des Prinzips der sozialen Verantwortung der Unternehmen
eine Richtlinie initiieren sollte, die es erlaubt, entweder solche Praktiken zu verbieten oder in solchen Fällen
die Rückerstattung der von der Firma erhaltenen öffentlichen Beihilfen zu verlangen?

Antwort

Die Kommission versteht unter der sozialen Verantwortung von Unternehmen die freiwillige Integration
ökologischer und sozialer Aspekte in die kommerziellen Tätigkeiten der Unternehmen und ihre Beziehungen
zu den betreffenden Interessenträgern. Die Unternehmen verhalten sich dann sozial verantwortungsbewusst,
wenn sie über die Mindestvorschriften und die durch Tarifverträge auferlegten Verpflichtungen hinaus
gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechen. Die Kommission hat daher nicht die Absicht, eine Richtlinie
zur sozialen Verantwortung von Unternehmen zum Bestandteil ihrer Politik werden zu lassen. Gleichwohl
setzt die Einhaltung der Grundsätze der sozialen Verantwortung von Unternehmen eine faire Behandlung
der Arbeitnehmer im Prozess des industriellen Wandels voraus. Gleiches gilt für die ordnungsgemäße
Verwendung öffentlicher Mittel.

Die Kommission ist sich der möglichen negativen Auswirkungen der Umstrukturierung von Unternehmen
für die betroffenen Arbeitnehmer, ihre Familien und die Regionen bewusst. Es steht der Kommission allerdings
nicht zu, sich zu Entscheidungsprozessen innerhalb von Unternehmen zu äußern oder darin einzugreifen,
sofern keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts vorliegt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gesetzgebung der Gemeinschaft verschiedene Rechtsvorschriften zur
Gewährleistung der Arbeitnehmerrechte bei der Durchführung von Umstrukturierungen enthält. Dabei

22-05-2008Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE92



handelt es sich insbesondere um die Richtlinien 2002/14/EG(26), 94/45/EG(27) und 98/59/EG(28). Die
Kommission möchte daran erinnern, dass für die ordnungsgemäße und wirksame Anwendung dieser
Richtlinien in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig sind.

Die Kommission bereitet - im Nachgang zur ihrer Mitteilung von 2005(29) zu diesem Thema - eine Reihe
neuer Initiativen vor, mit denen ein sozial verantwortungsbewusster Vollzug des Wandels und von
Umstrukturierungen gefördert werden soll und die bald angenommen werden könnten.

*
*     *

Anfrage Nr. 57 von Lambert van Nistelrooij (H-0293/08)

Betrifft: MwSt.-Erhebung - Trennung zwischen Lieferung und Verteilung durch
Energieversorgungsunternehmen

Bei der Trennung zwischen Netzbetreiber und Lieferant im Rahmen der Strom- und Gasversorgung
(EU-Richtlinie 2003/54/EG(30) - 2003/55/EG(31)) stellt sich die Frage, wie die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf
die Tätigkeiten der getrennten Netzbetreiber- und Lieferunternehmen durch die Mitgliedstaaten erhoben
werden soll. Eine Reihe von Mitgliedstaaten wendet das „Kommissionärs-Modell“ an, in dessen Rahmen der
Lieferant (das Übertragungsunternehmen) während des gesamten Versorgungswegs die MwSt. einziehen
muss und sie auch an die Steuerbehörden abführt. Wenn dieses übliche „Kommissionärs-Modell“ angewandt
wird, kann die MwSt. von Lieferant und Zulieferer unabhängig voneinander verbucht werden. Wenn dieses
Modell jedoch nicht (mehr) zulässig ist, müssen die MwSt.-Beträge, die der Lieferant für die
Übertragungsdienstleistung an den Kunden abrechnet, genau den Mwst.-Beträgen entsprechen, die das
Übertragungsunternehmen für diesen Kunden abrechnet. Der Lieferant muss MwSt. auf die Übertragung
ausdrücklich neben der MwSt. für die eigene Dienstleistung in der Rechnung angeben. Diese wechselseitige
Abhängigkeit von Lieferant und Übertragungsunternehmen sorgt für zusätzliche Probleme bei Nichtzahlung,
Umzug oder Wechsel zu einem neuen Lieferanten.

Kann die Kommission bestätigen, dass das vorgenannte „Kommissionärs-Modell“ bei der Trennung von
Netzbetrieb und Lieferung aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften der EU zulässig ist? Sieht die
Kommission in diesem Zusammenhang Anlass für Änderungen in den Vorschlägen an das EP für das sog.
„dritte Energiepaket“ von 2007?

Antwort

Die MwSt.(32)-Richtlinie 2006/112/EG erlaubt laut Artikel 28 Steuerpflichtigen, die bei der Erbringung von
Dienstleistungen im eigenen Namen, aber für Rechnung Dritter tätig werden, so behandelt zu werden, als
ob sie diese Dienstleistungen selbst erhalten und erbracht hätten. Das bedeutet, wenn der Energielieferant
in eigenem Namen und für Rechnung des Netzbetreibers, der die Energie überträgt, tätig wird, kann der
Kunde eine Einzelrechnung von der Energieversorgung erhalten, auf der sowohl die Versorgungsleistungen
des Energielieferanten als auch die Leistungen des Netzbetreibers aufgeführt sind.

Weder Richtlinie 2003/54/EG über den Elektrizitätsbinnenmarkt noch Richtlinie 2003/55/EG über den
Erdgasbinnenmarkt, die derzeit in Kraft sind, enthalten Bestimmungen bzw. Leitlinien zu Fragen der

(26) Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft
- ABl. L 80 vom 23.3.2002.

(27) Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder
die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden
Unternehmen und Unternehmensgruppen - ABl. L 254 vom 30.9.1994.

(28) Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Massenentlassungen - ABl. L 225 vom 12.8.1998.

(29) Mitteilung der Kommission - Umstrukturierungen antizipieren und begleiten und die Beschäftigung fördern: die
Rolle der Europäischen Union - KOM(2005) 120 endg. vom 31.3.2005.

(30) ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37.
(31) ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 57.
(32) Mehrwertsteuer.
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Besteuerung, die außerhalb ihres Anwendungsbereichs liegen. Das gilt auch für das dritte Energiepaket, über
das gegenwärtig im Parlament beraten wird: Die Kommission sieht daher keine Änderungen in Bezug auf
Besteuerungsfragen vor.

*
*     *

Anfrage Nr. 58 von Silvia-Adriana Ţicău (H-0296/08)

Betrifft: Europäisches Programm zum Schutz kritischer Kommunikations- und
Informationsinfrastrukturen

Im Rahmen der Mitteilung der Kommission über das Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2008 wird eine
Reihe von Initiativen vorgeschlagen, die als strategisch bzw. vorrangig angesehen werden, u. a. die Mitteilung
über den Schutz kritischer Kommunikations- und Informationsinfrastrukturen. Welche zusätzlichen
Initiativen zur Verbesserung der Sicherheit von Kommunikationsnetzen und Informationssystemen,
einschließlich legislativer Maßnahmen, plant die Kommission bis Juni 2009 neben dieser Initiative, die den
Sicherheitsschutz und die Belastbarkeit kritischer Informationsinfrastrukturen auf angemessenem und
kohärentem Niveau gewährleisten soll, damit die Kontinuität dieser Dienstleistungen sichergestellt ist?

Antwort

Die von der Frau Abgeordneten aufgeworfene Frage bezog sich auf ein grundsätzliches Problem, nämlich
die Verbesserung der Sicherheit von Informations- und Kommunikationsnetzen sowie -systemen.

Die Kommission legte 2006 ihre Vorschläge für das Europäische Programm zum Schutz der kritischen
Infrastrukturen (EPSKI) vor. Der Mitteilung, in der das Gesamtkonzept dargelegt wird, war ein Vorschlag für
eine Richtlinie zur Ermittlung und Ausweisung kritischer europäischer Infrastrukturen beigefügt. Die
Richtlinie wird derzeit im Rat diskutiert.

Mit dem EPSKI wird ein sektorspezifisches Konzept für den Schutz der kritischen Infrastrukturen eingeführt.
Bei dem, was die Kommission in ihrem Legislativprogramm für 2008 angekündigt hat und 2009 vorstellen
wird, handelt es sich um die auf den IKT-Sektor bezogene Politik zur Gewährleistung eines hohen Niveaus
der Sicherheit und Stabilität kritischer Kommunikationsnetze und Informationsinfrastrukturen (z. B. Internet)
und der Kontinuität der Dienste. Die Initiative wird auf die Verbesserung der Abwehrfähigkeit und
Reaktionsfähigkeit auf EU-Ebene abzielen, wobei fest mit Aktivitäten auf nationaler Ebene und des privaten
Sektors gerechnet wird. Ziel soll die Einbindung entsprechender öffentlicher und privater Akteure sein, so
dass Präventiv-, Ermittlungs-, Notfall- und Wiederherstellungsmaßnahmen angemessen und kontinuierlich
auf den Weg gebracht werden können.

Diese Initiative knüpft an eine Reihe anderer wichtiger Maßnahmen an, die mit der Netzsicherheit in
Zusammenhang stehen und unlängst von der Kommission vorgeschlagen wurden. Erstens: Im Zusammenhang
mit den Legislativvorschlägen zur Reform des Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste(33) werden Maßnahmen vorgeschlagen, um alle Akteure einschließlich der
Telekommunikationsbetreiber und Regulierungsbehörden in die Lage zu versetzen, schneller und besser
abgestimmt auf Sicherheitslücken und schädliche Angriffe zu reagieren. Speziell geht es darum, dass die
Entscheidungsträger über das tatsächliche Niveau der Netzsicherheit besser informiert sein müssten, um
angemessenere politische Entscheidungen treffen zu können. Es müsste noch größere Klarheit über die
Sicherheitsmaßnahmen herrschen, die von den Telekommunikationsbetreibern zu ergreifen sind, damit die
Netze und die Dienste, die von ihnen bereitgestellt werden, sicher, zuverlässig und gegenüber Sicherheitslücken
resistent sind. Zudem müssten Diensteanbieter, bei denen Sicherheitslücken aufgetreten sind, den Kunden
die Gefährdung persönlicher Daten mitteilen, damit sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Zweitens: Die Kommission hat eine ab sofort geltende Verlängerung der Laufzeit des Mandats der Agentur
ENISA(34) vorgeschlagen, die ausreichend Zeit für eine eingehende Aussprache über die Zukunft der Netz-
und Informationssicherheit auf Gemeinschaftsebene bieten würde, wobei die Verlängerung unbeschadet
des Ausgangs dieser Aussprache erfolgt.

(33) http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/proposals/index_en.htm.
(34) Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit.
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Schließlich hat die Kommission soeben zum Thema „Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT)“ des 7. Rahmenprogramms der EU für Forschung und technologische Entwicklung für den Zeitraum
2007-2013 eine Reihe von Forschungsprojekten im Bereich sicherer und vertrauenswürdiger Netz- und
Dienstinfrastrukturen gestartet.

*
*     *

Anfrage Nr. 59 von Zita Pleštinská (H-0297/08)

Betrifft: Europäisches Normungssystem

Europa benötigt neue innovative Technologien, um die Wirtschaft der EU anzukurbeln. Ohne ein transparentes
und diskriminierungsfreies Normungssystem werden KMU nicht in der Lage sein, Nutzen aus dem
gemeinsamen Binnenmarkt zu ziehen. Einige innovative KMU sind bei der Entwicklung neuer Normen auf
erhebliche Hindernisse getroffen. Normung sollte nicht als Mittel genutzt werden, Konkurrenten den
Markteintritt zu verwehren. Beabsichtigt die Kommission im Rahmen der Revision der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates(35) über Bauprodukte die Transparenz, die Unparteilichkeit und die Effizienz des europäischen
Normungssystems in Bezug auf innovative Produkte und insbesondere der Europäischen Organisation für
technische Zulassungen und ihre Beziehungen zu großen auf dem Markt etablierten Unternehmen zu
überprüfen?

Anfrage Nr. 60 von Janelly Fourtou (H-0304/08)

Betrifft: Europäisches Normungssystem

Europa braucht neue innovative Technologien, um seine Ziele für die Verringerung der
Kohlendioxidemissionen bis 2020 zu erreichen. Diese neuen Technologien, die oft von kleinen und mittleren
Unternehmen entwickelt werden, unterliegen der europäischen Normung. Es scheint, dass einige innovative
KMU, die neue, energiesparende Produkte herstellen, mit dem Europäischen Normungssystem ernsthafte
Schwierigkeiten haben. Anstatt zu helfen, neue Märkte zu erschließen, die den neuen Herausforderungen,
beispielsweise durch die Erderwärmung, gerecht werden, hindert es Wettbewerber daran, auf existierende
Märkte vorzudringen.

Könnte die Europäische Kommission mit Blick auf die Überarbeitung der Richtlinie des Rates 89/106/EWG(36)

vom 21. Dezember 1988 die Transparenz, Neutralität und Wirksamkeit des Europäischen Normungssystems
für innovative Produkte (vor allem die EOTA – Europäische Organisation für technische Zulassungen – und
ihre Verbindungen zu Großunternehmen) überprüfen, um sich zu vergewissern, dass das System nicht
verzerrt ist?

Gemeinsame Antwort

Die Kommission teilt die Meinung der Frau Abgeordneten in Bezug auf die entscheidende Bedeutung neuer
innovativer Technologien für das Erreichen der Ziele zur Senkung der CO2-Emissionen bis 2020. Ein
transparentes und diskriminierungsfreies europäisches Normungssystem ist natürlich eine unabdingbare
Voraussetzung für diese Ziele sowie für die kontinuierlichen Bemühungen um Sicherung des großen
Innovationspotenzials kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Europa. Wichtig ist, dass dieses System
auch für diese Unternehmen effizient arbeitet, genau so, wie es die Kommission in ihrer jüngsten Mitteilung
über Normung und Innovation(37) betont hat.

Die Kommission teilt jedoch das Anliegen, dass KMU bei der Tätigkeit der einzelstaatlichen und europäischen
Normungsgremien besser vertreten sein sollten, und hat bereits damit begonnen, diese Frage einer Lösung
zuzuführen.

Im speziellen Kontext der Überarbeitung der Richtlinie über Bauprodukte(38) hat die Kommission vor kurzem
einen Vorschlag für eine Verordnung angenommen, die die Richtlinie über Bauprodukte ersetzen soll. In

(35) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(36) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(37) KOM (2008) 133 endg. vom 11. März 2008.
(38) Richtlinie 89/106/EWG.
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diesem Vorschlag werden die Verfahren, die derzeit von der EOTA(39) koordiniert werden, völlig
umstrukturiert, um sie stark zu vereinfachen und transparenter zu gestalten und es den Herstellern zu
ermöglichen, in den Verfahren eine entscheidende Rolle zu spielen. Außerdem sollen neue und strengere
Kriterien für die Benennung der Technischen Bewertungsstellen, die die praktische Arbeit leisten, aufgestellt
werden. Abgesehen von der Klarstellung des gegenwärtigen Systems zielen alle diese Veränderungen genau
darauf ab, die Zugänglichkeit des Systems vor allem für KMU zu verbessern und daher auch darauf, seine
allgemeine Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

*
*     *

Anfrage Nr. 61 von Manolis Mavrommatis (H-0300/08)

Betrifft: Vernichtung von 100 000 Büchern im Auftrag der UNESCO

Einer Veröffentlichung der Washington Post zufolge hat ein Prüfbericht gezeigt, dass die UNESCO für die
Vernichtung von 100 000 Büchern gezahlt hat, darunter Bände der Allgemeinen Geschichte Afrikas und
Lateinamerikas sowie Forschungsarbeiten zu antiken Denkmälern. Die Bücher wurden 2004 und 2005
eingestampft, als die Bücherbestände der UNESCO von Paris nach Brüssel verlagert wurden.

Die Büchervernichtung fand also auf dem Gebiet der Europäischen Union statt. Ist die Kommission der
Auffassung, dass diese Katastrophe hätte verhindert werden können? Wusste die Kommission im Vorfeld,
dass die Pariser Bücherbestände der UNESCO wegen Platzmangels nach Brüssel verlagert werden sollten?
War sie über die Menge der Bücher und die Art des Transports von einer Stadt in die andere informiert?
Wenn ja, welches Gremium der UNESCO hat diese Information welcher Dienststelle der Kommission
mitgeteilt?

Antwort

Der Kommission ist der vom Herrn Abgeordneten beschriebene Vorgang nicht bekannt und sie ist im Übrigen
nicht befugt, eine Anfrage zu beantworten, in der es um administrative Maßnahmen einer internationalen
Organisation und im vorliegenden Fall der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur (UNESCO) geht. Da das Herkunftsland des Herrn Abgeordneten Vollmitglied der UNESCO ist,
möchte die Kommission vorschlagen, dass Griechenland diese Frage unmittelbar an das Sekretariat dieser
Organisation richtet.

*
*     *

Anfrage Nr. 62 von Leopold Józef Rutowicz (H-0303/08)

Betrifft: Wettbewerbsbeschränkungen in der Landwirtschaft

Beabsichtigt die Kommission, hinsichtlich der Wettbewerbsbeschränkungen in der Landwirtschaft aufgrund
der Begrenzung der Produktion bei einer Reihe landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig zu werden?

Der neu entstandene Markt für Biotreibstoffe eröffnet die Möglichkeit eines unbeschränkten Absatzes
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die sich industriell nutzen lassen. Aufgrund der neuen Lage sind die
Lebensmittelpreise gestiegen, und die Begrenzung der Produktion verschärft diese für die Verbraucher
ungünstige Lage.

Eine Öffnung des Marktes für den Wettbewerb würde diese Probleme abmildern. Welche Maßnahmen
gedenkt die Europäische Union in diesem Bereich zu ergreifen?

Antwort

Seit 1992 ist die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hauptsächlich auf die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit und die Erhöhung der Marktorientierung bei gleichzeitiger Abkehr von der Preis- und
Erzeugungsstützung hin zur direkten Unterstützung der Erzeuger gerichtet.

Im Zusammenhang mit der GAP-Reform von 2003 dürfte die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors durch die
Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion weiter gestärkt werden.

(39) Europäische Organisation für Technische Zulassungen.
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Kurzfristige Anpassungen der GAP betrafen die für die landwirtschaftliche Erzeugung bestehenden
Beschränkungen. So ist die obligatorische Flächenstilllegung für das Wirtschaftsjahr 2008/2009 auf Null
gesetzt worden, und bei den Milchquoten erfolgt am 1. April 2008 eine Erhöhung um 2 %.

In den am 20. Mai 2008 angenommenen Rechtsetzungsvorschlägen für den „Gesundheitscheck“ der
GAP-Reform von 2003 werden verschiedene Anpassungen berücksichtigt. Vor allem durch die Abschaffung
der Flächenstilllegung und das Auslaufen der Milchquotenregelungen wird der Markt für zusätzliche
Lieferungen geöffnet.

Die Kommission ist der Meinung, dass mit diesen Korrekturen das notwendige zusätzliche Flächen- und
Angebotspotenzial erschlossen wird, mit dem die gestiegene Nachfrage befriedigt und der Preisanstieg
gebremst werden kann.

*
*     *

Anfrage Nr. 63 von Zdzisław Zbigniew Podkański (H-0305/08)

Betrifft: Schutz traditioneller regionaler Kulturgüter

Die traditionellen regionalen Kulturen, die für die Völker der vor kurzem aufgenommenen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union besonders wichtig sind, sind ein Erbe ganz Europas und erfordern als solches
besondere Erfassung und besonderen Schutz. Der Prozess ihres Verschwindens verläuft schnell und wird
durch Veränderungen der Gesellschaft im Rahmen der Globalisierung hervorgerufen, wie: Migration,
Veränderung der Agrarstruktur, Konzentration des Besitzes, Verschwinden bestimmter gemeinsamer Werte.
Es verschwinden alte Berufe, seltene handwerkliche Fertigkeiten und sogar Werte, die für den Agrotourismus
interessant sind oder eine bedeutende Rolle bei der Aufwertung von Regionen mit Entwicklungsrückständen
spielen könnten.

Beabsichtigt die Europäische Kommission die Erarbeitung eines Programms und die Bereitstellung von
Mitteln für die Erfassung und den Schutz traditioneller regionaler Kulturen?

Antwort

Schutz, Erhaltung und Entwicklung des europäischen kulturellen Erbes sind wichtige Fragen für uns alle.
Artikel 151 des EG-Vertrags enthält dazu folgende Klausel: Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur
Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie
gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes. Die Kommission möchte den Herrn
Abgeordneten darüber informieren, dass das Programm „Kultur“ durch eine jährliche Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen Kooperationsprojekte in allen Bereichen von Kunst und Kultur unterstützt.
Dieses Programm kann Finanzhilfen für Projekte auf dem Gebiet des Erbeschutzes bereitstellen.

Im Rahmen der Politik der ländlichen Entwicklung thematisiert eine spezifische Maßnahme den Schutz des
kulturellen Erbes in ländlichen Gebieten. Die Maßnahme „Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes“
sieht vor, dass Hilfe durch ELER(40) für „Studien sowie Investitionen im Zusammenhang mit der Erhaltung,
Wiederherstellung und Verbesserung des kulturellen Erbes, wie z. B. der kulturellen Merkmale der Dörfer
und der Kulturlandschaft“ gewährt werden kann.

Auch andere Gemeinschaftspolitiken sind der Frage des kulturellen Erbes gewidmet. So sollen Investitionen
im Kulturbereich beispielsweise über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des
Konvergenzziels abgewickelt werden und folgende Zielsetzungen betreffen: Schutz, Förderung und Erhaltung
des Kulturerbes; Ausbau der kulturellen Infrastruktur zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung,
Förderung eines nachhaltigen Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Regionen sowie Hilfen zur
Verbesserung des kulturellen Angebots durch neue Dienstleistungen mit höherem Mehrwert.

Außerdem ist kulturelle Vielfalt Gegenstand des zum 7. Rahmenprogramm für Forschung und technologische
Entwicklung (2007-2013) gehörenden Programms „Zusammenarbeit“ für Forschungsarbeit in den Sozial-,
Wirtschafts- und Geisteswissenschaften.

Die Kommission erinnert jedoch daran, dass die Annahme von Regelungen zum Schutz konkreter Beispiele
des kulturellen Erbes auf dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten in deren Zuständigkeit fällt.

(40) Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.
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Anfrage Nr. 64 von Eoin Ryan (H-0310/08)

Betrifft: Neue Maßnahmen der EU zur Bekämpfung illegaler Drogenimporte in die EU

Kann die Kommission eine Erklärung abgeben, in der sie die neuen Maßnahmen erläutert, die sie derzeit
unterstützt, um zur Bekämpfung illegaler Drogenimporte in die Europäische Union beizutragen, und kann
die Kommission ferner darlegen, ob sie derzeit neue Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, die
Vermögenswerte von Verbrechern innerhalb der EU-27-Zone zu beschlagnahmen?

Antwort

Im Rahmen der EU-Drogenstrategie für den Zeitraum 2005-2012 arbeitet die Kommission zurzeit den
Entwurf eines Vorschlags für einen neuen EU-Drogenaktionsplan für den Zeitraum 2009-2012 aus, der
neue politische Maßnahmen enthalten wird, die die neuen Herausforderungen in Bezug auf die illegalen
Drogenimporte in die EU widerspiegeln.

Für sich selbst hat die Europäische Union ein breites Spektrum von Maßnahmen zur Bekämpfung des
drogenbezogenen organisierten Verbrechens auf den Weg gebracht, u. a. über Europol(41) (Projekte wie
MUSTARD(42), COLA(43), SYNERGY(44)), Eurojust, die Task Force der Polizeichefs (COSPOL(45)-Projekte),
die Gemeinsamen Ermittlungsteams und die neuen Gemeinsamen Zolloperationen zu Drogen.

Die Kommission leistet auch einen finanziellen Betrag zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten, bei der es um die Bekämpfung des illegalen Heroinhandels
entlang der Balkanroute in die Europäische Union (COSPOL-Projekte, Gemeinsame Zollaktionen und
Gemeinsame Ermittlungsteams) geht.

Nach außen hin arbeitet die EU bilateral und regional mit Drittländern zusammen, um das Drogenproblem
in den Griff zu bekommen, und sie ist zu einem der Hauptakteure auf internationaler Ebene geworden. Für
die Eindämmung des Drogenangebots werden beträchtliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Des Weiteren
sollte auch die Unterstützung erwähnt werden, die Drittländern für den Ausbau ihrer Kapazitäten für den
Grenzschutz und die Bekämpfung des organisierten Verbrechens gewährt wird.

In diesem Zusammenhang wird besonderes Augenmerk auf die wichtigsten illegalen Handelsrouten (für
Heroin/Kokain) gelegt, über die die EU versorgt wird. Die folgenden Beispiele geben einen konkreteren
Hinweis auf die Arten der gegenwärtig von der Kommission finanzierten Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Strafverfolgung und des Austauschs von Erkenntnissen zur Drogenproblematik:

Um den zunehmenden illegalen Kokaineinfuhren in die Europäische Union über Westafrika zu begegnen,
beteiligt sich die Kommission an der Finanzierung (800 000 Euro) des UNODC(46)-Projekts zur Förderung
des Austausches nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zwischen Lateinamerika, der Karibik und Westafrika.
Das Projekt, dessen Laufzeit drei Jahre beträgt, hat seinen Sitz in Kolumbien und Dakar und wird u. a. durch
einen EU-Polizeibeamten unterstützt.

Ein weiteres aktuelles und im Rahmen der früheren Haushaltslinie für die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei
der Drogenbekämpfung finanziertes Projekt (875 605 Euro) ist die zwischen der Europäischen Union,
Lateinamerika und der Karibik eingerichtete Arbeitsgruppe für den Austausch nachrichtendienstlicher
Erkenntnisse (ISWG) – der Mechanismus zum Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zwischen

(41) Europäisches Polizeiamt.
(42)  Das Projekt MUSTARD zum illegalen Heroinhandel befasst sich schwerpunktmäßig mit Verbrecherbanden aus der

Türkei und mit ihnen in Verbindung stehenden Gruppen.
(43) Projekt COLA zum illegalen Kokainhandel mit Schwerpunkt lateinamerikanische kriminelle Organisationen.
(44)  Das Projekt SYNERGY betrifft synthetische Drogen, chemische Ausgangsstoffe und Fertigungsanlagen sowie die

Herstellung dieser Stoffe und den illegalen Handel mit ihnen. Schwerpunkt sind einheimische kriminelle
Organisationen.

(45)  COSPOL: Die umfassende operative Strategieplanung (Comprehensive Operational Strategic Planning) ist ein
multilaterales Strafverfolgungsinstrument unter der Anleitung, Unterstützung und Ausrichtung der PCTF (Task
Force der Polizeichefs).

(46) Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung.
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den teilnehmenden Ländern in dem vom britischen FCO(47) umgesetzten Mechanismus zur Koordinierung
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union, Lateinamerika und der Karibik im Bereich der
Drogenbekämpfung. Es ist ein regelmäßig tagendes Forum, in dem Vertreter der Strafverfolgungsbehörden
und der Justiz von Ländern der EU sowie Lateinamerikas, der Karibik und Westafrikas bewährte Praktiken
beim Austausch operativer nachrichtendienstlicher Erkenntnisse annehmen und dabei das Ziel verfolgen,
sich gezielt mit dem Schmuggel illegaler Drogen durch die Lateinamerika-Karibik-Region sowie zwischen
dieser Region und der EU zu befassen.

Besondere Bedeutung misst die Kommission auch der Bewältigung der sich aus dem Drogenhandel entlang
der Balkanroute ergebenden Herausforderung bei. Im Rahmen der unterschiedlichen geografischen
Finanzierungsinstrumente werden daher verschiedene Projekte zum Ausbau der Fähigkeiten der betreffenden
Länder auf den Weg gebracht.

Es werden verschiedene Initiativen zur Verstärkung der Zusammenarbeit unter den EU-Mitgliedstaaten auf
dem Gebiet der Verringerung des Drogenangebots entwickelt:

Im Rahmen des Programms „Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung“ hat die Kommission dem
Operationszentrum für den Kampf gegen den Drogenhandel im Atlantik – Rauschgift („Maritime Analysis
and Operational Centre – Narcotics“, MAOC-N) in Lissabon einen Zuschuss in Höhe von 661 000 Euro zur
Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Initiative, an der sieben EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind. Die
neuesten nachrichtendienstlichen Erkenntnisse und die entsprechenden Militär- und Strafverfolgungsstellen
werden dabei so genutzt, dass rasch auf Versuche von Drogenschmugglern reagiert werden kann, Kokain
in die Europäische Union zu verbringen. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf nichtkommerzielle Schiffe
und Flugzeuge, vor allem aus den Regionen Südamerikas und Westafrikas. Seit dem 1. Januar 2008 hat die
Kommission den Beobachterstatus inne.

Ähnlich gelagerte regionale Initiativen entstehen jetzt in anderen Regionen, so im Mittelmeerraum. Die
Europäische Kommission hat außerdem 95 000 Euro für eine Konferenz zu einer französischen Initiative
bereitgestellt, die der Initiative MAOC-N ähnelt, jedoch speziell auf den Verkehr durch das Mittelmeer
ausgerichtet ist (CECLAD-M).

Im Rahmen der Programmplanung 2009-2011 für das Stabilitätsinstrument sieht die Kommission vor allem
vor, sich der Bekämpfung des Drogenschmuggels entlang der Kokain- und Heroinhandelsrouten zu widmen.
Diese Initiativen werden darauf abstellen, eine transregionale und umfassende Reaktion zu erzielen und
durch Synergieeffekte und Lösungen zur Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit der EU beizutragen.

Beschlagnahme von Vermögenswerten

Im Aktionsplan des Haager Programms heißt es, dass die Kommission die zurzeit geltenden
EU-Rechtsvorschriften über die Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten überprüfen und gegebenenfalls
ein Instrument zur Stärkung dieser Vorschriften vorschlagen wird. Für den Herbst 2008 plant die Kommission
eine Mitteilung über Erträge aus Straftaten. Im Mittelpunkt dieser Mitteilung sollen politische Maßnahmen
stehen, die die Rechtsvorschriften und Verfahren für die Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus
Straftaten in der Europäischen Union stärken könnten. Diese Mitteilung soll durch die Ergebnisse einer Studie
untermauert werden, in der die Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten bei der Abschöpfung der Erträge aus
Straftaten analysiert werden und zu ermitteln ist, welche Vorgehensweisen sich auf nationaler Ebene als
wirksam erwiesen haben, um so empfehlenswerte Verfahren zu fördern und untereinander auszutauschen.

Im Rahmen dieses Prozesses legte die Kommission im Dezember 2007 einen Bericht über die Durchführung
des Rahmenbeschlusses 2005/212/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Einziehung von Erträgen,
Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten vor, aus dem hervorging, dass die meisten
Mitgliedstaaten bei der Einführung von Maßnahmen, die eine stärkere Einziehung von Erträgen aus Straftaten
ermöglichen, zu langsam vorgehen.

Darüber hinaus unterstützt die Kommission auch die Umsetzung des Beschlusses 2007/845/JI des Rates
über die Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten, mit dem es
möglich sein sollte, die Erträge aus Straftaten schnellstmöglich zu ermitteln und zurückzuverfolgen. Im März
2008 beteiligte sich die Kommission zum Beispiel an der Finanzierung einer hochrangigen Konferenz zur
Einrichtung von Vermögensabschöpfungsstellen.

(47) Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen.
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Anfrage Nr. 67 von Antonio López-Istúriz White (H-0318/08)

Betrifft: Spanische Regierung unternimmt weiterhin nichts, um die seit dem 12. Juli 2007 im Hafen
von Ibiza auf Grund liegende "Don Pedro" zu heben

Der Frachter „Don Pedro“ der Firma Iscomar ist am 12. Juli 2007 im Hafen von Ibiza gesunken. Das Ökosystem
wurde schwer geschädigt durch das Auseinanderbrechen des Tanks und das Austreten von Dieselöl und
Kohlenwasserstoffen aus dem Schiff, wodurch drei Strände der Insel Ibiza durch Teer verschmutzt wurden,
die daraufhin einige Tage gesperrt bleiben mussten. Die spanische Regierung ordnete die Abdichtung der
am Schiffsrumpf festgestellten Lecks an, aber Ende August trat wegen verschiedener Stürme, die die Insel
heimsuchten, wieder Dieselöl aus. Es erschienen neue Ölteppiche, die erneut Umweltschäden in der
geschützten Zone des Naturparks anrichteten. Bis heute ist das Schiff nicht gehoben worden und liegt in 43
Metern Wassertiefe, mit allen damit verbundenen Verschmutzungsgefahren.

Welche Rolle spielten die Europäische Kommission, die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs
und CleanSeaNet in dieser Angelegenheit? Welche technische Lösung hat CleanSeaNet, sofern sie um Hilfe
gebeten wurde, dem spanischen Staat und der Regierung der Balearen angeboten?

Könnten die Kommission oder die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs die spanische
Regierung oder die Regionalregierung der Balearen anweisen oder ihnen empfehlen, das gesunkene Schiff
aus Gründen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes zu bergen?

Antwort

Die spanischen Behörden haben die Kommission im Zusammenhang mit dem Untergang der „Don Pedro“
nicht um Unterstützung ersucht.

Gleichwohl hat die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs die Zone in enger Abstimmung
mit den spanischen Behörden und mit Unterstützung ihres Dienstes CleanSeaNet mehrere Wochen lang
überwacht. Vermutlich wegen der Nähe zur Küste waren keine Ölverschmutzungen auf den Satellitenbildern
zu erkennen.

Der im Zusammenhang mit der Richtlinie 2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und
die Einführung von Sanktionen für Verstöße entwickelte Dienst CleanSeaNet ermöglicht es, anhand von
Satellitenbilder mögliche Meeresverschmutzungen durch Öl zu erkennen(48). Er bietet allerdings keine
besonderen technischen Lösungen zur Bekämpfung dieser Verschmutzung an.

Die Kommission möchte daran erinnern, dass für die angemessene Behandlung von Wracks der Küstenstaat
zuständig ist, der die Risiken zu berücksichtigen hat, die das Wrack für die Sicherheit des Seeverkehrs und
die Meeresumwelt darstellt.

*
*     *

Anfrage Nr. 68 von Armando França (H-0325/08)

Betrifft: Kolumbien

Die Europäische Union spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung Kolumbiens und hat eine besondere
Verantwortung im politischen sowie im Friedensprozess.

Die kolumbianischen Behörden und das kolumbianische Volk erkennen die wichtige Rolle der EU an und
streben auch weiterhin die Unterstützung der Union an.

Welches ist der Stand der von der EU unterstützten Friedenslabors (Laboratórios de Paz) in Kolumbien und
ist die Unterstützung weiterer Friedenslabors vorgesehen?

Welche anderen Pläne zur Unterstützung der Entwicklung in Kolumbien verfolgt die Kommmission für die
Zukunft?

(48) Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die
Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen für Verstöße, ABl. L 255 vom 30.9.2005.
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Wie sieht das derzeitige konkrete Engagement der Kommission im kolumbianischen Friedensprozess aus?

Antwort

Frieden und Stabilität sind entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung Kolumbiens. Deshalb
konzentrierte sich die Europäische Kommission in ihrer bisherigen Kolumbienpolitik auf die Unterstützung
der Schaffung einer stabilen und nachhaltigen Grundlage für den Frieden und wird dies auch künftig tun.
Die Umsetzung dieses Ziels wird vor allem über das Kooperationsprogramm der Europäischen Kommission
für Kolumbien angestrebt. Im Länderstrategiepapier für den Zeitraum 2007-2013 werden 70 % der
Gesamtzuwendungen im Rahmen des ersten Nationalen Richtprogramms (200702010) für den Bereich
Frieden und Stabilität bereitgestellt.

Die aktuelle Unterstützung der Europäischen Kommission für die drei Friedenslabore – die von allen Akteuren
(Zentralregierung, Ministerien und örtliche Gebietskörperschaften, Parlament und Zivilgesellschaft) sehr
geschätzt werden – wird für die ersten zwei Labore bis 2009 und für das dritte Labor bis 2010-2011
fortgesetzt. Danach soll ein neues, Ende 2008 zu bestimmendes Programm den Staffelstab übernehmen.

Dieses mit 28 Millionen Euro ausgestattete Programm mit dem Titel „Regionalentwicklung für Frieden und
Stabilität“ soll den laufenden Prozess, der durch die bestehenden Friedenslabors bereits verwirklicht wird,
weiter konsolidieren. Es soll auch den Boden bereiten und zugleich den Übergang ermöglichen für eine von
der EK möglicherweise künftig zu unterstützende Maßnahme, bei der die im Rahmen der Friedenslabors
erfolgreich entwickelten Konzepte umfassender und im Idealfall im ganzen Land angewandt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 69 von Georgios Toussas (H-0327/08)

Betrifft: Mordanschlag auf in der Landwirtschaft beschäftigte Migranten

Am 19. April 2008 haben Besitzer von Erdbeerplantagen sowie deren Schergen in Nea Manolada im
Verwaltungsbezirk Ilia einen Mordanschlag auf streikende Migranten, die in der Landwirtschaft beschäftigt
sind, sowie auf Vertreter der Arbeiterorganisation PAME und der kommunistischen Partei KKE verübt, die
die Migranten in ihrem Kampf unterstützten. Die Polizei und die Gerichte haben die Aktion der
Plantagenbesitzer auf empörende Weise toleriert und damit unterstützt. Ermutigt und gefördert werden
solche Vorfälle durch die Politik der Ausbeutung von Migranten, die die Regierungen und die EU in
Griechenland, Italien und anderen EU-Ländern verfolgen.

Verurteilt die Kommission solche brutalen Mordanschläge auf Migranten, die unter schlimmen Bedingungen
arbeiten müssen und dabei nicht versichert sind, sowie auf Arbeitnehmer, die diesen ihre Solidarität bezeugen?

Antwort

Die Kommission kann nicht zu Ereignissen Stellung nehmen, von denen sie nur aus der Presse gehört hat.
Doch abgesehen von diesem konkreten Vorfall, den der Herr Abgeordnete hier angesprochen hat, lehnt die
Kommission jede Gewalt gegen Immigranten und ihre Ausbeutung unabhängig vom Rechtsstatus dieser
Personen ab. Die Mitgliedstaaten müssen sichern, dass die Grundrechte tatsächlich geachtet werden und
somit menschliches Leben und die Unversehrtheit von Personen geschützt werden.

Die gemeinsame Einwanderungspolitik der EU ist einem umfassenden Konzept verpflichtet, das sich mit
den Migrationsströmen in all ihren Aspekten beschäftigt. Legale Migration sollte klaren, transparenten und
fairen Regeln unterliegen. Zugleich sind entschlossene Maßnahmen erforderlich, um illegale Einwanderung
zu verhindern bzw. zu verringern.

Seit langem bereits wird die Politik verfolgt, dass legal aufhältige und einer Arbeit nachgehende Migranten
die gleichen sozialen und wirtschaftlichen Rechte wie die eigenen Staatsangehörigen des jeweiligen
Mitgliedstaats genießen. Die Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige aus dem
Jahr 2003 und der jüngste Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über Wanderarbeitnehmer, die sich rechtmäßig
in einem Mitgliedstaat aufhalten, sind Beispiele für dieses Konzept.

Wie die Kommission 2005 in ihrem Strategischen Plan zur legalen Einwanderung angekündigt hat, wird sie
schon bald einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von
Saisonarbeitnehmern vorlegen. Der Vorschlag soll unter anderem Bestimmungen zu bestimmten Rechten
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von Saisonarbeitnehmern enthalten, so zum Beispiel das Recht auf Nichtdiskriminierung in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Höhe der Entlohnung.

Zugleich muss die EU illegale Einwanderung und nicht angemeldete Erwerbstätigkeit energischer bekämpfen,
da diese nicht nur die Möglichkeiten der Steuerung der legalen Einwanderung untergraben, sondern oftmals
auch zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen für die Betroffenen führen. Es handelt sich um ein kompliziertes
Phänomen, dem ein breites Spektrum an Faktoren zugrundeliegt, so dass auch die Art und Weise der Reaktion
darauf entsprechend breit angelegt sein muss.

In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis auf den Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie über Sanktionen
gegen Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt in der EU beschäftigen, angebracht. Der
Vorschlag zielt darauf ab, die illegale Einwanderung zu begrenzen und verlangt von den Mitgliedstaaten,
Präventivmaßnahmen zu ergreifen sowie Strafen gegen Arbeitgeber vorzusehen und diese wirksam
durchzusetzen. Das Strafrepertoire soll Geldbußen und andere Sanktionen verwaltungsrechtlicher Art
beinhalten. Für schwere Rechtsverletzungen, wenn etwa Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt unter
besonders ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden, sind auch strafrechtliche Sanktionen
einzubeziehen.

Die Kommission hofft, dass diese Vorschläge sowohl zur illegalen als auch zur legalen Migration schon bald
angenommen werden, da zwingendere Rechtsvorschriften der EU dazu beitragen können, derartige Situationen
zu verhindern, wie sie von dem Herrn Abgeordneten angesprochen worden sind.

*
*     *

Anfrage Nr. 70 von Athanasios Pafilis (H-0329/08)

Betrifft: Mangelnde staatliche Fürsorge für Kinder mit Behinderungen

Die zuständigen griechischen Organisationen beklagen, dass Familien mit behinderten Kindern keinerlei
staatliche Hilfe erhalten und ihrem Schicksal überlassen werden. Dabei benötigten Kinder mit Behinderungen
und deren Familien ein Leben lang eine umfassende Unterstützung durch staatliche Stellen. Die minimalen
Beihilfen, die gegenwärtig gewährt werden, entsprechen in keiner Weise den Bedürfnissen der Familien,
bewirken, dass diese in erheblicher Unsicherheit leben, und sind bewusst so ausgelegt, dass das menschliche
Leid kommerziell ausgebeutet werden kann.

Welche Maßnahmen wird die Kommission ergreifen, damit Familien mit behinderten Kindern unterstützt
werden, damit öffentliche Infrastrukturen geschaffen und ausgebaut werden, die den modernen Bedürfnissen
insbesondere von geistig behinderten Kindern entsprechen, und damit die Betreffenden mit Blick auf ihre
gesundheitliche und sonstige Situation nicht ihr Leben lang kommerziell ausgebeutet werden?

Antwort

Für den Schutz von Kindern, einschließlich der Unterstützung für Kinder mit besonderem Förderbedarf, z. B.
Kinder mit geistigen Behinderungen, und für ihre Familien sind die Mitgliedstaaten verantwortlich. Die
Kommission besitzt daher keinerlei Zuständigkeit für konkrete Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern
mit besonderem Förderbedarf und ihrer Familien bei deren Bemühungen, die Schaffung und Konsolidierung
öffentlicher Infrastruktureinrichtungen zu sichern, die den Bedürfnissen der heutigen Zeit entsprechen.

Dennoch ist der Kommission die Lage von Kindern mit besonderem Förderbedarf und ihrer Familien nicht
gleichgültig. Die Kommission unterstützt das Handeln der Mitgliedstaaten in diesem Bereich in großem
Maße durch die Strukturfondsinterventionen.

Finanzhilfe aus dem Europäischen Sozialfonds, die Unterstützung des Zugangs zu qualitativ hochwertigen
Unterstützungs- und Pflegediensten, Sensibilisierungsmaßnahmen und die Einrichtung von Plattformen für
den Austausch bewährter Verfahren gehören zur Palette der Instrumente, derer sich die EU bedient, um die
soziale Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf und ihrer Familien zu fördern.

Auch der Europäische Fonds für regionale Entwicklung leistete – durch die operationellen Programme, die
er im Rahmen des Dritten gemeinschaftlichen Förderkonzepts für Griechenland (2000-2006) mitfinanziert,
finanzielle Hilfe für Projekte, die darauf abstellen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich
Kinder, zu unterstützen. Um hier nur die wichtigsten Beispiele zu erwähnen, sei betont, dass die Maßnahme 5.1
des Operationellen Programms „Allgemeine Bildung und berufliche Erstausbildung 2000-2006“ einzig und
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allein der Verbesserung der physischen Infrastruktur von Bildungseinrichtungen für Schüler mit besonderem
Förderbedarf gewidmet ist und eine Gesamtausstattung von 7 629 562 Euro aus öffentlichen Mitteln aufweist.

In ähnlicher Weise werden aus dem Operationellen Programm „Gesundheit und Wohlfahrt 2000-2006"
mehrere Projekte finanziert, die Gruppen mit besonderem Förderbedarf unterstützen, darunter Personen
mit seltenen und schwere Behinderungen hervorrufenden Krankheiten, wie z. B. Krebserkrankungen bei
Kindern. Eines dieser Projekte betrifft beispielsweise die Beschaffung von im Athener Kinderkrankenhaus
„P. & A. Kyriakou“ einzusetzenden Strahlentherapiegeräten für Kinder (Bereitstellung von insgesamt
7 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln). In den meisten der dreizehn regionalen operationellen Programme
Griechenlands sind Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur des Gesundheitswesens und zur Förderung
sozialer Unterstützungsdienste des Gesundheitswesens enthalten, aus denen sich ebenfalls Maßnahmen für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich Kinder, finanzieren lassen.

Außerdem enthalten alle fünf regionalen operationellen Programme Griechenlands im Rahmen des vierten
Programmplanungszeitraums (2007-2013) der Strukturfonds Prioritätsachsen, die der Verbesserung der
Lebensqualität der Bürger gewidmet sind und mit denen u. a. Infrastruktureinrichtungen und Dienste des
Gesundheits- und Sozialwesens, einschließlich entsprechender Maßnahmen für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen, finanziert werden sollen. In den Kriterien für die Bewertung von Projektvorschlägen, die von
den griechischen Behörden für die Auswahl von Projekten erarbeitet wurden, die durch die eben erwähnten
operationellen Programme finanziert werden sollen, wird ausdrücklich und ausführlich auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen verwiesen.

*
*     *

Anfrage Nr. 71 von Ivo Belet (H-0335/08)

Betrifft: Wirksame Tests zur Feststellung von Drogen am Steuer

Im Juni 2003 hat die Kommission ihr Europäisches Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit
aufgelegt, dessen Ziel es war, die Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in der Europäischen Union bis
2010 zu halbieren. Das Europäische Parlament hat anlässlich der Halbzeitbewertung dieses Programms in
seiner Entschließung vom 18. Januar 2007 (P6_TA(2007)0009) auf die Gefahren von Drogen im
Straßenverkehr hingewiesen.

Im Oktober 2006 hat die Kommission außerdem das auf vier Jahre veranschlagte Projekt DRUID (Driving
under the influence of drugs, alcohol and medicines) zur Untersuchung der Auswirkungen von Alkohol,
Drogen und Arzneimitteln im Straßenverkehr gestartet.

In diesen Programmen wird betont, wie gefährlich Drogen am Steuer sind und wie wichtig es ist, Maßnahmen
zur Verringerung des Drogenkonsums zu ergreifen.

Sind bereits Ergebnisse – eventuell auch Zwischenergebnisse – der im Rahmen von DRUID durchgeführten
Untersuchung bekannt?

Gibt es auf europäischer Ebene konkrete Initiativen zur Ausarbeitung wirksamer Drogentests für
Fahrzeugführer?

Antwort

Das Forschungsprojekt „DRUID“ (Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines - Fahren unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten) wird von der Kommission mit einem Betrag von
ca. 19 Millionen Euro finanziell unterstützt, was annähernd 80 % seines Gesamthaushalts ausmacht. An
dem Projekt, das von der deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) koordiniert wird, sind
37 Forschungseinrichtungen aus fast 20 Mitgliedstaaten der EU beteiligt.

Seine wichtigsten Ziele bestehen darin, die Forschung über die Auswirkungen von Drogen auf das
Nervensystem und die Fahrtauglichkeit zu vertiefen und die Forschung an der Verbesserung von Drogentests
auf der Straße im Lichte der Ergebnisse der gemeinsam von der EU und den USA durchgeführten Studie
(Rosita II)(49) voranzutreiben.

(49) http://www.rosita.org.
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Es ist jedoch noch zu früh, konkrete Vorschläge für zielgerichtete Maßnahmen für Drogentests bei
Fahrzeugführern vorzulegen, da die derzeit zur Verfügung stehenden Geräte nicht zuverlässig und effizient
genug sind. Allerdings sollte das auf vier Jahre angelegte Projekt „DRUID“, dessen endgültige
Schlussfolgerungen für Oktober 2010 erwartet werden, detaillierte Antworten in diesem Bereich
hervorbringen.

Die bis 2010 erzielten Zwischenergebnisse werden auf der Internetseite(50) des Projekts veröffentlicht, womit
die erste Frage des Herrn Abgeordneten beantwortet sein dürfte.

*
*     *

Anfrage Nr. 72 von Diamanto Manolakou (H-0337/08)

Betrifft: Abriss denkmalgeschützter Gebäude auf Grund des Neubaus des Akropolismuseums

Die griechische Regierung hat beschlossen, zwei weitere klassizistische Gebäude, die sich in der Nähe des
neuen Akropolismuseums befinden, abreißen zu lassen, damit das Museum mehr Freiraum hat. Der Erhalt
dieser möglicherweise mehr als 100 Jahre alten Gebäude war in den Bedingungen für die ersten beiden
Ausschreibungen für das neue Museum enthalten, weshalb sie beim Bau des Museums nicht abgerissen
werden mussten. Zudem wurden sie wegen des Neubaus enteignet und gingen in das Eigentum des
Kulturministeriums über.

Ist die Kommission der Auffassung, dass das kulturelle und architektonische Erbe geschützt werden muss,
dass die architektonische geschichtliche Kontinuität in einer Gegend bewahrt werden muss, die nahe der
Akropolis liegt, dieses geschichtlichen Monuments von weltweiter Bedeutung, das unmittelbar mit der
Stadtgeschichte verknüpft ist, und dass alles zu unterlassen ist, was zur Kommerzialisierung der Denkmäler
führt, mit dem Ziel, den Wert der Grundstücke zu erhöhen und enorm teure Dienstleistungen anzubieten,
die die Einwohner eher abschrecken, als sie anzuziehen?

Antwort

Die Kommission nimmt die Meinung des Herrn Abgeordneten zur Entscheidung über den Abriss
neoklassizistischer Gebäude in der Nähe des Akropolismuseums zur Kenntnis. Sie möchte daran erinnern,
dass die Aufgabe der Gemeinschaft beim Schutz des europäischen Erbes gemäß Artikel 151 darin besteht,
einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen
Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes zu leisten. Folglich verfügt
die Kommission in der in der Anfrage angesprochen Angelegenheit über keine unmittelbare Zuständigkeit.
Sie empfiehlt dem Herrn Abgeordneten daher, sich mit diesem Problem an die zuständigen nationalen
Behörden zu wenden.

*
*     *

Anfrage Nr. 73 von Florencio Luque Aguilar (H-0339/08)

Betrifft: Lebensmittelsicherheit in Spanien

Nach der Einfuhr von Sonnenblumenöl in Spanien, das mit Mineralölen aus der Ukraine verunreinigt war,
versicherte die Kommission, dass die nationalen Behörden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hatten.

Allerdings haben mehrere spanische Landwirtschaftsverbände die Regierung beschuldigt, keine ausreichenden
Kontrollen der Einfuhren aus Drittländern sicherzustellen, was ein Risiko für die Nahrungsmittelsicherheit
in Spanien darstellt.

Beabsichtigt die Kommission, die in Spanien durchgeführten Grenzkontrollen zu überprüfen, um zu
vermeiden, dass sich Fälle wie die des Sonnenblumenöls wiederholen, die die Nahrungsmittelsicherheit für
die Bürger beeinträchtigen? Gibt es eine Möglichkeit, die spanischen Erzeuger für die wirtschaftlichen Verluste
zu entschädigen, die durch die Einfuhren von verunreinigtem Öl verursacht worden sind?

(50) http:// www.druid-project.eu.
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Antwort

Das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) erhielt am 23. April 2008 eine Mitteilung der
zuständigen Behörden Frankreichs zum Nachweis von Mineralöl in Sonnenblumenöl mit Ursprung aus der
Ukraine.

Die Ermittlungen bezüglich der Quelle für die Verunreinigung laufen noch weiter, aber die Verunreinigung
hängt möglicherweise damit zusammen, dass rohem Sonnenblumenöl in betrügerischer Absicht Mineralöl
beigemischt wurde.

Da das Vorhandensein von Mineralöl in Sonnenblumenöl in betrügerischer Weise herbeigeführt wird, lässt
sich eine derartige Verunreinigung nicht vorhersehen, und es ist lässt sich somit kaum verhindern, dass auf
diese Weise verunreinigtes Öl in die Nahrungskette gelangt, selbst bei Vorhandensein eines sehr strengen
Kontrollsystems.

Nachdem das Mineralöl in dem Sonnenblumenöl mit Ursprung aus der Ukraine gefunden worden war,
forderte die Kommission die Ukraine auf, für alle künftigen Lieferungen auf der Grundlage von Stichproben
und Analysen zu garantieren, dass in dem Sonnenblumenöl keine unannehmbaren Mengen Mineralöl mehr
vorhanden sein werden.

Die Kommission bat die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, alle Lieferungen von Sonnenblumenöl
mit Ursprung aus der Ukraine vor dem Inverkehrbringen auf das Vorhandensein von Mineralöl zu
kontrollieren.

Es wurde auch eine Verstärkung der Kontrollen aller in die EU eingeführten pflanzlichen Öle auf das
Vorhandensein von Mineralöl gefordert.

Außerdem verpflichtete sich die Vereinigung der Ölmühlenindustrie der EU, FEDIOL, als Vertreterin der
EU-Planzenölindustrie, alle eingeführten Pflanzenöllieferungen jeglicher Herkunft auf das Vorhandensein
von Mineralöl zu kontrollieren.

Durch diese Maßnahmen dürfte die Gefahr des erneuten Auftretens einer solchen Verunreinigung auf ein
Mindestmaß verringert werden.

Im Gemeinschaftshaushalt ist keine Möglichkeit vorgesehen, die spanischen Erzeuger für eventuelle
wirtschaftliche Verluste zu entschädigen, die durch die Einfuhr von verunreinigtem Öl entstanden sind.

*
*     *

Anfrage Nr. 74 von Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0340/08)

Betrifft: Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes

Ende April haben die deutschen Medien berichtet, dass Sachverständige der aus CDU/CSU und SPD
bestehenden Regierungskoalition vereinhart haben, die Übergangsphase für den Zugang von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus den neuen Mitgliedstaaten zum deutschen Arbeitsmarkt bis
2011 zu verlängern. Dies wurde auch von Arbeitsminister Olaf Scholz bestätigt. Alles deutet also darauf
hin, dass diese Auffassung bald von der gesamten Bundesregierung vertreten wird.

Diese Entscheidung Deutschlands, des größten Landes der EU, das sich gleichzeitig für ein rascheres
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ausspricht, in dessen Präambel verankert wurde, dass die Europäische
Union gegen Diskriminierungen vorgeht, stellt eine offenkundige Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
aufgrund der nationalen Zugehörigkeit dar.

Welche Maßnahmen wird die Kommission einleiten, um die deutsche Bundesregierung zu veranlassen, ihren
Arbeitsmarkt schnellstmöglich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten
zu öffnen?

Antwort

Der Herr Abgeordnete wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Beitrittsverträge
das Recht haben, Arbeitnehmern aus einigen der 2004 und 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten keinen freien
Zugang zu ihren Arbeitsmärkten zu gewähren und dass dies keine dem EU-Recht zuwiderlaufende
Diskriminierung darstellt.
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Die Übergangsregelungen, die in den Beitrittsverträgen der Mitgliedstaaten festgelegt wurden, die der EU
2004 und 2007 beigetreten sind, erlauben den anderen Mitgliedstaaten, zeitweilig das grundlegende Recht
auf Freizügigkeit dadurch einzuschränken, dass der Zugang zu den Arbeitsmärkten für Arbeitnehmer aus
den erst kürzlich beigetretenen Mitgliedstaaten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften unterworfen wird. Dass
diese Arbeitnehmer anders behandelt werden als die anderen EU-Arbeitnehmer, stellt keine dem EU-Recht
zuwiderlaufende Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar: Der EG-Vertrag verbietet
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, jedoch unbeschadet besonderer
Vertragsbestimmungen, wie zum Beispiel der Übergangsregelungen in den Beitrittsverträgen.

Ein Mitgliedstaat, der den Zugang zu seinem Arbeitsmarkt beschränkt, muss jedoch die in den
Übergangsregelungen der Beitrittsverträge verankerten Bedingungen erfüllen. Die Gesamtübergangszeit von
sieben Jahren wird in drei Etappen (2+3+2 Jahre) unterteilt, und in jeder dieser Etappen gelten andere
Bedingungen: In der ersten und der zweiten Etappe liegt die Entscheidung darüber, seinen Arbeitsmarkt für
Arbeitnehmer aus diesen Ländern zu öffnen oder nicht zu öffnen, bei jedem einzelnen Mitgliedstaat.

Die Beschränkungen des Arbeitsmarktzugangs enden an und für sich nach diesen ersten beiden Etappen,
d. h. fünf Jahre nach dem Beitritt (am 30. April 2009 für Arbeitnehmer aus den im Jahr 2004 beigetretenen
Mitgliedstaaten). Beschränkungen können nach diesem Datum nur dann für weitere zwei Jahre Gültigkeit
behalten, wenn es eine ernsthafte Störung bzw. die Gefahr einer ernsthaften Störung des Arbeitsmarktes
gibt, und dies muss der Kommission vor dem Ende des fünften Jahres nach dem Beitritt mitgeteilt werden.

Die Mitgliedstaaten dürfen daher ab dem 30. April 2009 nicht mehr nach eigenem Ermessen darüber
entscheiden, ob sie den Zugang zu ihren Arbeitsmärkten bis 2011 weiter beschränken. Die Kommission
wird ihrer Rolle als Hüterin der Verträge gerecht, indem sie die Einhaltung der in den Beitrittsverträgen
festgelegten Bedingungen sicherstellt. Da die Übergangsregeln eine Abweichung von einer Grundfreiheit
darstellen und da die Voraussetzungen für Ausnahmen von den Grundfreiheiten streng ausgelegt werden
müssen, erwartet die Kommission zudem von den Mitgliedstaaten, dass sie eine ernsthafte Störung bzw. die
Gefahr einer ernsthaften Störung des Arbeitsmarktes auf hohem Niveau nachweisen.

*
*     *
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